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Arolſen

eine fürfiliche Reſidenz des 18. Jahrhunderts,

von Dr. A. Gabert.

WM - 2

Ginleitung.

Die waldeckiſche Reſidenz Arolſen iſt eine Schöpfung des

Fürſten Friedrich Anton Ulrich ( 1706 bis 1728) und verdankt

ihre Eriſtenz , wie manche andere Stadt des 18. Jahrhunderts,

einem fürſtlichen Willen , nicht einer auf Gründen wirtſchaft

licher oder politiſcher Art beruhenden Notwendigkeit. Der

Wunſch des Fürſten , in das nenerbaute Reſidenzſchloß eine

Stadt anzulegen, gab die Veranlaſſung zur Ankündigung eini

ger Privilegien (1. Anlage A ), welche im Jahre 1719 gedruckt

und in den Städten und Dörfern der Umgegend, aber auch

in den Nachbarſtaaten zur Verbreitung gelangte.

Die 13 Artikel dieſer Privilegien gewähren den Neuan :

baitenden die wichtigſten wirtſchaftlichen, ſozialen und geiſtigen

Bedingungen, auf Grund deren ſich das Leben der neuen Bür

gerſchaft im Verlaufe des 18. Jahrhunderts abgeſpielt hat .

Wie dies geſchehen iſt, welchen Einfluß der Fürft und ſein

Huf auf die junge Kolonie gehabt und in welchen Beziehun

gen das Arolſer Leben zu dem der Nation geſtanden hat, dar

zuſtellen, ſoll im Folgenden verſucht werden.

Der fürſtliche Gründer Friedrich Anton Ulrich regierte

bis 1728 , jein Sohn Chriſtian Philipp ſtarb noch im ſelben
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Jahre, deſſen Bruder Karl regierte bis 1763 und nach einer

Vormundſchaftsregierung der Fürſtin -Mutter Chriſtiane von

Zweibrücken - Birkenfeld ſeit 1766 Friedrich ( bis 1812) .

Die Gründung der Stadt datiert vom 20. Sept. 1719, den

erſten Bürgermeiſter ernannte der Fürſt 1730, feit 1735 beſitzt

die Stadt das Recht der freien Bürgermeiſterwahl, 1736 (25 . Juli)

fand die erſte Wahl ſtatt . jm Jahre 1729 erhielt die Kolonie

durch eine fürſtliche Schenkung die erſten Einnahmen, 1731

(29. März) kam ſie durch Kauf in den Beſitz des erſten Grund

eigentums. Der Anbau der Stadt ging langſam vor ſich :

1753 zählte ſie 651 Einwohner, mit dem Hof zuſammen 768 ;

1770 810 ; 1790 ( Stadt und Hof) 1382 ; 1800 ( desgl . ) 1582

Einwohner.
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Der Name Arolſen hatte ichon eine Geſchichte, lange be

vor es eine Stadt dieſes Namens gab. Im Jahre 1131 war

das Auguftinerinnenklofter Aroldeſjen gegründet worden , das

feit . 1493 mit Antonitern befekt war. Bei der Reformation

des Landes in den Jahren 1526--1529 war es aufgehoben

worden und in den Beſitz der Grafen von Waldeck überge

gangen , die ſeitdem hier reſidierten. Noch zu Beginn des 18 .

Jahrhunderts lagen um das reſtaurierte und zum Herrenſitz

umgeivandelte Kloſtergebäude nur diejenigen Nebengebäude,

welche zur Wirtſchaft des gräflichen Haushaltes und der Jagd

und Forſtökonomie unentbehrlich waren , dazıt einige Gärten

und Bleichpläße und ein paar Wohnſtätten für Hof- und

Marſtallsbediente .

Mit dem Regierungsantritt des Fürſten Friedrich Anton

Ulrich begann eine neue Zeit für die ſtille Reſidenz. Der

prachtliebende Herr ließ die alten Gebäude abtragen und mit

Benußung ihrer Fundamente ein neues Reſidenzſchloß auf

richten , das in ſeinem Stil wie in ſeiner Ausdehnung dem

Geſchmacke der Zeit entſprach. Derfelbe Fürſt erbaute außer

dem Arolſer auch das Schloß zu Pyrmont im J. 1706 , Schloß

Friedrichsſtein in den Jahren 1707--1714, das Jagdſchlößchen

die Jägersburg 1718 und begann 1707 einen Schloßbau zit

Corbach.

Das Reſidenzſchloß zu Arolſen iſt in den Jahren 1710-.

1728 vom Baumeiſter Horſt aus Hannover nach des Fürſten

eigenen Plänen und gleich zahlreichen anderen Schlöſſern

der Zeit nach dem Vorbilde franzöſiſcher Schloßbauten des

Barock aufgeführt worden und bildet – von einigen Wirt-:

ſchaftsgebäuden des ehemaligen Kloſters abgeſehen – den älte

ſten Beſtandteil der heutigen Reſidenz. Um das Schloß lagern
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ſich die herrſchaftlichen Neben- und Wirtſchaftsgebäude, von

denen ein Verzeichnis (aus ſpäterer Zeit) folgende anführt:

die Wachthäuſer, das Regierungshaus, den alten und neuen

Marſtall und das Reithaus, die Schloſſerei , das Fruchthaus

oder alte Kloſter, ein Gärtnerhaus, das alte und neite Oran

geriehaus, Backhaus, Wagenſchuppen, Holzmagazin, Kalfhaus,

Hühnerhaus, Wagnerhaus, die Hofſchreinerei , das alte Brannt

weinhaus, das Brauhaus, die Stallung und noch andere flei

nere Gebäude.

Um dieſes Hoflager eine Stadt zu erbauteit , war der nächſte

Wunſch des Fürſten . Die Stadt ſollte ſich an die Südſeite

des Schloſſes, das als Mittel- und Ausgangspunkt der ganzen

Anlage gedacht war, in harmoniſcher Weiſe angliedern, eine

Hauptſtraße ſollte vom Schluſſe aus ſüdwärts, eine Kreuzſtraße

in weſt -öftlicher Richtung rechtwinklig 311 ihr ziehen . Zur

Ausführung dieſes fürſtlichen Planes iſt es nicht gekommen .

Ein freier Platz vor dem Schloſje, den Marſtall und Reitbahn

begrenzen, bildet den Ausgangspunkt der Hauptſtraße der heu

tigen Stadt, die ſich vom Schloſſe aus weſtwärts hinzieht, ent

lang der Landſtraße, welche über das Dorf Maſſenhauſen nach)

Brilon geht . Eine zweite Straße frenzt die erſte in der Rich

tung von Süden nach Norden und verbindet die fürſtliche

Brauerei mit der 11/2 km langen , ſechsreihigen Eichenallee,

welche am Ende des 17. Jahrhunderts der erſte Fürft“ von

Waldeck, Georg Friedrich († 1692) angelegt hatte , um von dem

zu Ehren ſeiner Gemahlin Charlotte erbauten Luſtſchlößchen

Charlottenburg bis zum Reſidenzſchloſſe einen bequemen und

angenehmen Weg zu ſchaffen. Zwiſchen den einzelnen Häuſern

liegen die zugehörigen Hofräume mit der Straßeneinfahrt, ſo

daß von Häuſern und Höfen eine alternierende Reihe gebildet

wird. In der Hauptſtraße iſt die Front des Haujes der Straße

zuigekehrt, der Haupthof liegt hinter dem Hauſe, in der Kreuza

ſtraße ſteht das Haus zu ihr rechtwinklig , ſodaß man , in den

Hof eintretend, rechter oder linker Wand zur Haustür gelangt.

Den Hofraum ſchließen Ställe nach hinten gegen den Garten

ab , der ſich in der Breite des Hauſes , wenigſtens nach der
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urſprünglichen Anlage, durch die ganze Länge des Straßen

viertels hindurch erſtreckt. Am Ende erweitert ſich die Haupt

ſtraße zu einem Plake , deſſen Mitte die ſpät erbaute, in

den einfachen und anſprechenden Formen der Zeit gehaltene

Kirche ſchmückt, und darüber hinaus führt in gleicher Rich

tung die Maſſenhäuſer Landſtraße über den Vorhof, den

inteiſtens von Handwerkern bewohnten Teil der Stadt .

Sämtliche Häuſer ſind zweiſtöckig, in guten Proportionen,

ſchlicht und faſt ganz ohne dekorative! Schmuck, die größeren

maſſiv aus Sandſtein ; die kleineren , in Fachwerk errrichtet,

haben meiſt 3–5 Fenſter in der Front und ſind mit hohem ,

gebrochenem , rotem Ziegeldach (ſog . Manſardendach ) gedeckt.

Zu den Türen der wohlhabenderen Einwohner, die ſpärliche

Ornamente aufweiſen, führen einige Stufen ſeitwärts hinauf

über ein freiliegendes, oft mit Bänken beſetztes Vorplätzchen,

das heute vielfach zur gedeckten Veranda umgewandelt iſt.

Mehrere Alleen von Eichent, Binden, Kaſtanien und Ulmen

umziehen das in Gärten gelagerte Städtchen , das am Ende

des 18. Jahrhunderts den gleichen anmutigen Eindruck her:

vorgerufen hat wie heute. In einem Briefe des Profeſſors

Casparſon an den Kabinetsſekretär Frensdorf, Kaſſel den 14.

Auguſt 1774, heißt es : „ Unſer wahrer Baumeiſter denn

er hat Genie und Geſchmack Du Rey iſt vorige Woche auf

meine Bitte durch Arolſen gereiſt und hat gefunden was ich

ihm ſagte, daß Schloß und Stadt zu Arolſen zum Entzücken

ſchön ſeien .“ Im Jahre 1719 allerdings , als Fürſt Friedrich

Anton Ulrich denen, welche ſich zu Arolſen häuslich niederzu

laſſen und anzubauen gedächten , weitgehende Freiheiten bewil

ligte, ftanden von der Stadt erſt 2 Häuſer, welche gerade eben

fertig geworden waren .

11

Die anfangs erwähnten Privilegien vom Jahre 1719

verſprachen : daß einem jeden neuen Anbauer ein zuläng=

licher Plat zur Wohnung und, dem Befinden nach , zu Hof,

Stallung und Garten angewieſen und zum Eigentum umſonſt

eingeräumt (Art. II) , daß ferner die zur Erbauung ſteiner
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ner Häuſer benötigten Baumaterialien , wie Bauſteine, Kalf

und Bauholz, ohne Entgelt angewieſen, endlich ihm auch nach

Befinden mit nötigen Äckern um eine billige jährliche Heuer

an Oand gegangen und ein Weidegang überlaſſen werden ſolle.

Hiermit wurde den Privilegierten alles verſprochen, was zur

eigenen Wirtſchaft notwendig war . Im aber die Art des Ver

ſprechens 311 begreifen, iſt es nötig, die Land- und Plaßver

hältniſſe zu beachten .

Alles Land rings um die Schloßgebäude gehörte zu den

beiden fürſtlichen Meiereien Arolſen und Hünighauſen . Da

mithin jedes Stück Land, welches zukünftig einem neuen An

bauer nach den Artikeln des Privilegiums als Bauplaß und

Garten überlaſſen wurde, aus dieſen beiden Domänen genom :

men werden inußte, ſo erhellt, daß es der fünftigen Stadt

und ihren Bürgern von vornherein unmöglich gemacht war,

eine bedeutendere landivirtſchaftliche Tätigteit 311 entfalten und

deren Erzeugniſſe auf dem Markte zu verwerten . Es ſei denn ,

daß es der Bürgerſchaft gelang, die geſamten Ländereien durch

Kauf oder Pacht in ihre Hände zu bringen. Gerade dieſe

Notwendigkeit iſt aber den führenden Köpfen nicht klar zum

Bewußtſein gekommen . Teils Mangel an ſchöpferiſcher Jui

tiative und Zähigkeit bei der Bürgerſchaft, bedingt durch das

Gefühl völliger Abhängigkeit von fürſtlichen Gnaden und

ſchuldiger Dankbarkeit für immer niene Wohltaten und Ge

ſchenke, teils die Abneigung auf fürſtlicher Seite, alten Land

beſiß zu veräußern , die knappen Einfünfte ferner zu verringern

und den gutbegründeten Einfluß auf Stadt und Einwohner

einzubüßen, waren die unüberwindlichen Hinderniſſe. Die oft

erneuten Geſuche alter und neuer Anbauer um Verkauf von

Meiereiländern wurden abſchlägig beſchieden oder doch nur un

ter Bedingungeii genehmigt, die mannehmbar waren . Der

Verſuch , das geſamte Land zii pachten , machte vor den gleichen

Schwierigkeiten halt , und der alte Kampf zwiſchen ſtädtiſchem

Selbſtändigkeitsſtreben und landesherrlicher Obmacht kam hier

kaum zum deutlichen Ausbruch, weil bei der Unfähigkeit der

Stadt, ſich weſentlich zu vergrößern , die Kraft der Parteien
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zu ungleich war. Ein wirtſchaftliches Bedürfnis, um die

Mauern des neuen Schloſſes, eine Stadt wachſen zu laſſen ,

hat niemals vorgelegen . 10 Minuten entfernt liegt noch jeßt

das große Dorf Helſen, das lange Zeit mehr Einwohner be

ſaß, als die junge Reſidenz, kaum 3/4 Stunde nach der ent

gegengeſekten Seite das Ackerſtädtchen Mengeringhauſen, deſſen

Ländereien bis an die Grenzen des fürſtlichen Domänenbe

ſizes reichen , und in kurzer Zeit gelangt man heute wie da

mals in eine Anzahl nahe gelegener Städte und Dörfer, die ſeit

alten Zeiten die ganze Umgegend init allem Bedarf an land

wirtſchaftlichen Erzeugniſjen verſehen. Wie hätte da die nieue

Stadt ſelbſt im Beſize der Domänenländer mehr als

ein ſtilles Daſein friſten können ! Daß ein gediegenes, leben

diges Wirtſchaftsleben auch auf anderen Gebieten ( Induſtrie

uder Handel) von vornherein ausgeſchloſſen war, wird weiter

unten dargelegt werden .

Den Anbauern war geſtattet, ſich den Plaß zit wählen ,

der fürſtliche Baumeiſter baute dann Haus und Stalung nach

einem vorgeſchriebenen Plane in einheitlichem Stile . Jubezug

auf Raumverhältniſſe wie Koſten des Baues wurde die mög

lichſte Rückſicht auf die Wünſche des Erbauers genoinmen .

Holz , Kalf und Steine aus den nahen Sandſteinbrüchen

wurden dein Koloniſten geſchenkt, jedoch auf ſeine Koſten an

gefahren (Art. III) . Grund und Boden mitſamt den neuen

Gebäuden ging ſodann in ſeinen Beſig über, während die

Koſten des Baues in beſtimmter Zeit ratenweiſe getilgt werden

konnten . Diejenigen, welche Hofbediente waren oder in irgend

welchen geſchäftlichen Beziehungen zum Hofe ſtanden und meiſt

eine größere oder geringere Schuldforderung an den Fürſten

beſaßen, konnten die Baukoſten ganz oder teilweiſe von ihrem

Guthaben abſtreichen laſſen .

Wer zog nun in die neue Stadt ? Die Anſiedlungs- und

Baugeſuche weiſen aus, daß der bei weitem größte Teil der

neuen Bürgerſchaft aus Hofhandwerkern der benachbarten

Städte und Dörfer beſtand, die in der unmittelbaren Nähe

des Hofes unter folchen günſtigen Privilegien bedeutende Vor
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teile erhofften . Als dann 1730 die Staatskollegien von Mens

geringhauſen nach Arolſen verlegt wurden , bildete ſich eine

Honoratiorenſchaft fürſtlicher Beamten, welche zum Teil eige

nen Grundbeſit und Häuſer beſaßent. Im Laufe der Zeit

jahen ſich deutſche wie italieniſche Kaufleute, Wirte und Fuhr:

leute, jüdiſche Krämer und Finanzleute veranlaßt, ſich am

Orte ihrer urſprünglich nur gelegentlichen Tätigkeit dauernd

anzuſiedeln und ebenfalls eigene Häuſer und Gärten zu er

werben .

Wie aus dem Angeführten hervorgeht , fehlte der Typus

des Ackerbürgers, wie er ſich faſt ausſchließlich in den benach

barten Städten und Ortſchaften findet, in Arolſen gänzlich .

Ebenſowenig gab es hier einen Markt für Aderfrüchte. Die

ziim Vaushalt nötigen Erdfrüchte lieferte dem Anbauer der

Garten , welcher jedem möglichſt beim Hauſe abgemeſſen wurde.

Noch heute haben die meiſten Häuſer ihren Garten hinter dem

Vofe, von dem er durch Stall und Nebengebäude getrennt iſt.

Als mit der Zeit beſonders an den Straßenecken ) kein Gar

tenland mehr übrig blieb , ſogar einzelnen das ihrige wieder

ganz oder teilweiſe abgenommen werden mußte, wurde ſtatt

deſjen an den Landſtraßen ſo nah wie möglich Garten an

Garten abgeſteckt und der Sachlage entſprechend teils frei dem

neu Anbautenden überlaſſent, teils ſolchen verpachtet oder ver:

kauft, welche größere Anſprüche ſtellteit. Ein Gartenplatz hin

ter dem Hauſe galt ſoviel wie 2 außerhalb liegende. Dieſe

Gärten mußten die neuen Beſitzer auf ihre eigenen Koſten ,

welche je nach der Beſchaffenheit des Bodens ſehr ungleich

waren , einrichten laſſen und ferner vom Boden eine Grund

ſteuer, das Gartengeld, an den Fürſten entrichten, welches

2 RII. für den Morgen betrug. Im Laufe der Zeit ging

dem Fürſten auf dieſe Weiſe ein Stück Ackerland nach dem

andern für ſolche Zwecke verloren , und was an Pachtgeldern

abging, mußten die Gartengelder wieder einbringen. Die For

derung von Gartenland bildete den immer wiederkehrenden

Gegenſtand des Streites zwiſchen der fürſtlichen Rentkammer

und den Neuſtädterit.
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Wieviel Wieſenland von dem Einzelnen erworben werden

konnte, iſt nicht genau feſtzuſtellen. Es kann ebenfalls nicht

allzuviel geweſen ſein. Jeder Morgen Wieſenwachs wurde mit

2 Rtl. Schakung berechnet. Die Bewäſſerung der Wieſen

beſorgten 2 herrſchaftliche Wieſenwärter, welche für ihre Lei

ftung von jeder Rute 1/3 Pfg. , und zwar im Voraus, erhiel

ten. Einen Bleichplatz beſaß die Stadt als Gemeinbeſitz;

er wurde den einzelnen Bürgern nach Bedarf frei zur Be

nußung überlaſſeit .

Wir ſehen, nur das Allernotwendigſte an Land und Boden

zum Hausgebrauch ſtand den Koloniſten zur Verfügung.

Ohne den Beſitz eigenen und ausreichenden Wieſen- und

Weidelandes durften die Arolſer an feine größere wirklich er

tragreiche Viehzucht denken. Da ihnen nun die Möglichkeit,

ſowohl Acker- wie Weideboden in größeren Stücken zu erwer

ben , verivehrt blieb , ſo war damit auch eine größere Viehhal

tung ausgeſchloſſen . Jeder konnte gerade für ſeinen Bedarf

ein wenig Vieh halten und zu dieſem Zwecke wurde ihm eine

ſpärliche Weidegelegenheit auf fürſtlichen Ländern eingeräumt.

Der Art. VII des Privilegiums von 1719 verſprach, daß den

Anbauern ein Weidegang angervieſen werden ſolle, 1725 wird

aber ausdrücklich in einem fürſtlichen Erlaſſe geſagt, daß jenes

Verſprechen nicht dem Einzelnen freiſtelle, Vieh zu halten, ſo

viel er wolle, da dann zu beſorgen ſei, daß bei künftigem An :

wachs der Anbauenden die Weide allzuſehr geſchinälert würde,

denn jegt ſei bei wenigen Anbauern ſchon „ eine Trift von

allerhand Vieh “ zuſammen . Daher ſolle bei einem kleinen

Þauſe nur ein Stück Hornvieh, bei einem größeren 2 frei auf

der herrſchaftlichen Viehweide gehen dürfen , für weitere Stücke

aber „ das behörige an Geld “ erlegt werden . Alſo auch hier

erlaubte man nur das Mindeſte. Privatweide wurde nicht

abgegeben und das Recht der freien Benußung fürſtlichen

Weidelandes wurde aufs Äußerſte eingeſchränkt und mußte

eingeſchränkt werden, wollte man nicht in Kurzein am Ende

aller Möglichkeiten angelangt ſein, denn Weide-, Wieſen- und

Ackerland waren ja gleich ſpärlich vorhanden .
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Kleinvieh jahen Fürſt, Regierung und Stadtverwaltung

gleich ungern in größerer Zahl. Man ſchränkte auch für die

jes die Erlaubnis des freien Weideganges möglichſt ein, ohne

Rückſicht darauf, daß gerade die ärmeren Bürger, welche eher

Schweine, Schafe und Federvieh als Vornvieh zu halten im

tande waren, von ſolchen Maßregeln am härteſten betroffen

wurden . Zur Erhaltung der anfänglich nur nach Bedarf,

ſpäter zum Teil dauernd angeſtellten gemeinſamen Hirten

mußte jedes Haus nach dem Verhältnis der zur Weide gehen :

den Stücke beitragen. Der Weidegang wurde dermaßen ge

regelt, daß der Stadt von Seiten des Fürſten auf einem Teile

der fürſtlichen Ländereien und Wieſen eine beſchränkte, ſtändige

Hudegerechtigkeit übertragen, ihr auch ein Stück Waldung 311

Weideland frei eingeräumt wurde, ſo daß ſich die Gemeinde,

welche anfangs ihr Vieh unter dem fürſtlichen hatte mittrei

ben laſſen, in den Stand geſekt jah , ihre Herden geſondert

auf eigenen Weidepläßen zu erhalten .

Was alſo der von auswärts Hereinziehende in der neuen

Stadt gewann , war der Platz für Haus, Hof und Garten ,

gelegentlich ein weniges an Garten- oder Ackerpachtland und

Weidegelegenheit für ein paar Stücke Vieh das aber ver:

dankte er lediglich fürſtlicher Gnade.

Das Handwerk ſtellte das Hauptkontingent der neuen

Bürger. Außer einigen wenigen, die für die unmittelbarſten

Bedürfniſſe des fürſtlichen Hauſes oder des Marſtalls am

Orte nötig geweſen waren , hatten bisher alle Hofhandwerker

in benachbarten Ortſchaften gewohnt. In den erſten Jahr:

zehnten der Stadt ſiedelte nun eine Reihe Handwerker nach

der Reſidenz über, um in unmittelbarer Nähe des Hofes ihre

Nahrung zu ſuchen . Die Bedingungen des 6. Privilegien

artikels , die jedem geſtatteten , ſeine Hantierung in der neuen

Heimat ſo ungehindert zu treiben wie in der alten, waren

ihnen , die meiſt „ Hofprofeſſioniſten " und direkt auf die fürſt

liche Haushaltung angewieſen waren , beſonders günſtig. Dar

um iſt es nicht verwunderlich, daß die Ausſicht, eigenen Grund
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und eigenes Haus z11 beſitzen, deſſen Baukoſten ihnen allmäh

lich an ihrem Lohn gekürzt wurde, reſp . ihre Forderungen an

den Hof durch den Hausbau bezahlt zii erhalten , viele bewog,

in die neue Stadt einzuziehen ; andererſeits fanden ſich wieder

um manche, die ihre alte Rundſchaft und Wirkungsſtätte ver

ließen, Haus und Zubehör am alten Wohnplap verkauften

und in die neue Stadt einzogen, um ſich unter günſtigeren

Bedingungen ein beſſeres Arbeitsgebiet zu ſuchen . Wieder

andere ſchließlich wurden durch den Fürſten ſelbſt herberufen ,

dem daran gelegen war, fleißige, geſchickte und zuverläſſige

Handarbeiter in unmittelbarſter Nähe ſeines Hofes zit haben ;

ſolche kamen auch aus den Nachbarſtaaten und dem Auslande

herbei . Fm Jahre 1749 befanden ſich 23 verſchiedene Hand

werksarten in Arolſen , im Jahre 1753 ſchon 32 (unter 68 iin

ganzen Lande), oder 37 , reſp . 55 ſelbſtändige Handwerker

(unter 1159 im Lande), während die Nachbarſtadt Mengering

hauſen im Jahre 1753 : 146 Handwerker in nur 31 Gewerbe

arten , an Bäckern allein 19 (gegen 4 in Arolſen), an Mek

gern 14 (gegen 2 in Arolſen ), an Schneidern 15, Schuſtern

21 (gegen 6 und 4 in Arolſen ) zählte . Wir finden an Hand

werksarten in Arolſen aus dem Jahre 1753 folgende aufge

führt : Buchbinder, Bildhauer, Bäcker, Brauer, Drechſler

Bader, Frotteur, Glaſer, Gärtner, Juwelier, Kupferſchmied,

Leineweber, Maler, Münzmeiſter, Meßger, Nadelmacher, Pe

rückenmacher, Rotgießer und Gürtler, Konditor, Sattler, Sil

ber- und Goldſchmied , Schloſſer, Schreiner, Schneider, Sporer,

Schnurmacher, Schuſter, Tanzmeiſter, Uhrmacher, Wagner,

Waffen-, Hammer- und Grobſchmied, Handſchuhmacher. Dazu

kommt ſpäter eine große Reihe neuer Gewerbe, über die ſich

aber keine genaue Liſte findet. Da alle dieſe Meiſter allmäh

lich nach Umſtänden und Bedürfnis in Arolſen einzogen ,

fehlte es von vornherein an jeder Art lokaler Organiſation

des Gewerbebetriebes. Jeder neue Ankömmling blieb , ſoweit

es anging, in ſeinem alten Handwerksverbande oder trat in

die Zunft ein , welche von Alters her für das ganze Amt

Arolſen einſchließlich der Stadt Mengeringhauſen beſtand,
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Anfangs ſtanden alle, ſpäter nur noch einige Handwerks

arten in den Mengeringhäuſer reſp . Amt Arolſer Zunftliſten .

Hier iſt die Ortszugehörigkeit des Einzelnen deutlich bezeichnet

und das allmähliche Auftreten der Gerverke in der Reſidenz

infolgedeſſen leicht erkennbar. Mit der Zeit aber regte ſich in

den Arolfer Meiſtern der Wunſch nach Gemeinſchaft und

Separation von den Mitmeiſtern auf dem Lande und in der

Nachbarſtadt. Solange in den erſten Zeiten die wenigen an :

geſeſſenen Handwerker die Nachfrage des Hofes und der Nen

ſtadt nicht zu decken vermochteit, mußten ſie dulden , daß auch

die der Nachbarorte ihre Arbeit in die Reſidenz lieferten .

Je mehr ihre Zahl aber anwuchs, deſto unangenehmer wurde

die Konkurrenz, welche bei den geringen Entfernungen leich

tes Spiel hatte, deſto häufiger gab ſie Grund 311 heftigen

Streitigkeiten auf dem Markte und beim Hauſieren in den

Häuſern ; immer wiederholte Klagen und Bittgeſuche an den

Fürſten bewirkten mit der Zeit , daſs der größere Teil der

Arolſer Gewerbearten ſein Recht und ſeine Ordnung in einer

beſonderen Zunft erhielt .

Dieſer Kampf der Arolſer Meiſter um ein privilegium

exclusivum wurde zum Teil mit großer Erbitterung geführt .

Bei der Konfiskation von Waren kam es mehrfach zu Schläge

reien , deren unvermeidliche Folgen wieder Klagen, Verweiſe

und Strafen ſein mußten. Auch gab der Fürſt feineswegs

ſolchen Geſuchen gern Folge, da die Erfahrung gemacht wor

den war, daß bei einer beſchränkten Konkurrenz der Eifer und

die Zuverläſſigkeit der anſäſſigen Meiſter allzu leicht erlahmte

und oft durch ſtrenge Gebote, fogar durch Strafen angeregt

werden mußte. Hof und Bürgerſchaft zu veranlaſſen , auf die

Aushilfe der benachbarten Ortſchaften und ihrer Handwerker

ganz zu verzichten, iſt den Arolſern trop aller Anſtrengungen

nie gelungen ; vielmehr haben bis zulezt vor allem Bäcker und

Fleiſcher von auswärts ihre Ware nach Arolſen geſandt oder

Beſtellungen dahin angenommen . Arolſen, Hof und Stadt,

blieb in ſeiner Lebensmittelzufuhr alſo abhängig und unſelb

ſtändig .

-
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Eine große Rolle ſpielte naturgemäß der Preis des Ror

nes und des Brotes, deſſen Verhältnis ſich in den Brottaren

ausgedrückt findet. Zu der Bäckertare wurde der Preis des

Schwarz- und Weißbrotes nach dem Verhältnis der Frucht

preiſe von der Regierung reguliert, und zwar monatweiſe.

Je nach den Ernten ſchwankte der Preis in den Jahren außer

ordentlich, und die durch die häufigen Aufſchläge der Bäcker

erzärnten Bürger wandten ſich mit Beſchwerden und Bitten

um Abhilfe an die fürſtliche Kammer. Klagen über Brot

mangel wurden oft geführt, die Bäcker oft in Strafe genom

inen . Neben den zünftigen Bäckern ſtand aber jedem Bür

ger das Recht zu , für ſich und ſein Haus z11 backen , wo er

wollte, auch ſich einen Backofen anzulegen, wenn es ohne Feu

ersgefahr möglich war, auch einen jeden Andern darin backen

zu laſſen . Dieſes fogenannte „ Heimbacken “ gebührte nicht der

Zunft „privative" , ſondern jedem . An Meßgern befanden

fich außer den zünftigen, auch ſolche am Ort, welche direkt vom

Fürſten herangezogen und anſäſſig gemacht worden waren ;

ihnen lag es nicht im Sinn, zünftig zu werden, da ſie im

fürſtlichen Dienſt ihr reichliches Auskommen befaßen ; ſie blie

ben daher allen Beſtrebungen ihrer Mitmeiſter fern und ihrer

Gleichgültigkeit iſt es zuzuſchreiben , daß eine Arolſer Separat

zunft der Meßger nicht ins Leben getreten iſt. Ein Privi

legium zu erlangen, haben noch mehrere verſucht . Wo nun

der Fürſt einen Arolſer Handwerker privilegierte, geſchah es zit

deſſen beſſerem Fortkoinmen , aber zum Schaden der übrigen

Glieder der alten Zunft des ganzen Amts. Das mag für

manchen Meiſter ein Grund mehr geweſen ſein , ſeinen alten

Wohnſitz zu verlaſſen und nach Arolſen überzuſiedeln , damit

er ſeine alten Kunden und ſein Arbeitsfeld behalte.

Einzelne Gewerbetreibende, die nicht zahlreich genug wa

ren , um eine Zunft zu bildert, erhielten für ihr Handwerk ein

privilegium exclusivum , das ſich auf ihre Perſon allein bezog

und ihnen ihr Auskommen durch den Ausſchluß der Konkur

renz ſicher ſtellte. Die gleiche Hülfe, ſei es nun mit oder ohne

ein Sonderprivileg, erhielten auch ganze Gewerbe, um gegen



14

Übergriffe verivandter Handiverke oder den jüdiſchen Hauſier

handel geſchüßt zu ſein . Der Fürſt verbietet beiſpielsweiſe

1781 zum Schuße der Knopfmacher allen inländiſchen Schuß

juden den Hauſierhandel mit Knopfwaren und hatte im Jahre

1747 auf das Geſuch der Schreinerzunft Amts Arolſen und

Stadt Mengeringhauſen hin eine ältere Verordnung erneuert,

nach welcher zur beſſeren Erhaltung der Zunft kein Müller,

Zimmermann oder Wagner ſich unterſtehen ſolle, Schreiner

arbeit anzufertigen, beſonders aber in den Sägemühlen kein

Hobel gefunden werden dürfe. 'Ein allzugünſtiges Tätigkeits

gebiet fanden die einziehenden Vandwerker keineswegs, es ſei

denn, daß ſie in den Dienſt des bofes traten und ſich von der

Fürſorge des Fürſten abhängig machten . In dieſem Falle

hatten ſie ihr ſicheres, ungeſtörtes.Einkommen mit einem feſten

Grundgehalt für das Jahr. Es mag aber nicht jedes Sache

geweſen ſein, in den Hofdienſt einzutreten und ſeine freie Ar

beit einzuſchränken, da es mehrfach vorkam , daß Hofhandwerker

den Dienſt verließen , um als ſelbſtändige Meiſter ihrer Er

nährung nachzugehen. Schuldforderungen und größere Ge

haltsrückſtände, überhaupt die Unſicherheit der fürſtlichen Fi

nanzverhältniſſe gaben den Hauptgrund dazu her . Andere

aber konnten ſich nur infolge fürſtlicher Aufträge am Orte

niederlaſſen, wie Goldſticker, Perückenmacher 11. a . m ., da ſonſt

ſchwerlich ſelbſt das ganze Fürſtentum ihnen ihren Lebens

Unterhalt ermöglicht hätte. Im Jahre 1753 gab es im gan

zen Waldeck nur in Arolſen einen Bildhauer (den Hofbild

hauer ), Brauer, Juwelier, Münzmeiſter, Nadelmacher, Sporer,

Schnurmacher, Tanzmeiſter und Uhrmacher, ferner 2 Frotteure,

2 Maler, 3 Konditoren und 4 Pferdeärzte, welche alle in

Arolſen wohnten ; von anderen Gewerben gab es außer dem

Arolſer nur noch den einen oder anderen Meiſter im Lande,

ſo z . B. Handſchuhmacher, Kupferſchmiede, von den angegebe

nen 16 Muſici für das ganze Land befanden ſich allein 8 in

der Reſidenz . In ſpäterer Zeit finden wir noch mehr neue

Arten von Vandwerkern, z . B. den Hoflackierer, Hofkürſchner,

Hofſchornſteinfeger, Vergolder, Hofperückenmacher und andere
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mehr. Daß ſich für einen geſchickten Handwerker wohl Ar

beit und Ehre finden ließ , allerdings nur im Hofdienſt

beweiſt ein aus Alt -Wildungen eingewanderter Maler, welcher

die Eigenſchaften eines fürſtlichen Kammerdieners und Hof

malers, des Münzmeiſters, Stadtſekretärs und Bürgermeiſters,

ſpäter auch Stadtrezeptors der Reſidenzſtadt Arolſen in ſeiner

Perſon vereinigte.

Zur Begründung irgend einer Art von Hausinduſtrie

boten die Umſtände keine Möglichkeit; alle Gedanken waren

auf den Dienſt des Fürſten gerichtet, welcher ſomit nicht nur

als der Schöpfer, ſondern auch der Erhalter der neuen Kolonie,

kurz als Mittel und Zielpunkt jedes Gewerbelebens beſon

ders im erſten Zeitraum der Stadtgeſchichte anzuſehen iſt.

Wie jedoch ſchon oben des Heimbackens Erwähnung getan

werden mußte, ſo darf auch das Hausbranien nicht übergangen

werden . Im Privilegium von 1719 Art . IV war die Trant

ſteuer von allen oneribus , welche den neu Anbauenden auf

15 Jahre erlaſſen werden ſollten, ausgenommen ; Fürſt und

Stadt zogen aus dem Hausbrauen einen Teil ihrer Einkünfte.

Die alte Sitte zog mit in die neue Stadt und war bald der

Gegenſtand zahlreicher Verordnungen . Das Brauen ging der

Reihe nach den vorgeſchriebenen Weg, jeder willkürliche Aus

ichank außer der Reihe wurde beſtraft. Das Bier wurde teils

zur Kontrolle und Aufrechthaltung der Ordnung, teils aus

hygieniſchen Rückſichten vor dem Ausſchank von Obrigkeitwegen

„ geſchmeckt“ und tariert . Zit dieſem Zwecke ſtellte die Stadt

2 , Bierſchmecker “ ait , welche der Liſte nach von Haus zu Haus

gingen, die Beſchaffenheit des fertigen Gebränes, ſowie das

Maß deſſelben unterſuchten und nach der Ordnung frei gaben.

Schlechtes Getränk wurde nicht zum Auszapfen frei gelaſſen .

Dieſes Kontroll -Verfahren hieß das „Wiſchmachen “.

Für eine Großinduſtrie war Arolſen völlig ungeeignet

keinesfalls laſſen ſich etwa die Branntweinbrennerei und die

Bierbrauerei, welche in Arolſen betrieben wurden , als Groß

betriebe anſprechen . Der Meiſter hantierte hier mit 1 oder 2

Geſellen und lieferte ſein Produkt für einen beſchränkten , feſt
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beſtimmten Abnehinerkreis zumn feſtgeſetzten Preiſe. Die um

liegenden Mühlen und Ziegeleien gehörten ſchon zum Bereich

des Amtes Arolſen und ſtanden in feinerlei Zugehörigkeit zur

Stadt. Da die genannten beiden Gewerbe aber fürſtliches

Eigen waren und durchaus auf fürſtliches Riſiko geführt wur

den , fallen ſie ſtrenggenommen überhaupt nicht in den Rahmen

einer Arbeit, welche ſich mit der Wirtſchaft der Stadt Arolſen

beſchäftigt, und kommen nur in Betracht inſofern ſie in Be

ziehung zum Stadt-Aroljer Wirtſchaftsleben ſtehen , von Bür:

gern gepachtet werden oder als Konkurrenten auftreten .

Man kann alſo nicht von einer Arolſer induſtrie reden ,

trozdem allerlei Verſuche auf dieſem Gebiete gemacht worden

ſind. Alle Unternehmungen , welche im Laufe der Zeit, ſei es

nun auf dem Papier oder in praxi inſzenirt wurden , bedurf

ten und rechneten auf die Unterſtüßung des Fürſten . Mancher

lei Projekte ſind da aufgetaucht; inter anderem wird die An

lage einer Tabaksfabrik in Arolſen mehrmals in Ausſicht ge

nommen . Im Jahre 1736 hatte der Fürſt dem Caſjeler Kom

merzienrat Franz Segelfen eine Bauſtelle mit Garten und den

übrigen Konzeſſionen für Anbauer zugeſagt und ihm zu

gleich die Erlaubnis gegeben , eine Fabrik von Virginiſchem

und Engliſchem Taback mit 3 jähriger Freiheit anzulegen .

Der Kommerzienrat ſcheint aber keinen Glauben an die Lebens

fähigkeit ſeiner Fabrik gehabt zu haben , da er niemals einen

Anfang zu ihrem Bau gemacht hat .

Im Jahre 1774 wurde wiederum , diesmal mit 2 Mainzer

Kaufleuten wegen der Anlage einer Rauch- und Schnupftabak

fabrik in Arolſen verhandelt . Die Sache zerſchlug fich, weil

das auf 15 Jahre verlangte privilegium exclusivum für das

ganze Land nicht erteilt wurde. Gleich darauf ( 1775) wurde

dann in Wildungen eine Fabrik von zwei Hamburger Kauf

lenten mit ſolchem Privileg begründet unter dem Titel : Hoch

fürſtlich Waldeckiſche privilegierte Rauch- und Schnupftabaks

fabrik.

Gegen das Ende des Jahrhunderts (1792) erbietet ſich

ein Jude aus Heſſen , eine Leinenmanufaktur in Arolſen anzu
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1

legen, um Segeltuch anzufertigen und ins Ausland zu ver

handeln . Da nun in hieſigen Landen, wegen von Jahren

zu fahren ſich vermehrenden Flachsanbanes, ein ſolcher Segel

tuchhandel ein gar nüßlicher Nahrungszweig für die hieſigen

Untertanen abgeben könnte“, ſo will er ſich anbauen und

erſucht den Fürſten um den erforderlichen Schußbrief. Dieſen

Brief erhält er zivar, vom Bau der Fabrik aber und vom

Handel mit Segeltuch iſt weiter nicht die Rede. Auch ein

fürſtliches Botto , die Arolſer Geld- und Klaſſenlotterie, wurde

im Jahre 1773 unter einem italieniſchen Generaldirekteur ein

gerichtet, um nach noch nicht zweijährigem Beſtehen erfolglos

wieder zu verſchwinden . Zur Ausführung derartiger Projekte

fehlte es an Intereſſe wie an Mitteln ; die Bürger der Stadt

haben ſich nie an ihnen beteiligt .

:

I

: Es ergibt ſich von ſelbſt, daß eine Stadt, welche weder

Feldfrüchte, noch gewerbliche Produkte auf den Markt bringt,

einen Handel nicht aus ſich ſelbſt erzeugen kann . Die gerin

gen Bedürfniſſe des ruhig lebenden Bürgers werden leicht

durch den Hauſierverkehr und einige wenige kaufmänniſche

Niederlagen am Orte befriedigt. Da nun außerdem Arolſen.

inmitten eines Ländchens lag , deſſen Einwohner überwiegend

Landwirtſchaft betrieben und über ihren Selbſtkonſum hinaus

nicht allzuviel produzierten, das verhandelt werden konnte, fo

war auch deshalb für die Neuſtadt keine Ausſicht vorhanden ,

etwa durch beſonders vorteilhafte Marktprivilegien eine leben

dige Metropole des Handels im Lande zu werden . Selbſt die

Gegenwart des fürſtlichen Hofes vermochte die Ungunſt der

Verhältniſſe nicht aufzuheben ; doch wie die Gründung der

Stadt und ihr gewerbliches Leben ſo hing auch der geringe

Handelsverkehr allein von ihm und ſeinen Beamten ab. Erſt

in den ſpäteren Zeiten vermehrte ſich mit der Bevölkerungs

zahl auch die der Kaufleute, der Geſchäfte und Läden , der

jüdiſchen Häuſer und Gaſthöfe um ein Weniges .

Nicht anders wie die Handwerker zogen auch die Händler

zunächſt des Hofes wegen nach der neuen Stadt. Art . Vi des

2
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Privilegiums von 1719 geſtand ihnen das Recht 311 : „ Z11 Arolſen

ihre ehrliche Nahrung, Handel und Wandel, ſo gut ſie können,

zu ſuchen , ihre Commercia, Manufakturen ..... ungehindert zu

treiben , 311 dejjen allen deſto beſſeren Debitirung jährlich 3 Jahr:

märkte daſelbſt gehalten werden ſollen ;" und deſſelben Privile

giums Art. V verſprach den Neuankommenden, daß diejenigen

Waren, welche ſie bei ihrer Ankunft mit ſich brächten, von allen

Zöllen und anderen Impoſten gänzlich befreit ſein ſollten .

Was die Hofhaltung an in- und ausländiſchen Waren

erforderte, mußte durch zuverläſſige und geſchickte Händler her:

beigeſchafft werden . Daher erſchienen ſofort jüdiſche Hoflie

feranten, welche die größeren Beſtellungen für den Hof ver

mittelten und bald die unentbehrlichen Velfer -- vor allem in

finanziellen Nöten wurden. Ihre Tätigkeit war manniga

faltig genug, ſie beſorgten die Lieferungen für die täglichen

Bedürfniſſe der fürſtlichen Küche (beſonders Fleiſch ), wie die

jenigen für den Bedarf und Lurus der Hofhaltung im

Ganzen (z . B. Spezereien, Kleiderſtoffe, Flöre bei Trauerfällen

11. 1. f. ), erledigten die Aufträge des Hofes auf den auswär

tigen Meſſen und Märkten und unternahmen auf Befehl des

Fürſten geſchäftliche Reiſen. Sie wurden 311 Boflieferanten,

Hoffaktoren und Kammeragenten ernannt und als fürſtliche

Bediente von den Accijen und ſtädtiſchen Abgaben befreit.

Sie waren die Vermittler in den Handelsgeſchäften der im

Felde ſtehenden Bataillone, welche aus Waldeckern beſtanden ,

verhandelten Holz aus fürſtlichen Wäldern zumn Vorteil der

fürſtlichen Kaſſe und ſtanden beſonders als Vermittler aller

Geld- und Wechſelangelegenheiten bei den regierenden Herren

in Gunſt. Ein größeres Geſchäft dieſer Art wurde im Jahre

1784 von einem Arolſer Schubjuden mit Dülfe eines Kaſſeler

Hofagenten ausgeführt. Der Fürſt Friedrich ſuchte ſid) ſeiner

Schulden an ausländiſche Gläubiger zu entledigen und beauf

tragte die Genannten, da ſie ihm „ durch 311 treffende Accorde

eine beträchtliche Summe in Erſparnis zu bringen die beſte

Hoffnung gemacht", mit den Gläubigern zu verhandeln und

dieſen ihre Schuld aber um ein Beträdytliches gekürzt

.
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auszuzahlen , wofür der Fürſt den beiden Juden 20 – 33

des auf dieſe Weiſe Profitierten zugeſtand. Die Agenten führ

ten dementſprechend ihre Miſſion rückſichtslos durch , ungeachtet

aller Proteſte und Klagen der Betroffenen, ſchafften dem

Fürſten einen bedeutenden Gewinn und profitierten ſelbſt am

meiſten dabei . Wie die Geld- und Wechſelgeſchäfte von Hof

und Stadt durch die Hände der Juden liefen , ſo lag auch der

Klein- und Hauſierhandel in Stadt und Dorf in ihren Hän

den. Sie traten ferner als Pottaſchejammler auf und wurden

in dieſer Eigenſchaft für das ganze Amt Arolſen privilegiert,

pachteten das Sammeln in der Stadt ſelbſt und konkurrierten

um die Pacit im Schloſje und in den fürſtlichen Betrieben ,

der Hofbäckerei, -brauerei, -gärtnerei und beim Hoffourier .

Außer deutſchen Kaufleuten ſiedelten ſich auch italieniſche

an, welche Hof und Reſidenz mit ausländiſchen Produkten

(3. B. Weinen ) verſorgten und ſich ebenfalls an Lieferungen

für den Hof beteiligten . Im Jahre 1753 gibt es bei einer

Seelenzahl von 786 Einwohnern 4 Kauflente in der Stadt

(das ſind halb ſo viel wie in Mengeringhauſen ), davon ſind

2 Deutſche, 2 jtaliener. Endlich feien noch die Gaſtwirte

erwähnt, welche auch außerhalb ihrer Wirtſchaftsräumlichkeiten

Wein, Branntwein und ſonſtige Spirituoſen an Einzelabneh

mer in gleichem Maße verhandeln durften .

Konnte aber Arolſen nicht vielleicht durch eine günſtige

zentrale Lage Mittelpunkt und Markt eines Durchgangshan

dels werden ? --- Wir wollen jehen, wieWir wollen ſehen, wie es ſich damit verhält .

As im Jahre 1747 der Fürſt Karl einen neuen Verſuch

machte, für ſein Fürſtentum unternehmungsluſtige, geſchickte

Einwohner zu gewinnen , ließ er ein „ Arvertiſſement“ in dent

ſcher und franzöſiſcher Sprache ergehen , welches Kaufleute,

Manufafturiſten und Handwerker jeder Art aufforderte, jich

in ſeinem Lande, beſonders in der Reſidenz auf Grund der

Privilegien von 1719 anzuſiedeln . In dieſem Erlaſſe wird

über die günſtige Verkehrslage geſagt : Arolſen liegt nur

4 Meilen von Caſſel entfernt und 5 von Paderborn und ſehr

nahe bei der Weſer ; die Poſtverbindungen ſeien geregelt und
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der ſtarke Verkehr zwiſchen Köln , Frankfurt, Caſſel und Leip

zig begünſtige den Handel der Stadt .

Dieſe Angaben ſind nur eine Illuſion und beſagen bei

näherer Prüfung wenig genug. Allerdings führte die Straße

von Caſſel nach Brilon über Arolſen , auch der Verkehr von

Frankfurt und Marburg nach Paderborn und dem Norden

wird zum Teil hindurch gegangen ſein. Aber was konnte

der Handelsverkehr auf dieſen Straßen einem Städtchen nüßen,

das nicht imſtande war, fich an ihm energiſch zu beteiligen !

Die große Handelsſtraße von Frankfurt über Marburg-Caſſel

nach Hannover u . . f. führte aber weit von Arolſen vorbei .

Städte wie Corbach und Wildungen hatten kürzere Verbin

dungen mit Caſſel und trozdem die heſſiſche Hauptſtadt nur

4 Meilen entfernt liegt, flagen Reiſeberichte ſehr über die Be

ſchwerlichkeit der Fahrt und deren Länge. Ein- und Ausfuhr

in Arolſen war gleich unbedeutend. Was das Fürſtentum in

einigen Gegenden an Kupfer, Eiſen , Wolle und Flachs pro

duzierte, iſt ſchwerlich erſt in der Reſidenz geſtapelt worden ;

auch findet ſich weder in den Akten eine Notiz über einen be

wegteren Durchgangsverkehr, noch weiſen die Baulichkeiten die

dazu nötigen Räume, Pläße und Höfe auf. Was an Waren

transporten und Fuhrwerken durch die Stadt kam , wird ſich

nicht allzu lange aufgehalten haben, da die wenig enfernten

Orte Brilon und Volkmarſen beſſere Knotenpunkte des Ver

fehrs bildeten , als die fürſtliche Neuſtadt. Was die Arolſer

Einwohner an Haus- und Lurusartikeln bedurften, das beſorg

ten die anſäſſigen Kaufleute und Juden direkt von den be

nachbarten Handelszentren und ihren Meſſen und Märkten .

Daher vermochten auch die der Neuſtadt in den Privilegien
" .

verſprochenen 3 jährlichen Märkte, auf denen aller Art Wirt

ſchaftsprodukte zum Umſatz kamen, nur einen Wert für den

Binnenhandel zu erlangen.

Auf dieſe Verhältniſſe fonnte auch die Anweſenheit eines

kleinen fürſtlichen Hofhaltes feinen weſentlichen Einfluß aus

üben, mehr ſchon auf die Geſtaltung des Poſtweſens, der

Brief- und Geldbeförderung und des Perſonenverkehrs. Daß
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ein möglichſt ſtarker Reiſeverkehr durch das Land ſtattfand,

lag ſelbſtverſtändlich ſchon deshalb im fürſtlichen Intereſſe,

weil der Gewinn in die fürſtliche Kaffe fiel. Daher wurden

alle Verſuche gemacht, den Durchzug zu befördern und die

Fahrgelegenheit und Bequemlichkeit für den Reiſenden zu er

höhen. Wer im 18. Jahrhundert von Norden (z . B. Holland)

durch Waldeck reiſte, konnte von Paderborn aus über Arolſen

fahren und weiter über Marburg bis Frankfurt, jedoch lief

die Hauptroute von Paderborn über Caſſel und öſtlich am

Fürſtentum vorbei nach Süden und befand ſich in heſſiſcher

Verwaltung; ja auch die Verbindung zwiſchen den beiden ge

trennt liegenden Teilen des Fürſtentums Waldeck, Waldeck

und Pyrmont, konnte nur über Caſſel bewerkſtelligt werden.

Die Route von Süden ( Frankfurt-Marburg) lief direkt auf

Caſſel und von da ab gab es erſt eine Verbindung nach

Arolſen . Alle Projekte, den Reiſeverkehr (z . B. Frankfurt

Hannover) durch Waldeck und über Arolſen zu leiten , waren

von vornherein ausſichtslos und ſcheiterten, wie ganz natür

lich, am Widerſtande Heſſens . Immerhin erhielt die Stadt

durch den Hof einen geregelten Poſtverkehr mit dem In- und

Auslande und befaß eine eigene Station, deren Leitung in

den Händen eines fürſtlichen Poſtmeiſters lag . Im Jahre 1773

werden 6 regelmäßige Poſten aufgeführt, welche von Arolſen

abgehen : nach Caſſel und Paderborn eine fahrende; nach

Caſſel, Lippſtadt (nach Holland) und nach Frankfurt eine

reitende; endlich die faiſerliche Poſt zu Volkmarsheim nach

Frankfurt und Braunſchweig (Bremen , Hamburg). Alle Kurſe

wurden zweimal in der Woche befahreit , die Caſſelſche und

Lippſtädter reitende Poſt gingen allein auf Kurheſſiſche Rech

nung, bei den beiden andern wurde das Porto nach dem Ab

kommen verteilt .

Die reitende Poſt forgte in erſter Linie für den Bedarf

des Hofes , der Regierungen und Kammern , in dringenden

Fällen wurden Briefe durch Eſtafetten geſandt, in Kriegs

zeiten (z . B. 1762) durch beſonders legitimierte Boten von

fremden Poſtämtern, wo ſie liegen geblieben, abgeholt, Wo

1
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keine Poſt ritt, beſorgte den Briefverfehr ein Landbote, welcher

in den Poſthäuſern abgefertigt wurde. Unordnungen und

Verzögerungen famen bei der Poſt nicht ſelten vor . Gelegent

liche Streitigkeiten mit benachbarten Poſtämtern bewirkten ,

daß Þacfete und Geſchäftsſendungen einfach liegen blieben ,

bis der Streit beendet, reſp . die gegenſeitigen Rechnungen in

Ordnung gebracht waren . Für den Empfänger wie den Ab

ſender entſtandeu dadurch unangenehme Verzögerungen und

den beteiligten Regierungen Beſchwerden , Ärger und unnüşe

Schreibereien .

Verkehrshemmend wirkten ganz beſonders die Zollſchran

fen , mit denen das kleine Fürſtentum wie jedes andere Reichs

ſtandland und im Beſonderen die Reſidenz umgeben war.

Fuhrleute und Reiſende mieden wegen der Zollabgaben und

Grenzgebühren an den Eingangsorten und der damit verbun

denen Plackereien und Viſitationen das kleine Land und nah

men lieber ihren Weg durch Heſſen , das ſie vhnehin paſſieren

mußten und deſſen Straßenroute zweckmäßiger, wenn auch

vielleicht nicht immer fürzer war. Auch die Stadt Arolſen

beſaß ihre Schlagbäume, deren Aufſicht und Einkünfte die

fürſtliche Kammer meiſt an Arolſer Bürger gegen Zahlung

einer feſten jährlichen Summe verpachtete, ſo daß der Über:

ſchuß wie das Riſiko dem Pächter zufielen. Juden, Pferde ,

Vieh und vor allem Waren unterlagen dieſem , im Grunde

weit mehr ſtörenden als Nugen bringenden , Eingangszoll.

Dem Handelsverkehr hat er nur geſchadet.

Noch einer Klaſſe von Arolſer Einwohnern muß hier Er

wähnung getan werden, deren Zahl im Vergleich zit den vor:

her beſprochenen Wirtſchaftstreibenden groß genug iſt, um

einen weſentlichen Faktor im Bilde des Stadtganzen zu be

deuten, die zwar nicht als Selbſtproduzenten , doch als Konfit

menten und Arbeitgeber Bedeutung haben : der Hof- und

Staatsbeamtenſchaft. Zum Hofe (im weiteren Sinne) ge

hörte alles, was zur Erhaltung des fürſtlichen Hausſtandes beitrug

(einſchließlich des Marſtalls ) und dem Hofmarſchallamt unter:
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ſtand. Die Staatsbeamtenſchaft fekte ſich aus den Mitgliedern

der 3 Staatskollegien der Regierung ( Kabinet ), des Konfi

ſtoriums und der Ntent-, ſpäteren Domänenkammer zuſainmen .

Der Unterſchied im heutigen Sinne zwiſchen Staats- und

Hofbeamten wurde jedoch nicht gemacht. Beide waren fürſt

liche Bediente und die Karriere vom Kaminerlakaien zum

Kammerdiener und vom Kammerſchreiber zum Kammerſekretär

war gleichmäßig eine Hofkarriere . Jeder Beamte bekam ſein

feſtes Gehalt, das ſich je nach Rang und Alter abſtufte, aus

des Fürſten Kaſſe, teils in Geld , teils in Naturalien ( Deput

taten ), zum Teil war auch der Tiſch bei gofe miteinbegriffen.

Zulagen wie Penſionen hingen durchaus von Erineſjen des

Fürſten ab (S. dazu Teil III .) .

Dieſe Klaſſe der Arolſer Einwohner einſchließlich ihres

Bureau- und Privatdienſtperſonals beſaß einen mehr als

gewöhnlichen Einfluß auf den nicht im fürſtlichen Solde

ſtehenden Teil der Eingeſeſſenen. Sie beanſpruchten — ſoweit

ſie nicht vom Hofe direkt erhalten wurden – die ſtädtiſchen

Handwerker, und zwar nicht allein die Arolſer, fie machten

auch bei denen in den Nachbarorten ihre Beſtellungen für den

Haushalt. Viele Handwerker zogen , uin ihre vornehmen

Kunden nicht zu verlieren , mit ihnen oder bald nach ihnen ,

in die Neuſtadt ein .

Zwiſchen Beamten und Privaten beſtand eine Mittelſtufe,

die ſogenannten Hofprofeſſioniſten , das waren entweder direkt

vom Fürſten nach Arolſen berufene und mit feſtem Gehalt

und Privilegien begabte oder aus den bereits anſäſſigen aus

gewählte Handwerker. Man betrachtete ſie als fürſtliche Die

ner , denen aber die Möglichkeit gelaſſen war, auch Bürgern

Arbeit zu liefern , ſoweit es ihre Stellung bei Hofe zuließ.

Zu dieſer Gattung gehörte ein großer Teil der Einwohner:

ſchaft Arolſens. Solche Einwohner beſaßen Häuſer, waren

wahlfähige Bürger, wurden Bürgermeiſter und Ratsherren

und ſtanden inbezug auf die Art ihres Erwerbes in der Mitte

zwiſchen Vollbeamten und freien , auf ihre Rundſchaft und den

Wert ihrer Einzelleiſtung angerwieſenen Privathandwerkern .
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Unter letzteren finden ſich ehemalige Bofhandwerfer, die unter

dieſem Titel in den öffentlichen Liſten geführt werden . Aber

auch eigentliche Hofdiener ( Trompeter, Köche, Lafaien , Pedelle

und dergl .) beſaßen Grund und Boden, bauten Häuſer, wähl

ten und wurden gewählt. Sie ſind im Gegenſap zu den oben

angeführten Handwerkern die Amphibien der Einwohnerſchaft

in der Neuſtadt und berufen ſich gelegentlich, ihres Doppel

lebens bewußt, mit Erfolg auf Rechte, welche ihnen die eine

Eigenſchaft gegenüber der andern geſtattet.

Die Gemeinde der neuen Stadt hatte nicht wie das einzelne

Mitglied vom Fürſten Ländereien zum Geſchenk erhalten . Sie

beſaß keine Äcker oder Wieſen, den zur Erhaltung ihrer Herden

notwendigen Weidegang nur auf den fürſtlichen Meiereilän

dern ; erſt ſpät kam ſie durch Kauf in den Beſit eines Waldes,

in dem ſie jedoch nur nach der Anweiſung fürſtlicher Forſt

beamten ſchlagen laſſen durfte. Daß ſie an gewerbliche oder

induſtrielle Unternehinen nicht dachte, iſt oben bereits erwähnt

worden , und da es auch keinen Handel gab , war es ihr faſt

unmöglich gemacht Vermögen zu erlangen. Ihre Hauptein

nahmen ergaben ſich aus Verbrauchsſtenerit , nämlich der Acciſe

auf Bier, Wein und Branntwein, ſowie aus der Verpachtung

des Stadtfellers und ſtädtiſchen Nebenkruges.

Wie die neuen Anſiedler Grund und Boden fürſtlicher

Freigebigkeit, ſo verdankte auch die junge Kolonie ihre erſten

öffentlichen Einnahmen einer Schenkung ihres fürſtlichen Grün

ders und Gönners. 10 Jahre nach jener mehrfach erwähnten

Gründungsurkunde von 1719 beſtimmte ein fürſtliches Dekret :

„ Daß zu dem beſſeren Aufkommen Unſerer allhier angelegten

Neuſtadt“ auf 5 Jahre 1/3 von den einkommenden Accisgeldern
5

und (gleich wie in Mengeringhauſen ) 1/2 der eingehenden Straf

gelder, und zwar dieſe lekteren auf beſtändig, der Stadt zufallen

follten . Nach Ablauf der erſten 5 Jahre wurde der Stadt

das Accisdrittel noch auf weitere zwei Jahre zugeſtanden, dies

mal mit der ausdrücklichen Beſtimmung, es zur Verfertigung

des Pflaſters zu verwenden ; und als auch dieſe Friſt per:
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floſſen, überwies der Fürſt der Stadt anſtatt dieſer Einnahme

die andere Hälfte der Strafgelder für alle Zukunft. Zwei

Jahre ſpäter überlies der Fürſt der Stadt gegen 1000 fl. den

herrſchaftlichen Krug zu Arolſen und die Schankgerechtigkeit

zu ihrer Verwertung, ſodaß „ führohin Bier , Wein und

Branntwein nirgens anders als in hieſiger Neuſtadt Arolſen

namens und zum Beſten ſelbiger Stadt verzapfet werden ſolle"

„ von nun an und zu ewigen Zeiten “. Die Gemeinde

verpachtete ſeitdem den Keller und was ſonſt dazu gehörte .

Die Pachtſumme wurde von Termin zit Termin erhöht und

ſtieg dadurch von 46/3 Rtir. im Jahre 1732 auf 581 Rtir.

im Jahre 1801. Den zweiten Teil des Haupteinkommens er:

gab die Acciſe auf Bier, Wein und Branntwein , welche als

ſtädtiſche Zuſchlagsacciſe neben der fürſtlichen eingezogen wurde .

Mit Bewilligung des Fürſten war auf jede Ohin Bier, welche

in der Stadt verzapft werden würde, 4 Mgr ., auf jede Maß

Wein 2 Pfg . (Ohm nach Abzug von 4 Maß Trübe und

Trief, 27 Gr. 3 Pf . ) , auf jede Maß Branntwein 3 Pf. (Ohm ,

nach Abzug von 4 Maß Trübe und Trief, 1 Rtir. 5 Gr.

1 Pf. ) als eine Zuſchlagsſteuer geſetzt worden , welche die

Stadt für ſich erheben durfte . Trotz der Beſchwerde einiger

der neuen Bürger und gelegentlichen Widerſtandes wurde

dieſe Steuer durchgeführt und für die Folge beibehalten . Sie

betrug im Jahre 1732 :

Bier 54 Rtir. 5 Mgr. Pfg.

Weint 29 17 6

Branntwein . 51 18 41/2

Sa. 135 Rtir. 5 Mgr. 34/2 Pfg.

und im Jahre 1795/6 (von Bier und Wein allein) :

Bier 104 Rtir, 22 Or.

Wein 121

Sa. 226 Rtlr. 4 Gr.

Den Reſt des Einkommens bildeten die kleineren Poſten : der

Strafgelder , Standgelder von Jahrmärkten , Hauſier- , Bei

wohner-, Bürgereinzugs- und Zunftgelder, der Aſchenpacht,

Begräbniß- und Schaßungsgelder u , a , m . Was die Stadt,

.

18

1
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34

an größeren Simmen brauchte, un Grundſtücke zu erhalten

und Bauten aufzuführen, wurde ihr bereitwillig von Einzelnen

vorgeſchoſſen. Die Ausgaben der Gemeinde entſtanden : bei

der Durchführung der öffentlichen Verwaltung und Ordnung

durch die Beſoldung der ſtädtiſchen Organie, die Inſtandhal

tung reſp. Neuanlage öffentlicher Einrichtungen (Brunnen und

Waſſerleitung, Straßenpflaſter, ſtädtiſche Gebände, Schule,

Brandkaſſe, Spriten ), Verzinſung aufgenommener Kapitalien ,

durch die Erforderniſſe des Verkehrs (3. B. Puſt, Zeitung,

Landboten ) und andere kleinere Dinge mehr.

Die Einnahmetabelle der Stadtkaſſenrechnung ergibt in

Jahrzehnten :

für das Jahr Ntlr. Gr. Pfg.

1735 844 21 21 ;3

1740 360 23 1

1750 1355 32 4

1760 1702 31/3

1770 1889 8 21/4

1780 2830 20 11/2

1790 1390 2 545

1800 2250 20 3115

die Ausgabentabelle in Jahrzehnten :

1735 884 10 61/4

1740 324 3

1750 1240 23/4

1760 1066 35 31/4

1770 1546 2 21/4

1780 1889 3 412

1790 1549 8 4

1800 1890 3

Einnahmen- und Ausgabentabelle verglichen ergeben mit

hin einen Jahresabſchluß von :

1735 39 25 41/2

1740 36 22 5

1750 107 18 11/4

1760 to 635 35

1770 + 343 6

14
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1780 949 16 4 .

1790 167 12 5115

1800 + 360 12 -1/5

Die Wirtſchaftsgeſchichte der Neuſtadt Arolſen im 18. Jahr:

hundert, ſo einfach ſie iſt, zeigt zwei deutlich unterſchiedene

Entwicklungsperioden , deren Grenze ſich zwar nicht in einem

beſtimmten Punkte angeben läßt, aber ungefähr bald nach der

Mitte des Jahrhunderts zu ſetzen ſein wird, oder deutlicher :

ihren Charakter unter den Regierungen Karls (1728-63) und

Friedrichs (1766 ff.) ausgeprägt zeigt .

fn ihrer erſten Hälfte ſteht fie unter dem Zeichen des

Gründungsgedankens. Arvljen iſt die Schöpfung eines fürſt

lichen Willens , künſtlich ins Leben berufen und init allen Mit

teln fürſtlicher Macht und Gnade im Leben erhalten. Wie

alle Baupläße, Grundſtücke, Gärten direkte Geſchenke des

urſprünglichen Grundbeſikers ,ſind, ſo ſind auch alle anderen

Privilegien, welche die neue Stadt im Laufe der Zeit erhält,

Gnadengaben. Das leitende Prinzip war : eine möglichſt große

und blühende Reſidenz als Folie des Hofes zit entwickeln und

zit dieſem Zwecke alle Vorteile zu getvähren , die ohne Schaden

für fürſtliches Anſehen und vor allem Einkünfte gewährt wer

dent fonnten .

Die fürſtliche Rentkammer geriet dadurch in eine fonder

bare Zwitterſtellung, da ſie zugleich die Intereſſen der fürſt

lichen Kaſſe zu wahren, beiſpielsweiſe eine möglichſt hohe Pacht

aus den Meiereien zu gewinnen , andererſeits als oberſte Bez

hörde der neuen Kolonie alle Bittgeſuche der Anbauenden und

Seßhaften um Landanweiſungen, Freiheiten , Steuererlaß und

Hülfe in Grenz- und Hudeſtreitigkeiten mit den Meiereipäch

tern zu befördern und zu unterſtüten beauftragt war. Sie

iſt manchmal in die Lage gekommen, die Stadt gegen den

Pächter zu Ungunſten der Kammerrevenien in Schuß zu nehmen

oder auf wichtige Einnahmen zu verzichten, „ da es der Wille

des Fürſten, daß der Stadt zu ihrem Aufkommen mit allen

Mitteln unter die Arme gegriffen werde . "

Im legten Drittel des Jahrhunderts hat ſich das Ver
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hältnis weſentlich geändert, die Reſidenz iſt etwas Gegebenes,

iſt kräftig genug, ſich ohne weitere direkte Unterſtübung des

Fürſten zu erhalten , und anſtatt ſich wie früher auf die Gnade

des Fürſten zu berufen , pocht ſie vielmehr auf ihr Recht, ſtellt

ſich als eine Macht der Kammer gegenüber und läßt ihre

Wünſche durch geſchickte Advokaten oft ſehr nachdrücklich ver

treten, während die Finanznot unter der Regierung des Für:

ften Friedrich jene Verivaltungsbehörde zwingt, die neue Stadt

lediglich als eine nach Möglichkeit ergiebige Steuerquelle an

zuſehen und dementſprechend in ihren Freiheiten und Rechten

zit beſchränken . Die Stadt aber hat ihre Privilegien , auf

denen ſie fußt, in denen ſie ihr Recht beſikt, mit denen ſie

jeden Angriff auf ihre Eriſtenz abſchlägt.

Wie ſehr ſich die Regierungszeiten der genannten beiden

Fürſten im übrigen von einander unterſcheiden, wie weit dieſer

Unterſchied von großen deutſchen Strömungen abhängig iſt,

und wie ſolcher Einfluß ſich wiederum im Leben der Stadt

Arolſen bemerkbar macht, werden wir am Ende ſehen.

Die neiten Ideen feit der Mitte des 18. Jahrhunderts

haben die höheren Lebensforinen ungleich ſtärker beeinflußt

als das ſtille, durch gegebene Verhältniſſe allzuſehr beſchränkte

Wirtſchaftsleben der kleinen weltfernen Reſidenz.

II .

Der zweite Hauptteil der vorliegenden Arbeit befaßt ſich

mit der Unterſuchung der ſozialen Verhältniſſe der

jungen Kolonie.

Wir haben oben gefunden, daß die Ackerwirtſchaft in Arol

fen keine große Rolle ſpielte, daß Gartenbewirtſchaftung und

Viehzucht nur gerade hinreichten, um den Haushalt mit dem

Nötigſten zu verſorgen. Die Maſſe der neuen Bürger beſtand

aus Handwerkern, unter denen einige die einzigen ihres Be

rufs im ganzen Lande und zum Teil vom Fürſten ſelbſt be
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rufen , die Mehrzahl durch die Verſprechungen des Privilegs

von 1719 herbeigezogen worden waren . Der Handelsſtand

war unbedeutend vertreten, genügte den nächſten Bedürfniſſen

(jowohl des Hofes wie der Privaten), fand aber, da zu größe

ren gewerblichen Unternehmungen alle günſtigen Umſtände

fehlten , keinen Anreiz zu bedeutenderen Leiſtungen. Außer

dieſen Bürgern, (im rechtlichen Sinne) wohnte in Arolſen

eine große Zahl der fürſtlichen Beamten , vornehmlich feitdem

die drei wichtigen Staatskollegien : die Regierung, das Konſi

ſtorium und die Kammer nach der Stadt verlegt waren ; end

lich erforderte die Hofhaltung des Fürſten eine Diener- und

Beamtenſchaft für ſich. Dieſe beiden großen Gruppen : Be

amtenſchaft und Bürgerſchaft gaben der Stadt ihren ſozialen

Charakter.

Es iſt nicht weiter verwunderlich, daß die Einziehenden

ihre ſozialen Zuſtände in die neue Stadt mitbrachten ; die

Privilegien verſprachen ja jedem die Erhaltung und den Schut

des Rechtes, ſeines Standes, ſeiner Konfeſſion und religiöſen

Gewohnheiten. Von den alten Ständen waren in Arolſen

Adel und Bürger vertreten , der Hochadel durch die reichsun

mittelbare Herrſchaft, der niedere durch den hereingezogenen

Landadel, der Bürgerſtand durch die große Mehrzahl der Ko

loniſten. Da der Adel aber entweder im perſönlichen Gefolge

der Herrſchaft und dann nur vorübergehend in Arolſen erſchien

oder in der Beamtenſchaft aufging, fu iſt er für das Bild der

ſozialen Schichtung in der Reſidenz von geringem Belang.

Stattdeſſen bildete ſich zwiſchen Hof und Bürgern ein Stand

fürſtlicher Beamten , der nach oben und unten Wurzeln ſtreckte

und durch ſeine unverhältnismäßig große Zahl einen Gegen

faz zur unabhängigen Bürgerſchaft bildete . Die Anweſenheit

des Fürſten, des Hofes, der Miniſterien gab die Garantie, daß

die alte Ordnung der Menſchen blieb und jedem der ihm fraft

Geburt, Amt oder Beruf gebührende Rang geſichert wurde.

Die Grenzen der genannten Stände waren auf das, forg

fältigſte gekennzeichnet; es war dafür geſorgt, daß niemand

die des ſeinigen überſchritt und fich Rechte anmaßte, welche
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einem höheren zukamen. Davon geben zahlreiche Verordnun:

gen Zeugnis , welche nicht nur die Vorrechte der ſogenannten

Ereinten (d . i . der fürſtlichen Diener) ( z . B. bei den Steuern,

Acciſen, Lurusvorſchriften , Titulaturen und dergl. m .) den

gewöhnlichen Bürgern gegenüber beſtätigen , ſondern auch in

nerhalb der Stände die Unterſchiede der einzelnen Klaſſen peint

lich genau beſtimmen (3. B. innerhalb der Beamtenſchaft bei

den Trauerordnungen und Kleidungsvorſchriften .)

Der höchſte Herr ſelbſt beſaß das Recht der Reichsſtand

ſchaft und war Fürſt (bis 1712 Graf) „ von GOTTES Gnaden."

Seit 1719 ſaß er auf der Fürſtenbank des oberrheiniſchen

Kreiſes . Es iſt nicht die Aufgabe dieſer Arbeit , die Stellung

des Fürſten als Reichsglied oder als Landesfürſt, vielinehr nur

ſein Verhältnis zu den Einwohnern ſeiner eigenſten , von ihm

ins Leben gerufenen Reſidenzſtadt darzulegen. Da nun ſowohl

die Privilegien der neuen Stadt als auch der Grund und

Boden , die Konzeſſionen der Acciſe (und damit der erſten

Möglichkeit eines Stadthaushaltes ), ſowie der Mitverwaltung

durch Bürgermeiſter und Rat (neben dem fürſtlichen Kom

miſſarius) und der Beteiligung an der Gerichtsbarkeit perſön :

liche Leiſtungen des Fürften waren , fo ſtand die Stadt auch ,

im Gegenſay zu anderen Städten des Landes, inter dem per:

ſönlichen Einfluſſe des Fürſten, von dem ſie gänzlich abhängig

blieb . Die Stadt Arolſen galt als direkte Pertinenz des fürſt

lichen Hauſes und war als ſolche dem Machtbereich des Land

tages ganz und gar entzogen . Sie war eine Domäne des

Fürſten , ihre Bewohner bildeten einen einzigen großen Hof

ſtaat und galten als fürſtliche Diener. Tatſächlich waren das

auch die meiſten , und die freien Bürger fühlten ſich doch (vor

allem in der erſten Zeit der Stadt) als perſönlich dem Fürſten

verpflichtet. Der Fürſt war mit ſeinen Arolſer Untertanen

verglichen , im Beſit der Rechte, wie ſie ein Grundherr und

Hofbeſiger gegenüber ſeinen Verwaltern, Wirtichaftern , Arbeits

perſonal und der in ſeinem Dorfe als Handiverker oder Fant

delsleute angeſiedelten Perſonen innehat, welche nach Bedarf

zu ſeinen Dienſten ſtehen .
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Die Tatſächlichkeit dieſes Verhältniſſes muß zum Verſtänd

nis der ſozialen Lage nachdrücklich betont werden, da nur ſo

die beſondere Stellung Arolſens unter den anderen Städten

zu verſtehen iſt. Erſt in ſpäterer Zeit und bei ſtärkerer Be

völkerung wird dieſes Verhältnis durch den Verſuch der Stadt,

größere Selbſtſtändigkeit und Unabhängigkeit zu erlangen , und

durch die aus der Geldnot des Fürſten reſultierende Unluſt,

der Stadt weitere Freiheiten und Vorteile zit verſchaffen , all

mählich lockerer und zeigt ſich am Ende unſeres Zeitraums

geſtört und verſchleiert.

Dem Adel waren ſeine Privilegien im allgemeinen auf

dem Lande wertvoller als in den beſchränkten Grenzen der

nenten Stadt. Den wenigen aber, welche ſich in der Reſidenz

anſiedelten, beſtätigte der Fürſt ihre alten Freiheiten auch für

den neuen Wohnſitz neben den neuen , welche allen Anbauern

zu teil wurden . Accisfreiheit für alles, was ihr Haushalt ver

brauchte (auch in Bezug auf das Geſinde), Braugerechtigkeit,

Abgabenfreiheit 11. a . m . wird bei der Banerlaubnis beſonders

erwähnt, ſowie auf ihre Wünſche in Betreff des Bauplakes,

Gartens, der Feldſtücke und Wieſen weitgehende Rückſicht ge

nommen wird. Troßdem iſt die Zahl der anſäſſigen Adeligen

klein geblieben . Dagegen finden ſie ſich in der Umgebung des

Fürſten als Hof-, Jagd- und Kammerjunker in den höheren

Hofchargen und als Beamte an der Spige der Kollegien . Als

Kammerpräſident durfte nur ein Angehöriger des Adels fun

gieren, ein bürgerlicher Beamter konnte in der leitenden Stel

lung dieſes Kollegiuis nur den Titel eines Kammerdirektors

erwerben .

Im übrigen erſcheint der Adel unter den Beamten und

genießt die Rechte dieſes Standes . Das Verhältnis inner :

halb des Hofes und der Beamtenſchaft kommt in der Ranga

ordnung zum Ausdruck, welche allen Chargen vom Regie

rungspräſidenten bis zum Beiläufer in 28 Stufen ihren Platz

anweiſt, einer Rangordnung, „wonach Unſere ſowohl Zivil

als Militärbediente zu Vermeidung aller Unordnunge ſich iin

tertänigſt zu achten haben “. Dieſe Drdnung ſekte den Regie
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rungs- und Hofrat mit dem Obriſtleutnant in eine Stufe

(die 9te) , den Juſtiz- und Kammerrat, Geh . Sekretär und

Leibmedicus mit dem Major in die 10te; der Hofprediger

befindet ſich mit dem Landrichter in der 15. Stufe, Stadt

kommiſſar, Paſtor und Stadtrichter mit dem Leutnant in der

17ten ; die 19te beſetzten die advocati ordinarii, medici und

Fähnrichs , der Kammerdiener erſcheint in der 21ten , in der

23ten die Hof- und Kammermuſikanten, in der folgenden einige

Hofprofeſſioniſten mit dem Kammerlakai, die 25te umfaßt

Förſter, Jäger und den Hofpferdearzt zuſammen, die 26te

Lakaien und Köche, die 27te und 28te die Kutſcher und Bei

läufer, (f . Anlage B). Unter den Angehörigen der legten

Stufen befinden ſich ſolche, welche wir zugleich als Bürger

der Neuſtadt öffentliche Chargen der Stadtverwaltung bekleiden

fehen . Ein Hoffchneider (24 ſte Stufe) iſt mehrmals Bürger

meiſter; Kammerdiener und musici haben ſtädtiſche Ämter inne

oder werden zu Churgenoſſen beſtimmt, ein Kammerſchreiber

fungiert als Stadtſekretär u . dergl . m .

Zu der Klaſſe fürſtlicher Bedienter im weiteren Sinne

gehörte jeder, der ein beſtimmtes feſtes Einkommen (Gehalt)

vom Fürſten bezog, alſo der Hofuhrmacher und Hofſchorn

ſteinfeger ſo gut wie der Kammerrat und der Leibmedikus.

Daß dadurch oft ſeltſame Verhältniſſe mit doppelten Verpflich)

tungen, der Herrſchaft und der Stadt gegenüber, entſtanden ,

welche wiederum nicht ſelten benußt wurden , im läſtige Aufla

gen zu umgehen, haben wir bereits oben erwähnt. Zu der

Beamtenſchaft im engeren Sinne mochte man nur den zählen ,

welcher ſich ausſchließlich dem Dienſt des Fürſten widinete ;

demzufolge findet ſich der Hofhandwerfer im allgemeinen nicht

in der Rangliſte, ſondern nur der ausſchließlich dem Dienſte

des Fürſten verpflichtete, der im vollen Sinne des Worts zum

Hofe gehörte . Hier läuft die Grenze zwiſchen Eremten und

Nichteremten in ſchwankenden Kurven, indem z. B. einzelne

Hofhandwerker auf einen ausdrücklichen Befehl des Fürſten

von der ſtädtiſchen Abgabe befreit werden, andere ſich den

ſtädtiſchen Einnehmern gegenüber auf ſpezielle fürſtliche Dekrete
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berufen, in denen ihnen Abgabenfreiheit zugeſichert wordent

iſt, und in ſtrittigen Fällen das Urteil des Fürſten mit vollem

oder wenigſtens teilweiſem Erfolge zu ihren Gunſten erbitten .

Die wichtigſten Vorrechte der Eremten beſtanden in der

Freiheit von Acciſe und Abgaben an die Stadt , auch von

außerordentlichen Steuern , die den Bürgern auferlegt werden

konnten , ferner von der fürſtlichen Acciſe auf Bier, Wein ,

Branntwein und Tabak, ſowie der Steuer beim Einkauf dieſer

Waren in In- und Ausland. Dieſe Freiheit erſtreckte ſich

auf alles das, was im Haushalt des Eremten ſelbſt verbraucht

wurde, und galt – mit Ausnahme der vom Tabat --- auch

für deſſen Geſinde. Des weiteren durften die Beamten für

ihren Haushalt Kaffe und Schokolade kommen laſſen , ſie waren

ferner eximiert von der ſtädtiſchen Polizei und Gerichtsbarkeit

und frei vom Zwang der Lurus- und Kleiderordnung, wie ſie

dem gemeinen Untertan vorgeſchrieben war.

Zu den Beamten ſind zu rechnen die Mitglieder und Un

tergebenen der drei Kollegien , welche ſich in Arolſen befanden ,

der Regierung, des Konſiſtoriums und der Rentkammer, dann

die des Hofmarſchallamts, des Marſtalls, des Forſtamts, Bau

amts, der Accis- und Steuerkommiſſion, des Stadtkommiſja:

riats, ferner die Kirchen- und Schulbeamten. Zum Hofmar

ſchallamt gehörten unter anderen auch die Offiziere des Gefol

ges , der Leibmedicus und diejenigen, welche ſonſt in irgend

einer Art vorübergehend oder dauernd.in fürſtliche Dienſte

traten , wie z . B. Friedrich Auguſt Tiſchbein als fürſtlicher

Hof- und Kabinetsmaler; unter die Marſtallsbeamten rechnete

man auch den Hofpferdearzt und unter die des Bauamts den

Hofſchornſteinfeger und Brunnenmeiſter.

Bürger konnte nach den Privilegien von 1719 jeder wer:

den , der ein Vermögen von 1000 fl. nachweiſen konnte , und

ſich neu anbaute oder ein Haus kaufte (in legterem Falle er

folgte die Aufnahme gegen die einmalige Zahlung eines Bür:

gergeldes von 10 Rtlr., 5 Rtlr. für die Frau.) Bürger war

darnach, wer eigenen Grund und Boden beſaß, alſo freie Hand

werker und Kaufleute, aber auch vorhandwerker, Hoflieferan

1

i

3
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ten und Hofgeſinde, wenn ſie nur Hausbeſitzer waren ; die

Angehörigen der fürſtlichen Behörden (die höheren Beamten )

dagegen waren Eremte und gehörten auch als Hauseigentümer

niemals zur Bürgerſchaft.

Der Arolſer Bürger ſtand im Genuß der Privilegien von

1719, damit des Rechtſchußes für Perſon und Eigentum , und

des aktiven und paſſiven Wahlrechts für die Ämter der ſtädti

ſchen Selbſtverwaltung . Ein Recht der Bewilligung ſtädtiſcher

Steuern oder Veränderung des Steuerſaßes beſaß er nicht ;

die Verfügung hierüber blieb ein Reſervat des Fürſten .

Neben denen unter den Bürgern, welche zugleich als Hof

handwerker dem Fürſten Dienſte leiſteten , ſtand die große

Gruppe der freien, d . i . zum Hof in keinem näheren Verhält

niſje ſtehenden Bürger, welche ſich durch ihre täglichen Lei

ſtungen ihren Unterhalt verſchafften : Handwerker, Kaufleute,

Händler, Gaſtwirte , die ihr Gewerbe auch dann betrieben ,

wenn ſie ein ſtädtiſches Amt angetreten hatten. Beiwohner

mußten ein jährliches Lofarium erlegen , das – wie das Bür:

gergeld halb der fürſtlichen , halb der ſtädtiſchen Kaſſe zufloß.

Im Jahre 1719 hatte der fürſtliche Gründer die in Cor:

bach gedruckten Privilegien nicht nur in deutſchen Landen

verbreiten laſſen , ſondern die gleichen Drucke auch in franzö

fiſcher Sprache im Auslande herumgeſandt. Dieſen Verſuch

nahm Fürſt Karl um die Mitte des Jahrhunderts wieder auf.

Mit verſchiedenen Ausländern feiner militäriſchen Befanntſchaft

ſekte er ſich perſönlich ins Vernehmen und forderte ſie auf,

vermögende Ausländer zu veranlaſſen , nach der neuen Reſidenz

überzuſiedeln und ſich anzubauen . Es war ihm bei dieſen

Verſuchen vornehmlich um geſchickte Handwerker und unter:

nehmungsluſtige Geſchäftsleute zu tun. Induſtrielles Leben

und nupbringenden Handel mit allerhand Fabrikaten erhoffte

er von dem Kühneren und beweglicheren Sinne des Auslän

ders . Wenn auch der Erfolg nicht in dem gewünſchten Maße

eingetreten iſt, da unternehmungsluſtigen Ausländern die kleine,

iſolierte Reſidenz keine Reize darbieten konnte, ſo finden ſich

doch allerlei Pläne und Verſuche fremdländiſcher Spekulanten
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zu Fabrikanlagen und zur Verwertung einheimiſcher Bodent

produfte, während ſich einige fremde. Kaufleute und Hand:

werker, ſowie im Dienſte des Fürſten ſtehende Franzoſen dau

ernd in der Stadt niederließen . Ebenfalls wenig Glück hatte

der Fürſt mit dem oben erwähnten Generaldirekteur ſeines

Lottos, einem Staliener. Vielleicht hätte aber bei dieſem Un

ternehmen ſelbſt der Geſchickteſte und Gewiſſenhafteſte Miß

erfolg gehabt.

Die wenigen feſt anſäſſigen Kaufleute und Handwerker

fremder Nation waren ehrbare und ſolide Leute. Die Kauf

leute, ştaliener, ſtanden in Anſehen und waren vermögend ;

einer war im Stande, dem Fürſten bedeutende Summen vor

zuſtrecken, und bezahlte bei ſeinem Abzug in die Heimat den

10ten Pfennig ſeines Vermögens, als Abzugsgeld , mit der

Summe von 2050 Rtir. Die fremden Handwerker, meiſt

Franzoſen, betrieben ihr Gewerbe in Arolſen als Vergolder,

Lackierer, Schreiner, Schuhmacher 2. Sie finden ſich als Kam

merdiener, als Tanzmeiſter und Fechtlehrer und als Sprach

lehrer in fürſtlichen Dienſten und beſaßen zum Teil Häuſer

und damit Bürgerrechte in der Stadt.

Einer beſonderen Klaſje Arolſer Einwohner muß hier

noch Erwähnung getan werden , welche hier wie überall im

Reiche unter außergewöhnlichen Lebensbedingungen und Rechts

verhältniſſen um ihr Daſein kämpfte, welche unter allen Volks

ſtämmen gleichmäßig als fremd galt und dem Nationalgefühl

als verächtlich erſchien , welche auch rechtlich nur als geduldet

angeſehen wurde.

Das Recht, Juden in ſein Land aufzunehmen oder aus

demſelben auszuweiſen, ſtand allein dem Landesherrn zu ; der

gewährte, nach ſeinem Dafürhalten einer größeren oder kleine

ren Zahl den Schuß ſeiner fürſtlichen Macht und damit die

Möglichkeit der Exiſtenz und der Nahrungsfürſorge. Dieſer

fürſtliche Schuß wurde im eine vom Fürſten beſtimmbare

(willkürliche) Summe gewährt und verbrieft. Er lautete auf

den Namen des Beſchützten, konnte aber auf ſeine Nachkommen,

Kinder, Schwiegerſöhne, Erben, übertragen werden . Gelegent
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lich wurde fowohl das Schutzgeld als die Abgabe erlaſſen,

wenn der Jude in anderer Weiſe dem Fürſten ſeine Dienſte

widmete oder auf fürſtliche Erkenntlichkeit Anſpruch hatte.

Ein Jude, der als Schußjude aufgenommen werden wollte,

mußte ein beſtimmtes Vermögen , nicht unter 1000 Rtir. , auf

weiſen, doch kam es vor , daß die Bürgſchaft eines bereits an

ſäſſigen Schußjuden als Äquivalent angeſehen wurde. Außer:

dem mußte der aufzunehmende Jude noch durch obrigkeitliche

Zeugniſſe über ſeinen früheren Lebenswandel und ſeinen Leut

mund Rechenſchaft geben. Jeder aufgenommene Jude erhielt

den Schuß für ſich und ſeine Familie; dazıı gehörte auch das

Geſinde und ſonſtige unſelbſtändige Mitglieder ( erwachſene

Söhne, Schwiegerföhne und andere Verwandte). Da es im

Intereſſe des Landes lag, einmal anſäſſige Judenfamilien ,

welche ein ziemliches Vermögen erworben hatten , ferner im

Lande zu halten, übertrug der Fürſt, wenn angängig, dem

älteſten Sohne oder Schwiegerſohne oder einem erbenden Ver:

ivandten den Schuß des urſprünglichen Befikers nach deſſen

Tode. Derartige Zuſicherungen wurden ſchon bei Lebzeiten

des Vaters gegeben, ev. der Schuß wegen Altersſchwäche des

Vaters noch zu deſſen Lebzeiten auf den Sohn übertragen .

Übertragung und Auswechſelung von Schußbriefen unter den

Juden gegen Bezahlung war an der Tagesordnung. Ebenſo

bezahlte der Fürſt manchen Dienſt direkt mit dem Verſprechen,

einen Schußbrief aus einer Stadt in die andere oder von

einem Juden auf den anderen umſchreiben 311 laſſen , was

wiederum unter den Juden als ein Gegenſtand des Handels

angeſehen wurde. Heiratete eine Witive, die ſchon im Schuß

geweſen war, wieder, ſo brauchte ſie für die Konfirmation des

Schußes, ſelbſt wenn ſie einen Ausländer heiratete, nur wenig

zu zahlen.

Da der Jude direkt unter fürſtlichem Schutze nach Arolſen

zog , ſo unterlag er, was Abgaben und Steuern anbetraf,

durchaus den gleichen Beſtimmungen wie andere Einwohner

der Reſidenz . Dagegen mußte der freireiſende jogut wie der

umherziehende Handelsjude an den Zollſtätten mehr bezahlen
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als ein anderer ; in allen Zollordnungen unterliegt „ ein Jud

zu Pferd oder fahrend, ein Fud zu Fuß zc. " einer beſonderen

Steuer.

Im Jahre 1724 wird dem erſten Juden für ſich und

ſeine Familie der Schuß nach Arolſen erteilt. Er wird in

den nächſten Jahren eingezogen ſeiri. 1742 werden Juden

bereits als 15 Jahre anſäſſig erwähnt. Doch hat ſich die Zahl

der Juden nur langſam vermehrt. Noch im Anfang der

zweiten Hälfte des Jahrhunderts befanden ſich von 8 jüdiſchen

Familien, welche im Fürſtentum Waldeck ihren Wohnſitz hat

ten, erſt zwei in Arolſen, oder von 80 Juden des Landes

wohnten 30 in der Reſidenz (die 1759 für Arolſen angege

benen zwei Familien zählten 30 Menſchen, wovon 10 Kinder),

dann ſtieg die Zahl der anſäſſigen Judenfamilien raſch an ;

1778 befanden ſich in Arolſen 9. Familien von 38 im Fürſten

tum Waldeck, 1795 in Arolſen 10 von 48 im Bande.

Die fuden wurden vom Hofe herbeigezogen ; es iſt gerade

zu die Aufgabe des erſtanſäſſigen Juden geweſen , vermögende

Fuden aus dem Auslande hereinzuholen. Der Fürſt erlaubte

folchen , die ſich zu Arolſen anbauten, „alle den Juden zuge

laſſene Handlunge zu treiben ", erließ ihnen das Schußgeld auf

10 Jahre, ferner alle Abgaben von dem Handel für Hof ' und

Neuſtadt (dagegen mußten ſie von dem Handel im übrigen

Lande dasjenige, was andere davon gaben , gleichfalls erlegen) ;

auch geſtattete er ihnen ihre Religionsübungen, ſoweit ſie nicht

öffentlich auffällig wurden . Dafür mußte der Jude den Eid

Yeiſten, daß er nach den „ gegenwärtigen und künftigen lan

desordnungen " und Reichsgeſeßen leben und niemanden mit

übermäßigem Wucher beſchweren wolle . Auch läßt ihm wie

anderen der Fürſt das Haus nach den allgemein gültigen Vor

ſchriften und Plänen bauen, deſſen Koſten dann in gewiſſen

Terminen abgetragen , reſp . an Forderungen abgerechnet wer

den mußten.

Die in dem Privilegium verſprochenen Freiheiten hatten

die Fuden bereits 15 Jahre genoſſen, als man ihnen erklärte,

„ daß, da die Privilegien bei ihnen nicht applicable feien , ihnen
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gegen die

weiter nichts , als was der ihnen erteilte Schutzbrief zum Int=

halt habe, zu ſtatten kommen könne“, die Privilegien geſtänden

die 25 Freijahre nur den andern drei anerkannten Religionen

zu . Auf ausdrücklichen Befehl des Fürſten

Meinung der Räte – wurde eine Eingabe der Juden, welche

um Erhaltung der bisher genoſſenen Freiheiten bat, abgewie

ſen. Damit iſt als Rechtsgrundlage der Juden in Arolſen

wie anderwärts ausſchließlich der Schußbrief normiert, an den

außerordentlichen Privilegien der Bürgerſchaft hatten ſie keinen

Teil .

In fürſtlichen Dienſten , als Hofjuden , waren ſie verpflich

tet, den Hof init den nötigen Waren z1 billigem Preiſe zu

verſorgen, durften für Kommiſſionen bei Meſjen in Frankfurt

und Kaſſel nichts fordern oder aufſchlagen , mußten auch jedes

mal bei Hofe anzeigen, wenn ſie außer Landes reiſen wollten ;

dafür erhielten ſie ein größeres oder kleineres feſtes Gehalt in

Deputaten (Hafer für ein Pferd, Korn, Brennholz ?c . ) , konn

ten von der ſtädtiſchen Jurisdiktion während ihrer Stellung

als Hoflieferanten wie andere Hofbediente befreit und dem

Hofmarſchallamt unterſtellt werden , wurden gelegentlich

wie andere Bediente – von der Errichtung der Acciſe, ja

ſogar auf Lebenszeit von der Entrichtung des Schußgeldes

befreit. Als Titel erhielten ſie die Bezeichnungen : Hofliefe

rant, Hoffaktor, Hofagent, Kammeragent u.f.w . Ihre Hauptge

ſchäfte bei Hofe waren aber finanzieller Art, ſei es, daß fie

die Aufgabe erhielten, größere Summen für fürſtliche Bedürf

niſſe zu beſchaffen, ſei es, daß ſie beauftragt wurden , Gläubiger

zu befriedigen und für die fürſtliche Kaſſe vorteilhafte Ab

ſchlagszahlungen zu ermöglichen ..

Außer für den Fürſten betrieben die Aroljer Juden na

türlich auch Geldgeſchäfte für Bürger und zwar in jeder Weiſe

(z . B. Wechſelaufkauf und deren Einziehung ). Im Übrigen

handhabten ſie alle Arten von Haiidel, da ihnen ein Hand

werk zu betreiben verboten war ; nur Goldſtickereien durften

auch ſie arbeiten, und ein jüdiſcher Goldſticker (neben jüdiſchen

Goldſtickerinnen) befand ſich in ſpäterer Zeit in der Reſidenz.
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Sie vermittelten den Verkehr mit dem in holländiſchen Dien :

ſten ſtehenden waldeckiſchen Bataillon , beſuchten die Meſſen

in Frankfurt und Kaffel und übernahmen die Aufträge für

den weiteren Verkehr , bereiſten als Krämer die Märkte im

Lande, waren Pächter des Pottaſcheſammelns , kauften den

ſtädtiſchen Reitochſen und dergl . m . Die fürſtliche Brannt

weinbrennerei zu Arolſen , welche ſpäter einging, wurde eben

falls von einem Juden betrieben .

Als Hauſierer durchzugen die Juden oder ihre Knechte

( Handelsknechte, Handelsbediente,) allenthalben die Dörfer.

Aber Impoſt- und Hauſierverordnungen fchränkten dieſen

Handel ein . Ausländiſche Fuden durften nach der Impoſt

verordnung von 1768 keine accisbaren Waren ins Land brin

gen oder damit hauſieren bei Strafe der Konfiskation und

14tägigem Gefängnis bei Waſſer und Brod, während die ein

heimiſchen, welche mit ſolchen Waren handelten, auf dieſe Ver

ordnung beeidigt wurden. Eine Übertretung der Beſtimmun

gen wurde mit dem Verluſt des Schußes beſtraft, und alle zur

Anzeige von Contravenienten aufgefordert. 1767 erſchien ein

fürſtliches Dekret, das zum Vorteil der einheimiſchen Fuden

allen ausländiſchen jeden Handel im Lande unterſagte, die

Kammer wurde angewieſen, keine Handelspäſſe mehr auszi

ſtellen (denen welche eine Schuldforderung beizutreiben hatten,

wurde der Eintritt doch nur zu dieſem Zwecke geſtattet, ande

ren ſogar jede gerichtliche Hülfe verſagt). Nur die Märkte

blieben frei. Die Hauſierverordnung von 1784 verbot den

Fuden das Hauſieren auf den Dörfern ganz und erlaubte es

in den Städten nur den dort wohnenden Krämern, ſie mögen

Chriſten oder fuden ſein “. Dies Dekret traf die Juden

ſchwer. Zwei Jahre darauf bat der Vorſteher der Fudenſchaft

zu Arolſen den Fürſten , „ daß die vor die Judenſchaft ſo de

mütigſt und notgedrungen gebetene Abänderung der ihren

Handel ſo ſehr beſchränkenden Hauſierverordnungen noch in

dieſem Jahre erfolgen " möge.

Schließlich fand ſich auch ein jüdiſcher Arzt in der Reſidenz

ein, von dem allerdings das wenig Rühmliche zu ſagen iſt,
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daß er nach einigen mißlungenen Ruren vor das collegium

medicum in Kaſſel gerufen und, da er im Eramen gänzlich

unwiſſend erfunden, angewieſen wurde, noch zwei Jahre zu

ftudieren und ſich dann einem neuen Eramen zu unterziehen,

bis dahin aber jeder Praxis zu enthalten. Sein Charakter

ſoll ſeinen Kenntniſſen gleich geweſen ſein.

Dem Juden war im Schußbrief, zugeſichert, ſein tägliches

und gewöhnliches Gebet im Hauſe „ ohne jemands Verhinde

runge“ verrichten zu dürfen, wie ſolches anderen im Lande

zugelaſſen, auch die Beſchneidung ſeiner Kinder war ihm ge

ſtattet, aber in aller Stille, jedoch verboten eine öffentliche

Synagoge oder Schulen zu halten. Auch beſaß die Gemeinde

ſchon früh ihren eigenen Totenacker (außerhalb der Stadt) ;

aus der Arolſer Judenſchaft wurde der Vorſteher der geſamten

Judenſchaft im Fürſtentum Waldeck gewählt, welcher beſtimmte

feſte Beiträge von den einzelnen einzog. Er mußte Streitig

keiten ſchlichten , über jüdiſche Ceremonialgeſete und -gebräuche

wachen , Copulationen , Verſchreibungen und dergl. Arbeiten

verrichten .

Übele Nachreden, beſonders Spott und Läſterungen über

Lehren der chriſtlichen Kirche oder Kultushandlungen einer

der drei chriſtlichen Konfeſſionen wurden ſchwer beſtraft, auch

Vergehen gegen die polizeiliche Beſtiminung der Sonntagsruhe

3. B. Handel am Sonntag, zugen Strafen bis zur Höhe von

10 Rtlr. nach ſich .

Nicht ſelten kam es vor, daß ſich ein Jude, wenn er fei

nen Handel einige Jahre fortgeführt hatte, für zahlungsunta

fähig erklärte, ſodaß das Konkursverfahren über ihn eröffnet

werden mußte . Fi Jahre 1788 erging eine Regierungsver

ordnung „wegen des Banquerontierens hieſiger Judenſchaft

und wegen Abſtellung ſonſtiger Ungebührlichkeiten ", derzufolge

jedem Juden , welcher fich vhne erweisliche Unglücksfälle für

zahlungsunfähig erkläre , der Schuß entzogen werden ſolle;

zugleich wurde den Juden befohlen, ihre Handelsbücher in Zu

kunft ſtets in hochdeutſcher Sprache (nicht im Judendeutſch)

abzufaſſen, und ſich deutſcher anſtatt der noch häufig gebrauchten
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hebräiſchen Buchſtaben ſowohl in ihren Büchern wie in Quit:

tungen bei Strafe der Nullität zu bedieneit, ihnen verboten ,

ihren Geſchlechtsnamen fortwährend nach Belieben zu ändern ;

vielmehr ſollte ein neurecipierter Jude keinen anderen als den

im Schutz bemeldeten , ein bereits beſchüßter aber keinen ande

ren als den er wirklich damals führe und vor Gericht aner

kenne, führen dürfen. Zu den erwähnten wirtſchaftlichen Miß

ſtänden , unter deren Druck einige gänzlich verarmten , kamen

gelegentlich innere Streitigkeiten und allgemeine Uneinigkeit

innerhalb der jüdiſchen Gemeinſchaft. Ein fürſtlicher Erlaß

ſeşte 1785 eine perpetuierliche Kommiſſion unter dem Vorſitz

des Kammerpräſidenten ein, welcher die geſamte Fudenſchaft

untergeordnet war. Sie ſollte alle Streitigkeiten, mit Aus

nahme der Juſtizſachen , ſchlichten , vor allem in Polizei- und

Finanzſachen , auch in Rückſicht auf die innere Verfaſſung der

Judenſchaft u . dergl . m ., „ da viele Juden ſehr ins Abweſen

kämen und ihren Schuß nicht mehr bezahlen könnten, die ganze

Judenſchaft aber in ſo ſchlechter Harmonie hinſichtlich der ge

meinſchaftlich zu tragenden Koſten lebte . "

Zu anderen Zeiten hielt die Gemeinde zur Wahrung ihrer

wirtſchaftlichen Intereſſen aber wieder feſt zuſammen, ſie erbat

und erlangte dadurch vom Fürſten gewiſſe Verſprechungen in :

bezug auf die Aufnahmen ausländiſcher Juden in die Reſidenz .

fm Allgemeinen iſt die Lage der Juden in Arolſen nicht

verſchieden geweſen von der ihrer Volksgenoſſen in anderen

Teilen des Reiches . Doch ſcheint es, als habe ſich ihnen die

waldeckiſche Bevölkerung nicht eben unfreundlich gezeigt, als

ſei es ihnen keineswegs unmöglich gemacht worden , ſich An

ſehen und guten Ruf zu erwerben . Die Lage des einzelnen

wurde gegen Ende des Jahrhunderts freier, ſeine Stellung

geachteter. Zum Schluß möchte noch zu erwähnen ſein , daß

die Juden durch das Organiſationsedikt vom Jahre 1814 des

Schußgeldes enthoben wurden und gleiche Rechte mit den übri

gen Untertanen genießen durften ( ſie werden nicht mehr Juden,

ſondern Israeliten genannt, da der Glaube keinen Unterſchied

mehr machen ſolle.). Mit dem Erlaß des Schußgeldes war
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ihnen aber noch keineswegs das Bürgerrecht zugeftanden wor

den, diesbezügliche Geſuche wurden damals noch zurückgewieſen .

Schließlich wurde die ganze Frage bis zum Entſcheid des Wie

ner Kongreſſes vertagt, der in dieſer Sache etwas allgemeines

wegen der Juden in Deutſchland feſtſeßen würde.

Nach dieſer allgemeinen Überſicht über den Charakter und

Unterſchied der Stände dürfen wir uns einer Unterſuchung

der öffentlichen und privaten Zuſtände im ſozialen Leben

der Reſidenzſtadt zuwenden .

Seit 1728 war Arolſen der Sitz der höchſten Landesbe

hörden, der Regierung und des Konſiſtoriums, ſchon vorher

hatte die Rentkammer dort ihres Amtes gewaltet, und auch

die Landtage fanden in der Reſidenz ſtatt. Wenig früher

hatte der Fürſt ein beſonderes Geheimratskollegium einge

richtet, deſſen Befehle an Regierung, Konſiſtorium und Juſtizfanz

lei und alle übrigen Behörden „ anders nicht als von Uns ſelbſt

erteilet, geachtet und reſpektieret“ werden follten . Ein Mit:

glied dieſes Geheimenrats führte jedesmal das Präſidium in

den Sißungen der drei Kollegien. Zeitweilig (ſo unter Fürſt

Karl 1738 im Türkenkriege) wurde zur Vertretung des im

Felde abweſenden regierenden Herrn ein ergänztes und mit

beſonderen Vollmachten ausgeſtattetes Geheimratskollegium ein

gefeßt, das den Fürſten zu vertreten und zu repräſentieren

hatte, dem alle anderen Kollegien nachgefeßt waren, bei dem in

Zivil- wie in der Hauptſache auch in Militärangelegenheiten die

legte und endgültige Entſcheidung ſtand. Es durfte das Begna:

digungsrecht des Fürſten ausüben und an den Fürſten gerichtete

Briefe (mit Ausnahme der Handbriefe) erbrechen . Dies Kolle

gium beſtand außer dem Präſidenten aus mindeſtens drei Rä

ten, denen Aſſeſſoren, Sekretäre, Schreiber, Aktuare, Regiſtra

toren, Pedelle und das nötige Unterperſonal beigeordnet waren.

Die Stadt Arolſen unterſtand, als Kolonie auf fürſtlichem

Domänenlande, durch Schenkung fürſtlichen Bodens und Ab

gabe fürſtlicher Rechte ins Leben gerufen , direkt der Rent

kammer, der Verwaltungsbehörde der fürſtlichen Finanzen.
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„ Damit auf Unſere eigenen fürſtlichen Güter, Regalien und

Einkünfte, auch Unſere Hofhaltung und Hausweſen gute und

richtige Obſicht geführet, lInſere jährliche Renten, gemeine und

fonderbare Ordinär und Ertraordinär Gefälle und Einkommen

zu gebührlicher Zeit und ungemindert eingebracht, wohl dis

ponieret und in Acht genommen und zu Unſerer Notdurft und

Gebrauch in Regiments- und Hufſachen getreulich und ver

nünftig angewendet und ausgegeben werden ,“ war dieſe Kam

mer begründet, und jedem neueintretendent Mitgliede wurde

bei ſeiner Beſtallung eingeſchärft, in ſeiner Amtsverrichtung

ſtets dieſen Zweck vor Augen zu haben .

Die Kammer kam , vornehmlich in der Regierungszeit des

Fürſten Friedrich (ſeit 1766) der enorm wachſenden Schulden

wegen in eine immer unhaltbarere Lage. Shrer Aufgabe, die

zum Haushalt und dem perſönlichen Bedürfniſſe des Fürſten

erforderlichen Gelder zu beſchaffen, vermochte ſie ſo wenig ge

recht zu werden, wie die Menge der Gläubiger zu befriedigen,

welche ungeachtet aller Abzahlungs- und Abfindungsverſuche ,

täglich wuchs, nicht zum geringſten infolge der uneingeſchränk

ten Freigebigkeit des Fürſten in der Verleihung von Gnaden

geſchenken , Penſionen , Gehaltserhöhungen, Freiheiten ( ogar

von Kammeralabgaben) und Lurusausgaben für Künſtler,

Gäſte, Sammlungen und Reiſen. Alle Bemühungen, Geld

herbeizuſchaffen, Verpfändung vieler Arten der Einkommens

gewinnung ( Zölle, Acciſen , 20. 2c . ) und privater Beſißungen,

weitgehende Privilegien und Konzeſſionen für Unternehmer

induſtrieller Anlagen, ja ſelbſt die Vermietung einiger 'wal

deckiſcher Regimenter an England und Holland vermochten den

Bankerott nur hinauszuſchieben . Man verſuchte ein Finanz

direktorium an die Stelle der Kammer zu ſeßen, dem größere

Vollmachten eingeräumt werden ſollten es würde ſich wenig

dadurch geändert haben. Schließlich blieb das Gefährt im

Sande ſtecken ; die Achſe brach. Die Herſtellung der Ordnung

wurde auf Antrag der Regierung durch kaiſerlichen Befehl

einer preußiſchen Subdelegationskommiſſion übertragen, die ſich

Mitte des erſten Jahrzehnts des 19. Jahrhunderts mit der
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heiklen Sache befaßte . Die Schuldentilgung zieht ſich durch

die Regierung der beiden nächſten waldeckiſchen Fürſten hin.

Noch in den dreißiger Jahren des 19. Jahrhunderts ſtehen

unbezahlte Forderungen an, welche alle Finanzerperimente der

alten Rentfammer an ſich erprobt haben .

Die Aufſicht und Verwaltung der neuen Kolonie beſorgte

die Kammer durch den Stadtkommiſſarius, der zunächſt ein

Mitglied des Kollegiums war. Nach der Einrichtung einer

ſtädtiſchen Selbſtverwaltung durch Bürgermeiſter und Rat

( 1735) führte er den Vorſiß in den Sißungen, unterzeichnete

als erſter die Protokolle, nahm den jährlichen Rechnungsbe

richt ab, führte die oberſte Polizeiaufſicht und leitete als Re

gierungsbevollmächtigter die Ämterwahlen. Die Regierungs

dekrete ſind ſtets „ dem Ehrenveſt und Wohlgelehrten, auch Ehr

famen und Fürſichtigen fürſtlich waldeckiſchen Verordneten

(Kriegs- und) Stadtcommiſſario, auch Bürgermeiſter und Kat

zu Arolſen , unſeren ſonders und guten Freunden " d . i . dem

Stadtmagiſtrat zugeſchrieben , wie Berichte des Stadtmagiſtrats

die Unterſchriften des Rommiſſars und Bürgermeiſters zuſam

men tragen .

Noch im Jahre 1731 hatten die Mitglieder geſamter Bür

gerſchaft die zum Krugkauf notwendige Kapitalanlage Mann

für Mann unterzeichnet, nachdem dann anfänglich ( 1730 bis

1735) ein vom Fürſten ernannter Bürgermeiſter zur Ver

waltung der Gemeinde beſtellt geweſen, wurde 1735 der Stadt

auf ihr Anſuchen das Recht einer freien Bürgerineiſter- und

Ratswahl gleich anderen Städten zugeſtanden , welches Recht

dauernd in Kraft blieb und jährlich ausgeübt wurde.

Wahlberechtigt war jeder Bürger, doch blieb das paſſive

Wahlrecht bis ins letzte Drittel des Jahrhunders nur Ange

hörigen evangeliſch-lutheriſchen Bekenntniſſes zugeſtanden . Die

unter dem Vorſitz des Kommiſſars gehaltene Wahl war eine

mittelbare. Die zu beſtimmtem , 8 Tage vorher angefündigtem

Termine einberufene Bürgerſchaft wählte nur 4 „Churgenoſſen “

und ging ſodann wieder nach Hauſe, während dieſe 4 Wahl

männer, nachdem ſie den Eid geleiſtet, geeignete und geſchickte

-
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Leute wählen zu wollen, welche der Stadt Intereſſe fördern

möchten , im geſchloſſenen Kaume aus der Mitte der Bürger

ſchaft, Bürgermeiſter und Ratsherren, ( deren es Anfangs ziei,

ſpäter drei waren) und iinter dieſen wieder einen zum Stadt

rezeptor endgültig erwählten. Darauf nahm der Kommiſſar

die neuen Beamten in Eid und Pflicht und fandte das Pro

tokoll der Wahl zur fürſtlichen Ratifikation an die Regierung,

da „ die Wahl anders nicht gelten ſolle“ .

Dem Bürgermeiſter lag die Führung und Ordnung der

laufenden Verivaltungsgeſchäfte ob , die Leitung der Ratſißin

gen , ſoweit ſie nicht unter dem Vorſiß des Kommiſſars ſtatt

fanden , der äußeren Verbindungen (mit Städten und Land),

er unterzeichnete die Geſuche der Stadt an den Fürſten (Ma

giſtratsberichte mit dem Kommiſſar) und trug die Verantwor

tung der Bürgerſchaft gegenüber. In feinen Händen lag die

Erekutive. Das Amt des ſtädtiſchen Einnehmers und Rech

nungsführers, (Stadtrezeptors) wurde einem der Ratsmänner

(Ratsherren , Senatoren ) übertragen, der alle ſtädtiſchen Ein

künfte zu erheben, Einnahmen und Ausgaben ordnungsmäßig

zu buchen, am Ende des Jahres das Fazit zu ziehen und ſeine

Rechnung einer Magiſtratfißung vorzulegen hatte . Er über

nahm das Geſchäft auf ſeine Verantwortung, war für alle

Unrichtigkeiten und Ausfälle für ſeine Perſon haftbar und

blieb ſeinem Amtsnachfolger für alle Außenſtände oder reinen

Überſchüſſe auch fünftig verpflichtet. Das Amt eines Stadt

ſekretärs fiel anfänglich dem Bürgermeiſter oder einem Rats

manne zit , mußte aber in ſpäterer Zeit einem beſſer geſchulten

Fachmanne übertragen iverden ; Kammerſchreiber und Advoka

ten verfahen das Amt zum Vorteil der Stadt .

Die Ämter waren in den erſten Zeiten reine Ehrenämter,

nur der Stadtrezeptor und Sekretär bekam früher eine beſtimmte

Vergütung ſeiner Mühe ; bald aber mußten feſte Gehälter an

gefegt werden , welche ſich mit der Zeit ſteigerten , da das Amt

ſeinen Mann allzuſtark zuim Schaden ſeines Gewerbes in An

ſpruch nahm . Eine Wiederwahl war für jedes Amt unbe

ſchränkte Male geſtattet.
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Das Amt des Biereinſchätzens und Bierſchmeckens lag in

den Händen zweier aus der Bürgerſchaft, welche das von den

Privaten verfertigte Getränk zu probieren, in feſtgeſetzter Rei

henfolge zum öffentlichen Ausſchank freizugeben und die Au

zahl der zu verzapfenden Maße in ihr Steuermanual einzu

tragen hatten . Der aus dieſem „ Reigewiſch (Reihewiſch )" in

die Stadtkaſſe fließende Betrag war bedeutend, die Verſuchung

zum Betrug für die Brauenden groß, daher das Amt der

Bierſchmecker ein Vertrautensamt war, zugleich auch ein recht

mühſeliges, das von Anfang an einer hinreichenden Entſchädi

gung aus der Stadtkaſſe bedurfte . Auch der Brunnenmeiſter

und Waſſerleiter war ein ſtädtiſcher Beamter mit feſtem Ein

kommen , ſpäter wird ein Stadtinformator genannt, vielleicht

ein Gehülfe des Schulrektors , zu deſſen Beſoldung die Zinſen

eines Legates verivandt wurden. Außerdem ſtand im Dienſte

des Magiſtrats eine Reihe von Unterbeamten und ſtädtiſchent

Organen (Stadtdiener, Ratspedell, Nachtwächter, Bettelvogt,

Boten , Hirten ), von denen der Nachtwächter als erſte und an

fangs einzige Charge viele Würden in ſich vereinigte Stadt

pfarrer, Schulrektor, Kantor zc . waren dagegen fürſtliche Bez

amte, zu deren Unterhalt die Stadt das Ihrige beizutragen

hatte (Wohnungs-, Fuhr-, Frachtkoſten und dergl . m.)

Der ſtädtiſchen Behörde lag auch die erſte Polizeiaufſicht

ob . Es war Aufgabe des Bürgermeiſters Sorge zu tragen ,

daß die Bäcker ihr Brot zu richtigem Gewicht von gutem Korn

nach der vorgeſchriebenen Tare verkauften, daß in geregelter

Reihenfolge gebacken und täglich friſche Ware feilgehalten

wurde, damit nicht ein plößlicher Brotmangel eintrat . Gelang

es dem Bürgermeiſter nicht , in teuren Seiten die nötigen Vor

räte von den Bäckern zu erzwingen, ſo wurde ihm Militär

ins Haus gelegt , für deſſen Verpflegung er folange ſorgen

mußte, bis er Ábhülfe geſchaffen hatte . Ühnlich war ſeine

Obacht über die Fleiſchbänke der Meßger. -- Alle kleinen Vor

kommniſſe des Tages durch den Stadtdiener zu ordnen, Ge

findel und Bettler fern zu halten oder weiter zu ſchaffen, Ord

nungsſtrafen einzuziehen und für die Sicherheit des Eigentums
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der Bürger bei Tag und Nacht die nötigen Vorkehrungsmaß

regeln zu treffen , war Sache der ſtädtiſchen Polizei . Ihr ſtand

ein Exekutionsrecht zu ; doch mag es vorteilhafter und zuver

läſſiger geweſen ſein , den Schuß der höheren Inſtanz, der

Rammer, anzurufen, welcher ungleich ſtärkere Machtmittel zur

Verfügung ſtanden . In der Hand dieſes hohen Kollegiums

lag die ſtraßen- und verkehrspolizeiliche Aufſicht ; durch Hunde

verbote, Straßenreinigungserlaſſe oder Feldmark- und Vieh

verordnungen und durch nachdrückliche Unterſtüßung ſtadtpo

lizeilicher Beſtimmungen griff ſie zur Regelung der Sicherheit

und Ordnung ein .

So einfach wie dieſe polizeilichen ſind auch die Gerichts

verhältniſſe in der Stadt. Als erſte Jnſtanz fungierte ein

Stadtgericht unter dem Vorſit des Stadtkommiſſars, welches

Zivilſachen innerhalb der Bürgerſchaft verhandelte . Kriminal

fachen gehörten vor das Forum der Kammer, welche zugleich

die zweite Inſtanz in Zivilſachen bildete. Für regelmäßige

Gerichtstage und ein geordnetes Verfahren iſt ſeit dem Jahre

1738 Sorge getragen . In dieſem Jahre wird dem Stadt

magiſtrat befohlen, daß in den Prozeſſualſachen nicht ſchriftlich ,

ſondern mündlich ad protocollum verfahren werden ſolle,

ebenſo folle ein beſtimmter Gerichtstag feſtgeſeßt werden, an

dem ordentlicherweiſe und ohne abſonderliche convocation for

wohl judicialia als extrajudicialia vorgenommen würden . Auf

Vorſtellung des Magiſtrats, daß die Größe der Stadt nicht ſo

getan ſei, daß darinnen alle acht Tage wie bisher am Mitt

woch Gericht zu halten nötig ſei , fie manchmal ihre Zeit un

nötig auf dem Rathauſe zubringen müßten, wird geſtattet, daß

für den Fall, wenn an Parteien oder ſonſtigen Sachen nichts

anſtehe oder ſich partes in Zeiten melden , die Audienz ad

proximam verſchoben werden dürfe. Mit der Zahl der Be

völkerung wächſt aber die Arbeit. 10 Jahre ſpäter bittet der

Magiſtrat, der Fürſt möge ihm geſtatten, gleichwie in an

deren Städten einiges Salarium erheben zu dürfen, da ſie

von erſter Fundierung an bis jegt die munera publica ohne

einige Vergeltung übernommen hätten, der tägliche Ann chs
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der Einwohner aber mehr Gerichtstage als ſonſt erfordere,

wodurch die Verſäumnis an ihren Profeſſionen größer würde.

All das bezieht ſich allerdings nur auf die eigentliche

Bürgerſchaft der Reſidenz; ſämtliche fürſtliche Diener, Hof ſo

wohl wie Beamte, ſind vom Stadtgericht ausgenommen . Der

Hof ſtand unter dem Hofmarſchallsgericht , die Beamtenſchaft

unter ihren Kollegien . Die Hofhandwerker wurden von ver

ſchiedenen Standpunkten angeſehen , zum Teil erſcheinen ſie

als fürſtliche Diener in vollem Sinne, zum Teil ſind ſie be

ſonders von der ſtädtiſchen Gerichtsbarkeit durch ein Privileg

ausgenommen ; endlich bleiben ſie nach wie vor unter dem

Stadtgericht; in dieſem Falle wird im Anſtellungsdekret aus

drücklich bemerkt, ſie ſeinen in Dienſt genommen , unbeſchadet

der Rechte der Stadt Arolſen .

Die Stadt Arolſen unterſtand, wie oben erwähnt, der

Kammer bereits als ihrer vorgeſezten Behörde, zugleich aber

auch als ihrer erſten Gerichtsbehörde. Über beiden, als nächſte

Inſtanz der Stadt, als zweite des Bürgers von Arolſen , z11

gleich als höchſte des geſamten waldeckiſchen Landes, ſtand das

fürſtliche Hofgericht unter dem Vorſitz des Geheimen Rats

und Hofrichters.

Wir haben im Vorigen eine Stadtverfaſſung gefunden ,

von welcher ein Teil der Einwohner nach Maßgabe ihrer Be

rufstätigkeit und der damit verbundenen Rangeinordnung aus :

geſchloſſen und als fürſtliche Diener- oder Beamtenſchaft einer

vorteilhafteren Sonderverfaſſung unterworfen iſt. Der andere

Teil der Bürgerſchaft im eigentlichen Sinne, die Bürgerſchaft,

beſikt das Recht einer beſchränkten Selbſtverwaltung durch

den von ihr aus ihrer Mitte erwählten Bürgermeiſter und

Rat. Aber ein fürſtlicher Kommiſſar beaufſichtigt die Wahl

handlung nnd bildet die Spike des Magiſtrats. Die Bürger:

ſchaft iſt ferner im Beſiße der niederen Polizei- und Gerichts

geivalt, iſt jedoch bei deren Ausübung wiederum durch den

Vorſitz des Kammerkommiſſars beſchränkt .

Innerhalb dieſer durch Verwaltung, Polizei und Gericht
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gebildeten Ordnung durchzog ein feinmaſchiges Ney kleinſter

und mannigfaltigſter Geſeke und Verordnungen das bürger

liche Leben bis in die Winkel des Familienzuſammenhangs

und Privatlebens hinein . Es herrſchte die Idee einer Wirt

ſchafts- und Sozialpolitik, welche „ jedem Untertan in den

Topf gucken wollte iind alle Wände voll zu tun hatte, um mit

Geboten und Verboten, Staatsmonopolen und Erteilung von

Privilegien und Konzeſſionen an Einzelne mit einem prinzip

loſen und deshalb um ſo ſchwerer zu handhabenden Zollſyſtem

und einem noch viel verwickelteren und viel kleinlicheren

Syſtem der inneren Auflagen , dazu endlich wohl auch noch

init Purusgeſeßen und ſittenpolizeilichen Vorſchriften der aller

peinlichſten Art die Untertanen zu beglücken, die Bevölkerung

des Landes zu vermehren, vor allem die Steuerfähigkeit des

Volkes zu erhöhen und dadurch die Finanzen des Staates zit

verbeſſern . Man kann dieſes Syſtem der Allesregiererei, wie

es nach Friedrichs I. Beiſpiel faſt in allen dentichen Staaten

während der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts im Schwange

war, nicht beſſer charakteriſieren als mit den Worten der fürſt

lich badiſchen Kammerordnung von 1766, worin es heißt :

Unſere fürſtliche Hofkammer iſt die natürliche Vormünderin

Unſerer Untertaien . Ihr liegt ob , dieſelben von Irrtümern

ab- und auf die rechte Bahn zu führen , fofort auch gegen

ihren Willen ſie zu belehren, wie ſie ihre eigene Haushaltung

einrichten, ihrem Feldbau vorſtehen und durch mehr wirtſchaft

lich treibende Haushaltung zu Ertragung der ſchuldigen Lant

desabgaben die Mittel jich erleichtern möchten.

Nicht anders wie die Regierung ihre Hand über die Tätig

feit des Stadtmagiſtrats hielt, wie ſie das Geſuch von Bür:

germeiſter und Rat um Vergütung ihrer bisher unentgeltlich

geleiſteten Amtsarbeit in Gnaden bewilligte, wie ſie die Rech

nungsführung bis ins einzelne kontrollierte und der Stadt

aufgab, für niedrig verzinsbare Anleihen zu ſorgen , wie ſie

gegen den Wunſch der Bürgerſchaft den Bau des Rathauſes

und die Anlage der Schenke darin befahl, weil beides zum

gemeinen Nußen der Stadt abgezweckt ſei, wie ſie die Anlage

4
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eines ſtädtiſchen Gefängniſfes und Beſtallung eines Bettelvogts,

die Aufſtellung einer Wage im Ratskeller, die Beſoldung und

Erhaltung einer ſtädtiſchen Hebamme, die Straßenpflaſterung

in beſtimmten Terminen herzuſtellen anordnete, nicht anders

griff ſie von Beginn bis zu Ende des Jahrhunderts durch

Verordnungen allgemeinen wie ſpeziellen Charakters in das

tägliche Leben des Untertanen ein. An polizeilichen Verord

nungen war kein Mangel, mochten ſie nun Straßenreinigung

und Bettelei oder Holzfreiheit, Wieſenwäſſerung und Rotterecht

betreffen . Oben iſt von der polizeilichen Beaufſichtigung der

Fleiſchbänke und Bäckerläden die Rede geweſen, von der ge

regelten Reihenfolge beim Backen wie beim Reihewiſch des

Hauszapfens und von der feſt für alle Erntezufälle dauernd

geregelten Bäckertare des Brotpreiſes . Das Strafregiſter der

Stadt Arolſen weiſt außer allerlei Vergehen gegen die gemeine

Ruhe, Sicherheit und Ordnung, zahlreiche gegen die genannten

Verordnungen auf, dazu ferner ſolche gegen die Rang- und

Lurusvorſchriften, ſowie gegen die Sittengefeße.

Als am einſchneidenſten in das bürgerliche Leben erwieſen

fich die Verordnungen über Acciſe , Impoſt, Zoll, Hauſieren,

Abzugsleiſtungen 1. a . m. Die fürſtliche Accisverordnung

vom Jahre 1720, welche für das ganze Land Gültigkeit ge

habt hat, handelt in 7 Kapiteln von der Acciſe auf Wein,

Branntwein und Bier, ſowie Tabat, ferner von der Accis

freiheit, der Viſitation und Beſtrafung der Defraudanten .

Die Impoſtverordnung trat 1768 in Kraft, hatte aber nicht

lange Beſtand.

Die ſtrengſten Beſtimmungen wurden in dieſer Zeit gegen

das in Aufnahme kommende Kaffeetrinken des Untertanen er:

laſſen . Der Kaffee wird in einem Gutachten der Räte vom

Jahre 1770 als „ unnötig und gemeinſchädlich “ bezeichnet.“

Von einer Einſchränkung des Kaffeegenuſjes raten die Gut:

achter noch ab , aber lediglich weil die fürſtliche Kaſſe dadurch

einen Schaden von jährlich 1500 Rtlr. erleiden würde. Troja

dein erſcheint 1774 eine Verordnung, die mit äußerſter Strenge

gegen den Gebrauch „ dieſes ebenſo entbehrlich- als koſtbaren,
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ja oftmals ſchädlichen Getränks “ einſchreitet . Sie will dent

„Mißbrauch des üppigen Kaffee- und Chokoladegetränkes “

ſteuern , da die Untertanen einen großen Teil ihres Erwerbes

dieſem wollüſtigen Getränke mit merklichem Zeitverluſt auf

opfern , und ebendadurch immermehr in den bedauerungswür

digſten Nahrungsverfall herabſinken “. In 18 Artikeln wird

der Gebrauch des Kaffees und der Schokolade allen gemeinen

Untertanen (mit Ausnahme der Privilegierten) in Städten

und Ämtern ſchlechterdings verboten . Damit die Gelegenheit

zum Ankauf dieſer Getränke eingeſchränkt wurde, durften nur

in den Städten Arolſen , Corbach , Nieder -Wildungen und

Mengeringhauſen je zwei Kräiner mit ihnen handeln. Für

Vergehen gegen dieſe Beſtimmungen wurden Strafen von 4 ,

8 und 14 Tagen Wegebau feſtgeſeßt, welche ohne Möglichkeit,

einen Erfaşmann ſtellen zu dürfen, in eigener Perſon abge

leiſtet werden follten . Auch in dieſer Verordnung wird den

Denunzianten eine Belohnung verſprochen, die der Beſtrafte

zu zahlen hat, die Behörden werden aufgefordert fleißig Haus

durchſuchungen anzuſtellen .

Die genannten Verordnungen und Geſeke bezogen ſich

auf den täglichen Bedarf des Bürgers und trafen ihn unter

Umſtänden recht hart . Dazu traten eine Menge von Luruser

laſſen (wie ſchon oben erwähnt, Kleiderordnungen, Beſtattungs-,

Stempel-, Karten- und Spielvorſchriften) und zahlloſe Spezial

dekrete. Man darf nicht außer acht laſſen, daß ſchon das

ſchwerfällige Syſtem der direkten öffentlichen Leiſtungen der

fürſtlichen Schaßung, Steuer und Zuſchlagsſteuer, Spezialab

gaben in Sonderfällen , die doch häufiger eintraten, ( Einquar

tierung, Waſſerleitungsanlagen und -reparaturen, Feuerſprißen

und Löſchgeräteinſtandhaltung, Geldnot des Fürſten u . f . f . )

den Beutel wie den guten Willen und friedliebenden Sinn

des Bürgers ſtark in Anſpruch nahm .

Die engſten und läſtigſten Zollſchranken waren für Han

del und Außenverkehr eine jeden großen Schritt hemmende

Fußfeſſel. Schon die Stadt ſelbſt war ein geſchloſſenes Zoll

gebiet, welches durch Schranken , Zoll- und Schlagbaum be
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grenzt war und eigene Zvllviſitatoren und -einnehmer be

faß. Bei jeder anderen Stadt gleichen Landes ſtieß der

Reiſende wie der Kaufmann auf das gleiche Hindernis,

um an der Grenze des Geſamtterritoriums noch ungleich

bedeutendere Verkehrsſchwierigkeiten zu finden . Durch die

Zollſchranke ſchloß ſich jede noch ſo kleine Stadt ängſtlich

wie eine Spinne in ihrem Neke von der benachbarten ab .

Darunter hatten naturgemäß Händler und Kaufleute am

meiſten zu leiden . Plackereien und Streitigkeiten an den

Schlagbäumen init den Zöllnern, Reiſeverzögerung und er:

zwungener Aufenthalt, Zeitverluſt und allerlei Arger bei der

Viſitation der Waren ſtörten den Geſchäftsverkehr. Es iſt

leicht einzuſehen, daß Zuſtände der Art nicht dazu geſchaffen

waren , Handelsluſt und -reiſen, Pläne und Intereſſen für

größere Unternehmungen zu befördern . Der Handel im kleinen

aber, der Kramhandel, der zum großen Teile in den Händen

von Juden lag , kämpfte mit allen nur möglichen Schwierig

keiten um ſeine Eriſtenz . Die Hauſiergeſetze ichränkten den

freien Verkauf auf dem Lande ein ( in Nachbarländern wurde

er zeitweilig ganz unterſagt). Monopole und Privilegien 311

Gunſten eines Bevorzugten verboten den Vertrieb des einen

oder anderen Artikels gänzlich . Die Vauſierordnung von

1784 unterſagte ausländiſchen Knopf- und Kammachern, Korb

machern und Handelsleuten mit irdenen Pfeifen das Hauſieren

zu Gunſten der in Arolſen wohnenden privilegierten Hofpro

feſſioniſten . Unter dieſen Verordnungen hatten beſonders die

Juden zu leiden .

Dem Reiſenden ſtanden mehr Schwierigkeiten im Wege,

als zur Beförderung eines lebhafteren Austauſches von Ideen

und zum Erwerb geographiſcher, politiſcher und ſozialer Er:

fahrungen uud ihrem Austauſch wünſchenswert war. Zwar

war er den Zollplackereien weniger ausgeſezt als der Kauf

mann , dafür hatte er ſeine Not mit den Poſtmeiſtern der ver

fchiedenſten Regierungen, war von Streitigkeiten benachbarter

Poſtdirektionen , die ihm gleichgültig ſein konnten, dem Zuſtand

der Wege und der Fahrrouten, der Beſchaffenheit der Pferde

.
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und Wagen abhängig. Wer gar mit Hab und Gut über die

Grenzen zog, hatte den 10ten Pfennig als Abzugsgeld oder

Nachſteuer zu entrichten und durfte froh ſein , wenn ihm keine

weiteren Hinderniſſe feitens des Landesherrn in den Weg

gelegt wurden .

Ein weiteres Verkehrshindernis bildete die Mannigfaltigkeit

der Geldſorten . Neben den im Reiche üblichen befaß das

Fürſtentum Waldeck fogut wie andere Reichsſtandlande feine

eigente Münzforte. Die Verkehrsmünze war der Marien

groſchen , welcher 7. Pfennig galt und zum guten Groſchen im

Verhältnis von 2 : 3 ſtand . 36 Mgr. gingen auf den RtIr .,

5 RtIr. wieder auf den Louisd'or; 1 fl. galt 2/3 Rtir. (2 : 3 ) ;

der heſſiſche Albus , der als Münze des Nachbarlandes im

Zollverkehr kurſierte, galt 1 Mgr. 1 Pfg . Der Saß wechſelte

gelegentlich , die Münzen waren nicht vollwertig oder wurden

nicht überall angenommen , an Klagen und Abhülfeverſuchen

fehlte es nicht. Der Fürſt hielt in Arolſen eine eigene Münze,

welche einem fürſtlichen Münzmeiſter unterſtand . Um einen

Begriff vom damaligen Werte des Geldes zu gewinnen, kann

der Kaufiert eines Arolſer Hauſes oder Grundſtückes, der

Preis des Kornes und Brotes wie einiges vom Beamtengehalt

herangezogen werden . Das Haus eines Forſtſchreibers wurde

an die Stadt um 1200 Rtir. verkauft, das erſte Pfarrhaus

foſtete der Stadt 1960 Rtlr. , das zweite 2442 Rtir. 23 Cr. ,

die Baukoſten für das Haus eines Juden betrugen 1200 RtIr.,

für das eines Wohlhabenderen wurden 3400 Tlr. angewandt.

An Gehalt erhielt ein Regierungs- oder Kammerrat um die

Mitte des Jahrhunderts 100-350 Rtlr., ein Sekretär 100 bis

200 Rtir ., ein Pedell 40—70 Rtir. , ein Hofhandwerker 20 bis

180 RtIr. , der Hufprediger 120--230 RtIr. , der Hofkantor

17–32 Rtir. u . 1. w . Bei einigen kamen noch Deputate an

Wildpret und Holz und der freie Tiſch bei Hofe hinzu .

Alle bisher genannten Einrichtungen ſchuf der Fürſt oder

ſeine Räte in feinem Auftrage, nicht die Bürger der Stadt

Arolſen. Desgleichen entſprangen alle Inſtitutionen auf dem

Gebiete der öffentlichen Fürſorge und Wohlfahrt allein dem



54

Intereſſe des Landesherrn . Das gegen Ende unſeres Zeit:

raums in Arolſen errichtete Leihhaus war eine Art Sparkaſſe,

nahın Pfänder an und berechnete von einem Kapital bis zu

10 Rtlr. wöchentlich 1 Pfg . Zinſen vom Taler, das iſt faſt

0,04 % wöchentlich, von 10 bis 100 Rtlr . desgl . 1/2 Pfg . vom

Taler und bei noch größeren Siimmen entſprechend geringere

Prozente. Der Unternehmer wurde verpflichtet, von dem Vor

teil, welche dieſe Anſtalt ihm brachte, einen jährlichen Beitrag

zum Armeninſtitut zu leiſten .

Das Armeninſtitut war ins Leben gerufen worden, um

dem übermäßigen Bettel in der Stadt ein Ende zu machen .

Noch bis zur Mitte des Jahrhunderts hatten wohl Corbach

und Mengeringhauſen , aber nicht Arolſen ein Armenhaus und

Armeneinkünfte. Gerade Arolſen aber als Reſidenz und fürft

liches Hoflager wurde von Bettelleuten zum großen Verdruß

des Fürſten wie der Bürger überſchwemmt. Daher wurde

unter Fürſt Friedrichs Regierung der Plan angeregt, durch

Subſkription freiwillige Beiträge zu ſammeln und wöchentlich

im Nachbardorfe Helſen an bedürftige Arme austeilen zu laf

ſen . Eine Armendirektion verwaltete die Einkünfte und be

forgte die Verteilung. Als troßdem die Bettelei wieder be:

merkbar wurde, wählte man anſtatt des Nachbardorfes das

entferntere Külte zur Verteilung der Gaben . Auch hier ſprach

der Fürſt feine Wünſche in der deutlichen Form aus, er wolle,

daß die, welche noch nichts gezeichnet , nochinals eingeladen

würden , freiwillig zu geben, andernfalls ihnen ein Beſtimmtes

befohlen würde. Ein Hoſpital fehlte den Arolſern, ein lan

deshoſpital beſtand in Flechtdorf.

Es iſt oben erwähnt worden , daß der Fürſt ſeine Reſidenz

in einem einheitlichen Stile nach ſeinen Plänen durch ſeinen

Baumeiſter erbauen und den Einziehenden ihre Häuſer nach

Wahl des Plages gegen Erlegung der Bauſumme unter mög

lichſter Rückſichtnahme auf ihre Wünſche in Bezug auf Größe

und Material aufrichten und fertig ſtellen ließ . Dieſe bau

polizeiliche Aufſicht erſtreckte ſich — fehr gegen den Willen der

Hausbeſißer auch auf jede Neuanlage eines ſpäter zu
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errichtenden Hintergebändes und den Wiederaufbau alter Teile.

Dem fürſtlichen Baudirektor (einem Offizier) unterſtanden der

Wegekommiſſarius, der Waſſerleiter und Brunnenmeiſter, der

Schornſteinfeger (welcher ſein Privilegium für das ganze Dand

beſaß), der Schieferdecker und das nötige Arbeitsperſonal.

Ihm lag die Ausführung und Erhaltung aller Bauten, der

öffentlichen Wege, der Waſſerleitung und Brunnen und die

Feueraufſicht ob . In der Reſidenz gab es ' von vornherein

nur Ziegeldächer; für das geſamte Fürſtentum wurde im Fahre

1733 eine Verordnung erlaſſen , welche befahl, „ die Häuſer in

Städten mit Ziegeln , in Dörfern das Deckſtroh mit Lehm zu

verſehen und lederne Feuereimer anzuſchaffen“ . Ferner hatte

der Fürſt ſchon 1735 den Bürgern befohlen , eine Feuerſpriße

anzuſchaffen , welche ihnen 266 Rtlr. 24 Gr. koſtete, und 1790

werden an Löſchgerätſchaften angeführt: zwei Sprißen, eine

auf einem Wagen, eine zum Tragen, 15 Stück Schläuche, 36

Feuereimer, 2 lange und 4 kurze Feuerleitern, 4 meſſingne

Leitrohre, dazu die Eiſen , Haken, Schlitten u. f . w. War ein

Brand bemerkt worden, ſo wurde die Allarmglocke gezogen ,

während beim Gewitter der Schornſteinfeger, Blechſchläger ,

Maurer und Zimmermann Wache halten mußten . Eine Feuer

verſicherungsanſtalt trat in ſpäterer Zeit ins Leben ; zwar

hatte ſchon im Jahre 1756 Fürſt Karl den Verſuch gemacht,

eine Aſſekuranzgeſellſchaft einzurichten, und eine Feuerkommiſſion

ernannt, doch erſt 1785 wurden die Bleche an die ſtädtiſchen

Gebäude geſchlagen und die erſten Raten bezahlt. Gegen Ende

des Jahrhunderts wurde vom Magiſtrat eine Feuerviſitation

angeordnet, welche ſich auch auf die Häuſer der remten er

ſtreckte, zu welchem Zwecke dem Magiſtrat von der Regierung

„ perpetua commissio mit Ausdehnung auf jedes Haus ohne

Rückſicht auf deſſen reelle oder perſonelle Eremtion “ erteilt

und die Befugnis gegeben wurde, den Beſiger zu allen Ab

änderungen anzuhalten, welche zur Abwendung von Feuers

gefahr für nötig erachtet werden würden .

Die hygieniſchen Einrichtungen der Stadt Arolſen beſſer

ten ſich im Lauf des Jahrhunderts, wie hierauf bezügliche
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Verordnungen und Inſtruktionen an die Hof- und Tierärzte

beweiſen . Es wird verboten, frepiertes Vieh an die Wege zu

legen und den Hunden zu überlaſſen ; ein geeigneter, Vieh

weiden und öffentlichen Wegen ferner Play wird zum Schind

anger angewieſen ; die Waſſerleitung wird ſtändig kontrolliert

und feſtgemauert; es wird befohlen Anhänger an die Häuſer

zu bauen ; die Hausbeſiker müſſen die Straßen bei Strafe von

5 Rtlr . kehren laſſen und zwar das Pflaſter täglich, die Mitte

der Straße zweimal wöchentlich); bei Viehleuchen wird Ein

oder Ausfuhr von Vieh unterſagt. Eine Verordnung vom

Jahre 1758 ſchreibt vor, daß Hebammen nicht eher im Lande

fowohl in Städten als Dörfern beſtellt werden ſollen , als bis

ſie vom Landphyſikus gehörend eraminiert und tüchtig befun

den worden ſind . Einen Landphyſikus gab es ſchon am Ende

der erſten Hälfte des 18. Jahrhunderts , welcher mit dem Hof

und Beibmeditus des Fürſtent identiſch war ; ſpäter befoldete

der Fürſt außerdem auch einen Land- und Leibchirurgus.

Dem Landphyſikus lag die Kontrolle der übrigen Ärzte des

Landes und die ev . Prüfung zweifelhafter Elemente ob . Eine

folche Prüfung iſt nicht gerade immer mit der nötigen Strenge

abgehalten worden . Da habent zum Beiſpiel im Jahre 1782

Landphyſikus und Landchirurg einem Manne ein Gutachten

ausgeſtellt, in welchem ſie ihm , obwohl im chirurgiſchen Era

men ſeine Kenntniſſe und Erfahrung „ nicht in der Vollkom

menheit wie ſie wohl ſein ſollten " befunden waren , doch die

Erlaubnis geben, leichtere chirurgiſche Fälle zu behandeln , da ,

„ er durch Anſchaffung guter Bücher und angelobten Fleiß zur

Vervollkoinmnung in ſeiner Kunſt gute Hoffnung gebe“. Nach

dem er dann in einigen Fällen bei Geburtshilfen tödlich

operiert hat, beſchweren ſich die Bürger ſeines Aufenthalts

ortes über ihn bei der Regierung, unter Beifügung des Schrei

bens eines angeſeſſenen Arztes, in welchem die Rede von der

dem Kurpfuſcher erteilten : „ licentia necandi “ iſt (vergl. dazu

0. Teil III. Anm . 173). Ferner beſtand in Arolſen eine Hof

apothefe, deren Beſißer das Privileg beſaß, daß außer feiner

Hofapotheke zu Arolſen weder in der Neuſtadt noch im Amt
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Arolſen, Landau, Rhoden oder Eilhauſen und darin befind

lichen Städten eine Apotheke von neuem anzurichten geſtattet

werden ſolle, auch ſollten die Medici , Chirurgi und Barbiere

angehalten werden, ihre Medicamente in der Hofapotheke zu

verſchreiben, nicht aber ſelbſt zu präparieren; ihin und feinen

Nachfolgern war Perſonalfreiheit ſowie die Freiheit vom Stadt:

gerichtszwang zugeſichert, „ ,inſofern ſie außer dieſer Apotheke

und deren Appertinentien keine anderen bürgerlichen Güter

beſitzen und dergleichen Nahrung treiben " ; das Privileg er

laubte ihm auch, „ Aquavit und anderen medicinaliſchen, nicht

aber gemeinen Branntwein “ zu verkaufen, befahı ihm aber

gute Waare vorrätig zu halten und ſolche nicht über die Ge

bühr zu verteuern .

Daß unter den bisher angeführten Lebensbedingungen

das Wachstum der Arolſer Bevölkerung nur geringe Fort

ſchritte machte, iſt erklärlich. Die Nachbarſtadt Mengering

hauſen wies das Jahrhundert hindurch eine größere Einwohner

ziffer auf als die Reſidenz . Erſt am Ausgang des Zeitraums

errang Arolſen einen kleinen Vorſprung, den es -- von eini

gen Schwankungen abgeſehen bis heute behalten hat . Die

Seelenliſten geben an im Jahre :

1753 für Stadt Arolſen . 651 Einwohner

(mit dem Hof zuſammen . 786 :)

für Stadt Mengeringhauſen 1325

1756 Arolſen 726

Mengeringhauſen 1290

1760 Arolſen 728

Mengeringhauſen 1060

1785 Arolſen . 1059

Mengeringhauſen 1368

1790 Hof u . St. Arolſen 1382

Stadt Mengeringhauſen 1404

1792 Hof u . St. Arolſen 1395

Stadt Mengeringhauſen 1383

1793 Hof u . St. Arolſen . 1365

Stadt Mengeringhauſen 1477

11

11 11

11 11

1/ 1

11

11

1
1

1/
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11

11

11

1796 für Hof u . St. Arolſen 1490 Einwohner

Stadt Mengeringhauſen 1478

1797 Hof u . St. Arolſen 1512

Stadt Mengeringhauſen 1490

1800 Hof u . St. Arolſen 1582

Stadt Mengeringhauſen 1533

ini letzten Jahre hatten die Fürſtentümer Waldeck und Pyr

mont zuſammen 47,056 Einwohner. Im Jahre 1807 hat die

Einwohnerzahl Arolſens 1600 erreicht und ſinkt dann wieder,

1827 hat ſie 1700 überſchritten . An Häuſern wurden in

Arolſen gezählt: im Jahre 1741 : 37 ; 1769 : 53 ; 1777

(oder ſpäter) : 71 .

Über die in Arolſen beſtehenden Zünfte, die teils ſelbſt

ſtändig privilegiert waren , teils in der von älterer Zeit her

für Stadt Mengeringhauſen und Amt Arolſen privilegierten

Zunft aufgingen , iſt bereits in Teil I das Nötige geſagt wor

den . Hier erübrigt es ſich noch, auf die wichtigſten Punkte der

Zunftbriefe, die Verfaſſung der Zunft ſelbſt und die Ausbil

dung ihrer Mitglieder einen Blick zu werfen . Da bei einigen

Gewerben, nämlich für die Buchbinder, Seiler, Schwarz- und

Schönfärber, wie auch Mangler und Preſſer, die Zunft für

das ganze waldeckiſche Land galt, ſo kommen für Arolſen vor

nehmlich in Betracht die Zünfte der Bäcker, Meßger, Schnei

der, Schuſter, Schmiede, Bauleute und Schreiner . Jeder junge

Meiſter, der ſich in einer Stadt des Zunftbereichs niederlaſſen

wollte, mußte ein Zunftgeld entrichten, das zur Hälfte der

Zunft, zum weiteren Viertel der Herrſchaft, zum legten Viertel

der Stadt zufiel, während auf dem Lande die zweite Hälfte

ganz der Herrſchaft (dem Amt) gehörte .

In den vom Fürſten ausgegebenen Zunftbriefen wurde

niemandem geſtattet das zünftige Gewerbe zu betreiben, als

dem, der ordnungsmäßiges Mitglied der Zunft war. Aber

wem der Fürſt gemäß den Verſprechungen der Privilegien von

1719 Art. VI . die Aufnahme in Stadt Arolſen gewährt hatte,

dem durften von der Zunft keine weiteren Schwierigkeiten in
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den Weg gelegt werden . Daher finden ſich in Arolſen immer

einige nicht zünftige Meiſter, gegen welche die Zunft vergeblich

Klage führt .

Der aufzunehmende Meiſter mußte eines ehrlichen Man

nes Sohn ſein , feine 3 jährige Lehr- und 3 jährige Wanderzeit

ordnungsmäßig geleiſtet und alle Gebühren richtig erlegt haben .

Er wurde für gute Arbeit oder Ware verpflichtet, durfte an

deren ihre Geſellen und Lehrjungen nicht abſpenſtig machen,

bei der ordentlichen Jahresverſammlung nicht fehlen, nicht über

die feſtgeſeşte Zahl an Lehrjungen halten und mußte dieſe

ordnungsmäßig aufdingen laſſen . Sein Meiſterſtück wurde von

allen anweſenden Meiſtern beurteilt, die etwaigen Fehler mit

Geld gebüßt.

Werfen wir einen Rückblick auf das ſoziale Beben des

einzelnen. Als Bürger wie als Beiwohner genoß der Arolſer

den Vorteil einer geordneten Landes- und Stadtverwaltung,

als ſolcher der Reſidenz dazu den der unmittelbaren Nähe des

fürſtlichen Hofes, er beſaß die Rechte ſeines Standes, die Ach

tung als ehrlicher freier Handwerker oder Kaufmann, hatte

Teil an der Selbſtverwaltung der Stadt , wählte und konnte

gewählt werden ; er fah ſein Eigentum und Recht geſchüßt

durch Stadt-, Kammer- und Hofgericht, durch ſtadt- und lan

despolizeiliche Aufſicht; er hatte Teil an den Einrichtungen

der öffentlichen Fürſorge und Sicherheit, an den Errungen

ſchaften der angewandten Wiſſenſchaft; er ſah ſich in ſeinem

Arbeits- und Abſaßgebiet vor unbeſchränkter Konkurrenz durch

Privileg und Zunftordnung geſichert und war zufrieden in

der Ausübung gewohnheitsmäßiger ſozialer Tätigkeit.

Allerdings waren dieſe Rechte durch die unumſchränkte

Machtbefugnis des Fürſten und ſeiner Kollegien ziemlich be

engt, er durfte ſie gewiſſermaßen nur unter allerhöchſter Kon

trolle ausüben und unterlag bei ihrer Ausführung höheren

Vorſchriften und Eingriffen . Die Regierung bevormundete

ihn in allen öffentlichen Handlungen und häufig auch in ſei

nen privaten . Daher war und blieb der Bürger im öffent



60

1

lichen Leben unſelbſtſtändig und unmündig, der höheren Lei

tung bedürftig. Dabei hatten die Arolſer allerdings deit un

vergleichlichen Vorteil, daß der Fürſt zu allen öffentlichen Neu

anlagen und Verbeſſerungen aus eigener Taſche einen großen,

wenn nicht den größten Teil bezahlte ; in anderen Städten trug

der Bürger die ganze Laſt, oder es blieb überhaupt beim Alten .

Vom Bürger war unter dieſen Umſtänden ein eigenes für

Fortſchritt und höheren Aufſchwung intereſſiertes Verſtändnis

nicht zu erwarten . Die vom Abfolutismus übernommenen und

ausgebildeten wirtſchaftlichen und ſozialen Feſſeln des Unter

tanen " konnten nicht vom Gebundenen, ſondern nur von einem ,

der die Hände frei hatte, gelöſt werden. Die großen neuen

Strömungen der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts waren

geiſtiger Art und erfaßten zuerſt die aufnahmefähigen Höfe

und deren Beamtenſchaft ( Intelligenz), von dort herab wirkten

fie wie ein Landregen auf das Volk der Untertanen ; bis ſie

aber durchgeſickert waren und fruchtbaren, ertragfähigen Boden

geſchaffen hatten, vergingen Jahrzehnte dieſes und des folgen

den Jahrhunderts.

Der Fürſt ſtand – bei aller etiquettenmäßigen Unnahbar

feit und Erhabenheit zum Volfe und beſonders zum Bür:

ger ſeiner Reſidenz im Verhältnis des väterlichen Beraters

und wohlwollenden Vormunds. Grade die Arolſer Bürger

ſchaft wandte ſich mit einer naiven Zutraulichkeit an ihn,

ſtellte ihm in ihren Geſuchen ihre pekuniär bedrängte Lage vor

und erſuchte ihn , ſie mit dieſen wie ferneren Abgaben und

Steuern zu verſchonen oder ſelbſt die Koſten zu übernehmen.

Sie konnte , ſelbſt bei abſchlägigem Beſcheid auf möglichſte

Berückſichtigung ihres Vorſchlages rechnen . Der Fürſt ant

wortete, wenn man wieder vom Rahmen der amtlichen

Faſſung abſieht im Tone des fürſorgenden, verſtändigeren

Vorgeſekten, der ſein Wohl dem des Bittſtellers nachſeßt und

die Bitte ganz oder teilweiſe gewährt, ſelten ohne irgend ein

Äquivalent abſchlägt . Dies Verhältnis tritt unter der Regie

rung des Fürſten Friedrich, alſo in der zweiten Hälfte des Jahr

hunderts, beſonders in die Erſcheinung.
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Der amtliche Stil war ſowohl in den Anreden wie in der

Inhaltsfaſſung ſchwerfällig gebunden und immer gleichlautend.

$ m übrigen kam der Bürger mit dem Fürſten nicht oft

in perſönliche Berührung, dagegen wohl alle Beamten, die

entweder im perſönlichen Dienſte des Fürſten ſtanden oder freien

Tiſch bei Hofe hatten . Aber an den Feſtlichkeiten des fürſt

lichen Hauſes beteiligte ſich die ganze Bürgerſchaft: Beim Ein

zug des neuen Landesherrn, bei Vermählungs- und Tauffeier:

lichkeiten und beſonders bei Leichenbegängniſſen. Beim Trans

port fürſtlicher Leichen von Arolſen nach der Begräbnisſtelle

in Wildungen mußten die Bürgermeiſter der Städte, die der

Kondukt paſſierte, eine Anzahl von Fakelträgern, ehrbare Bür

ger, alle mit ſchwarzer Kleidung und Mänteln verſehen, bereit

halten, welche den Transport ganz oder ein Stück des Weges

begleiteten . Alle herrſchaftlichen Bedienten, auch die Bürger,

welche in Hofdienſten ſtanden , erhielten Trauerfleider auf fürſt

liche Koſten . Ein tägliches Glockengeläut wurde für beſtiminte

Zeiten vorgeſchrieben , die Kirchenmuſik dagegen für die erſte

Zeit ganz eingeſtellt, ſpäter beſchränkt . Im Jahre 1753 ging

beim Begräbnis der Fürſtin Louiſe die geſamte Bürgerſchaft

parweiſe im feierlichen Zuge zur Kirche, um dem Trauergottes

dienſt beizuwohnen . Der Fürſt feinerſeits oder Glieder des

fürſtlichen Hauſes ſtanden hin und wieder bei der Taufe in

Häuſern der Beamten, aber ebenſo auch bei bürgerlichen Taufen

Pate, ließen ſich aber bei der Handlung ſelbſt häufig vertreten .

Die fürſtlichen Kollegien rangierten nebeneinander, die

einzelnen Beamten nach den Klaſſen der Rangliſte . In den

Liſten findet ſich eine Reihe fürſtlicher Bedienter, die zugleich

Bürger der Neuſtadt ſind ; der Bürgermeiſter iſt in ſeiner Ei

genſchaft als ſolcher allein von den Bürgern hoffähig. Da

alle fürſtlichen Bedienten von ſtädtiſcher Gewalt erimiert wa

ren und auch z11 außerordentlichen Beiträgen nicht herbeige

zogen werden durften, ſo iſt damit ihre höhere Stellung ge

genüber dem gemeinen Bürger der Stadt gekennzeichnet . Ihre

Titel und Anreden ſorgten dafür, daß der Rangabſtand ge

wahrt blieb . Die eigentlichen Bürger verkehrten ähnlich wie
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in ländlichen Verhältniſſen vertraulich miteinander. Selbſt in

Stadtgerichtsprotokollen und Berichten werden die Meiſter häufig

nur mit dem Vornamen bezeichnet. Bei geeigneten Gelegen:

heiten ließ man es nicht an derben Redensarten , ſelbſt ſtädti

fchen Beamten gegenüber, fehlen .

So ſicher und ſorgenlos aber der fürſtliche Diener durch

ſein feſtes Einkommen geſtellt zu ſein ſchien, ſo unſicher und be

drängt war er in Wirklichkeit unter der Regierung des Für

ſten Friedrich in ſeiner pekuniären Exiſtenz. Die enormen Aus

gaben der fürſtlichen Hofhaltung und der fürſtlichen Liebhabe

reien überſtiegen bei weitem das Einkommen ; trot größter

Anſtrengungen verſiegte eine Quelle nach der andern, da man

ihre Zuflüſſe eingedämmt oder ſchon ſeit langer Zeit ganz ab

gefangen hatte . Da trozdem der Fürſt bis zuleßt noch Privi

legien, Befreiungen, Ehrengehälter und Gnadengeſchenke ohne

Rückſicht auf den Zuſtand ſeiner Kaſſe machte, mußten die zu

nächſt berechtigten Diener den Schaden davon tragen . Sie

hatten zum Teil der fürſtlichen Kaffe bedeutende Summen vor

geſchoſſen, erhielten aber weder Zinſen noch Gehalt. Was aber

die höheren Diener, zum Teil perſönliche Freunde des Fürſten ,

ſchweigend ertrugen , machte die Subalternen unruhig und be

ſorgt . Auch zu Anfang des Jahrhunderts kamen Fälle vor,

in denen ein Hofbäcker wegen langfriſtiger Außenſtände ſtreikte

und dem Fürſten den Dienſt quittierte, daß Maurer und Zim

merleute drohten , die Arbeit am Schloßbau niederzulegen , da

fie bereits ſeit bald 4 Wochen keinen Groſchen erhalten hätten ;

aber das waren vereinzelte Fälle. Jegt häufen ſie ſich in allen

Dienſtarten.

Keineswegs ſtainmen alle dieſe Rückſtände aus des Für

ſten Friedrich Regierungszeit, vielmehr hatte dieſer ſchon gleich

nach Antritt feiner Regierung eine Oberfinanzdirektorialkom

miſſion eingeſeßt, welche die Schuldentilgung durchführen ſollte.

Trokdem, ja trok der gewagteſten Finanzerperiinente ſtieg die

Schuldenlaſt ins Ungemeſſene. Am Hofe eines Fürſten, der aus

Geldnot Fabriken und Induſtrien ins Leben zu rufen fuchte ,

erſchienen bald die fonderbarſten Abenteurer, um ihre un
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fruchtbaren Ideen gegen Privilegien und Vorſchüſſe einzutau

fchen . Einen nicht übel empfohlenen Franzoſen, welcher, „ ſich

in Arolſen niederzulaſſen und Fabriken anzulegen geneigt" war,

ſah ſich der Fürſt genötigt, ſofort wieder zu entlaſſen , da der

Mann außer allem anderen auch noch das Geld zum Bau

ſeiner, nach ſeinen Plänen zu errichtenden Fabriken verlangte;

er mußte dem gänzlich Mittelloſen ſchließlich die für ſeine Reiſe

geliehene Summe von 40 Louisd'or ſchenken , um ihn los zu

werden. Dergleichen kam öfter vor. Der Beſuch zahlreicher

franzöſiſcher Emigranten der Revolutionszeit half allerdings

der Erweiterung der Anſchauungen auf allen Gebieten, war

ſonſt aber höchſt ſchädlich für den kleinen Hof. In den Auf

zeichnungen der Karoline Wilken über ihren Vater J. A. Tiſch

bein heißt es über das Ende des Jahrhunderts : , Arolſen wim,,

melt damals von Emigranten ; Ducs, Comtes, Marquis mit

ihren Familien ſogen den ohnehin ſchon verarmten Fürſten

jämmerlich aus, zum peinlichſten Ärger meines Großoheims

Frensdorf (d. i . der Kabinetsſekretär), der mit all ſeinem Ernſt

und Einfluß dieſer franzöſiſchen Peſt nicht wehren konnte."

Am Anfang des 19. Jahrhunderts ſah ſich die Regierung ge

nötigt, den Staatsbankerott zu erklären, und wandte ſich an

den Kaiſer mit der Bitte um Anordnung einer Kommiſſion

zur Regelung der verfahrenen Finanzverhältniſſe . (Näheres

f . Teil II o.)

Die ſittlichen Verhältniſſe Arolſens waren, wie es bei

einem kleinen weltfernen Städtchen nicht anders erwartet wer

den darf, durchaus die des platten Landes. Daß ſich im ſtädti

ſchen Strafregiſter jährlich eine Reihe von Strafen für Sitt

lichkeitsdelikte findet, iſt nichts Auffälliges. Bemerkenswert iſt

jedoch die Veränderung der Auffaſſung ſolcher Vergehen um

die Mitte des Jahrhunderts. Während vorher ein Mädchen

durch die Geburt ihres unehelichen Kindes in eine allſeits ver

achtete Lage kam, mit den härteſten Ausdrücken belegt wurde

und außerordentlich hohe Strafe bezahlen mußte, wurde es in

der zweiten Hälfte des Jahrhunderts bemitleidet und unter

ſtüßt. In den Kirchenbüchern der lutheriſchen Gemeinde wird

(
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tioch lange im 19 ten Fahrhundert eine Liſte der Poenitentent

geführt, in denen der reformierten Gemeinde hingegen unter

den beiden erſten Predigerit nicht , dann aber im Jahre 1770

vom dritten eingeführt mit der Überſchrift: „Verzeichnis der

jenigen, welche öffentliche oder private Kirchenbuße coram pres

byterio getan haben ! Welche nachzuführen, meine beiden Herren

antecessores verſäumt, ich aber hiermit angefangen habe“. Das

zu bemerkt dann i . 3. 1789 der Prediger Reuß: „Der Ruhm

iſt nicht ſein. Ich habe es nicht für gut befunden, der Welt

zum Andenken und denen Gefallenen , die viel mehr zu bemit

leiden , indem ſie ſich ſelbſt genug dadurch ſchaden, zur Schande,

dieſe Hurenrubrik fortzuſeßen. Dies ſind meine Gründe ! "

Den ſchädlichen Gelüſten nach koſtſpieliger Kleidung und

unnötigem Aufwand ſollten die Lurusvorſchriften ſteuern , die

ſich auf den Stoff der Kleider, den Gebrauch von Spißen und

auf die Zeitdauer der halben und ganzen Trauer bezogen und

ſtreng zwiſchen den Rangklaſſen der Einwohner unterſchieden .

Die 1767 erneuerte Ordnung ſchrieb den „ gemeinen Leuten “

vor, ſich der feineren, ausländiſchen Tuche baldigſt zu entledi:

gen und in Zukunft nur noch die tunlichſt im Lande fabrizier

ten wollenen und Leinenzeuge zu tragen. Es ſcheint, daß die

Bevölkerung in dieſer Hinſicht mäßig war wie überhaupt in

Dingen des Genufjes. Den Bürgern war geſtattet, ſich Sonn

tags nach beendigtem Gottesdienſte zu verſammeln und ohne

beſondere Feſtlichkeiten , wie es auch anderwärts Gebrauch war,

nach der Scheibe zu ſchießen . Außer ſonntäglichen Tanzver

gnügungen fanden einige Male im Jahre größere Bälle aller

Stände ſtatt, wozu die Stadt den Rathausſaal gegen eine

Mietsgebühr frei gab . Auch gelegentliche Schauſpiel- und

Marionettentruppen famen in den Ort und ſpielten im ſelben

Saale ihre Stücke. Das Leben der Arolſer Bürger verlief

wie ihre Vergnügungen harmlos und regelmäßig, ſelten der

Abwechſelung halber einmal von einer Schlägerei oder einem

kleinen Skandal zur Befriedigung der Neugier unterbrochen .

Das Kind des Arolſer Bürgers beſuchte die erſten Jahre

die Stadtſchule, welche unter der Leitung des Hofkantors, in
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ſpäterer Zeit unter der eines Rektors ſtand und die Elemente

des Unterrichts behandelte. Der Duffantor unterrichtete die

Knaben, der Hoffüſter die Mädchen (ſeit 1756), ein Stadtin

formator ſtand ihnen zur Seite . Die Schule wurde 1724 mit

20 Kindern eingerichtet, im Jahre 1729 war man dabei ein

eigenes Schulhaus zit bauen ; das Schulgeld betrug einen

Reichstaler für das Jahr. Daß der Unterricht ſich keine großen

Anſprüche ſtellte, beſtätigt der Biograph des Bildhauers Rauch :

Es begann für Chr. D. Rauch der erſte Schulunterricht in

der Schule des Kantors zit Arolſen, wo er nach ſeinem eige

nen ſpäteren Berichte Aufgaben aus der Bibel, den Katechis:

mus Dr. Martini Lutheri und die Heilsurdnung zu lernen

hatte, mithin einen Unterricht genoß, wie er für jährlich einen

Taler 20 Groſchen Schuldgeld mit dem Einſchluß der Zulage

für Heizung kaumi aiisgiebiger zu verlangen war.“ Ein halb

jährlich abgehaltenes Eramen ſollte über die Fortſchritte der

Kinder den Ausweis geben . Wer ſtudieren wollte, beſuchte

nach vorbereitendem Privatunterrichte das Gymnaſium zu Cor

bach, und ſtudierte auf auswärtigen Univerſitäten, da das

kleine Fürſtentum eine eigene hohe Schule nicht erhalten konnte.

Die Stadtſchule unterlag der Inſpektion der Kirche.

Urſprünglich gehörte der Ort Arolſen zum Pfarrbezirk

des Dorfes Helſen . Dies Verhältnis änderte ſich durch die

Gründung der Stadt keineswegs und blieb durch die erſte

Hälfte des Jahrhunderts hindurch von Beſtand . Erſt mit Be

ginn der zweiten Hälfte wurde ein Arolſer Kirchenbuch ange

legt, das aber auch von dem nun Hofprediger titulierten Hel

ſer Prediger geführt wurde, und erſt 1770 erfolgte mit der

definitiven Auſtellung eines Hof- und Stadtpredigers in Arol

ſen die Separation der Arolſer von der Muttergemeinde. Der

Gottesdienſt wurde anfangs in der fürſtlichen Schloßkapelle

gehalten ; da ſich der Raum aber für die beſtändig wachſende

Bevölkerung bald als zu klein erwies, begann man im Jahre

1734 den Bau einer Stadtkirche, der ſich unter allerlei Finanz

ſchwierigkeiten durch fünf Jahrzehnte hinzog. Der Fürſt

fchenfte das Material, die Gelder kamen durch Bandeskolleften,

5
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Dispenſationsgelder, Arolſer Kollekten und geliehene Kapitalien

zuſammen , die Glieder des fürſtlichen Hauſes gaben größere

Summen zum Orgelbau . Erſt im Jahre 1787 fand die feier

liche Einweihung des neuen Gotteshauſes ſtatt, deſſen erſter

Prediger der 1770 aus Velſen berufene Johann Franz Chri

ſtof Steinmek wurde (f . w . 11. über ihn ). Die Stadt beteiligte

ſich an der Erhaltung des Stadtpfarrers durch den Ankauf

und die Inſtandhaltung eines geeigneten Pfarrhauſes, wie ſie

auch zur Erhaltung des Kantors, Küſters und Informators

ein Geringes beiſteuern mußte. Seit 1729 beſaß die Stadt

ihren eigenen Kirchhof, auf dem die erſte Beerdigung 1732

ſtattfand . Im Jahre 1786 mußte er erweitert werden. Der

Plaß koſtete für einen Erwachſenen 1 Rtl . , für eine junge

Perſon 18 Groſchen, alſo die Hälfte .

Arolſen beſaß außerdem eine reformierte und eine katho

liſche Kirche, die gleich in der Form von Privathäuſern gebaut,

ſpäter zu ſolchen verwandt wurden . Der Bau der reforinier

ten Kirche wurde im Jahre 1748 begonnen , bis zum Jahre

1747 verrichtete ein Prediger aus der Nachbarſchaft den Dienſt

bei der kleinen Gemeinde und kam zu dieſem Zwecke zwei- bis

dreimal im Jahre nach Arolſen , ſeitdem hatte die Gemeinde

ihren eigenen Pfarrer; ihre Schule beſaß fie feit 1779. Die

katholiſche Gemeinde erbaute erſt im Jahre 1794 ihre eigene

Kirche. Alle drei Konfeſſionen hatten nach Art. VIII des Pri

vilegs von 1719 das Recht freier Religionsübung in der

Reſidenz.

In der erſten Zeit des Jahrhunderts war jedoch nur die

lutheriſche Kirche im wirklichen Beſige jämtlicher Rechte, uur

ihre Angehörigen beſaßen das paſſive Wahlrecht für die ſtäd

tiſchen Ämter ; erſt im Jahre 1786 fand der Fürſt es unbe

denklich, einen der „ reformierten Religion zugewandten " als

Ratsherrn zu beſtätigen . Eigenart dieſer leşteren verwiſchte

ſich bald mehr und mehr, ſo daß bei Einführung der Union

1821 davon kaum noch etwas vorhanden war .
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III.

Leider fließen die Quellen für den dritten Teil dieſer Ar:

beit zu ſpärlich, um ein annähernd anſchauliches Bild vom

Zuſtande des geiſtigen Lebens in der waldeckiſchen Reſidenz

und ihrer Anteilnahme an den ſeeliſchen Veränderungen des

18. Jahrhunderts zu ermöglichen . Nur die Beſchränkung auf

die allgemeinen Züge fann hier ein Reſultat liefern .

Die Beziehungen zum Volfsganzen, und damit die Mög=

lichkeit, perſönliche Anſchauungen und Anregung zu eigener

produktiver Beteiligung an den Leiſtungen der Nation zu ge

ivinnen, wurden durch die iſolierte Lage des Ländchens und

die Uinſtändlichkeit des Verkehrs erſchwert. Während dem

Arolſer Bürger im allgemeinen die Möglichkeit des Gedanken

austauſches mit den produktiven Teilen des Volkes ganz fehlte,

ſtanden dem Hofkreiſe die Beziehungen des Fürſten , die Ge

legenheit buchhändleriſcher Aufträge für des Fürſten Bibliothek,

die Bibliothek ſelbſt, die Sammlungen, ſowie die Zeitſchriften

und Journale zur Verfügung. Das Intereſſe des Fürſten und

ſeines Hofes war auch in Bezug auf das geiſtige Leben iden

tiſch, und der ſtarke Beſuch des Pyrmonter Bades gab für

den gebildeten Arolſer eine günſtige Gelegenheit zu perſönlichen

Bekanntſchaften mit allen Schichten des Reiches . Daher war

der Aroljer Hof mit dem literariſchen Leben der Zeit gut vertraut,

korreſpondierte mit den vermittelnden Stellen der Nachbar

länder ( Berlin, Hannover, Kaſſel, Marburg, Frankfurt) und

ſtand in geiſtiger Fühlung mit den regſten Teilen der Nation .

Zwei deutlich unterſchiedene Perioden des Geiſteszuſtandes

in Arolſen ergeben ſich der Betrachtung, die ſich allerdings

weniger in feſten Zahlen als vielmehr durch die Regierungs

zeit der Fürſten beſtimmen laſſen, von denen ſie ihr Gepräge

erhalten, d . i. die Zeit bis zum Regierungsantritt des Fürſten

Friedrich i . I. 1766 und ſeit demſelben . Dieſe Unterſcheidung

ergibt ſich aus dem außerordentlichen Einfluß des Fürſten auf
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von Grund aus verſchiedener Zeitalter,einen
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ſeine Reſidenz , deren geiſtiger Führer er ebenſo gut war, wie

er der Urheber ihrer materiellen Eriſtenz und die Triebfeder

ihres ſozialen Lebens geweſen iſt. Dieſe beiden Abſchnitte des

Jahrhunderts zeigen auffällig und deutlich die Charaktere ziveier,

individualiſtiſchen

und ſubjektiviſtiſchen , deren Übergangsgrenze hier im allge

meinen etwas ſpäter zu ſeben ſein ' wird als in den führenden

Ländern Deutſchlands. Die Merkmale einer neuen Zeit treten

unter dem Fürſten Friedrich vielleicht nicht weniger auffällig

an den Tag als zivei Jahrzehiite früher in Preußen mit der

Regierung Friedrichs des Großen. Hier erſcheinen ſie nun

mehr als eine Nachwirkung, die leicht Eingang gewann, weil

ſie erwartet wurde.

Des Fürſten Karl religiöſe Anſchauungen dürfen wir uns

ſchwerlich als eiit wohldurchdachtes oder tiefempfundenes Be

fenntnis denken ; der Fürſt war ein Soldat wie ſeine Vor

fahren und Nachkommen, im Dienſte verſchiedener Großmächte

des Kontinents ergraut und dem religiöſen Leben der Kirche

wie den konfeſſionellen Streitigkeiten der theologiſchen Welt

gleich fremd. In den Wochen ſeiner lezten Krankheit kamen

aber dein alten General, den man bis dahin allgemein für

einen „ Naturaliſten “ gehalten hatte, Gedanken über ſein Ver

hältnis zur Kirche, zur offiziellen Konfeſſion des Landes und

über die zukünftigen Dinge. Das Reſultat längerer Geſpräche

mit ſeinem Hofprediger Steinmeß war ein chriſtliches Bekenntnis

in deſſen Sinne, dokumentiert durch die Annahme des Abend

mahls. Nach dem Zeugniſſe des Berichterſtatters iſt dies eine

Bekehrung aus Überzeugung geweſen, wenn man auch einen

Teil des Erfolges auf Rechnung der eindringlichen Rede- und

Zergliederungskunſt des Hofpredigers und in den Drang des

Fürſten nach einer Verſöhnung mit der herrſchenden Zeitauf

faſſung und der das geiſtige Leben leitenden firchlichen Lehre

ſeßen muß.

Ähnlich wie des Herrn darf man ſich der Diener Religion

vorſtellen, wenigſtens derjenigen unter ihnen, welche mit dem

Fürſten ein Leben lang durch perſönliche Dienſte verbunden
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geweſen waren . Doch fanden ſich auch unter ihnen Ausnah

men . Steinmetz berichtet, daß der Regierungs- und Konſiſto

rialpräſident von Zerbſt, während längerer Unterredung mit

dem Herrn über den Zuſtand feiner Seele und den zu be

fürchtenden Schritt in die Ewigkeit“ die Veranlaſſung gegeben

habe , daß der Fürſt „ die Notwendigkeit, Gott ernſtlich zit

ſuchen, mit reger Gemütsunruhe eingeſehen " , und ſeinen Hof

prediger hatte zu ſich rufen laſſen, welcher ihn in längeren

Interredungen auf das genauſte auf ſein Bekenntnis, das

Beivußtſein der Sünde und den Wunſch nach Abſolution, den

Zuſtand der Buße und der Fähigkeit zum Empfang des Abend

mahls hin prüfte .

Ju Waldeck herrſchte nach heftigen theologiſchen Kämpfen,

die das 17. Jahrhundert erfüllt hatten, der Pietismus, deſſen

Charakter das religiöſe Leben trug und in deſſen Geiſte Pre

digten und Reden geſchrieben waren . Der genannte Hofpre

diger ſelbſt vertrat, nachdem er in ſeiner Jugend aus dem

Halleſchen Waiſenhauſe entflohen , und obwohl dahin zurückge

bracht, ſich ſpäter der gegneriſchen Fakultät der Univerſität

( Baumgarten) angeſchloſſen hatte, eine gentäßigtere Richtung,

die es ihm möglich machte, ſich die Achtung und Freundſchaft

der den Einflüßen der neuen Zeit ergebenen Hofgeſellſchaft des

Fürſten Friedrich bis ins leşte Jahrzehnt des Jahrhunderts

zu erhalten . An der Wahrheit der überlieferten Religion im

Sinne der lutheriſchen Bekenntnisſchriften aber durfte nicht,

gerüttelt werden, und die Formen des chriſtlich -kirchlichen Le

bens wurden ehrenhaft eingehalten.

Der weniger gebildete Bürger Arolſens hielt vor allem

an den kirchlichen Rechten der Taufe, Trauung, des Begräb

niſſes, des Gottesdienſtes , Abendmahls und der kirchlichen Fei:

ern feſt und kannte das Bekenntnis ſeiner Kirche. Die Frage,

ob er religiös geweſen, dürfte ſchwer zu beantworten ſein, da

es hier an Beweisſtücken gänzlich fehlt. Man darf nur ver

muten , daß dem Nachdenklicheren das Gewohnte auch als das

Beſte erſchienen iſt, daß ihin Predigten und Erbauungsſchriften,

welche ihm durch Vermittelung der Prediger ſeiner Kirche in



70

2

die Hände gekommen waren , den gewünſchten und hinreichen :

den Stoff zum Nachdenken geliefert haben .

In der zweiten Hälfte der Zeit war zugleich mit den ein :

dringenden neuen Ideen auch das religiöſe Leben in Arolſen

einer durchgreifenden Veränderung unterlegen. Ein geinäßig

ter Rationalismus entſprach den Bedürfniſſen der Hofgeſell

ſchaft. Fürſt Friedrich war ein freidenkender Mann, mit den

wiſſenſchaftlichen Erſcheinungen bekannt, den philoſophiſchen

Lehren zugetan. Mit einigen Ausnahmen (Vertretern der

älteren Zeit) war ſein Hof von denſelben Anſchauungen durch

drungen . Das Beiſpiel Friedrichs des Großen wirkte am

Arolſer Hof ſo gut wie ſonſt in Deutſchland und gewährte

größere Freiheit im religiöfen Denken .

Der einfache Bürger mag alte Gewohnheiten noch länger

beibehalten haben , ihm galt die kirchliche Sitte auch jeßt noch

das Höchſte; bei den Gebildeten beweiſt aber , trotz der Wah

rung der alten kirchlichen Gebräuche im Ganzen , die Gleich

gültigkeit gegen die Unterſchiede der Konfeſſionen, die mildere

Beſtrafung unehelicher Geburten, die Dispenſationen von

kirchlichen Vorſchriften , eine Briefform , wie ein Inhalt, dem

die frühere Beziehung auf religiöſe Gefühle und Formeli

fehlt, eine deutliche Änderung ihres geiſtigen Lebens und

ihrer Weltanſchauung.

Den Einfluß des neuen geiſtigen Lebens, welches init Be

ginn der Periode der Empfindſamkeit zunächſt feit Klopſtock,

dann Wieland, Leſſing, Verder, Kant bis 311 Goethe und

Schiller die deutſchen Länder durchdrang, auf Arolſen in ſei

nen feineren Unterſchieden der Entwickelung zu erkennen , iſt

leider aus Mangel an grundlegendem Material bisher un

möglich . Die einzelnen Perioden verſchwimmen hier vielmehr

zu einem undeutlichen Bilde, zu deſſen Klärung die fortſchrei

tende Ordnung des fürſtlich -waldeckiſchen Archivs, ſowie noch

vergrabene Schäße und vergeſſene Korreſpondenzen aus Pri

vatbeſig manches Wertvolle zu Tage fördern dürften .

Nur im allgemeinen läßt fich ſagen , daß die bekannteſten

Namen der Literatur auch in Arolſen genannt, ihre Werke
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geleſen , in Briefen erörtert und zitiert und für die Bibliothe

fen angeſchafft wurden . Unter den für fürſtliche und Privat

bibliotheken beſchafften Werken finden ſich in den Buchhändler:

rechnungen außer vielen franzöſiſchen folgende Namen der

deutſchen Literatur aufgeführt: Spinoza, Leibniz, ( deſſen in

der Hannöverſchen Bibliothek befindliches Porträt der Fürſt

kopieren ließ), Kant; Hans Sachs, Zachariä , (deſſen Witwe

dem Fürſten ein Porträt ihres Mannes in Kupfer überſandte),

Rabener, Gellert, Leſſing , Winkelmann, Haller, Ramler, Campe,

Sulzer, Bodmer, Gleim, Uz, Mendelſohn, Niebuhr, Möſer,

Moſer, Muſäus, Forſter, Haller, Schloſſer, Schmidt, von

Göckingf, Nicolai, Knigge, Matthiſon, Gerſtenberg , Lavater,

Voß, Herder, Klopſtock, Wieland, Goethe, Schiller, Jung-Stil

ling, Facobi , Schlegel, Miller ; Homer, Shakeſpeare, Oſſian,

Sterne . An Zeitſchriften und Journalen finden ſich u. a .:

die Halleſchen gelehrten Neuigkeiten , Almanach des Muses,

Büſchings Magazin , Muſarion , Wielands Merkur, das Deut

fche Muſeum , Göttinger Taſchenbuch und Blumenleſe, Schlö

zers Briefwechſel und Staatsanzeigen. In den Briefen finden

ſich außer den ſchon genannten noch die Namen : Gottfched,

Kloş, Geßner, Wolff, Heyne, Baumgarten , Boie, Hegewiſch,

Mengs u . a. m . erwähnt. Neuerſcheinungen wurden mit

Intereſſe verfolgt, Verlagsanzeigen verteilt, Drucke durch Sub

ſkriptionen befördert . Und angeregt durch die wiſſenſchaftlichen

Leiſtungen in anderer Herren Ländern, haben auch die Arolſer

ihre wiſſenſchaftlichen Intereſſen praktiſch betätigt . Fürſt

Friedrich ſelbſt, nach Fähigkeit , Intereſſe und Beleſenheit der

geiſtige Mittelpunkt des Kreiſes, ſchrieb eine Geſchichte des

ſiebenjährigen Krieges und Porträts berühmter Männer und

ließ die Memoiren ſeines Vaters aus den Feldzügen der Jahre

1745, 46 , 47 herausgeben ; andere Mitglieder des fürſtlichen

Hauſes waren Schriftſteller auf verſchiedenen Gebieten . In der

erſten Hälfte des Jahrhunders hatte der Kanzler von Kletten

berg eine Geſchichte unter dem Titel : Waldeckiſcher Helden

und Regentenſaal (vom Jahre 1738) verfaßt, unter der Regie

rung des Fürſten Friedrich erſchienen mehrere Verſuche ge

1
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ſchichtlicher Darſtellungen , deren bedeutendſte und bekannteſte

die „Sammlungen 311 der Waldeckiſchen Geſchichte älterer und

neuerer Zeit “ von 3. A. T. L. Varnhagen ſind . Predigt-,

Lieder- und Gedichtſammlungen vervollſtändigen das Bild der

literariſchen Produktion , an der aber Arolſen ſelbſt immer

nur einen beſcheidenen Teil gehabt hat .

Aber auch für Naturwiſſenſchaft, Medizin und Chirurgie

intereſſierte ſich Fürſt Friedrich und mit ihm ſein Hof . Er

beſaß ein Naturalienkabinet, für deſſen Ordnung und Erwei

ferung Sorge getragen wurde. Für dies Kabinet beſtimmte

Sendungen bemerkenswerter Stücke werden in den Korreſpone

denzen mehrfach erwähnt. 1793 ſchickt D. Joh . Georg Lenz,.

Herzogl . Sachſen -Weimariſcher und Eiſenachiſcher Sekretär

aus Jena dem Fürſten eine Probe feiner mineralogiſchen

Muſtertafeli , nach der Art der heutigen Beſtimmungstafeln ,

mit kolorierten Abbildungen ; und unter den von Nicolai ge

lieferten Büchern finden ſich Goethes. Metamorphoſen . Auch

die Fürſtin Chriſtiane beſaß ein Naturalienkabinet. Zur Ver

Hütung vder Bekämpfung von Seuchen , Blattern , böſen

Flecken , roten Frieſeln 11. dergl. anderen zeitweiſe ſtark im

ganzen Reiche graſſierenden Krankheiten tat man auch in

Arolſen das möglichſte . Der Hofmedikus und Landphyſikus

Herlit führte gegen die Blattern Impfungen (Inoculationes)

ein und hatte nennenswerte Erfolge zu verzeichnen .

An eigener kunſtliterariſcher Produktion war der Arolſer

Žof arm ; bei feſtlichen Gelegenheiten ſpielte in der erſten :

Hälfte des Jahrhunderts das Gelegenheitscarmen eine zwar

zeitentſprechende, aber keineswegs rühmliche Rolle, in der

folgenden Periode verſchwand es wie anderwärts auch ; nur

das Kirchenlied und die kunſtvolle Predigt behaupteten ſich

dauernd.

Die teilnehmenden Beziehungen des Arolſer Hofes zur

deutſchen Literatur laſſen ſich aus einigen Korreſpondenzen

erſehen , welche von fürſtlichen Beamten untereinander oder

mit auswärtigen Profeſſoren , Dichtern , Schriftſtellern, four

nalredakteuren und Buchhändleru geführt worden ſind , unter

1
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anderen 3. B. mit: R. E. Raspe, Casparſon , Bertuch ,

Göckingt, Boie , Hegewviſch und Fr. Nicolai. Der Inhalt der
, ,

Briefe ſpricht über Klopſtocks Werke , Wielands Merkur,

Göckingks Gedichte, den Sebaldus Notanker, Voß' Odyſſee ;

man redet von Boies Anſtellung als Landvogt für Süder

ditmarſchen in Meldorf, über das Gerücht, Wieland ſei beim

herzoglichen Hof in Weimar in Ungnade gefallen (1775 im

Februar ), über Leſſings Aufenthalt in Berlin ( 1771 ) , von

Leibniß und ſeinen Schülernt; mai nimmt Anteil ain Streit

Raspes und Leſſings gegen Kloz, intereſſiert ſich für Möſer,

Niebuhr u . a . m . Dieſe Korreſpondeuzen beweiſen, daß das

Intereſſe des Arolſer Hofes für deutſche Literatur keineswegs

unbekannt, feine Anteilnahme an ihr als etivas noch Außer:

gewöhnliches angeſehen und geſchätzt war. Die freundſchaft

lichen Beziehungen zwiſchen Auswärtigen und Arolſern blie

ben , der Umſtändlichkeit des Reiſeverkehrs entſprechend , in

der Regel auf einen brieflichen Gedankenaustauſch beſchränkt,

der deſto reichlicher, eingehender und vertraulicher ſein mußte,

um die inündliche Ausſprache zu erſeßen . Ein allgemeines

Intereſſe am literariſchen Leben , ein mitfühlendes Verſtändnis

mit den Leiden und Freuden der ſchöpferiſchen Geiſter und

ein einpfindſames Verz für die Gedanken und Empfindungen

ihrer Werke war das Ideal der Bildung und der Charakter

des Briefſtiels des gebildeten Menſchen ; das war das Ge

ineinſame und Anziehende im ſchriftlichen Austauſch und die

Grundlage der Korreſpondenzfreundſchaften . Was darüber

hinausging: Genie, eigene Gedanken, tieferes Seelenleben ,

Geſtaltungskraft, gediegene Kenntniſſe, Ausdrucksgewandtheit

und glänzender Stil war nur der Blüte des Volkes :

eigen .

Das Bedürfnis der Erziehung zur Bildung der Zeit for

derte beſſere Lehrer und Führer als vordem ; man ſuchte auch

am Arolſer Hofe anſtatt der informierenden Kandidaten jetzt

Sprachmeiſter und literariſch beſchlagene Hofmeiſter von allge

meiner Bildung und feineren Kenntniſſen , man las die be

deutenderen Zeitjournale und regte die Gründung verwandter

.
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Schriften im eigenen Lande an . In Waldeck erſchienen in

dieſer Zeit 2 Zeitſchriften mit Beiträgen allgemeinen Inhalts :

„ Verſuche in denen ſchönen Wiſſenſchaften , eine Monatsſchrift

von einigen Waldeckern “, 1756 und 1757 311 Corbach, und

„ Waldeckiſche Beiträge zum Vergnügen des Verſtandes und

Herzens,“ 1789/91 (ohne Verlagsangabe.) Ji lezten Jahr

zehnt befand ſich auch eine Reihbibliothek in der Stadt.

Außer Zeitſchriften mit literariſchem Intereſſe befaß das

Fürſtentum Waldeck ſeit 1769 ein Wochenblatt mit Artikeln

vermiſchten Inhalts, welches den Lokalbedürfniſſen des Landes

Genüge tat, das Waldeckiſche Intelligenzblatt, deſſen Komptoir

ſich z11 Arolſen befand. Das 1769 begründete Blatt ging

zwar ſchon 1771 aus Mangel an Intereſſenten ein , wurde

aber 1776 auf fürſtlichen Befehl tvieder hergerichtet und be:

ſtand bis 1809. Es enthielt die diverſeſten Dinge. Eine

„ Nachricht an das Publikum wegen des auf landesherrlichen

gnädigſten Befehl wieder erſcheinenden Intelligenzblattes

aus gnädigſt niedergeſeşten Direktion dieſer Anzeigen “

führte als Juhalt auf: 1 ) Herrſchaftliche Edikte, 2) Ediktal

citationes von Ober- und Untergerichten, 3) öffentliche Ver

pachtungen, 4) Veränderungen im fürſtlichen Zivil- und Mili

tärſtand, Bekanntmachungen aller Art, Sachen die verloren

gegangen , 5) Fleiſch- und Brottaren, auch die Fruchtpreiſe

aus der Reſidenz, den dreien deputierten Städten und der

Grafſchaft Pyrmont, nur alle zwei bis drei Monate, 6) wich

tige politiſche Neuigkeiten, (vor allem die Vorfälle in Amerika ),

7) Haushaltungswiſſenſchaftserfahrungen und ſonſt nüßliche

ökonomiſche Nachrichten, dann zur Abwechſelung moraliſche

oder andere aus der Reihe des Wißes und der ſchönen Künſte

und Wiſſenſchaften gewonnene Abteilungen. Das Blatt, hieß

es, werde alle Dienstag herausgegeben , „ für die Einrückung

der Materien, von welcher Beſchaffenheit ſie auch ſind , wird

nichts bezahlt .. . “. Wöchentlich erſchien 1/2 oder 1 Bogen

abwechſelnd ; der Preis betrug vierteljährlich 12 Mgr.

Schaßungswährung. Außer den einzelnen Intereſſenten in

der Reſidenz hielt auch die Stadt ſelbſt ihre Journale und
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Zeitungen . Das Frankfurter Journal, das Intelligenzblatt,

die Altonaer Zeitung, die Lippſtädter Zeitung und ein italieni

ſches Blatt werden erwähnt. Allerdings beſchränkte ſich das

wirkliche geiſtige Leben in Arolſen, die aktive und paſſive

Teilnahme an der Literaturbewegung lediglich auf den kleinen

Kreis um den Fürſten Friedrich, eben auf die Hofgeſellſchaft.

Da ein gebildeter Mittelſtand, der vom höfiſchen Einfluß iin

abhängig war (wie z. B. in Corbach ), in Aroljen nicht

exiſtierte, da der höchſte Beamte der Stadt ein einfacher Hand:

werker, der ſtudierte Einwohner aber immer ein Diener des

Fürſtent war, jo blieb das Privileg der Aufnahme neuer gei

ſtiger Nahrung aus Großdeutſchland der Beamtenſchaft reſer

viert, für den Bürger war auch in Zukunft die Kirche der

geiſtige Vormund.

Neben den literariſchen Intereſſen möchten auch die muſi

kaliſchen der Arolſer Geſellſchaft Erwähnung finden , wennis

gleich ſie eine weit unbedeutendere Rolle als jene zu ſpielen

gezwungen waren . Schon früher hatten Trompeter, Pauker

und Kammermuſikanten in fürſtlichem Dienſte ihres Amts

geivaltet, unter Friedrichs Regierung ſtand ein Muſikdirektor

an der Spiße der Muſik, der die Aufführungen bei kirchlichen

Feiern und Haus- und Familienfeſtlichkeiten im Schloſſe zu

leiten und mit Kammermuſiken das fürſtliche Haus und ſeine

Gäſte zu unterhalten hatte . Im Jahre 1741 beſtand die

Muſik aus 2 Waldhorniſten , 1 Fagottiſten , 2 Vauboiſten ,

1 Pauker und 3 Trompetern ; 1753 hatte ſie einen Direktor,

das war der Haushofmeiſter, und 1785 wird der Muſikdirektor

Roſe genannt. Die Pflege der Muſik lag aber bei weitem

nicht in dem Maße iin Intereſſe der Arolſer Geſellſchaft wie

die der Poeſie oder der bildenden Künſte, vor allem der

Malerei. Die aller hohen Kunſt fremde Beziehung auf Be

dürfniſſe materieller und ſozialer Lebensformen ließ Poeſie

und Malerei, Künſte, deren Mittel Sprache und Farben ſind,

der Tonkunſt vorziehen, da die erſte dem praktiſchen Zwecke

der Erinnerung an bedeutende Leute und ihre Taten, die

zweite dem der Erhaltung des Bildes geliebter oder bewun :
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derter Menſchen zu dienen gern geneigt iſt. Der Muſik fehlt

dieſe deutlich beſtimmte Beziehung, ihr Eindruck iſt vorüber

gehend und flüchtiger; daher konnte ſie weder einem Fürſten

hofe des Abſolutismus noch einer Zeit der großen Gedanken

durch ihren Eigenwert ſo reichliches Genüge tun .

Die bildende Kunſt war zu allen Zeiten ein Schoßkind

der Großen und Herren ; alle Fürſten Europas hielten ihre

Hofmaler, Bilder und Baumeiſter ; Kunſtakademien blühten

unter dem gnädigen Schuße und der perſönlichſten Teilnahme

des Souverains; Caſſel , die Nachbarreſidenz, ſtand im höchſten

Flor und Anſehen, ſeine Gemälde, feine Sammlungen, ſeine

architektoniſchen Kunſtwerke waren Gegenſtand allgemeiner

Bewunderung. Wer wird es da dem Fürſten von Waldeck

argen wollen, daß auch er den Glanz jeines Hofes durch

die Werke der bildenden Künſte zu erhöhen ſuchte, anerkannte

Maler berief , die mannigfaltigſten Sammlungen anlegte und

bereicherte und ſeine eigenſte Schöpfung, die Reſidenz Arolſen,

als ein architektoniſches Kunſtwerk entſtehen ließ .

Schon unter dem Stadtgründer Friedrich Anton Ulrich ,

beſonders dann unter Karl wurden an tüchtige, meiſt natür

lich an auswärtigen Höfen lebende Maler, Holzſchnişer, Bild

hauer, Kupferſtecher Emailleure, Miniaturiſten die auf Ereig

niſſe des perſönlichen oder Familienlebens bezüglichen Auf

träge vergeben , die Räume der Schlöſſer mit Jagd- und

Kriegsſtücken , Porträts und Reproduktionen geſchmückt, die

Sammlungen um wertvolle Ankäufe , Kopien und Geſchenke

bereichert. Die Meiſter dieſer erſten Periode waren tüchtige,

geſchulte Handwerker und Hofprofeſſioniſten, die beſtellte Ar

beiten nach den Regeln ihres Gewerbes ausführten, und ſich

mit Ausnahme der Maler auch ferner bis zum Ende der Zeit

als Handwerker betrachteten . Unter den Malern aber er:

ſcheinen in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts neben den

Hofprofeſſioniſten die Kunſt- und Kabinetsmaler, die ſich ev.

im Range eines Rats als wirkliche Künſtler und Leute von

der Bildung der Zeit einer beſonderen Wertſchäßung erfreuten .

Ju Arolſen ſtanden neben den gelegentlich beſchäftigten
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auswärtigen immer der verſchiedenen Arten zugehörige ein

heimiſche Kunſthandwerker in Dienſt; Hofmaler und -bildhauer

fanden das ganze Jahrhundert hindurch bei dekorativen Ar

beiten in den Schlöſſern und Häuſern, bei Kopien und kleineren

ſelbſtſtändigen Arbeiten, z . B. bei Grabdenkmälern, ihre - im

ganzen doch immer nur handwerksmäßige, aber wohlgeſchätzte

Berufstätigkeit. Mancher tüchtige Künſtler mag, wie der Arol

ſer Chr. D. Rauch, aus der Lehre eines dieſer geſchulten und

ſolide arbeitenden Meiſter ſeinen Weg vorwärts gefunden haben .

Unter anderen auswärtigen Malern ſind mehrere Frank

furter Meiſter für den Aroljer Hof tätig geweſen, darunter ein

Angehöriger der Familie Rooß. Joh. Melchior . Während aber

die größere Zahl der auswärtigen Maler der erſten Hälfte der

Zeit (als Staffeleimaler) wohl der holländiſchen Manier ge

huldigt haben, dominieren unter den Malern wie Gönnerii

der zweiten Epoche (außer ſolchen , die mit der Vielſeitigkeit

Chr. W. Dietrichs gemalt haben ) die Anhänger der Ideen und

geiſtige Schüler oder Freunde des Raffael Mengs, denen Winckel

manns und Leſſings Auffaſſung der bildenden Kunſt geläufig

war. Der Vertreter dieſer Richtung in Arolſen theoretich und

künſtleriſch -produktiv iſt der Maler Fr. Aug. Tiſchbein , ein

Angehöriger der bekannten Kaſſeler Malerfamilie und Neffe

des Direktors der Kaſſeler Akademie. Tiſchbein ſtand vom 20 .

Jahre an im Dienſt des Fürſten Friedrich und lebte, nach

einigen Reiſen in Paris, Ftalien und Wien, ſeit 1782 als fürſt

licher Kabinetsmaler mit dem Rang eines Rates in Arolſen bis

zum Jahre 1795. Der Fürſt blieb ihm meiſt das Gehalt ſchul

dig , geſtattete ihm dafür den ausgedehnteſten Urlaub, den jener

zu mehreren längeren Reiſen nach Holland benutzte. Seine

Tätigkeit in Arolſen bedeutet den Höhepunkt der künſtleriſchen

Intereſſen in der Stadt und ſeine Bilder – jo beſcheiden wir

jie heute einſchäßen den wertvollſten Beſtandteil der Ge

mäldeſammlung aus der Zeit des Fürſten Friedrich. Außer

Tiſchbein waren Werke oder Kopien dieſer Zeit von Angelika

Kauffmann und manchem ausländiſchen Künſtler (z . B. Ben

jamin Weſt) in der fürſtlichen Sammlung vertreten ; von
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Skulpturen wurden die Büſten Goethes und Friedrichs des

Großen von Alexander Trippel bewundert. An den Künſtlern ,

mochten ſie auch in erſter Linie für den Fürſten arbeiten , und

an ihren Werfen nahm doch die ganze Arolſer Geſellſchaft den

lebhafteſten Anteil; mancher Private wird ein wertvolles Stück

in ſeiner Wohnung beſeſſen haben , und des Fürſten Samm

lungen ließen jeden ihre Schäße mitgenießen . Außer der Bib

liothek und Gemäldeſammlung war die vom Prinzen Chriſtian

in Italien erworbene koſtbare Antikenſammlung, welche 1500

Nummern enthielt, den Arolſern zugänglich . Darunter befan

den ſich 11 Steinwerfe, ca. 700 Bronzen (wovon 70 Renaiſſan

ceſtücke waren ), ca. 500 Statuetten, gegen 200 Gebrauchsgegen

ſtände u . f . f . Von demſelben Prinzen wurde ferner eine Samm

lung griechiſcher und römiſcher Münzen angelegt und in ſpäte

rer Zeit in Aroljen aufbewahrt.

Die untrüglichſte Quelle der Forſchung über einen Teil

des Gebietes des fünſtleriſchen Lebens in Aroljen, nämlich über

das Gebiet der Baufunſt, bietet die heutige Stadt ſelbſt, wie

jie reiner und zuverläſſiger nicht gefunden werden kann. Die

heutige innere Stadt zeigt den Charakter der Erbauerzeit ohne

die geringſte Änderung. Nur in den äußeren Stadtteilen wie

am Kirchplatz iſt der einheitliche Eindruck des ſtädtiſchen Kunſt

werfes durch ſtil- und geſchmackloſe Bauwerke der Neuzeit be

einträchtigt.

Da die Lage der Reſidenz und die Bauart ihrer Häuſer

bereits zu Anfang dieſer Arbeit geſchildert worden iſt, ſo mag

hier der Hinweis genügen. Das Städtchen zeigt in dieſer

Anlage des 18. Jahrhunderts ebenſo wie im wirtſchaftlichen ,

ſozialen und geiſtigen Leben heute denſelben Charakter wie um

die Mitte des vorigen Jahrhunderts : „ Es iſt eine Beamten

ſtadt mit einigen induſtriellen Etabliſſements (das iſt das ein

zig neue des 19. Jahrhunderts !) und der unentbehrlichen An

zahl von Handwerkern, mit breiten graden Straßen , reinlich

offen und freundlich, von Alleen, Parks und Wäldern um :

ſchloſſen . Von den übrigen Städten ( Waldecks) haben nur

die beiden größten , Corbach und Wildungen, eine einigermaßen



79

es ſind im Grunde Dörfer mitſtädtiſche Phyſiognomie

ſtädtiſchen Gerechtjamen ."
11

Der einfache Arolſer Bürger beſaß eine durchaus konſer

vative Auffaſſung des politiſchen , wirtſchaftlichen , ſozialen und

geiſtigen Lebens. Er ſah ſich als Mitglied einer kleinen bür

gerlichen Gemeinſchaft und fühlte ſich – ſeiner Verwandſchaft

und Freundſchaft zufolge als Angehöriger eines in fid )

ſelbſtändigen , von einem Herrn regierten Ländchens. Jen

feits der waldeckiſchen Grenzen lag ihm das Ausland. Dieſe

Auffaſſung wird im großen und ganzen während des Jahr:

hunderts die gleiche geblieben ſein. Der gebildete fürſtliche

Beamte dagegen , dem Herren durch perſönlichen Dienſt ver

bunden , erkannte das Fürſtentum als Reichsſtandland und

erfaßte den Gegenſaß zum Reiche und den einzelnen deutſchen

Höfen ſo gut wie den zu den außerdeutſchen ; während ihm

aber im erſten Teil des Jahrhunderts , ſicher nicht ohne den

Einfluß des regen ausländiſchen Verkehrs ſeiner Fürſten fo

wohl am Wiener wie am Pariſer und den italieniſchen Höfen

der Begriff des gemeinſamen Vaterlandes entfallen war, wurde

er durch die Litteraturbewegung der zweiten Periode in den

Gedankenkreis vom „ Teutſchen " Volfe und „ Teutſchen " Pa„

triotismus hineingezogen .

Wie der Bürger - Handwerker von Arolſen danach ſtrebte,

Beſit, Kunſtfertigkeit und Arbeitsfeld zu gewinnen und auf

ſeine Nachkommen zu vererben , ſo ſuchte er auch in rechtlicher

und ſozialer Beziehung nur das Alte zu erhalten . Der Fürſt

war der Herr und er der Untertan ; weſjen er bedurfte, erbat

er von jenem , anſtatt es zu beanſpruchen , die Standesunter

ſchiede wurden aufs peinlichſte gewahrt, die Vorrechte höherer

Stände ohne Murren geduldet . Was aber andere Städte an

Freiheiten und Rechten beſaßen , wünſchte er auch für die fei

nige. Das Streben der jungen Stadt ging zunächſt auf den

Erwerb der Rechte, wie ſie die übrigen Städte Waldecks be

ſaßen . Sie wünſchte die freie Bürgermeiſterivahl und eine Selbſt

verwaltung, eine eigene Gerichtsbarkeit und Polizeigewalt, ſie
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bedurfte eines Bleichplates, eines Kirchhofes, cines Rathauſes

und endlich einer Kirche, fie verlangte ihre ſonntäglichen Ver

gnügungen, eigene Zunftprivilegien 11. m . dergl . Darüber

hinaus geht das Streben des Bürgers im Ganzen während

des 18. Jahrhunderts nicht .

Der Beamte hält ebenfalls in der Hauptſache an ſeinen

überfommenen Rechten feſt : Der erimierte fürſtliche Diener

gegenüber der ſtädtiſchen Verwaltung, Gericht, Polizei und

Beſteuerung; der privilegierte Adelige gegenüber dem niedriger

rangierenden bürgerlichen Diener und der etwaigen Beſchrän=

kung ſeiner Rechte in den Grenzen der Stadt ; der grundbe

jikende Landſtand gegenüber der Macht des fürſtlichen Landes

herrn ; aber auch hier bringt die neue Zeit manche Verände

rung und Milderung der Auffaſſung. Unter des Fürſten

Friedrich Regierung iſt die Idee einer Bewertung nach der

Leiſtung wenigſtens theoretiſch gegeben , die Rangunterſchiede

werden weniger ſtreng eingehalten ; Männer von Ruf und

Bedeutung, an ſich ohne Rang, erſcheinen bei Hofe oder erhal

ten einen Charakter höheren Ranges (iv . 3. B. Tiſchbein) , der

Fürſt würdigt ſolche ſeiner perſönlichen Freundſchaft (1v . z . B.

Frensdorf, ſeinen Stabinetsſekretär ) oder ſchreibt ihnen Hand

briefe voll Anerkennung ihrer Leiſtungen und macht ihnen

Geſchenke (3. B. dem Buchhändler Fr. Nicolai in Berlin).

Die Auffaſſung des geiſtigen Lebens, beim Durchſchnitt

der fürſtlichen Diener der erſten Periode im Dogma der kirch

lichen Lehre gebunden , war beim Arolſer Bürger einfach und

primitiv ; die Ausdrucksformen der Gebildeten drangen ſtellen

weiſe durch , ihr Briefſtil wurde nachgeahint ; überkommenes

zu vererben , weniger ſich Neuem anzupaſſen, ſchien ihm ſeine

Lebensaufgabe zu ſein. Immerhin ſind aus einigen Hand

werfer- oder Kaufmannsfamilien noch im 18 ten Jahrhundert

oder doch im Anfang des 19 ten Männer hervorgegangen , die

den Beweis von einer größeren Anpaſſungs- und Entwicke

lungsfähigkeit ihrer Vorfahren erbringen, als ſie ſonſt das

Geſchlecht des Grundbürgers von Arolſen aufzuweiſen hatte.

In der zweiten Hälfte der Zeit wurden dagegen die Be
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amten und fürſtlichen Diener von der großen Flut der neuen

Geiſtesbewegung überſpült und mitfortgeriffen. Jeder wurde

einzeln erfaßt und nach dem Verhältnis ſeiner Auffaſſungs

und Leiſtungsfähigkeit von ihr emporgetragen , jeder war von

dem Bewußtſein erfült, am Fortſchrift der Welt mitzuwirken

und nicht mehr nur als dienſtwilliges Werkzeug des Fürſten ,

ſondern als ſein Mitarbeiter am gemeinſamen Werke der Ver

edelung der Menſchheit den Sinn ſeines Weſens zu finden .

Das iſt ein gewaltiger Unterſchied gegen die Auffaſſung der

früheren Zeit ; das Subjekt ſieht ſich eine ihm eigene Aufgabe

geſtellt und tätig in einer ſeiner Perſönlichkeit eingeborenen

und beſondere perſönliche Eigenſchaften fordernden Lebensbe

ſchäftigung; das ſind die Kennzeichen einer neuen Geſchichts

periode , die ſich in Arolſen ſo deutlich ivie überall im Reiche

bemerkbar machen, die Merkmale eines ſubjektiviſtiſchen Zeit :

alters, das für Waldeck und feine Reſidenz Arolſen unter der

Regierung des Fürſten Friedrich in die Erſcheinung getreten

iſt.* )

*) Dieſer Aufſatz wird demnächſt auch geſondert und mit erläuternden

Anmerkungen erſcheinen.

6 .
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Die Bevölkerungsverhältniſſe des Fürſten

tums Baldeck anf agrargeſchichtlicher

Grundlage

Von

Dr. Albert Strade.

Vorwort.

a
n

Die vorliegende Arbeit verdankt dein perſönlichen Intereſſe

des Verfaſſers für ſein Heimatland ihre Entſtehung. Als

Gegenſtand der Unterſuchung war urſprünglich nur die Ent

wicklung der Bevölkerungsverhältniſſe feit der Mitte des ver

gangenen Jahrhunderts, dem Beginn der großen modernen

Wanderungen, in Ausſicht genommen ; die „ Landflucht“ der

ländlichen Bevölkerung in die Großſtädte und Induſtriegebiete,

ihre Urſachen , Begleiterſcheinungen und Folgen, ſollten näher

dargeſtellt werden .

Die Arbeit iſt nun über dieſen urſprünglichen Rahmen

bald hinausgewachſen . Die Unterſuchung der wirtſchaftlichen

Verhältniſſe der Bevölkerung in der erſten Hälfte des XIX.

Jahrhunderts führte zu einer näheren Beſchäftigung mit der

damaligen Agrarverfaſſung. Gegenüber den Fragen der Agrar

verfaſſung trat die urſprüngliche Aufgabe mehr und mehr in

den Hintergrund , und ſo hat die Arbeit allmählich die Geſtalt
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angenommen , in der ſie hier vorliegt . Sie ſtellt ſich als ein

Verſuch dar, Bevölkerung und Agrarverfaſſung in ihrer all

mählichen Entwicklung unter Hervorkehrung ihrer gegenſeitigen

Berührungspunkte für ein räumlich eng begrenztes Gebiet zu

verfolgen.

Bei der Reichhaltigkeit der allgemeinen Literatur konnten

nur die Wauptwerke durchgeſehen werden , ſo wünſchenswert

auch eine genauere Kenntnis der ganzen einſchlägigen Literatur

geweſen wäre. Dagegen iſt die Spezial- Literatur ſo vollſtän

dig wie möglich herangezogen worden , namentlich ſind auch

zahlreiche ungedruckte Quellen benußt worden .

Daß bei der Beſchränkung der Unterſuchung auf ein

kleines Gebiet ihre Ergebniſſe keinen Anſpruch auf allgemeine

Gültigkeit erheben können , iſt ſelbſtverſtändlich. Die Unter

ſuchung bedarf, wie jede derartige Spezialunterſuchung, der

Ergänzung durch andere, auch ſolche, die auf anderen Gebie

ten liegen . Nur ſo können unvermeidliche Einſeitigkeiten der

Darſtellung und Betrachtungsweiſe von Spezialunterſuchungen

ausgeglichen werden .

Es ſei mir an dieſer Stelle noch geſtattet, meinem hoch

verehrten Lehrer, Herrn Prof. Dr. M. Sering, für das leb

hafte Intereſſe, das er an dieſer Arbeit genommen hat, mei

men verbindlichſten Dank auszuſprechen . Auch ſonſt habe ich

bei den auf die vorliegende Arbeit bezüglichen Studien und

Vorarbeiten von vielen Seiten liebenswürdige Unterſtüßung

gefunden, für die herzlich zu danken ich nicht verſäuinen

inöchte.

Albert Strade.
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Einleitung.

Das Sand und ſeine Bewohner.

Das Fürſtentum Waldeck iſt mit einem Flächeninhalt von

1055 qkm (einſchl . des getrennt von dem Hauptteil liegenden

Fürſtentums Pyrmont 1121 qkm) einer der kleinſten deutſchen

Bundesſtaaten. Es liegt am Ojtabhange des hier ſchnell ab:

fallenden rheiniſchen Schiefergebirges, im Oſten und Süden

begrenzt von der preußiſchen Provinz Heſſen -Naſſau, im Nor

den und Weſten von Weſtfalen . Ein Produkt der territorialen

Zerſplitterung des Mittelalters, entbehrt es bei ſeiner geringen

Ausdehnung natürlicher Grenzen, zumal preußiſche Gebiets

teile fich tief in das Land hineinſchieben und ihm eine äußerſt

unregelmäßige Geſtalt geben . Ohne eigentlichen Kern, beſteht

das Land aus etwa vier einzelnen Teilen, die ſich von einem

gemeinſamen Zentrum aus in die benachbarten preußiſchen

Provinzen in größerer oder kleinerer Breite mehr oder weniger

weit hineinſchieben. Innerhalb des Landes befinden ſich zwei

kleine preußiſche Enklaven, die zur ehemaligen Herrſchaft Itter

gehören.

Troß ſeiner geringen Größe weiſt das Land entſprechend

ſeiner Lage am öſtlichen, ſteilen Abhange des rheiniſchen

Schiefergebirges und auf der Weſtgrenze des heſſiſchen Berg

landes bedeutende Verſchiedenheiten in ſeiner Oberflächenge

ſtaltung auf. Die weſtliche Hälfte des Landes gehört dem

rheiniſchen Schiefergebirge an, das außerdem im äußerſten

Süden im Kellerwald einen Ausläufer bis nahe an die Oſt

grenze vorſchiebt. Der Weſten des Landes weiſt mit den

höchſten Erhebungen (ca. 850 m ) des rheiniſchen Schiefer
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gebirges zugleich die höchſten Punkte des Fürſtentums auf.

Der Kellerwald liegt zwar ſchon weſentlich tiefer, überragt

aber init ſeinen Höhen, die ſich bis über 600 m erſtrecken,

ſeine Umgebung bedeutend, namentlich die öſtlich von ihm

gelegenen Gebiete.

Das Land gehört zum Flußgebiet der Weſer, die nörd

liche Hälfte durch die Diemel, die füdliche durch die Eder.

Die Diemel entſpringt im Fürſtentume ſelbſt, nicht fern von

den höchſten Erhebungen im Weſteit, nimmt ihren Lauf

nach Nordoſten nahe der preußiſchen Grenze, um nach Ver

laſſen des Waldeck'ſchen Gebietes eine öftliche Richtung anzit

nehmen, in der ſie dann die Grenze zwiſchen dem Nordoſten

des Fürſtentums und dem benachbarten Kreiſe Warburg bildet .

Mit ihren Zuflüſſen , deren Richtung im Weſentlichen eine

ſüd-nördliche iſt, entwäſſert ſie die ganze nördliche Hälfte des

Landes . Ihr bedeutendſter Zufluß iſt die im Herzen des Lan

des bei Corbach entſpringende Twiſte. Die füdliche Hälfte

des Fürſtentums gehört zum Flußgebiet der Eder.
Die

Waſſerſcheide zwiſchen Eder und Diemel liegt auf einer Linie,

die mitten durch das Land ſich von Oſten nach Weſten hin

zieht . Die Eder ſelbſt fließt zunächſt ſüdlich der Südgrenze

des Landes quer durch den preußiſchen Kreis Frankenberg in

engem Tale nach Nordoſten , ſo daß der Südweſten des Für:

ſtentums der Eder ſeine Zuflüſſe nach Süden zufchickt. In

der angegebenen Richtung ſchiebt ſie ſich auf ehemals Ytter' :

ſchem Gebiete zwiſchen den beiden ſüdlichen Teilen des Für:

ſtentumes weit vor, wendet ſich dann nach Oſten und durch

fließt in einem anfangs vielfach gewundenen Laufe und engem

Tale, ſpäter auf Buntſandſteinboden in einer geraden breiten

Talebene den öftlichen jerer beiden Südteile des Fürſtentums,

dieſen fo in zwei Hälften teilend. In der ſüdlichen dieſer zwei

Hälften liegt das Kellerwald-Gebirge.

Dieſen hydrographiſchen Verhältniſſen des Landes ent

ſpricht ſeine Oberflächen - Geſtaltung . DieDie nördliche Hälfte

fällt nach Nordoſten ab , von der ſüdlichen Hälfte fällt der

weſtliche Teil nach Südoſten ab , während der öftliche Teil
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eine doppelte Abdachung nach der Eder zu zeigt : im Norden

von Norden nach Süden, im Süden eine weit größere von

den Höhen des Kellerwaldes nach der Eder zu , von Südweſten

nach Nordoſten .

Wie bedeutend die Höhenunterſchiede ſind, mögen einige

Zahlen andeuten. Der tiefſte Punkt des Eder-Spiegels an der-

Oſtgrenze des Landes bei Mandern iſt 175 m hoch, die höchſte

Erhebung des Kellerwvaldes auf Waldeck'ſchem Gebiete , der

Traddelkopf, iſt nur 17 km entfernt, überragt ihn aber init

einer Höhe von 624 m um 449 m . Die Waſſerſcheide zwiſchen

Eder und Diemel zeigt im tiefſten Punkte ( zwiſchen Strote

und Berndorf) eine Erhebung von etwa 375 m , nach Oſten

ſteigt ſie bis 475 m an , nach Weſten auf einer Strecke von

ca. 23 km um 475 m auf 850 m im Langenberg bei Willin

gen , der zugleich der höchſte Berg des Landes iſt. Der

äußerſte Nordoſten des Landes liegt mit 170 m (bei Wethen)

etwa ſo hoch wie der Ederſpiegel bei Mandern .

Ehe die Oberflächengeſtaltung des Landes im Einzelnen

und namentlich die für die Siedelungsgeſchichte äußerſt wich

tige Verteilung von Berg und Tal weiter erörtert wird , ſeien

einige Bemerkungen über den geologiſchen Aufbau des Landes

eingeſchoben . Von paläozoiſchen Bildungen findet ſich im

Weſten und im Kellerwald das Devon und Carbon des rhei

niſchen Schiefergebirges ; von meſozoiſchen iſt die Trias ver

treten mit Buntſandſtein in der ganzen öſtlichen Hälfte, mit

Muſchelkalk im Nordoſten und ſonſt vereinzelt an der Oſtgrenze,

während ſich Keuper nur ganz ſelten im äußerſten Nordoſten

findet . Ein ſchmales Zechſteinband umzieht den Oſtrand des

rheiniſchen Schiefergebirges, zwiſchen Corbach und Goddelsheim

ſich etwas verbreiternd, im Edergebiete auf kurze Strecken ganz

fehlend, ivo dann Buntjandſtein und Devon unmittelbar neben

einander liegen . Diluviale und alluviale Bildungen finden

fich in den größeren Flußtälern.

Die Oberflächengeſtaltung weiſt nun im Devon und im

Buntſandſtein weſentliche Verſchiedenheiten auf . Im Oſten

des Landes finden wir die dem Buntſandſtein charakteriſtiſchen ,
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ſtundenlang ſich erſtreckenden, in ihrer Höhe von einander

kaum weſentlich verſchiedenen Höhenzüge, die die nur wenig

gewundenen Täler begleiten. Die kleineren Nebentäler ver

mögen nur eine geringe Abwechſelung in das Landſchaftsbild

zu bringen . Ein weſentlich anderes Bild bietet das Schiefer

gebirge. Zwar ſind die Höhenzüge hier nicht ganz verſchwun

den, aber die Regelmäßigkeit, in der wir ſie im Buntſandſtein

finden, hat einer bedeutenden Unregelmäßigkeit in Lage, Höhe

und Ausdehnung Platz gemacht. Daneben treten Einzelberge

der verſchiedenſten Geſtalt in den Vordergrund, um ſo mehr,

je mehr man ſich dem Rande des Schiefergebirges nähert.

Die Unterſchiede in der Höhe der einzelnen Berge, ſelbſt be

nachbarter, ſind dabei recht bedeutend. Die Gewäſſer haben

ſich ziimeiſt in tiefen , gewundenen Tälern in das Gebirge

eingeſägt. Ebene Oberflächenformen finden ſich im Über

gangsgebiete des Zechſteins bei Corbach, ſowie im Nordoſten

des Landes an der preußiſchen Grenze; doch vermögen ſie bei

ihrer geringen Ausdehnung den Charakter des Landes als

eines ausgeſprochenen Berg- bezw . Hügellandes in keiner

Weiſe zu modifizieren .

Das Klima iſt im allgemeinen rauh, dabei keineswegs

ungeſund. Die Durchſchnittstemperatur beträgt etwa 7 bis 8

Grad C., fie iſt im hochgelegenen Weſten , denn ſogenannten

Upland (Aufland ), etwas niedriger als im Oſten . Durch ein

beſonders mildes Klima zeichnet ſich die Talniederung der

Eder aus. Die Bedeutung dieſes Umſtandes für den Ackerbau

erhellt aus der Tatſache, daß die Roggenernte an der Eder

etwa Mitte Juli, im übrigen Oſten etwa Ende Juli, im

Upland dagegen erſt Mitte Auguſt beginnt. Auch ſekt der

Winter hier bedeutend früher und ſtrenger ein und dauert

mitunter bis tief in den Frühling hinein . Die Niederſchläge

ſind im Oſten gering, etwa 600 mm in Jahresdurchſchnitt,

während ſie im Waldreichen Weſten um etwa 200 mm höher

ſind .

Einige Bemerkungen über die Bodenfruchtbarkeit und den

Mineralreichtum des Landes mögen das geographiſche Bild
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abſchließen. Für die Bodenfruchtbarkeit haben wir den beſten

Ausdruck im Grundſteuer -Reinertrag. Das preußiſche Ge

meinde- Lexikon ") gibt ihn getrennt für die drei Haupt-Kultur

arten Ackerland , Wieſe und Holzungen an. Die Ergebniſſe ſind

danach folgende: Die größte Fruchtbarkeit ſindet ſich auf dem

Alluvialboden des Edertales und in dem ebenen , mit Muſchel

falk durchſetzten Nordoſten des Landes . Namentlich gilt dies

für das Ackerland . Die Bodenfruchtbarkeit im Zechſteingebiete

bei Corbach iſt zwar ſchon geringer, übertrifft aber noch

immer die des Buntſandſteins. Am tiefſten ſteht der Schie

ferboden im Kellerwald und beſonders im Upland. Die Wie

ſen machen inſofern eine Ausnahme, als die Ederniederung

und das Muſchelkalkgebiet hinter dem Buntſandſtein ſtehen ,

etwa auf gleicher Stufe mit dem Schieferboden, wobei im

Einzelnen zahlreiche Ausnahmen zu beobachten ſind. Die

Durchſchnittsfruchtbarkeit des Landes iſt gegenüber anderen

Gebieten verhältnismäßig gering.

Auch an mineraliſchen Schätzen iſt das Land nicht reich,

Kupfer, Roteiſenſtein , vereinzelt auch Gold ſind zwar das

ganze Mittelalter hindurch und bis in die neueſte Zeit ge

graben worden , doch ſind die Abbauverhältniſſe ſo ungünſtig

und die Ausbeute ſo gering , daß heute der Bergbau bis auf

einige Bergwerke von ganz geringer Bedeutung aufgegeben

worden iſt.

Von der Geſamtfläche des Landes entfielen 1900 42,4 %

auf Ackerland und Gärten , 7,99% auf Wieſen, 6,7 ° /o auf Weiden ,

38,2 % auf Waldungen, 4,89% auf ſonſtige ertragloſe Flächen .

Die Waldungen überwiegen im Kellerwald -Gebiete und im

Uplande; außerdem gibt es größere Waldgebiete an der Oſt

grenze zwiſchen Eder und Twiſte und in der weſtlichen Hälfte

des äußerſten Nordens.

Politiſch iſt das Land in drei Kreiſe eingeteilt. Der Kreis

der Twiſte (302 qkm) umfaßt den Nordoſten , der Kreis der

1) Gemeindelerikon für das Königreich Preußen. Bd . 9. Provinz

Weſtfalen, Anhang : Fürſtentum Waldea
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Eder (334 qkm ) den Südoſten des Landes. Der ganze weſt

liche Teil gehört zum Kreiſe des Eiſenbergs (419 qkm ).

Die Bevölkerung des Fürſtentums Waldeck gehört in

ihrer überwiegenden Mehrheit zum niederdeutſchen Sprach

ſtamm . Nur der Ederkreis iſt zum größten Teil oberdeutſch .

Verſchiedenheit der Sprache, der Sitten und Gebräuche, der

Bauweiſe ſcheiden noch heute die ſächſiſche Bevölkerung deut

lich von der fränkiſchen . Die ſüdlichſten niederdeutſchen Grenz

vrte im Ederkreiſe ſind heute, der Sprache nach z11 urteilen ,

0 : Werbe, Sachſenhauſen, Freienhagen , die nördlichſten ober

deutſchen N.-Werbe, Berich , Waldeck, Netze, Böhne und Kö

nigshagen. Im Eiſenberger Kreiſe iſt nur Neukirchen frän

fiſch . Curke ") weiſt darauf hin , daß ſelbſt jetzt noch der

Menſchenſchlag als ein verſchiedener ſich hinſtellt. „ Der äuße

ren Form nach iſt der vom Volke der Sachſen ſtammende

Bewohner des Fürſtentums Waldeck im Allgemeinen von

größerem und ſtärkerem Körperbaut , als der in den anderen

Gegenden von fränkiſcher Abſtammung. Entſchiedener ver

ſchieden iſt das ganze Weſen beiderlei Stammabkömmlinge.

Der Bewohner der Edergegend iſt ſeinem Temperamente nach

erregbarer, heiterer, mitteilſamer, veränderlicher. Der Bewoh

ner der anderen Gegenden dagegen iſt ruhiger, zurückhaltender,

ernſter, beharrlicher. Es iſt vergleichsweiſe annähernd ein

Unterſchied wie zwiſchen Süd- und Norddeutſchen bemerkbar.

Beide Stämme aber ſind arbeitſam , anſtellig und, wie alle

Bergbewohner, ihr Heimatland liebend, insbeſondere auch

brauchbar im Kriegsdienſt . “ Und wenn Curke an einer an

deren Stelle ) das Urteil zitiert, daß „ der nach Fähigkeit

und Gemütsart gutartige, geſittete, anſtellige und arbeitſame

Waldecker überall im Ausland geſucht und geſchäßt iſt" , ſo

gilt das auch heute noch . Der konſervative Sinn, den er

beſonders dem Bauernſtande nachrühmt, läßt ihn ſich keines :

wegs gegenüber jeder Neuerung ablehnend verhalten . Die

1 ) Curke, Geſchichte und Beſchreibung des Fürſtentums Waldeck,

S. 203.

2) Ebenda S. 404.
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geringe Fruchtbarkeit des Landes, die früher vorhandene Ge

wohnheit auch der Bauern , einige Jahre in fremden Dienſten

zuzubringen ), der rege Verkehr zahlreicher im In- und Aus

lande zerſtreuter Waldecker mit der Heimat haben ſchon früh

zu einer geiſtigen Regſamkeit der Bevölkerung geführt, die von

der vieler anderer ländlicher Gebiete ſich vorteilhaft abhebt.

Die ſchnelle Ausbreitung des landwirtſchaftlichen Genoſſen

ſchaftsweſens, ein vielleicht zu ſehr ausgebildetes Vereinsweſen

zeugen in unſerer Zeit ebenſo ſehr davon , wie die Gemütsart

des Waldeckers in der überaus günſtigen Kriminalität der Be

völkerung das Land ſteht unter allen deutſchen Bundes

ſtaaten an tiefſter Stelle -- einen Ausdruck findet.

1) Ebenda 404.
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Erſter Teil .

Bevölkerung und Agrarverfaſſung des Fürſtentums Waldeck

in der erſten Sälfte des XIX. Jahrhunderts.

(Bor Erlaß der bäuerlichen Reformgeſete.)

Vorbemerkung.

Die Bevölkerung des Fürſtentums Waldeck zählte im

Jahre 1816 46.910 Seelen . Die Volksdichte des Landes ſtand

mit 44,5 Einwohnern auf dem Quadratkilometer hinter der des

heute vom deutſchen Reiche umfaßten Gebietes mit 45,9 nur

ganz unbedeutend zurück. In dem Zeitraum von 1816 bis

1852 ſtieg die Volksdichte des Fürſtentums, deſſen Bevölkerung

in dieſem Jahre mit 53074 Einwohnern ihren höchſten, ſeit:

dem nicht wieder erreichten Stand erlangte, auf 50,3 Ein :

wohner pro Quadratkilometer, weit ſchneller die des Reichs

Gebietes auf 66,4. Während dieſe anſteigende Bewegung in

Reich unvermindert anhielt, hörte ſie im Fürſtentum Waldeck

nicht nur auf, ſondern machte ſogar einer Rückwärtsbewegung

Plaß, ſo daß im Jahre 1900 die Volksdichte init 46,7 nur

wenig über der des Jahres 1816 ſtand. Kleinere Schwan

kungen in der Bevölkerungsbewegung hindern nicht , daß wir

den Zeitpunkt, in dem ſich der Umſchwung in der Bevöl

kerungsbewegung von einer Vorwärts- zu einer Rückwärts

bewegung vollzog, etwa auf das Fahr 1850, alſo die Mitte

des verfloſſenen Jahrhunderts, anſeßen können.

Derſelbe Zeitpunkt brachte der bäuerlichen Bevölkerung

des Landes die Befreiung von zahlreichen Laſten und Be

ſchränkungen ihrer wirtſchaftlichen Freiheit, die, aus einer
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jahrhundertlangen Entwicklung hervorgegangen, ihre urſprüng

liche Berechtigung zum großen Teil verloren hatten und zu

drückenden Feſſeln geworden waren . Unter dem Einfluß die

ſer alten, nun in einem ganz kurzen Zeitraum faſt völlig be

ſeitigten Inſtitutionen hatte ſich die Entwicklung der Bevöl

ferung lange Zeit vollzogen ; manche dieſer Inſtitutionen, wie

das Verbot der Teilung und Zerſplitterung der Bauerngüter,

hatten auf die Bevölkerungsbewegung einen direkten Einfluß

ausgeübt. Es war daher zu erwarten , daß die Beſeitigung

dieſer veralteten bäuerlichen Verfaſſung nicht ohne Einfluß auf

die weitere Geſtaltung der Bevölkerungsverhältniſſe bleiben

würde.

Dieſer doppelte Umſchwung, der ſich um die Mitte des

XIX. Jahrhunderts vollzog, wird es rechtfertigen, wenn wir

nicht von den Verhältniſſen der Gegenwart ausgehen , ſondern

in den Zuſtänden der erſten Hälfte des XIX . Jahrhunderts

eine feſte Grundlage ſuchen, von der aus die Erkenntnis der

vergangenen Verhältniſſe ſehr viel leichter ſein wird, als wenn

wir nur auf die verhältnismäßig ſparſamen Mitteilungen aus

der Vergangenheit angewieſen wären .

I. Abſchnitt.

Wohnweiſe der Bevölkerung und Kolksdidjte des Landes

im Jahre 1846. Städtiſde und ländlide Bevölkerung.

Die Bevölkerung des Fürſtentums Waldeck wohnt in ihrer

überwiegenden Mehrheit in geſchloſſenen Ortſchaften . Nach

dem preußiſchen Gemeinde-Lexikon entfielen im Jahre 1895

nur 5,1 % der Geſamtbevölkerung auf ſogenannte Nebenwohn

pläße, von denen zahlreiche in unmittelbarer Nähe der ge

ſchloſſenen Ortſchaften liegen und daher kaum als ſelbſtändige

Siedelungen angeſehen werden dürfen. Von den übrig blei

benden 207 eigentlichen Einzelſiedelungen dienten die meiſten

gewerblichen Zwecken oder verdankten wenigſtens ſolchen ihre
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Entſtehung. Hierher gehören die Mühlen , die ehemaligen

Eiſenhämmer und Hütten und andere gewerbliche Anlagen.

Ihre Lage war durch das Vorhandenſein einer Waſſerkraft

oder anderer örtlich beſchränkter Bodenverhältniſſe bedingt .

Sehen wir von dieſen zwei Gruppen von Nebenwohnpläßen

ab, ſo bleiben nur wenige Einzelſiedelungen übrig, für deren

Lage außerhalb der geſchloſſenen Ortſchaften ſich kein beſon

derer Grund in den Bodenverhältniſſen findet. Meiſt ſind es

Ritter- und größere Bauerngüter, zu denen noch einige erſt

in allerneueſter Zeit entſtandene kleine Bauerngüter und reine

Wohnhäuſer koinmen . In der erſten Hälfte des XIX. Jahr

hunderts war die Zahl dieſer Einzelſiedelungen noch geringer

als heute; es gab damals nur etwa 25—30 Einzelhöfe

gegenüber 109 geſchloſſenen Siedelingen . Dieſe überwogen

nicht nur der Zahl der Einwohner, ſondern auch der Zahl

der Siedelungen nach ſo bedeutend, daß wir die Wohnweiſe

der Bevölkerung als eine faſt rein geſchloſſene bezeichnen

können .

Von den 1091) geſchloſſenen Ortſchaften des Fürſtentums

bildet jede für ſich mit den benachbarten Nebenwohnpläßen

eine politiſche Gemeinde, die den Namen der geſchloſſenen

Ortſchaft, ihres Haupt- und häufig ſogar einzigen Beſtand

teiles, trägt . Wegen der Geringfügigkeit der Nebenwohn

pläße läßt ſich die Einwohnerzahl der geſchloſſenen Ortſchaften

der der politiſchen Gemeinden faſt überall ohne große Fehler

gleichſeßen . Für das Jahr 1846 geht ſie aus der fol

genden , zugleich zwiſchen ſtädtiſchen und ländlichen Gemein

den und den einzelnen Landesteilen unterſcheidenden Tabelle

hervor .

1) Dalwigfstal , das hier mit eingerechnet iſt, iſt erſt 1850 zu einer

felbſtändigen politiſchen Gemeinde geworden .
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Zahl der Gemeinden im

Zahl der Twiſter: Eiſenberger Eder: Geſamt

Einwohner Kreis Kreis Kreis Fürſtentum

Städte | Dörfer | Städte / Dörfer | Städte Dörfer | Städte Dörfer

100-200 2 12 6 20

201-300 5 12 9 26

301-400 7 3 1 15

401--500 3 6 2 2 13

501-600 13

601-700 2 3

701-800 1 1

801—900 1

901--1000 2 1 1 2 3

1001-1250 2 1

1251-1500

1501 --- 1750 2 2

1751--2000 1 2

über 2000 1

4 | 26 | 3 40 6 | 30 | 13 | 96

Danach waren die Städte im Allgemeinen bedeutend

größer als die Dörfer. Die Zahl der kleinen Gemeinden

(unter 300 Einwohner) ivar beſonders groß im Eiſenberger

und Ederkreiſe, wo ſie über die Hälfte bezw . die Hälfte aller

ländlichen Gemeinden ausmachten, während im Twiſter Kreiſe

die mittleren und größeren Dörfer bedeutend überwogen .

Dem entſpricht auch die durchſchnittliche Einwohnerzahl der

Siedelungen, die ſich bei den Städten für das ganze Fürſten

tum auf 1204, für den Twiſter Kreis auf 1582, für den Eiſen

berger Kreis auf 1211 und für den Eder Kreis auf 948

ſtellte, bei den Dörfern auf 365, 437 , 341 und 333. Die Un

terſchiede in der Größe der einzelnen Ortſchaften ſind, wie

hieraus erſichtlich iſt, verhältnismäßig ſehr gering, die Vertei

lung der Bevölkerung iſt eine ſehr gleichmäßige.

Die Verſchiedenheiten in der Größe der einzelnen Orte

beruhen weniger auf einem verſchiedenen Umfange der Be

markungsflächen, als auf einer Verſchiedenheit in der Volks

dichte, wie die folgende Zuſammenſtellung für die einzelnen

Kreiſe ergibt.
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Bezirk

Durchſchnittliche

Gemarkungs
Einwohner Fläche

Volksdichte

zahl
in ha pro qkm

1582

1211

948

1789

1833

1704

88

65

56

11

11

1204 1765 68,2

a ) Städte

Rreis Twiſte

Eiſenberg

Eder

Zuf.

b ) Dörfer

Kreis Twiſte

Eiſenberg

Eder .

Zuf.

c ) Sämtl. Gemeind .

Kreis Twiſte

Eiſenberg

Eder .

Zuſ.

437

341

333

888

909

773

49

37,5

43,111

365 860 42,3

590

401

433

1008

937

928

58,5

41,2

46,9

48,01)

11

465 968

Obwohl im Eiſenberger Kreiſe die Gemarkungsflächen der

Dörfer etwas größer als im Twiſter Kreiſe waren, ſo war

die durchſchnittliche Einwohnerzahl der Orte in legterem doch

bedeutend größer als in erſterem ; dem entſpricht auch die

größere Volksdichte des Twiſter Kreiſes . Der Ederkreis nahm

bezüglich der Volksdichte eine Mittelſtellung ein, ſo daß trotz

der verhältnismäßig geringen Durchſchnittsfläche der Gemar

kungen die durchſchnittliche Einwohnerzahl der Dörfer der des

Eiſenberger Kreiſes nur wenig nachgab, während der Unter

ſchied gegenüber dem dichter beſiedelten Twiſter Kreis größer

war, als dem Unterſchiede in der Größe der Gemarkungs

flächen entſprach.

Die Verſchiedenheit in der Volksdichte der einzelnen Ge

meinden wird durch eine ganze Reihe verſchiedener Urſachen

beſtimmt. Außer den Unterſchieden in der beruflichen Zuſam

1) Einſchl. des Militäretats 48,3.
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menſeßung der Bevölkerung Land- und Forſtwirtſchaft be

dingen eine mehi gleichmäßige Verteilung der Bevölkerung

und damit auch geringe Unterſchiede der Volksdichte, während

Bergbau , weiterverarbeitende Gewerbe, Handel, ſchließlich auch

liberale Berufstätigkeit zu einer Konzentration der Bevölkerung

und damit großen Unterſchieden der Volksdichte führen bezw .

führen können – kommen beſonders die Unterſchiede in der

natürlichen Fruchtbarkeit der einzelnen Landesteile und in der

Verbreitung der einzelnen Bodenkulturen, namentlich der Wal

dungen , in Betracht. Dieſe lekteren Unterſchiede mußten 1846

von im ſo größerer Bedeutung ſein , als die Zahl der in land

und Forſtwirtſchaft tätigen Bevölkerung in den meiſten Gemein

den auch die Zahl der in den anderen Berufen tätigen, von der

landwirtſchaftlichen abhängigen Bevölkerung beſtimmte. Nur

die Städte wieſen infolge ihrer ganzen Vergangenheit eine

verhältnismäßig zahlreiche gewerbliche Bevölkerung auf, die in

ihrer Eriſtenz auf das benachbarte platte Land mit angewieſen

war ; daher war auch die Volksdichte der Städte nicht unbe

trächtlich höher als die des platten Landes . Wenn die Volks

dichte der einzelnen Kreife gegenüber anderen Ländern ver

hältnismäßig geringe Unterſchiede aufwies, ſo ſpricht das für

eine verhältnismäßig gleichmäßige berufliche Zuſammenſeßung

der Bevölkerung in den einzelnen Landesteilen .

Der Unterſchied zwiſchen Städten und Dörfern , der in

der größeren Einwohnerzahl und Volksdichte der Städte be

reits hervorgetreten iſt, hatte 1846 noch große rechtliche und

wirtſchaftliche Bedeutung, während heute die rechtliche Sonder

ſtellung der Städte faſt ganz geſchwunden iſt und auch die

wirtſchaftliche Sonderſtellung wenigſtens der kleineren Städte

immer mehr verſchwindet. 1846 beruhte die Bedeutung der

Städte noch weſentlich auf dem Gedeihen von Handel und

Gewerbe, namentlich des durch zahlreiche Privilegien begün

ſtigten Handwerks, während die Landwirtſchaft in ihrer Be

deutung ſehr zurückſtand und mehr oder weniger einen Neben :

beruf der ſtädtiſchen Bevölkerung darſtellte. Gerade das ent

gegengeſekte Verhältnis herrſchte in den ländlichen Gemein
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den . Dieſe wirtſchaftlichen Gegenfäße zwiſchen Stadt und

Land entſprachen ganz den verſchiedenen rechtlichen Verhält

niſſen. Handel und Gewerbe, in erſter Linie das Handwerk,

hatten in den Städten eine bis ins Einzelne gehende recht=

liche Regelung erfahren , während die Regelung der Grund

beſiß- Verhältniſſe faſt ganz dem Belieben der Einwohner

überlaſſen war. Umgekehrt waren auf dem platten Bande

die Grundbeſig-Verhältniſſe der Gegenſtand einer eingehenden

Ordnung durch die Staatsgewalt geworden, dergeſtalt, daß die

Verfaſſung des eigentlichen Bauernſtandes zugleich die Ver

faſſung der ganzen ländlichen Bevölkerung, auch der gewerb

lich tätigen, aufs tiefſte beeinflußte. Auf dieſe Verfaſſung des

bäuerlichen Grundbeſißes und die der Dorfgemeinde haben wir

nun in folgendem näher einzugehen ; die hauptſächlichſten Ur

terſchiede, die die Verfaſſung des ſtädtiſchen Grundbeſiges auf

weiſt, ſollen dabei gelegentlich ihre Berückſichtigung finden.

Hier haben wir nur noch mit wenigen Worten die obigen

Ausführungen über die Verteilung der Bevölkerung auf Stadt

und Land zu ergänzen. In den 13 Städten (129% aller Ge

meinden ) lebten 1846 15646 Menſchen, 30,99% der geſamten

Bevölkerung, während auf das platte Band 96 88 % aller

Gemeinden und 35 066 Einwohner 69,1 % der geſamten

Bevölkerung entfielen. Der Anteil der verſchiedenen Berufs

gruppen geht aus der folgenden, nach Aufnahmen aus den

fünfziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts 1) zuſammen

geſtellten Tabelle ungefähr hervor.

1) Vgl. die Akten des Rataſteramtes in Arolſen .

"
.
.
.
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Davon ſind beſchäftigt in :

Zahl der Familien Land- Hand
Han: Tage:

wirt: werk

del löhner
fchaft

B
e
a
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e

2
0
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e

20 .

%

Städte abf. 3163 499 1109 202 701 634 18

15,8 35,1 6,4 22,2 20,0 0,6

Dörfer ab . 5828 2089 1187 1101 1792 548 102

35,9 20,4 1,9 30.7 9,4 1,8

Ganz. Fürſtentum abſ 8991 2588 2296 312 2493 1182 120

% 28,8 25,6 3,5 27,7 13,1 1,3

Von der betreffenden Berufsgruppe entfallen in 9,0 auf

Städte . 35,2 19,5 48,3 64,8 28,1 54,5 15

Dörfer 64,8 80,5 51,7 35,271,9 45,5 85

Es ſei hierzu bemerkt, daß die Aufſtellung den Anfor:

derungen der heutigen Statiſtik in keiner Weiſe genügen kann .

Unter den Tagelöhnern ſind ſowohl die land- und forſtwirt

fchaftlichen, wie die gewerblichen Lohnarbeiter zuſammengefaßt.

Der Zahl nach dürften die erſteren weit überwiegen. In den

Dörfern , auf deren Verhältniſſe wir noch zurückkommen wer:

den , iſt die Zahl der Handwerker inſofern zit hoch angegeben ,

als für zahlreiche in dieſer Rubrik mitgezählte Familien Band

wirtſchaft der Hauptberuf iſt und das Betreiben eines Hand

werks nur eine Nebenerwerbsquelle darſtellt. Unter den Be

amten erſcheinen auch ſolche Perſonen, die, wie die Gemeinde

und Wirtſchaftsbeamten der Dorfgemeinden , ſolches nur im

Ehrenamte ſind und eigentlich unter eine der anderen Rubriken

gehören .

Mit dieſen Modifikationen würde die Tabelle noch ſchärfer

hervortreten laſſen, was ohnehin ſchon dentlich aus ihr her:

vorgeht und oben behauptet wurde: das überwiegen von

Handwerk und Handel gegenüber der Landwirtſchaft in den

Städten, das umgekehrte Verhältnis auf dem platten Lande.

Gehen wir nun auf die Gemeindeverfaſſung des platten

Landes und auf die bäuerlichen Grundbeſižverhältniſſe näher

ein .
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II . Abſchnitt).

Die Bauernklaſſen.

Die ländliche Bevölkerung des Fürſtentums Waldeck zer

fiel, wie die ganz Norddeutſchlands, vor der neuzeitlichen

bäuerlichen Reform -Gefeßgebung in mehrere ſtreng von ein

ander geſchiedene Bauernklaſſen. Außerhalb dieſer Einteilung

ſtanden nur die bevorrechtigten Klaſſen des Adels, der Geiſt

lichkeit und gewiſſe Beamtenkategorien . Dagegen unterlag ihr

auch die in Gewerbe und Handwerk tätige Dorfbevölkerung.

Von den vier Bauernklaſſen, die in jedem Dorf vorhanden

waren , zerfielen die beiden oberen Klaſſen wieder in mehrere

Unterabteilungen , während ſolche innerhalb der beiden unteren

Klaſſen fehlten .

Die vier Bauernklaſſen führten im Fürſtentum Waldeck

folgende Namen, wobei ich ſie in ihrer Rangordnung von oben

nach unten folgen laſſe:

1. Die Ackerleute oder Spänner, die ihrerſeits wieder in

mehrere Gruppen, hauptſächlich Voll-, Halb- und Viertel

ſpänner zerfielen .

2. Die Kötner oder Röter mit den Unterabteilungen der

Voll-, Halb- und Viertelkötner.

3 Die Beiwohner.

4. Die Beiſißer oder Beiſaſſen .

Bezüglich der beiden lezten Klaſſen , die ſich überhaupt

fehr nahe ſtanden , ſchwankte der Sprachgebrauch ; der Name

Beiſiker wurde häufig auch für die Beiwohner gebraucht.

Doch hatten die Beiwohner ſtets ein eigenes Haus, während

die Angehörigen der unterſten Bauernklaſſe, auf die ich den

Namen Beiſiter beſchränke, zur Miete wohnten.

Die Zugehörigkeit zu einer der erſten drei Bauernklaſſen

wurde durch den Beſitz eines entſprechenden Gutes bedingt,

1 ) Vgl. zu dieſem und dem nächſten Abſchnitt bef . W. Wittich ,

Die Grundherrſchaft in Nord-Weſtdeutſchland. Die Erörterung ſchließt ſich

teilweiſe eng an dieſes Werk an.
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während für die Beiſitzer gerade der Mangel einer eigenen

Stelle charakteriſtiſch war. Der Charakter eines Gutes als

Acker-, Köthner- oder Beiwohner-Gutes ſtand genau feſt und

änderte ſich nur ſelten. Die Zahl der Acker- und Kötnergüter

war in der Regel nur durch Teilung der bereits beſtehenden

vermehrbar, während ſich die Zahl der Beiwohnerhäuſer auch

durch Gründung nener Stellen erhöhen ließ .

Die Bedeutung dieſer Klaſſifizierung beruhte in erſter

Linie auf einer verſchiedenen Stellung der einzelnen Bauern

klaſſen im Gemeinde - Verband. Während die Beſiger der

Acker- und Rötnergüter volles Stimmrecht in allen die Ge

meinde betreffenden Angelegenheiten und vollen Anteil an der

Gemeinde- Verwaltung hatten – die ebenſoſehr den Verival

tungszwecken der vorgeſetzten Behörde, des Amtes, wie denen

der Gemeinde dienenden Ämter des Richters (an der Eder

des Greben) , der Vorſteher, der Markmeiſter und der Rüger

wurden von ihnen unentgeltlich im Ehrenamte oder gegen eine

nur geringe Entſchädigung verſehen, wobei die Dauer der

Amtszeit bei den einzelnen Beamten und die Zahl der Beamten

je nach der Größe des Dorfes verſchieden warent -- finden

wir die Beiwohner nur vereinzelt inn Vollbeſitze der Gemeinde

Bürgerrechte, die eines eigenen Grundbeſitzes entbehrenden

Beiſiger überhaupt nicht . Dementſprechend ſchwankten auch

der Anteil der einzelnen Bauernklaſſen an den Gemeinheits

nußungen und das Maß der Holz- und Maſtberechtigungen

in den herrſchaftlichen Wäldern. Auf der anderen Seite

äußerte ſich die Klaſſifizierung der Bauerngüter in einem ver

fchiedenen Maß der auf dem Gute laſtenden Dienſte, ſowohl

der an das Amt und den Landesherrn zu leiſtenden, wie der

Gemeinde- Dienſte. Wir werden auf die beſonderen Rechte und

Pflichten der einzelnen Bauernklaſſen bei deren Beſprechung

noch zurückzukommen haben .

1. Die Aderleute.

Neben den Haupt-Unterabteilungen der Voll-, Halb- und

Viertelſpänner gab es in vielen Dörfern noch Dreiviertel-,
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Zweidrittel- , Drittel- , Achtel-, Dreiachtel- und Fünfachtel

ſpänner ).

Die Ackergüter beſtanden überall aus einem beſtimmten

Kompler von liegenden Gütern und Rechten, die mehr oder

weniger notwendige Beſtandteile einer Bauernwirtſchaft dar

ſtellten . Den Kern des ganzen Grundbeſiges bildete das fo

genannte Hof- oder Stelland, das begrifflich zu einem jeden

Ackergute gehörte . Seine Identität mit den Hufen der mittel

alterlichen Flurverfaſſung geht nicht nur aus der Bezeichnung

hervor, ſondern läßt ſich dort, wo ſich die alte Hufenverfaſſung

erhalten hat, wie an der Eder, auch in den Güterregiſtern

noch deutlich nachweiſen . Das Hofland umfaßte hier je nach

der Größe des Ackergutes eine oder mehrere Hufen oder auch

nur beſtimmte Bruchteile einer ſolchen . Dieſe Hofländer bil

deten ſtets einen einheitlichen, rechtlich geſchloſſenen, nur unter

beſtimmten Vorausſegungen teilbaren Kompler. Wenn ſie

auch bei keinem Ackergute fehlen durften, ſo war mit ihnen

der Beſiß eines Ackergutes an Aderland doch nicht notwendig

erſchöpft. Die verſchiedene Bezeichnung der außer dem Hof

land etwa noch zu einem Ackergute gehörigen Ländereien

deutet meiſt auf eine urſprüngliche rechtliche Sonderſtellung

derſelben und die Art ihrer Entſtehung hin . Sie waren zum

Teil bei Auflöſung der alten Flurverfaſſung entſtanden , wie

die ſogenannten Erb- oder Erbzinsländer, die wir als einzelne

aus den alten Hufen ausgeſchiedene Ländereien zu betrachten

haben, während der Reſt des Hufenbeſizes als Hofland zu :

ſammen blieb . Sie waren in der erſten Hälfte des XIX . Sahr

hunderts rechtlich meiſt ganz im Hofland aufgegangen ; die

Verpflichtung des Bauern zur Entrichtung eines beſonderen

Zinſes neben der allgemein üblichen Heuer und die beſondere

Bezeichnung waren der einzige Reſt des alten Sonderverhält:

niſſes, das als ſolches überhaupt nicht mehr erkannt wurde .

Ähnlich verhielt es ſich init den bei Aufteilung der Dorf

gemeinheiten entſtandenen Ländern , den ſog . Gemeinsländern .

1) Vgl. die fog . Saalbücher der Fürſtl. Domänenkammer, ferner die

Dienſtablöjungsaften der Fürſtl. Regierung .

-
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Dagegen hatten die durch Rodungen entſtandenen fog . Rott

länder ihren beſonderen Charakter beibehalten. Sie unter:

ſchieden ſich von den anderen Gutsbeſtandteilen dadurch, daß

ſie dem unten zu beſprechenden Verbot der Teilung und Zer

ſplitterung der Bauerngüter nicht unterlagen, ſondern in völlig

freier Verfügung des Beſizers ſtanden. Sie fanden ſich in

größerer oder geringerer Menge bei faſt allen Ackergütern .

Mit den Rottländern hatten die durch Verpfändung in den

Beſiß und die Nußung des Gläubigers übergegangenen fog .

Pfandländer das gemeinſam , daß der jeweilige Beſiker frei

über ſie verfügen konnte. Doch war ſein Pfandbeſit deſſen

ganzer Natur nach zeitlich beſchränkt, durch die Rückzahlung

der Pfandſimme wurde er jederzeit von ſelbſt beendigt ').

Außer in den Ländereien beſtand der Grundbeſiß der Acker

leute in Gärten und Wieſen , ſowie in den notwendigen Wohn

und Wirtſchaftsgebäuden im Dorfe, die meiſt unter einem

Dache vereinigt waren .

Mit Ausnahme der Rott- und Pfandländer, ſowie etiai

ger durch Kauf oder Brautſchatz erworbener, zum Gute nicht

gehöriger Stücke“ , bildete der ganze Grundbeſiß einen recht

lich geſchloſſenen, regelmäßig unteilbaren Kompler. Dieſe Ge

ſchloſſenheit war durch die Landesgeſekgebung für alle mit

Abgaben und Dienſten irgend welcher Art belaſteten Bauern

güter feſtgefeßt. Sie äußerte ſich einmal im Verbote der Tei

lung der Güter bei Erbfällen , ſodann im Verbote der erb

lichen Veräußerung einzelner Grundſtücke ; beides war nur

mit Erlaubnis der fürſtlichen Regierung zuläſſig. Zur wieder

käuflichen Veräußerung einzelner Grundſtücke der üblia

chen Art der Grundbeſitverpfändung genügte jedoch die

Beſtätigung der Ämter. Das Gut wurde geſchloſſen vererbt,

meiſt in der Form eines Übergabevertrages auf den älteſten

Sohn, ſonſt noch vorhandene Kinder wurden mit barem Geld,

mit den von der Geſchloſſenheit ausgenommenen Ländereien

1) Vgl. die Aufzählung der Abgaben in : Waldeck'ſche gemeinnüßige

Zeitſchrift, Bd . 4, S. 123 ff., ferner die Saalbücher aus verſchiedenen

Jahrhunderten und die folgende Anmerkung .

1
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und den vorhandenen Mobilien und Moventien , abgefunden .

Haus und Hof gehörten als der Geſchloſſenheit unterliegende

Beſtandteile zum Gute, während die ebenfalls geſchloſſenen

ſtädtiſchen „ Hufengüter" fie nicht mit umfaßten ") . Die Zahl

dieſer Hufengüter war gering; Realteilung und freier Grund

ſtücksverkehr bildeten in den Städten die Regel.

Auf dieſem geſchloſſenen Ackergute ruhten gewiſſe Berech

tigungen und Laſten, teils öffentlich rechtlicher, teils privat

rechtlicher Natur . Soweit leştere auf dem Befikrechte des

Bauern beruhten, werden ſie bei defſen Beſprechung erörtert

werden. Hier handelt es fich nur um diejenigen Berechtigun

gen und Laſten , die durch die Klaſſifizierung der Bauerngüter

bedingt wurden , und, wenn auch in ihrer Entſtehung verein

zelt auf das Beſitrecht zurückführbar, nunmehr doch völlig

unabhängig von dieſem waren . Sie waren teils für alle

Ackergüter gleich hoch, teils richteten ſie ſich, weniger in ihrer

Art als in ihrem Umfang, nach der Größe des Ackergutes.

Die Berechtigungen beruhten im Weſentlichen auf der

Stellung der Ackerleute als vollberechtigter Gemeinde-Mit

glieder. Namentlich hatten die Ackerleute vollen Nußungs

anteil an den im Beſik der Gemeinden befindlichen Gemein

heiten, in erſter Linie den Weiden und Waldungen . Ihr

Nuşungsanteil war bald, wie das Recht auf Holzbezug, auf

ein beſtimintes Maß beſchränkt dies galt auch bezüglich

des „Gabeholzes “ aus den landesherrlichen Waldungen

bald richtete er ſich nach dem Bedarfe des Berechtigten. Dieſe

Berechtigungen ſtanden in der Regel , wenn auch in etwas

geringerem Ilmfange, auch den übrigen Gemeindemitgliedern,

oder doch wenigſtens den Kötnern zu . Allerdings beſchränkten

fie fich zuweilen, zumal in einigen größeren Gemeinden, auf

einen genau beſtimmten Kreis von Gütern, und zwar meiſt

ausſchließlich Ackergütern , nur vereinzelt nahmen dann auch

11 ) Waldeck'ſche gemeinnüßige Zeitſchrift Band II , Art. „Über die Ge

ſchloſſenheit der Bauerngüter ". Verordnung v . 1725 die Einrichtung

der Ehepakten betr. Geſetz v . 11. Dez. 1830 betr. die Erbfolge in die

Bauerngüter .
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einige Rötnergüter an der Almendnußung teil . Zur Aus

übung dieſer Berechtigungen wurden von den jeweiligen Be

fizern der berechtigten Güter ſog . Konfortien gebildet . Vor

Allem war das Recht zur Schafhaltung und Schaftrift, meiſt

zugleich eine Pflicht, von der Zugehörigkeit zu einem folchen

Konſortium bedingt; ſeltener waren die Kuh- und Schweine

konſortien , deren Mitgliedern beſondere oder ausſchließliche

Weiderechte zuſtanden .

Unter den Laſten des Gutes ſtand in erſter Linie die

Dienſtpflicht. Die Dienſte waren , abgeſehen von den Ge

meinde- und Pfarreidienſten, hauptſächlich der Bandesherr

ſchaft bezw . den Pächtern der landesherrlichen Domänen zu

leiſten. Sie waren zum Teil ein Ausfluß des grundherrlichen

Obereigentums oder der mittelalterlichen Vogteigewalt der

Landesherren namentlich gilt dies bezüglich der gemeſſenen

fog . Meiereidienſte – zum Teil beruhten ſie auf der Landes

hoheit und waren dann regelmäßig ungemeſſen . Privatper

ſonen erſchienen bezüglich dieſer Dienſte nur dann als Be

rechtigte, wenn ſie von der Landesherrſchaft mit den Dienſten

ausdrücklich belehnt waren , wie die Freiherren von Dalwigk

im Amt Lichtenfels bezüglich der dortigen Dienſte , oder wenn

ſie ihnen auf Grund eines Vergleiches von den Landesherren

zugeſtanden waren . In der Regel waren auch die von Privat

grundherren abhängigen Bauern nicht dieſen, ſondern nur der

Landesherrſchaft dienſtpflichtig.

Den Dienſt mußten die Aderleute regelmäßig mit ihren

Pferden verrichten. Zu einem vollen Geſpanne gehörten vier

Pferde, und je nach der Zahl der von einem Gute zu ſtellenden

Pferde teilte man die Ackergüter in die oben angeführten

Unterabteilungen ein .

Gegenüber der Dienſtpflicht, die als die drückendſte Laſt

des Gutes empfunden wurde, traten die übrigen öffentlich

rechtlichen Laſten zurück . Die Hauptſteuer war die auf die

einzelnen Güter nach Maßgabe ihrer Leiſtungsfähigkeit und

nur in wenigen Gemeinden auf die einzelnen Grundſtücke nach

ihrem Ertragswerte verteilte Schapung. Daneben gab es noch
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zahlreiche Natural- und Geldabgaben von geringem Umfange,

deren Art und Bezeichnung auf ihre Entſtehung aus der mit

telalterlichen Gerichtsherrſchaft oder der Landeshoheit hindeutet,

und die nur zum Teil dinglicher, zum Teil perſönlicher Natur

waren . Sie waren in leşterem Falle auch von den anderen

Bauernklaſſen zu entrichten .

Die Zahl der Ackergüter war, wie ſchon bemerkt, regel

mäßig nur durch Teilung der bereits beſtehenden vermehrbar.

Wurde die Teilung des Gutes von der Regierung geſtattet,

ſo wurden die zum geſchloſſenen Ackerkomplere gehörigen Grund

ſtücke, die entſprechend der früheren, teilweiſe noch erhalten ge

bliebenen Gewannverfaſſung über die ganze Feldmark zerſtreut

lagen , meiſt einzeln geteilt. Im Übrigen ſtellte die Teilung

des Gutes mehr eine Verteilung der unverändert bleibenden

Beſtandteile auf die Teilgüter dar. Eine Teilung von Hof

raum und Gebäuden war rechtlich weder notwendig noch allein,

ohne gleichzeitige Teilung des Ackerlandes, genügend, um ein

neues Ackergut entſtehen zu laſſen . Tatſächlich ſtellte ſich bei

Güterteilungen meiſt die Errichtung neuer Wohn- und Wirt

ſchaftsgebäude als erforderlich heraus.

2. Dic Rötner.

Den Ackerleuten zunächſt ſtanden die Kötner, die wie dieſe

ebenfalls in verſchiedene Unterabteilungen, Voll-, Halb- und

Viertelkötner zerfielen. Die Kötnergüter unterſchieden ſich von

den Ackergütern in erſter Linie dadurch , daß kein Ackerland

mit ihnen verbunden zu fein brauchte. Weſentlich für den Be

griff des Rötnergutes war nur eine eigene Hausſtelle. Aller

dings war faſt immer mit den Kötnergütern etwas Ackerland

verbunden . Sein Umfang und ſein Charakter waren ganz

verſchieden . In den meiſten Gemeinden hatten die Kötner

wohl altes Hufenland, doch waren ihre „ Hofländer “ weſent

lich kleiner und geringer an Zahl als die der Ackerleute und

machten nur in wenigen Ausnahmefällen eine eigentliche Hufe

aus. Im Allgemeinen überwogen bei den meiſten Rötnern

die anderen oben gekennzeichneten Arten von Ländereien , auch
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hier in erſter Linie das Rottland . Die Güter waren ent

ſprechend der Art der Ländereien mehr oder weniger geſchloſſen ;

je älter der Beſitz war, um ſo eher war wie bei den Acker

gütern die Sonderſtellung der einzelnen Beſtandteile verloren

gegangen und bildete das Gut einen einheitlichen, geſchloſſe

nen Kompler, der dann ebenſo wie die Ackergüter behandelt

ivurde .

So finden wir unter den Rötnergütern große Unterſchiede.

Von den Großfötnern, deren Güter ſich mitunter von denen

der kleineren Ackerleute kaum abhoben, bis herab zu den klei

nen Kötnern, deren Grundbeſit nur in einem Hauſe und Garten

beſtand, waren zahlreiche Abſtufungen vorhanden. Was alle

dieſe Güter zuſammen faßte und von den anderen Arten der

bäuerlichen Güter unterſchied, war die Art der auf dem Gute

laſtenden Dienſte. Die Dienſte waren grundſäßlich für alle

Kötner Handdienſte, und wenn es auch vorkam, daß die größe

ren Kötner, die zur Führung ihrer Ackerwirtſchaft eigene Pferde

hielten, dieſe zum Dienſt ſtellen mußten, ſo konnte doch kein

Kötner gezwungen werden , wie es bei den Ackerleuten möglich

war, nur der Dienſte wegen eine beſtimmte Anzahl Pferde zu

halten

Im Übrigen hatten die Kötner als vollberechtigte Mitglie

der innerhalb der Gemeinde die gleiche Stellung wie die Acker :

leute. Im Allgemeinen war nur das Maß, nicht die Art der

Berechtigungen für die Kötner geringer als für die Ackerleute ;

auch in den landesherrlichen Waldungen bekamen die Kötner

meiſt nur halb ſo viel Holz wie die Ackerleute angewieſen, wo

bei ein Unterſchied innerhalb der beiden Klaſſen nicht gemacht

wurde.

3. Die Beiwohner.

Seit dem Anfange des XVIII . Jahrhunderts trat neben

die beiden Klaſſen der Ackerleute und Kötner die Klaſſe der

Beiwohner. Mit den Kötnern hatten ſie gemein, daß zum

Begriff des Beiwohnergutes mindeſtens ein eigenes Haus ge

hörte . Sie hatten dies meiſt auf eigene Koſten erbaut, den
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notwendigen Grund und Boden hatten ſie ſich von den Bauern

gekauft, wobei in der Regel die Erlaubnis der Regierung oder

der Privatgrundherren notwendig war ). Außer dem Hauſe

beſaßen ſie meiſt etwas Gartenland; die beſſer geſtellten Bei

wohner auch einige Ländereien, die ſie gerodet oder von den

Bauern gekauft oder gepachtet hatten. Zu einer ſelbſtändigen

Bauernwirtſchaft reichte dieſer Grundbeſiß auch entfernt nicht

aus.

Die Stellung der Beiwohner war in den einzelnen Ge

meinden ſehr verſchieden . Bald waren ſie von der Dienſtpflicht

gegen Zahlung eines ſogenannten Beiwohnergeldes an das

Amt befreit , oder es war doch wenigſtens das Maß ihrer

Dienſte beſchränkt, bald mußten jie Rötnerdienſte, bald beſondere,

fog. Beiwohnerdienſte leiſten, die ſich nicht in der Art, da ſie

ebenfalls Handdienſte waren , ſondern nur in ihrem weit ge

ringeren Umfange von den Kötnerdienſten unterſchieden. AIS

vollberechtigte Gemeindemitglieder finden wir die Beiwohner

nur ſelten . Ihre Berechtigungen in den Waldungen beſchränk

ten ſich meiſt darauf, Laub und dürres Holz ſammeln zu

dürfen. Ihr Nußungsanteil an den Weiden war meiſt be

ſchränkt, mitunter fehlte er auch ganz; doch war auch der Fall

nicht ſelten, daß ſie in dieſer Beziehung mit den anderen Ge

meinde-Mitgliedern gleiche Rechte hatten. Ihre Sonderſtellung

innerhalb des Gemeindeverbandes geht beſonders daraus her

vor, daß ſie häufig zur Zahlung eines fog . Beiwohnergeldes

an die Gemeinde verpflichtet waren , während von einer ent

ſprechenden Abgabe der Ackerleute und Kötner nirgends die

Rede iſt) .

4. Die Beiſitcr oder Beifaffen .

Die Beiſiter oder Beifaſſen unterſchieden ſich von allen

anderen Bauernklaſſen dadurch , daß ſie keine eigene Stelle iin

1 ) Vgl. die Regierungs-Akten zum Gefeßentwurf betr. Aufhebung der

Geſchloſſenheit der Bauerngüter, insbef. die Petition der Daltigflichen

Hinterjaſſen im Amt Lichtenfels.

2) Vgl. beſonders die Vorbemerkungen in den Saalbüchern.
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Dorfe hatten , ſondern bei anderen Bauern zur Miete wohn

ten . Sie wurden meiſt zu ähnlichen Dienſten wie die Bei

wohner herangezogen , denen ſie auch im Übrigen ziemlich

nahe ſtanden ; namentlich war das Maß ihrer Nußungen wie

bei dieſen äußerſt beſchränkt, ohne daß ſie jedoch wie die Bei

wohner einen Anſpruch auf Zulaſſung zu den Gemeinheits

nuzungen gehabt hätten . Der Mangel einer eigenen Stelle

ließ ſie nirgends als vollberechtigte Gemeinde-Mitglieder er

ſcheinen, ihre ganze Stellung im Gemeinde-Verbande beruhte

auf dem Maße deſſen , was die anderen Bauernklaſſen ihnen

zuzugeſtehen gewvillt waren .

III . Abſchnitt ).

Die bäuerliden Beſikrechte.

Ehe das Verhältnis der verſchiedenen Bauernklaſſen zu

einander und die ſoziale Bedeutung dieſer Einteilung erörtert

werden kann, muß auf das bäuerliche Befikrecht kurz einge

gangen werden , das auf die wirtſchaftlichen Verhältniſſe des

Bauernſtandes von einſchneidender Wirkung war. Das bäuer

liche Beſizrecht ſteht mit der bisher geſchilderten Einteilung

der ländlichen Bevölkerung nur in ganz loſem Zuſammenhang ;

wir finden innerhalb derſelben Bauernklaſſen ganz verſchiedene

Beſikrechte und finden dasſelbe Beſikrecht über mehrere

Bauernklaſſen verbreitet . Dieſe Verſchiedenheit ging, wie wir

bereits geſehen haben, ſoweit, daß ſelbſt die einzelnen zu einem

Gute gehörigen Stücke häufig nach einem verſchiedenen Rechte

1 ) Vgl. zu dieſem Abſchnitt W. Wittich, Grundherrſchaft u . 1. w .

F. Weigel, Einleitung in das Waldecifche Landesrecht. Waldeckiſche ge

meinnütige Zeitſchrift Bd . II (Art.: „ über die Geſchloſſenheit der Bauern

güter " ), Bd. IV, S. 123 ff. (Art.: „Zur fünftigen Ablöſungsordnung " ) -

Akten der Regierung zum Gefez betr . Aufhebung der Geſchloffenheit der

Bauerngüter ſog . Redintegrationsedikt v . 1732 - Verordnung von 1725

betr. Einrichtung der Ehepakten.
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beſeſſen wurden , wobei allerdings eines dieſer Rechte, und

zwar das , dem das geſchloſſene Ackerland unterlag, in den

Vordergrund trat .

Das bäuerliche Beſizrecht beruhte, wie im weitaus größten

Teil von Norddeutſchland überhaupt, ſo auch im Fürſtentum

Waldeck faſt allgemein auf dem Juſtitut der Grundherrſchaft,

deſſen Weſen darin beſtand, daß der „ Bauer an dem Bauern

gute, das er beſaß und bewirtſchaftete, meiſt kein freies Eigen

tum , ſondern nur ein mehr oder minder ausgedehntes Nuşungs

recht hatte. Für dieſes Nußungsrecht mußte er dem Eigen

tümer mannigfache Abgaben und Leiſtungen entrichten “ 1) .

Es kam in allen möglichen Abſtufungen vor, von einein dem

Eigentum ſehr nahe ſtehenden erblichen Beſißrechte, das dem

Bauern die nur durch die Landesgeſekgebung beſchränkte Ver

fügung über das Gut gab und die Rechte des Grundherrn

auf den Bezug gewiſſer als Reallaſten auf dem Gute ruhen

der Abgaben beſchränkte, bis zu einem der Zeitpacht ſehr ähn

lichen Verhältnis. Eine Regelung des bäuerlichen Beſikrechtes

durch die Landesgeſeßgebung war nur in einzelnen Beziehun

gen erfolgt. So waren namentlich die mit der Geſchloſſenheit

der Bauerngüter zuſammenhängenden Familien- und erbrecht

lichen Verhältniſſe des Bauernſtandes und das Verfügungs

recht des Bauern über ſein Gut durch die Geſetzgebung ein

gehend geregelt und zwar allgemein für faſt alle Bauerngüter

ohne beſondere Berückſichtigung des ſpeziellen Beſißrechtes ?).

Im Übrigen fehlte es an geſeßlichen Beſtimmungen. Herkom

men und etwaige vertragsmäßige Feſtſeßungen bildeten die

Grundlage für die rechtliche Behandlung der Bauerngüter ;

im Zweifelsfalle richtete man ſich auch nach den Verhältniſſen

der Nachbarſtaaten. Obwohl ſo die Rechtsverhältniſſe der

Sicherheit entbehrten, laſſen ſich die in der erſten Hälfte des

XIX. Jahrhunderts vorkommenden Beſikrechte doch nach ihrem

Hauptinhalt in 4 Klaſſen einteilen .

1) W. Wittid), a . a . D. , S. 2.

2) Vgl. Ž . B. das Geſetz betr. die Erbfolge in die Bauerngüter vom

11. Dez. 1830.
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1. Frcics, ungeteiltes Eigentum .

Die hierher zählenden Bauerngüter haben mit einander

gemeinſam , daß ſie in ungeteiltem Eigentum des Beſikers

ſtanden und ein grundherrliches Verhältnis für ſie in keiner

Weiſe beſtand. Ihre Verpflichtung zur Leiſtung von Ge

meinde- Dienſten , mitunter auch der allgemeinen Meierei- und

ſonſtigen Dienſte, ihre Belaſtung mit Steuern unterſchied ſie

von den bevorrechtigten Rittergütern . Soweit ſich überhaupt

ein Zins bei ihnen fand, war er gering und meiſt gerichtsherr

lichen oder hoheitsrechtlichen Urſprungs, auf keinen Fall darf

er als Ausfluß eines etwaigen Obereigentums des Zinsberech

tigten aufgefaßt werden . Die hierher zählenden Güter waren

des mannigfachſten Urſprunges, zum Teil waren ſie durch Ab

ſplitterung von Ritter-, Kloſter- und Domänengütern entſtan

den , zum Teil waren es altfreie Bauernhöfe oder, wie ſich

häufig noch urkundlich verfolgen läßt, Güter ehemaliger, zu

Bauern herabgeſunkener Adeliger . Auch früher im grundherr

lichen Verbande geweſene Bauerngüter, deren Beſißer die

daraus entſprungenen Laſten abgelöſt hatten, zählen hierher.

Die Dienſtpflicht ſtand der Teilung und Zerſplitterung dieſer

Güter, deren Zahl im ganzen Lande nur ſehr gering war,

meiſt entgegen .').

2. Beſchränktes und belaſtetes Eigentum und cinem ſolchen

Eigentum faſt gleichfommendes erbliches Nutzungsrecht.

Hierher ſcheint mir die große Mehrzahl der Bauerngüter

in der erſten Hälfte des XIX. Jahrhunderts gerechnet werden

zu müſſen . Obwohl für ſie faſt durchgängig ein grundherr:

liches Obereigentum rechtlich zu konſtruieren war und in der

gerichtlichen Praxis, die das Recht des Unterbeſišers meiſt als

erbliches Nußungsrecht anſah, auch angenommen wurde, ſo

dürfte wegen der weitgehenden Verfügungsrechte des Beſikers

und der Geringfügigkeit der Obereigentumsbefugniſje die Be

1 ) Bericht des Oberamts Werbe an die Fürſtl. Waldeck'ſche Regierung

vom Jahre 1833.



111

zeichnung „ Eigentum “ für das Recht des Bauern weit beſſer

geeignet ſein als jede andere. Die verſchiedenartige Bezeichnung

der Güter, die ſich unter dieſer Gruppe zuſammenfaſſen laſſen ,

weiſt auf ihren verſchiedenartigen Urſprung hin ; für das

Weſen dieſer Güter iſt ſie kein beſonderes Kennzeichen. So

unterſchieden ſich z . B. die in den fränkiſchen Ämtern der Eder

und Werbe, im heutigen Ederkreiſe, am häufigſten vorkominen

den Erbpacht-, Erblehn- und Meiergüter ebenſowenig wie die

dortigen Hufengüter von den gewöhnlichen Bauerngütern des

nördlichen fächſiſchen Landesteiles . Auch hier kamen für das

ſelbe Verhältnis verſchiedene Bezeichnungen vor : Erbzins-,

Meier- oder meierſtättiſche Güter waren die häufigſten Namen .

Auf gleicher Stufe mit ihnen ſtanden auch die vereinzelt in

den Städten vorkommenden Hufengüter.

Das hier zu ſchildernde Verhältnis ſtellt ſich als eine Fort

bildung und Verſchmelzung verſchiedener einzelner Beſizrechte

dar, im Norden des in ganz Norddeutſchland vorherrſchenden

Meierrechts. im Süden des fränkiſchen Erbleihe- und Land

ſiedelei-Verhältniſſes , Beſißrechte, die um die Mitte des XIX.

Jahrhunderts auch noch weniger weit entwickelt vorkamen .

Daß die Entwicklung des Beſizrechtes in der Richtung zum

vollen Eigentum bei der großen Maſſe der Bauerngüter ſo

weit fortſchreiten konnte, erklärt ſich in erſter Linie daraus ,

daß die Grundherrſchaft über die meiſten dieſer Güter direkt

oder indirekt (durch den Lehnsverband) der Landesherrſchaft

zuſtand und dieſe die Förderung und Befeſtigung des Bauern

ſtandes für eine Hauptaufgabe ihrer Verwaltungstätigkeit an

fah . Ein etwaiger Verluſt grundherrlicher Rechte konnte ja

jederzeit durch die Entwicklung des Beſteuerungsrechtes leicht

wett gemacht werden . Natürlich mußten hiervon auch die Ver

hältniſſe der von Privatgrundherren Adeligen, Kirchen,

Klöſtern , Stiftungen und Bürgern abhängigen Bauern be

einflußt werden, zumal auch die niedere Gerichtsbarkeit mit

geringen Ausnahmen ſich ganz in der Hand der Landesherr

ſchaft befand.

Das Beſikrecht der hierher gehörigen Bauern war folgen
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des : ſie hatten ein weitgehendes, nur durch das oben geſchilderte

Verbot der Teilung und erblichen Veräußerung einzelner Grund

ſtücke beſchränktes, eigentumähnliches Verfügungsrecht über ihre

Güter und faſt alle Rechte eines Eigentümers. Insbeſondere

durften ſie die Güter unter der Vorausſetung, daß ihre Ge

ſchloſſenheit dabei bewahrt wurde, ohne Erlaubnis des Grund

herrn verkaufen , vertauſchen und verpfänden ), ſie durften ſie

hier allerdings unter Vorbehalt der Einwilligung des Grund

herrn – an eines ihrer Kinder und für den Fall der Kinder

loſigkeit auch an Fremde vererben . Als Inteſtaterbrecht galt

das Anerbenrecht des älteſten Sohnesa ). Daß die Geſchloſſen

heit der Bauerngüter nicht ſowohl ein Ausfluß der Grunds

herrſchaft war, wenn ſie auch dieſer ihren Urſprung verdankte,

als ein durch die Landesgeſekgebung im landesherrlichen In

terreſſe aufgeſtelltes Poſtulat, geht vor allen Dingen daraus

hervor, daß die Befreiung vom Verbote der Teilung nicht bei

den Grundherren, ſondern bei der Regierung einzuholen war,

die ſich allerdings mit den Privatgrundherren über den Fall

verſtändigen ſolltes).

Die Rechte des Grundherrn beſchränkten ſich im Weſent

lichen auf den Bezug von Abgaben, deren Natur noch vielfach

ein früher anders gearietes Beſitzrecht erkennen läßt . Nach

einem Berichte der fürſtlichen Domänenkammer vom Jahre

1849 beſtand der grundherrliche Verband gegenüber der Lan

desherrſchaft nur noch in der Geſchloſſenheit der Bauerngüter,

wobei auf das ganz anders geartete Verhältnis im Amt Lich

tenfels hingewieſen wird. Viele Obereigentumsbefugniſſe des

Grundherrn, die noch im XVIII . Jahrhundert beſtanden hatten ,

waren verſchwunden . Insbeſondere iſt von einem Rechte des

Grundherrn , ſeine Bauern bei Vernachläſſigung ihrer Pflichten

entſeßen zu können, nicht mehr die Rede . Daſſelbe gilt vom

Rechte des Grundherrn, die Güter zu eigenem Bedarf einzu

1) Vgl. z . B. Saalbuch der Gemeinde Hörle von 1756, Vorbem. da:

ſelbſt F. Weigel , a . a . D., S. 17 ff.

2) Gefeß über die Erbfolge in die Bauerngüter vom Jahre 1830.

3) Redintegrationsedikt Art . 10 und 11 .



113

1

ziehen, feinem ſogenannten Heimfallsrechte ), und ſeinem Rechte,

bei Wechſel des Beſißers Abgaben zu fordern , wie ſie früher

unter dem Namen Winn- oder Gewinngeld und Weinkauf bei

Meiergütern üblich waren . Das Geſetz vom Jahre 1851, die

Aufhebung der Geſchloſſenheit der Bauerngüter zc . betreffend,

ſtellt im zweiten Abſchnitt § 26 die ,, Erbmeier-, Erbleihe- und

emphyteutiſchen Güter, bei denen ein Heimfallsrecht und Be

fiizveränderungsabgaben vorkommen “, als Ausnahme den hier

in Frage ſtehenden , von ihm im erſten Abſchnitt behandelten

„ Bauern- und ſtädtiſchen Hufengütern, die in einem gutsherr

lichen Verhältnis ſtehen " , beſonders gegenüber.

Als Hauptrecht des Grundherrit erſcheint, wie bereits be

merkt, ſein Recht auf den Bezug gewiſſer Abgaben , deren

Maß zum Teil ſehr drückend für die Bauern war.. Sie be

ſtanden hauptſächlich in Getreide, Hühnern und Eiern. Ur

ſprünglich eine vertragsmäßige Gegenleiſtung des Bauern für

die Verleihung des Gutes ſeitens des Grundherrn , wurden

dieſe Abgaben im XIX. Jahrhundert als auf dem Gute

ruhende Realabgaben angeſehen, deren Bezeichnung (Heuer,

Pacht, Gülte) jedoch das ehemalige Verhältnis noch klar er:

kennen läßt . Dieſe Abgaben ruhten auf dem ganzen Gute ,

während die Abgaben, die auf dem platten Sande von Gärten ,

Wieſen und Hofftätten entrichtet wurden , die einzelnen Grund

ſtücke belaſteten . Die urſprüngliche Verſchiedenheit der Beſitz

rechte der einzelnen Gutsbeſtandteile iſt aus dieſem Verhältnis

noch erkennbar.

Der geſchilderte Rechtszuſtand, in dem ſich die Mehrzahl

der bäuerlichen Güter und die ſogenannten ſtädtiſchen Hufen

güter kurz vor der Auflöſung der alten grundherrlichen Ver

faſſung befanden , zeigt mit den Verhältniſſen , wie ſie Wittich

und andere für das XVIII . Jahrhundert und Norddeutſchland

eingehend dargeſtellt haben, viele verwandte Züge, aber auch

weſentliche Modifikationen in der Richtung, daß das Beſitzrecht

1 ) Recht des Grundherrn auf den Rüdfall des Gutes , für den Fall,

daß der Vefißer ohne geſeßliche Erben ſtirbt oder in Konkurs gerät . Vgl.

Weigel, a . a . O., S. 18 ff.

8
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des Bauern ſich dem Eigentum ſehr genähert hat . Von den

Bauern ſelbſt wurde es immer als volles, nur den allgemeinen

Beſchränkungen der Geſezgebung unterworfenes Eigentum

angeſehen . Die Obereigentumsrechte des Grundherrn waren

faſt ganz verſchwunden, ſeine Stellung war im Weſentlichen nur

die eines Realberechtigten . Der Übergang zum freien Eigen

tum war nur ein kleiner Schritt; mit der Aufhebung der Ge

ſchloſſenheit und der Ablöſung der Abgaben war eine jahr:

hundertelange Entwicklung abgeſchloſſen.

3. Beſonderen Beſchränkungen unterworfenes erbliches

Nußungsrecht.

Außer dem eben dargeſtellten , für die Hauptmaſſe der

Bauerngüter geltenden Beſißrechte kamen in den einzelnen Lan

desteilen noch verſchiedene andere bäuerliche Beſikverhältniſſe

vor, die zum Teil neueren Datums waren , zum Teil aber

auch auf einen frühen Urſprung ſich zurückführen laſſen .

Was dieſe Beſißrechte trotz ihrer verſchiedenen Entſtehung als

zuſammengehörig erſcheinen läßt , iſt der Umſtand, daß dem

Beſiter des Gutes zwar ein erbliches Nußungsrecht zuſtand,

aber daß das Obereigentum des Grundherrn noch weſentliche

Befugniſſe aufwies, von denen häufig Gebrauch gemacht wurde.

Drei Arten von Gütern laſſen ſich hier unterſcheiden : die

Bauernlehen, die beſonderen Beſchränkungen unterworfenen

Erbmeier- und Erbleihe -Güter alten Urſprungs, und die der

Neuzeit angehörigen Erbpacht- oder Erbbeſtandsgüter.

a) Die Zahl der Bauernlehen , die ſich über das ganze

Land verteilten , war nicht unbeträchtlid) . Ihre Beſizverhält

niſſe wurden im allgemeinen nach Lehnrecht beſtimmt; materiell

war ihre Lage von der der gewöhnlichen Bauerngüter kaum

verſchieden , namentlid, waren ſie denſelben öffentlichen Laſten

und Abgaben unterworfen wie dieſe, und auch die privat

rechtlichen Abgaben waren meiſt derſelben Natur und Größe

wie dort.

b) Die hierher gehörigen Erbmeier- und Erbleihegüter

find ſolche, bei denen ſich das urſprüngliche Meier-, bezw .
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im fränkiſchen Teil des Landes Landſiedelei-Recht noch

verhältnismäßig rein erhalten hatte . Es war dies der Fali

bei einigen wenigen Bauerngütern geiſtlicher oder weltlicher

Stiftungen, ſo beſonders des Stiftes Schaaken und des Hoſpi

tals Flechtdorf ?) . Die Meiergüter der Freiherren von Dal

wigt, bei denen ſich das urſprüngliche Meierverhältnis feit

Ausgang des Mittelalters faſt gar nicht verändert hatte, bil

den eine beſondere Gruppe und gehören nicht hierher.

c) Die fog . Erbpacht- oder Erbbeſtandsgüter waren meiſt

neueren Urſprungs und beſonders aus der Zerſchlagung

größerer, der Landesherrſchaft gehöriger Meiereien und ehemali

ger Kloſtergüter im XVII . und XVIII . Jahrhundert entſtanden .

Auch die mit Mühlen verbundenen bäuerlichen Güter waren

meiſt auf Erbbeſtand verliehen .

Das Nußungsrecht der Bauern war bei allen dieſen

Gütern erblich , wobei der Kreis der Erbberechtigten verſchieden

war, je nachdem es ſich um ein Mann- oder Weiberlehen han

delte, die Erbbeſtandsgüter ſich nur in gerader Linie oder auch

auf die Seitenverwandten vererbten . Trat ein Erbfall in der

Perſon des Beliehenen oder des Verleihers ein , ſo mußte von

den Beſikern eine Abgabe unter der Bezeichnung Lehnware

bei Lehen-, Gewinngeld, Weinkauf bei Erbmeier-, Erbleihe

und Erbbeſtandsgütern, an den Lehns- oder Grundherrn ent

richtet werden , die bald nur eine Refognition des Obereigen

tums darſtellte, bald auch den eigentlichen Erwerbstitel bildete.

Bei Erbbeſtandsgütern wurden in jedem Erbfall die beſon

deren vertragsmäßigen Beſtimmungen der Verleihung erneuert.

An Stelle des Beſikers trat bei eigentlichen Lehengütern , für

die ein Lehnsträger beſtellt war, dieſer ; und da das Amt des

Lehnsträgers gewöhnlich durch den Älteſten , den Senior der

Familie, verſehen wurde, ſo wurden dadurch die Fälle der

Lehnserneuerung eher verinehrt als verminderta).

In Verbindung hiermit ſteht das Heimfallsrecht des Ober

1) Curße, a . a . D., S. 182.

2) Waldeckſche gemeinn. Zeitſchr. Bd . IV, a . a . D. , daſelbſt unter 6.

a . c 7. 8. Vgl. auch F. Weigel, a . a . D. S. 18 ff.
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eigentümers, das namentlich dort von Bedeutung war, wo die

Beſchränkung der erblichen Verleihung auf einen kleinen Kreis

von Berechtigten und das Verbot der Veräußerung des Gutes

ohne Einwilligung des Obereigentümers die Möglichkeit einer

Erledigung des Gutes ſehr nahe rückten. Es kam beſonders

bei Erbbeſtandsgütern mit beſchränkter Erbfolge und bei

eigentlichen Lehen vor. ).

Schließlich hatten dieſe Güter mit einander gemeinſam ,

daß ſie mit beſonderen, über das Verbot der Teilung und

Zerſplitterung hinausgehenden Beſchränkungen der Veräuße

rungsbefugnis des Beſikers verliehen waren . Zu Veräuße

rungen des Gutes im Ganzen war die Einwilligung des Ober

eigentümers erforderlich, bei Erbbeſtandsgütern mußte daneben

der veräußernde Beſißer den dritten, fünften oder zehnten

Pfennig des Kaufpreiſes an den Obereigentümer abtreten .

Dieſe Abgabe wurde wahrſcheinlich auch bei unfreiwilligen

Veräußerungen, dagegen nicht bei Erbteilungen entrichtet ).

Auch durfte der Beſiber nur ausnahmsweiſe das Gut mit

Schulden belaſten , wie ihm auch vielfach das Recht fehlte, das

Gut vor Gericht zu vertreten . Wie weit der Grundherr bei

den hierher gehörigen Meiergütern noch ein Recht hatte, ſeinen

Meier bei Nichterfüllung ſeiner Verpflichtungen zu entfeßen,

iſt fraglich . Doch war es um die Mitte des XIX. Jahrhun

derts bis auf wenige Ausnahmen wohl ganz verſchwunden ).

4. Zeitpacht (Mciergüter im #mt Lichtenfele) .

Im Ait Lichtenfels , das die Freiherren von Dalwigk

ununterbrochen ſeit dem Jahre 1473 von den Waldeckichen Lan

desherren zu Lehen getragen hatten, hatte ſich das bäuerliche

Befikrecht ein halbes Jahrtauſend hindurch faſt unverändert

erhalten. Ein erbliches Nußungsrecht der Bauern an ihren

Gütern , wie wir es ſonſt überall konſtatieren konnten , hatte

fich noch nicht entwickelt . Die Güter, und zwar „ Haus, Hof,

1 ) Waldeckſche gemeinn . Zeitſchr. Bd . IV, a . a . D. , daſelbſt unter 6.

a -- c 7. 8. Vgl. auch F. Weigel . a . a . D. , S. 18 ff.

2) Curze, a . a . D., S. 281. Weigel, a . a . D. S. 19.1
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Stallung, Hofraum , Scheune, Ücker, Wieſen , Gärten nebſt

allen Zubehörungen und Gerechtigkeiten “ 1) wurden von den

Grundherren, den Freiherren von Dalwigk, als alleinigen

Eigentümern den Bauern auf Lebenszeit verineiert . Die Aus

dehnung der Bemeierung von 12 Jahren auf Lebenszeit des

Beſigers war faſt die einzige Veränderung des Beſikverhält

niſjes, die ſeit dem Jahre 1473 eingetreten war. Die Kinder

des Meiers hatten fein Erbrecht an dem Gute , wenn

auch in der Regel eins von ihnen wieder damit bemeiert

wurde. Der Beſitzer mußte das Gut „ beweinkaufen “ das

Weinkaufsgeld 2) betrug für die Ackergüter 40-50 Rthlr. -- ,

er durfte keine Schulden auf das Gut kontrahieren , und

ebenſo fehlte ihm das Recht, das Gut vor Gericht zu vertreten .

Dagegen mußte er die Schatung und alle öffentlichen , ordent

lichen und außerordentlichen Laſten des Gutes aus ſeinen

Mitteln beſtreiten . Er mußte ferner gegen Lieferung des.

Bauholzes von der Gutsherrſchaft die Güter in „ Bau und

Beſſerung “ erhalten und die im Meierbrief einzeln aufgezähl

ten Dienſte und Abgaben entrichten . Kam er ſeiner Verpflich

tung in irgend einer Weiſe nicht nach . jo hatte der Grund

herr das Recht, ihn zu entſetzen und das Gut nach ſeinem

Belieben an einen andern Hinterfaſſen zu vergeben . Für

etwaige Rückſtände und Verſchlechterungen des Gutes konnte

er ſich an dem Allodialvermögen des Meiers Tchadlos halten .

Ob das jährliche Kündigungsrecht des Meiers, das in einem

Meierbriefe aus dem Anfang des XVIII. Jahrhunderts aus

drücklich vorbehalten wird, ſich noch erhalten hatte, iſt unge

wiß . Ein Unterſchied zwiſchen den Acker- und Kötnergütern

war in keiner Weiſe vorhanden %) .

1 ) Lt. Meierbriefen aus dem XVIII. Jahrhundert.

2) Vgl. oben S. 113.

3) Vgl . hierzu bef . die Regierungs -Aften zum Gefebentwurf betr . Auf:

hebung der Geſchloſſenheit der Vauerngüter, namentlich die zahlreichen da:

elbſt angeführten Belege.



118

1

Die hier ihrem weſentlichen Inhalte nach geſchilderten

bäuerlichen Beſitzrechte bezogen ſich ſtets nur auf das ge

fchloſſene Gut. Es iſt ſchon oben bei der Erörterung der

Bauernklaſſen bemerkt worden ), daß die von der Geſchloſſen :

heit ausgenommenen Gutsbeſtandteile, namentlich die Rott

länder, ſtets der freien Verfügung des Bauern unterlagen,

auch wenn dieſer im Übrigen nur ein weitgehenden Beſchrän

kungen unterworfenes Nußungsrecht an ſeinem Gute hatte.

Er verfügte über zwei rechtlich vollſtändig geſonderte Beſtand

teile, die nur wirtſchaftlich zu einem Ganzen vereinigt waren .

Auch ſonſt war der Fall nicht ſelten, daß mehrere Beſikrechte

bei einem Gute neben einander vortamen . Namentlich war

ein Teil der Ländereien häufig zu Erbpachtrecht verliehen,

während der Reſt des Gutes dem gewöhnlichen bäuerlichen

Beſikrechte unterlag. Hatte ſich hier die rechtliche Sonder

ſtellung der verſchiedenen Gutsbeſtandteile erhalten, ſo war

fie im Allgemeinen durch die allmähliche Verſchmelzung der

verſchiedenen Gutsbeſtandteile zu einem einheitlichen Konta

pler und der verſchiedenen Beſizrechte zu einem neuen , in

einzelnen Rechtsſäßen und Inſtitutionen dieſe Verſchmelzung

noch deutlich verratenden Beſikrechte verloren gegangen . Die

bäuerliche Grundbeſikverfaſſung war in der Form , in der

ſie uns in der Mitte des XIX. Jahrhunderts entgegentritt,

ein äußerſt kompliziertes Rechtsgebilde, das nur bei einer

Kenntnis feiner Entſtehung ganz verſtändlich wird.

IV . Abſchnitt.

Die wirtſdaftlide und ſoziale Sage der ländlichen

Bevölkerung.

Es dürfte zweckmäßig ſein , mit einigen Bemerkungen über

die Verbreitung der einzelnen Bauernklaſſen und ihr zahlen

mäßiges Verhältnis zu einander zu beginnen . Dieſes mußte

1 ) Vol . oben S. 101 u. 102.
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für die wirtſchaftliche Lage des platten Landes von im ſo

größerer Bedeutung fein, als die einzelnen Bauernklaſſen faſt

ganz auf einander angewieſen waren . Für den Erport arbei

tende Gewerbezweige, die einen Teil der ländlichen Bevölke

rung hätten unabhängig machen können, fehlten ſo gut wie

ganz, und der an und für ſich nicht bedeutende Grundbeſit

der außerhalb der bäuerlichen Verfaſſung ſtehenden Perfonen

konnte um ſo weniger die gegenſeitige Abhängigkeit der dieſer

Verfaſſung unterſtehenden Bevölkerung mildern, als ſich die

Organiſation dieſes Grundbeſiges ſelbſt zum großen Teil auf

ihr aufbaute.

Das zahlenmäßige Verhältnis der einzelnen Bauernklaſſen

zu einander geſtaltete ſich im Fürſtentum Waldeck in der erſten

Hälfte des xix. Jahrhunderts, von lokalen Unterſchieden zu

nächſt abgeſehen , folgendermaßen : Ein anläßlich der Dienſt

ablöſung um das Jahr 1833 aufgeſtelltes Verzeichnis 1 ) zählt

in 85 Dörfern nicht einbegriffen ſind das Amt Lichtenfels

und ſechs zum Teil dienſtfreie, zum Teil nicht der Landes

herrſchaft dienſtpflichtige Gemeinden 1414 dienſtpflichtige

Ackerleute und 1291 dienſtpflichtige Kötner. Dieſes Verhält

nis dürfte auch bei Berückſichtigung der nicht mit aufgenom

menen Gemeinden und der aus irgend welchen Urſachen dienſt

freien Ackerleute und Kötner fich kaum anders geſtalten , ſo

daß wir die Zahl der Ackerleute etwas höher anſeten können

als die der Kötner. Für die Beiwohner und die zur Miete

wohnenden Beiſaſſen fehlt es an genauen Aufzeichnungen ;

doch läßt ſich ihre Zahl indirekt ungefähr wenigſtens beſtimmen.

Die genannten 85 Gemeinden wieſen im Jahre 1770 501 Bei

wohnhäuſer auf. Von 1770 bis 1846 ſtieg die Zahl ſämtlicher

Wohnhäuſer um 753, und da die Vermehrung der Bevölke

rung von 1833 bis 1846 nur ſehr gering war, ſo können wir

ohne großen Fehler die Zunahme der Wohnhäuſer für den

Zeitraum bis 1833 ebenfalls auf 753 annehmen. Selbſt wenn

wir dieſe 753 neuen Wohnhäuſer wegen der Geſchloſſenheit

1 ) Dienſtablöſungsakten der F. W. Regierung.
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der Bauerngüter ſämtlich den an ſich beliebig vermehrbaren

Beiwohnerhäuſern zuſchreiben wollten, ſo würde deren Zahl

mit 753 + 501 1254 die Zahl der Acker- und Rötnergüter

ſelbſt bei Ausſchluß der dienſtfreien Güter nicht erreichen.

Tatſächlich dürfte die Zahl der Beiwohnerhäuſer mit 1254 zu

hoch berechnet ſein . Die Differenz von 454 zwiſchen den dienſt

pflichtigen Acker- und Kötnergütern und den günſtigſten Falls

auf 1254 zu beziffernden Beiwohnerhäuſern auf der einen

Seite (Summa 3959) und ſämtlichen Wohnhäuſern in den

genannten 85 Gemeinden auf der andern Seite (Summa 4413)

wurde von der Zahl der im Beſitze bevorrechtigter Perſonen

befindlichen Wohnhäuſer, der dienſtfreien Acker- und Kötner

güter, der Pfarr-, Schul- und Kirchenhäuſer, der Mühlen u .

ficher noch übertroffen, was nur möglich iſt, wenn die Zahl

der Beiwohnerhäuſer nicht ſo hoch war als oben angenommen

iſt. Noch geringer als die Zahl der Beiwohner, die wir auf

etwa 1000 beziffern können , war die der Beiſaffen . Die zur

Miete wohnenden Familien machten 1846 knapp ein Fünftel

ſämtlicher auf dem platten Bande vorhandener Familien aus ;

wie viel davon auf Altenteiler uc . entfielen, wie viel auf Bei

ſaſſen , iſt fraglich. Soviel iſt ſicher, daß die Zahl der Bei

faſſen bedeutend geringer war als die der andern Klaſſen .

Das zahlenmäßige Verhältnis der Ackerleute und Kötner

zu einander war in den einzelnen Landesteilen ungefähr das

gleiche wie im ganzen Fürſtentum . Nur in der nördlichen

Hälfte des heutigen Twiſter Kreiſes (dem ehemaligen Ober:

amt der Diemel) überwog die Zahl der Kötner die der Acker :

leute um etwa ein Drittel , während dafür das umgekehrte

Verhältnis in ſeiner ſüdlichen Hälfte (dem ehemaligen Oberamt

der Twiſte) herrſchte. Dagegen waren die Beiwohner und die

zur Miete wohnenden Familien, zu denen wir in erſter Linie

die Beiſaſjen zählen müſſen , ſehr verſchieden verteilt . In 26

Gemeinden des ehemaligen Oberamts Eiſenberg machte die

Zahl der Beiwohner nur wenig mehr als die Hälfte der Acker

leute aus, ſie kam der Zahl der Ackerleute nahezu gleich im

heutigen Twiſter Kreiſe, während ſie dieſe im heutigen Eder
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kreiſe, namentlich in ſeinem ſüdlichen Teile, erreichte, vielleicht

auch etwas übertraf. Die Zahl der zur Miete wohnenden

Familien war nur im nördlichen Teile des Twiſter Kreiſes

größer als die der Beiwohner, in den andern Landesteilen

trat ſie gegen dieſe mehr oder weniger zurück. Überaus gün

ſtig erſcheint danach das Verhältnis der beiden höheren Bauern

klaſſen zu den beiden unteren im Kreis des Eiſenbergs (etwa

2 : 1 ), weniger günſtig im Eder- und im ſüdlichen Teile des

Twiſter Kreiſes , am ungünſtigſten war es im ehemaligen Ober

amt der Diemel.

Die Acker- und Kötnergüter dürfen in den einzelnen Lan

desteilen nicht als gleichwertig behandelt werden . Innerhalb

der Klaſſe der Ackerleute waren Abſtufungen vom Voll

bis zum Achtelſpänner vorhanden , und die Kötnergüter ftan

den bald kleinen Ackergütern gleich, bald hatten ſie nur den

Charakter etwas größerer Beiwohnergüter. Aber auch die

auf völlig gleicher Stufe mit einander ſtehenden Bauerngüter

wieſen bedeutende Größenunterſchiede auf. Selbſt wenn wir

davon abſehen , daß ſich ihr Umfang im Laufe der Zeit infolge

des Grundſtücks- Verkehrs, der mit den zum geſchloſſenen Gute

nicht gehörenden Ländereien getrieben wurde, ſowohl nach

unten wie nach oben bedeutend verſchoben haben konnte, fo

bleiben immer noch Unterſchiede übrig, die auf die erſte Ein

teilung der Bauerngüter zurückgehen. Als Beiſpiel ſei hier

angeführt, daß in drei Gemeinden der Ederniederung mit den :

felben natürlichen Bodenverhältniſſen (Mandern, Wega, An

raff) zu einem vollen Ackergute bald 6, bald 4, bald nur 2

Hufen gehörten , daß ſelbſt in derſelben Gemeinde (Bergheini)

die Zahl der zu einem vollen Ackergute gehörenden Hufen

zwiſchen 7 und 4 ſchwankte . Nur wenn wir den Umfang der

Bauerngüter in den einzelnen Landesteilen feſtzuſtellen ver

mögen, läßt ſich unter Berückſichtigung der natürlichen Boden

fruchtbarkeit und ſonſtiger auf den Ackerbau einwirkender Ver

hältniſſe ein Vergleich zwiſchen den einzelnen Landesteilen

ziehen. Auf Grund eines allerdings aus einer etwas ſpäteren

Zeit ſtammenden Materials ſoll er hier verſucht werden.
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Eine bald nach der Aufhebung der Geſchloſſenheit der

Bauerngüter in den 50er Jahren des verfloſſenen Jahrhun

derts bei Einführung der Grundſteuer vorgenommene Feſtſtel

lung und Aufzeichnung der Grundbeſikverteilung ') ſcheidet die

Bauernwirtſchaften in jeder Gemeinde in große, mittlere und

kleine. Da der Beſibſtand vor der Aufhebung der Geſchloſſen

heit und auch die wenigen ſeitdem eingetretenen Beſikverände

rungen von einiger Bedeutung mit angegeben ſind, ſo läßt

ſich aus der damaligen Grundbeſikverteilung unſchwer ein

Rückſchluß auf die Größe der Bauerngüter in der erſten Hälfte

des XIX. Jahrhunderts ziehen . Die Größe der Bauern

wirtſchaften iſt überall in Magdeburger Morgen (gleich ca.

25 ar) angegeben. Von kleinen Abweichungen abgeſehen,

ſtimmt die Zahl der in der Zuſammenſtellung angeführten

Bauernwirtſchaften mit der Zahl der früher vorhanden gewe

fenen Acker- und Rötnergüter überein .

Auch dieſe Aufnahme läßt, wie die obigen Zahlen über

das Verhältnis der verſchiedenen Bauernklaſſen zu einander,

den Eiſenberger Kreis beſonders günſtig daſtehen. Ein großer

Teil der Bauerngüter hatte hier eine Größe von mehr als 100

Morgen, eine ganze Reihe von Großbauern beſaßen ſogar

einen Grundbeſit von mehr als 200 Morgen . Auch die ſoge

nannten kleinen Güter hatten noch einen relativ bedeutenden

Umfang. Dagegen waren im Ederkreiſe, der am ungünſtigſten

daſtand, die großen Bauerngüter nur vereinzelt über 100 Mor

gen groß, und auch in dem in der Mitte ſtehenden Twiſter

Kreiſe war die Zahl der über 100 Morgen großen Bauern

güter nur gering. Die Beſikunterſchiede wurden durch die

Differenzen in der Bodenfruchtbarkeit bei Weitem nicht aus:

geglichen. Innerhalb der einzelnen Kreiſe waren Unterſchiede

in der Grundbeſißverteilung ſo gut wie garnicht vorhanden :

die Bauerngüter im verhältnismäßig unfruchtbaren Kellerwald

waren nicht größer als die in der reichen Ederniederung, und

der hochgelegene unfruchtbare Weſten des Eiſenberger Kreiſes

1) Aften des F. W. Kataſteramts.
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.wies eher noch eine weitergehende Zerſplitterung des Grund

beſiges auf, als die weit fruchtbareren Gemeinden in der Ilm:

gebung von Corbach.

Wie bedeutend demnach auch die Unterſchiede im Umfange

der Ackergüter ſein mochten , ſo war doch wohl überal auch

das kleinſte Ackergut groß genug, um den Beſiker und ſeine

Familie zu ernähren und die volle Arbeitskraft einer kleinen

Familie in Anſpruch zu nehmen. Die größeren Bauern be

durften zur Durchführung ihres Wirtſchaftsbetriebes außerdem

eines mehr oder weniger zahlreichen Geſindes und mußten in

arbeitsreichen Zeiten ſelbſt Tagelöhner zur Hilfe heranziehen .

Auch die größeren Rötner hatten meiſt einen genügend großen

Beſit, um von ihm allein leben zu können ; die kleineren Köt

ner waren in der Regel ſchon auf einen Nebenerwerb ange

wieſen : als Schmiede, Stellmacher, Schuſter, Schneider uc .

fehen wir ſie mit einem Teile der Beiwohner die notwendigſten

und nainentlich zur Aufrechterhaltung des landwirtſchaftlichen

Betriebes unentbehrlichen Handwerksarbeiten verrichten . So

weit die Beiwohner kein Handwerk betrieben, waren ſie eben

ſo wie die Beifaſſen Tagelöhner. Wo das zahlenmäßige Ver

hältnis der beiden untern Bauernklaſſen zu den beiden oberen

beſonders ungünſtig war, wie namentlich in einem Teile des

Twiſter Kreiſes , war auch die Zahl der Tagelöhner beſonders

groß, ohne daß immer ein entſprechender Bedarf nach fremden

Arbeitskräften vorhanden geweſen wäre. Umgekehrt finden

wir im Eiſenberger Kreiſe trotz des bedeutenden Umfanges

der dortigen Bauerngüter nur wenig Tagelöhner ?) . Soweit

die Tagelöhner nicht etwa in den benachbarten Städten, in

einer der wenigen nicht handwerksmäßig betriebenen gewerb

lichen Unternehmungen oder in der Forſtwirtſchaft Beſchäfti

gung fanden, waren ſie ganz auf die Beſißer der größeren

Ritter- und Bauerngüter angewieſen, die ihrer wieder zur Auf

rechterhaltung ihres Wirtſchaftsbetriebes bedurften . Nur die

mit den Dienſten der Bauern betriebenen landesherrlichen

1 ) Vgl. oben S. 97, 98 .
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Domänen waren von den Tagelöhnern relativ unabhängig.

Dabei war die Zahl der landwirtſchaftlichen Tagelöhner durch

die beſtehende Agrarverfaſſung in doppelter Weiſe bedingt :

Zehntpflicht, Flurzwang, die Belaſtung der Bauerngüter mit

in Art und Umfang genau beſtimmten Naturalabgaben er:

ſchwerten , ja verhinderten für den größten Teil des ganzen

Grundbeſizes ebenſo den Übergang zu einer extenſiveren, wie

zu einer intenſiveren Wirtſchaftsweiſe. Damit war der Ver

minderung wie der Vermehrung der landwirtſchaftlichen Tage

löhner eine beſtimmte, ohne dieſe Gebundenheit der Wirt

ſchaftsweiſe noch ſehr ausdehnungsfähige Schranke geſegt .

Auch fonſt wurde die Lage der ganzen ländlichen Bevöl

kerung durch die bäuerliche Grundbeſižverfaſſung aufs tiefſte

beeinflußt. Für die ſoziale Gruppierung der ländlichen Be

völkerung war die Geſchloſſenheit der Bauerngüter von der

größten Bedeutung. Streng durchgeführt, erhielt ſie auf der

einen Seite zwar einen beſtimmten Teil der Bevölkerung in

ſeiner bisherigen Stellung und verhinderte, daß der kräftige

Bauernſtand, den wir in der erſten Hälfte des XIX. Fahr:

hunderts vorfinden, zu einem Stande von kleinen, auf der

eigenen Scholle kaum ſeinen Unterhalt findenden Parzellen

banern herabſank. Um ſo drückender mußte das Verbot der

Teilung und Zerſplitterung der Bauerngüter bei ſteigender

Bevölkerung auf den Reſt der Bevölkerung wirken. Nicht nur,

daß der geringe Grundſtücksverkehr den kleinen Leuten ein

Emporſteigen in der Heimat außerordentlich erſchwerte, drohte

ihre Lage durch das Herabdrängen des natürlichen Bevölke:

rungsüberſchuſſes aus den oberen Bauernklaſſen in die unteren

immer ſchlechter zu werden. Auch legte die geſchloſſene Ver

erbung den Geſchwiſtern des Gutsübernehmers im Familien

intereſſe meiſt große Opfer auf. Soweit ſie nicht unter Ver

zicht auf ihre Selbſtändigkeit dauernd unverheiratet auf dem

väterlichen Gute zurückbleiben wollten , foweit ſie nicht Gele

genheit fanden , in ein fremdes Gut hineinzuheiraten, blieb

ihnen nur das Hinabſteigen in die Klaſſe der Beiwohner oder

die Auswanderung übrig. Bei dem ſeit Jahrhunderten aus
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gebildeten, ſtark ausgeprägten bäuerlichen Standesbewußtſein

wurde der lettere Ausweg noch am ineiſten bevorzugt. Ob

bei der ſchematiſchen , von Beſonderheiten mehr oder weniger

abſehenden Durchführung des Teilungsverbotes das erſtrebte

Ziel , die Erhaltung eines geſunden Bauernſtandes , immer er:

reicht wurde, ſcheint mir fraglich zu ſein. Der Umfang der

Bauerngüter war häufig für eine bäuerliche Wirtſchaftsweiſe

viel zu groß, die laſten des Gutes ftanden mit den erzielten

Erträgen oft in keinem Verhältnis : eine Teilung der Güter

würde vielfach zu einer weit beſſeren Ausiußung der Beſigun

gen geführt haben, ohne die Intereſſen der Grundherren und

der Bauern irgendwie zu gefährden. Auch war in Zeiten der

Not der Verkauf einzelner Grundſtücke, der oft den einzigen

Answeg darſtellte, ſehr erſchwert, ein Umſtand, der dann leicht

den Verluſt des ganzen Gutes zur Folge haben konnte. Wenn

berichtet wird, daß Wohlſtand und Armut bei den größeren

und kleineren Gütern gleid, verteilt wären ") , ſo wird dies ,

abgeſehen von den in der Verſchiedenheit der menſchlichen Na:

tur begründeten Momenten, mit durch dieſen Umſtand erklärt .

Es kann daher nicht Wunder niehinen , wenn ſchon Ende des

XVIII . Jahrhunderts Klagen über die Geſchloſſenheit der

Bauerngüter laut wurden, wenn man von einer Aufhebung

oder wenigſtens Milderung des Teilungsverbotes eine Beſſe

rung der wirtſchaftlichen Lage des Bauernſtandes erwartete 2) .

Immerhin ſtellte die Erhaltung eines kräftigen , auch in wirt

ſchaftlich ſchlechten Zeiten lebensfähigen Bauernſtandes, an dem

die ganze übrige Bevölkerung des Landes einen feſten Halt

hatte, einen Vorzug der Geſchloſſenheit dar, der ihre Nachteile

reichlich aufzuwiegen vermochte.

Im Übrigen hatte die Grundbeſikverfaſſung eine der wirt

ſchaftlichen Lage des Bauernſtandes und damit der ganzen

ländlichen Bevölkerung günſtige Geſtaltung angenommen . Das

Inſtitut der Grundherrſchaft beſtand zwar noch, war aber

feinem weſentlichen Inhalte niach nur noch eine Einrichtung

1) Waldeckſche gemeinn. 3idr., Bd . IV, S. 123.

2) Vgl. bef. Waldeck: über die Unzertrennlichkeit der Bauerngüter. 1783.
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für den ſichern Bezug gewiſſer, in ihrer Höhe allerdings viel

fach drückender Abgaben und Leiſtungen. Die weitaus meiſten

Bauern hatten ein feſtes Beſißrecht an ihrem Gute, das fat

tiſch dem Eigentum gleich ſtand. Es gewährte ihnen eine weit

gehende Unabhängigkeit und bewahrte ſie und ihre Familien

angehörigen, auch die außerhalb der Heimat lebenden , für die

das väterliche Gut ſtets eine Zufluchtsſtätte im Falle der Not

blieb, vor der Gefahr, plößlich zu Proletariern ohne feſte und

dauernde Erwerbsgelegenheit herabzuſinken .

Es ſcheint, als ob ſich die Bemühungen des Bauernſtan

des und die Fürſorge der Landesherren bis zum Beginne

des XIX. Jahrhunderts auf dieſe Verbeſſerung des bäuer:

lichen Befikrechtes konzentriert haben. Von einer Verbeſſerung

der landwirtſchaftlichen Technik hören wir ſo gut wie gar

nichts . Für den bäuerlichen Grundbeſig beſtand die alte

Dreifelderwirtſchaft noch unvermindert fort. Shrer Aufhebung

und Verbeſſerung ſtanden , wie wir bereits geſehen haben, nicht

nur in grundherrlichen Befugniſſen, ſondern auch in der Dorf

und Flurverfaſſung bedeutende Hinderniſſe gegenüber. Bei

der Gemengelage der Grundſtücke und den auf der Feldflur

haftenden Huteberechtigungen war für alle Bauerngüter eine

beſtimmte gleichmäßige Wirtſchaftsweiſe vorgeſchrieben . Die

Freiheit des Einzelnen war durch das genoſſenſchaftliche Prinzip,

auf dem ſich dieſe Verfaſſung aufbaute, weitgehenden Beſchrän:

kungen unterworfen. Mußten dieſe beſonders von den vor:

wärts ſtrebenden energiſchen Elementen oft als drückende Feſſel

empfunden werden, ſo hatte die Dorfverfaſſung andererſeits

für die ſchwächeren Glieder den Vorzug, daß ſie ihnen einen

großen Teil ihrer Tätigkeit, namentlich ſoweit dieſe beſondere

Fähigkeiten und Bemühungen vorausſeşte, abnahm und auf

die Algemeinheit übertrug. Wo auch die unteren Bauern

klaſſen , die Beiwohner und Beiſaſſen , rechtlich oder wenigſtens

faktiſch Nußungenanteile an den im Gemeindebeſite befindlichen

Weiden und Waldungen hatten und zu den Hutungen auf

der Gemeindeflux zugelaſſen waren , war ihre Abhängigkeit

von ihren Arbeitgebern bedeutend gemildert.

?
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Von einem eigentlichen ländlichen Proletariat kann im

Fürſtentum Waldeck für die damalige Zeit kaum die Rede

fein '). Allerdings war in vielen Landesteilen eine Vermehrung

der Bevölkerung bei der beſtehenden Agrarverfaſſung nur dann

möglich, wenn es gelang, durch Einführung für den Abſatz

außer Landes arbeitender Gewerbe eine Erweiterung des Nah

rungs -Spielraumes zu ſchaffen . Eine Vermehrung der land

wirtſchaftlichen Bevölkerung ſekte eine Umgeſtaltung der Agrar

verfaſſung in der Richtung voraus, daß die zahlreichen einer

intenſiveren Wirtſchaftsweiſe im Wege ſtehenden, durch Grund

herrſchaft und Gemeindeverfaſſung bedingten Hinderniſſe fielen .

Wie dieſe ſchon ſeit Ende des XVIII . Jahrhunderts geforderte

und durch die Entwicklung des bäuerlichen Beſikrechtes vor

bereitete Reform der bäuerlichen Grundbeſikverfaſſung ſich nun

um die Mitte des XIX . Jahrhunderts vollzogen und welchen

Einfluß ſie auf die Entwicklung der Bevölkerung gehabt hat,

bleibt eine dem geſchichtlichen Teile der Arbeit vorbehaltene

Frage.

1) Curße, a . a . D., S. 494.
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Zweiter Teil.

Bevölkerung und Agrarverfaſſung in ihrer geſchichtlichen

Entwicklung.

Es liegt dem Zweck dieſer Arbeit fern , eine umfaſſende

Agrargeſchichte des Fürſtentums Waldeck zu geben. Daher

erübrigt es ſich, auf zahlreiche Fragen und Probleme einzu

gehen, die eine Geſchichte der Agrarverfaſſung ſtellen würde.

Es wird im Allgemeinen genügen, diejenigen Fragen , die des

Zuſammenhangs wegen nicht übergangen werden können , im

Anſchluß an die ſichern Reſultate der geſchichtlichen Forſchung

kurz zu behandeln . Nur dort, wo ein engerer Zuſammenhang

zwiſchen der Geſtaltung der Agrarverhältniſſe und der Bewe

gung, Verteilung und ſozialen Gruppierung der Bevölkerung

beſteht, muß auf die Agrarverfaſſung näher eingegangen

werden .

Zur Gliederung des Stoffes fei Folgendes bemerkt : Der

erſte Abſchnitt behandelt die Beſiedelung des Landes von

ihren Anfängen an bis zu den leßten zur Gründung neuer

Orte führenden Rodungen am Ende des XII . Jahrhunderts.

Er umfaßt den Zeitraum vom Beginn unſerer Zeitrechnung

bis etwa zum Jahre 1200. Die Ilmgeſtaltung der Grundbe

ſikverfaſſung, die räumliche, durch die Entſtehung der Städte

und den Untergang zahlreicher beſtehender Siedelungen be

dingte Neuverteilung und die ſoziale Neugruppierung der Be

völkerung bilden den Inhalt des zweiten von 1200 bis etwa

1500 reichenden Abſchnitts . Die Fortentwicklung der Bevöl

kerung auf dem Boden dieſer neuen Verfaſſung, die Ausge

ſtaltung dieſer Verfaſſung ſelbſt werden im dritten Abſchnitt,
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der bis zum Jahre 1850 reicht, behandelt. Durch den dreißig

jährigen Krieg, der eine geſonderte Betrachtung fordert , wird

er in zwei Teile zerlegt . Iin vierten Abſchnitt ſchließlich iſt die

moderne Agrarreform und die neuzeitliche Bevölkerungs -Be

wegung des Landes zu behandeln . Er reicht bis zur Ge

genwart.

Die Erörterung der Beſiedelung des Landes erfolgt im

engen Anſchluß an W. Arnold : „ Anſiedelung und Wande

rungen deutſcher Stämine, zumeiſt nach Heſſiſchen Ortsnamen . "

Es konnte hier in ſo mehr auf ihn zurückgegangen werden ,

als das von ihm unterſuchte Gebiet das Fürſtentum Waldeck

mit umfaßt . Im Übrigen ſei auch hier auf W. Wittich :

„ Die Grundherrſchaft in Nord -Weſtdeutſchland “ verwieſen .

I. Abſchnitt.

Die Beſiedelung des Landes. Bom Beginn unſerer Zeit

regnung bis ca. 1200 n. Chr.)

Beim Eintritt der Germanen in die überlieferte Geſchichte

finden wir im heutigen Fürſtentume Waldeck bereits eine rein

germaniſche Bevölkerung vor. Nur wenige Spuren laſſen noch

erkennen, daß auch hier früher Kelten gelebt haben . Sie ſind

von den von Often her einwandernden Germanen verdrängt

worden , ehe ſie zur feſten Niederlaſſung ſchreiten konnten .

Die erſten dauernden Niederlaſſungen ſind germaniſchen Ur

ſprungs, das Fürſtentum Waldeck gehört zu den „ Volfslanden “

Meißen's 1) .

Welcher der Cäſar bekannten Volksſtämme das Land im

Beſik gehabt hat , ſteht nicht ſicher feſt. Zu Tacitus' Zeiten

finden wir die Katten im Beſik eines großen Teiles des Fürſten

tumes ; ihr Hauptort Mattium lag nicht fern der Grenze an

der Eder. Wahrſcheinlich gehörte ihnen nicht nur das Eder

1 ) A. Meißen : Siedelung und Agrarweſen der Weſtgermanen und Oſt

germanen, der Kelten, Römer, Finnen und Slaven.

9
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gebiet , ſondern auch ein großer Teil des Landes bis zur Die

inel, der ihnen dann im Laufe der nächſten Jahrhunderte in

den Kämpfen init ihren ſächſiſchen Grenznachbarn endgültig

verloren ging. Eine Erinnerung hat ſich in der karolingiſchen

Gaubezeichnung erhalten : der ganze nordöſtliche Teil des Fürſten

tums gehörte mit dem angrenzenden heſſiſchen Gebiete zum

pagus hessi saxonicus, der bis zur Diemer im Norden reichte,

während der ſüdliche Teil des Fürſtentums, das Edergebiet,

dem pagus hessi franconicus einverleibt war. Die gemein

ſame Bezeichnung „ Heſſengau “ für zwei bereits im 8. Jahr:

hundert von verſchiedenen Volksſtämmen bewohnte Gebiete legt

den Schluß nahe, daß ſie früher von ein und demſelben Volks

ſtamm , den Katten (Heſſen ) bewohnt waren . Die Grenze

zwiſchen der fränkiſchen und ſächſiſchen Bevölkerung, wie ſie

in den Käinpfen in der Zeit nach der Völkerwanderung wohl

endgültig feſtgelegt iſt, führt mitten durch das Land. Wir

haben ſie oben ) bereits kennen gelernt. Die Eroberung des

Landes durch Karl den Großen hat in der Verteilung der

beiden Volksſtämme keine weſentliche Änderung hervorgerufen .

Die Rückeroberung des den Heſſen von den Sachſen abgenom

menen Diemellandes durch die fränkiſchen Könige „war in der

Hauptſache nur eine politiſche. Sie vollzog ſich nicht mehr in

der Weiſe wie zur Zeit der Wanderungen, wo der beſiegte

Stamm aus dem eroberten Lande verdrängt wurde und der

Sieger ſeine Siße einnahın . Dennoch iſt nur ein Teil, wenn

auch vielleicht der größere Teil der ſächſiſchen Bewohner im

Lande geblieben . Denn nicht genug, daß das Diemelland durch

den Krieg ftark entvölkert wurde, führte der fränkiſche Sieger

noch einen Teil der Sachſen fort, um ſie tiefer im fränkiſchen

Gebiete anzuſiedeln ; das dadurch herrenlos gewordene Land

wurde an fränkiſche Sieger vergeben .“ 2) . Doch kann ſich durch

dieſe Verpflanzung der Bevölkerung, auf die wir unten noch

zurückzukommen haben, der Volkscharakter nicht weſentlich ver

1 ) Vgl. oben S. 89.

2) M. Sering : Die Vererbung des ländl . Grundbeſißes im Königreich

Preußen, Bd . IV. ( Oberlandesgerichtsbez. Caſſel) S. 48, 49.
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ändert haben . Dazu iſt der Gegenſaß zwiſchen dem ſächſiſchen

Norden und dem fränkiſchen Süden zu groß, die Sprachgrenze

zu ſcharf. Das Schwanken der Volksſtämme hat ſchon vor der

fränkiſchen Eroberung endgültig ſein Ende gefunden.

In der Cauverfaſſung Karls des Großen gehörte der

Dſten des Landes dem pagus hessi an, der wahrſcheinlich in

die zwei oben genannten Untergane zerfiel. Ihre Grenze fiel

wahrſcheinlich mit der Sprachgrenze zuſammen . Beide Unter

gaue erſtreckten ſich weit in das benachbarte Heſſen hinein .

Dagegen fiel der Jttergau faſt ganz in das heutige Fürſten

tum Waldeck. Er umfaßte den heutigen Eiſenberger und einige

Orte im Tiviſter und Ederkreiſe. Hier iſt die Bevölkerung

vielleicht von Anfang an ſächſiſchen Stammes geweſen , ohne

daß genan feſtzuſtellen iſt, welches der im ſächſiſchen Völker

bunde aufgegangenen Völker des Tacitus hier geſeſſen hat .

Curze ), der die damalige Grenze zwiſchen Sachſen und Fran

fen bezw . zwiſchen den zu dieſen Völkergruppen gehörenden

Volksſtämmen mit der heutigen zuſammenfallen läßt, nimmt

an , es ſeien die Cherusker geweſen .

1. Die erſte Siedelungsperiode (bis ca. 400 n. Chr.)

Arnold unterſcheidet drei Hauptſiedelungsperioden . Die

erſte reicht vom Beginn unſerer Zeitrechnung bis zur Völker

wanderung (ca. 400 11. Chr.),die zweite umfaßt die Zeit von

der Völkerwanderung bis zur Unterwerfung des Landes durch

die Franken (ca. 400-800 n . Chr. ), die dritte die Zeit von

800 bis etwa zum Jahre 1200. Die Zahl der nach dieſer Zeit

gegründeten Ortſchaften - es handelt ſich faſt nur um Städte –

iſt ſo gering, daß wir den Abſchluß der Befiedelung auf das

fahr 1200 anſeßen können . Jeder dieſer Perioden rechnet

Arnold gewiſſe Gruppen von Ortsnamen zu , deren Auswahl

er beſonders nach ihrer Zuſammenſeßung trifft.

Wenn es auch vor Beginn unſerer Zeitrechnung einzelne

Siedelungen gegeben haben mag, jo läßt ſich der Beginn der

Beſiedelung doch wohl erſt auf den Beginn unſerer Zeitrech

1) Curße, a . a . D. S. 194 ff.



132

nung anſeken. Damals, in der Zeit zwiſchen Cäſar und Taci

tus, erfolgte der endgültige Übergang der Weſtgermanen vom

Nomadentum zur Seßhaftigkeit. Das Erſcheinen der Römer

in Gallien und am Rhein, das ein weiteres Vordringen der

Germanen in die von den Kelten befekten Gebiete verhinderte ,

zwang die Germanien, durch den Übergang zu einer intenſive

ren Bodenaušnužung den Nahrungsſpielraum zu erweitern .

Dabei haben wir uns den Übergang von der Weidewirtſchaft

zum Ackerbait als ganz allmählich ſich vollziehend zu denken .

Die Ortsnamen dieſer Periode haben nach Arnold ent

weder einen einfachen Wortſtamm oder weiſen Endungen auf.

deren Verſtändnis heute bei dem Laien ganz verſchwunden iſt.

Die Zuſammenfezing weiſt meiſt auf eine Beſonderheit der

Page hin. Die Endungen haben im Laufe der Zeit manche

Abänderungen erfahren, ſo daß ſie ſich ſelten rein erhalten

haben. Es gehören hierher die Endungen affa, aha , lar, loh ,

mar, tar.

Die erſten Anſiedelungen haben wir in den offenen und

fruchtbaren Taluiederungen zu ſuchen . Der größte Teil des

Landes bildete vor Beginn der Beſiedelung ein einziges großes

Waldgebiet, das den Germanen in den Kämpfen mit den Rö

mern als Zufluchtsort diente. Die Schilderung, die Tacitus

von dein Überfall der Katten durch Germanicus im Jahre 15

n . Chr. macht , 1) läßt dieſen Gegenfaz deutlich hervortreten .

Das offene an der Eder gelegene Land wird von den Römern

verwüſtet. Im Gegenſatz dazu werden die großen Waldungen

genannt, an denen die Verfolgung der Römer Halt machen

mußte. Daß nur die weiten Niederungen der Eder, dann auch

der Diemel als Gebiete erſter dichterer Beſiedelung in Be

tracht kommen, läßt ſich an der Hand der Ortsnamenforſchung

deutlich nachweiſen , auch wenn wir es nicht aus der Schilde

rung des Tacitus entnehmen und bei der geographiſchen Be

ſchaffenheit des Landes von ſelbſt vermuten könnten . Zwar

finden ſich die der erſten Siedelungsperiode von Arnold zuge

rechneten Ortsnamen nicht nur in den Talniederungen der

1) Annal. I , 56 .
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Diemel und Eder, ebenſowenig wie hier andere, einer ſpäteren

Zeit angehörende Ortsnamen fehlen ; aber die letzteren treten

hier gegenüber den erſteren zurück, während in den übrigen

Teilen des Landes ganz das entgegengeſepte Verhältnis herrſcht.

Speziell im Edertale unterhalb Affoldern gehören von 8 Ort

ſchaften dem Namen nach 7 (Mandern, Wega, Wellen , Anraff,

Giflik, Mehlen, Affoldern) der erſten Periode an , nur Berg

heim iſt ſeinem Namen nach ſpäter entſtanden. Außer dem

Eder- und Diemeltale ſind noch die größeren Nebentäler dieſer

beiden Flüſſe früh von der Beſiedelung erſchloſſen worden .

Hier finden wir noch verhältnismäßig zahlreiche Ortsnamen ,

die auf ein hohes Alter der Siedelung ſchließen laſſen, während

ſolche in den höher gelegenen Landesteilen, ſo im Upland und

namentlich im Kellerwald, faßt ganz fehlen .

Alles in Allem iſt es nur ein geringer Prozentſatz von

Siedelungen, deren Entſtehung wir init Sicherheit in jene erſte

Periode vor Beginn der Völkerwanderung anſeßen können :

von ca. 290 im ganzen Lande nachweisbaren mittelalterlichen

Siedelungen im Höchſtfalle etwa 50 , von denen die Hälfte auf

den Ederkreis entfällt und der Reſt fich etwa gleichmäßig auf

die anderen Kreiſe verteilt. Bei der gebirgigent, für eine frühe

Beſiedelung ungünſtigen Natur des Landes nimmt die geringe

Zahl alter Siedelungen nicht Wunder.

Welchen Umfang die älteſten Siedelungen gehabt haben,

wie ſie entſtanden ſind, wie ihre innere Verfaſſung geweſen iſt,

das find Fragen , die ſich nur im Zuſammenhang mit der gan

zen Agrarverfaſſung erörtern laſſen und heute wieder beſtrittener

ſind als zuvor . Den zahlreichen Unterſuchungen, die durch fie

hervorgerufen ſind , vermag ich keinen neuen Gedanken hinzu

zufügen ; es kann ſich hier nur darum handeln, ob nicht die

eine oder die andere der Siedelungstheorien in den Siedelungs

verhältniſſen des Fürſtentums Baldeck eine Unterſtüßung findet.

Was zunächſt den Umfang der älteſten Siedelungen be

trifft, fo handelt es ſich um die Frage, ob das Hofſyſtem , wie

wir es noch heute in großen Teilen Weſtfalens, am Nieder

rhein , in Belgien und Nordfrankreich haben , urſprünglich überall
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vorhanden geweſen iſt, oder ob das Dorfſyſtem , das heute in

faſt ganz Mitteleuropa verbreitet iſt, ebenfalls ein urſprüng

liches Siedelungsſyſtem darſtellt, und bei Bejahung dieſer Frage,

worin das Nebeneinanderbeſtehen beider Siedelungsformen ſeine

Erklärung findet . Im Gegenſap zu der neuerdings wieder be

fonders von Wittich vertretenen Anſchauung, die das Dorf

ſyſtem als eine verhältnismäßig ſpäte Entwicklungsſtufe anſieht

und die Dörfer aus Einzelhöfen hervorgehen läßt – das weſt

fäliſche Hofſyſtem iſt nach ihr der Typus der älteſten Siede

lungsform hält die herrſchende Meinung, die in dein große

zügigen Werke Meißen's 1) ihre hauptſächliche Stüße hat, an

der Auffaſſung feſt, daß auch das Dorfſyſtem eine urſprüng=

liche Siedelungsform iſt. Die Erklärung findet Meißen in

nationalen Verſchiedenheiten : das Hofſyſtem iſt nach ihm kelti

fchen Urſprungs, während das Dorfſyſtem die ſpeziell germa

niſche Siedelungsform iſt. Wo die Germanen bei ihrer Ein

wanderung noch keine feſten Siedelungen vorgefunden haben ,

haben ſie das ihnen eigentüinliche Dorfſyſtem ausbilden können .

Auch fehlt es an Stimmen nicht, die den Gegenſatz zwiſchen

Dorf- und Hofſyſtem lediglich mit geographiſchen Verſchieden :

heiten erklären . ).

Daß die Germanen im Gegenſaß zu den Kelten zur Aus

bildung des Dorfſyſtems gekommen ſind, führt Meißen auf

den demokratiſchen Charakter der Verfaſſung der Bermanen

zurück, während die Verfaſſung der Kelten ariſtokratiſches Ge

präge trug. Schmoller 3) faßt die Ergebniſſe der Meißen’ſchen

Forſchungen , ſo weit ſie ſich auf die gemaniſchen Siedelungen

beziehen, folgendermaßen zuſammen : „ Er (Meißen ) läßt die

indogermaniſchen Völker als Nomaden in Europa einwandern ;

die germaniſchen Marken von etwa 2 bis 8 Geviertmeilen

(ca. 100-400 Geviert-Kilometer) ſtellt er ſich als Siße der

Weidegenoſſenſchaften von 120 Familien oder 1000 Seelen vor,

1) Vgl. oben S. 129. Anm. 1 .

2) Vgl. hierzu die Art. „ Agrargeſch .“ u . „ Bauer " in Elſters Wörter:

buch d . Volkswirtſchaft Bd . 1. 1907.

3 ) 6. Schmoller, Grundriß d . allgem . Volkswirtſchaftslehre 1 , S. 261.
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die durch Übervölkerung etwa im Beginne unſerer Zeitrech

nung genötigt ſind, für den größeren Teil ihrer weniger Vieh

beſigenden Genoſſen zum Ackerbau und feſter Siedelung in

Dörfern überzugehen : Gruppen von 5—30 Familien erwerben

durch Vertrag mit der Mark-Genoſſenſchaft feſte Dorffluren,

legen die Dörfer an , teilen das zunächſt dem Dorfe liegende

Ackerland in Gewanne, d. h . längliche Quadrate nach der

Bodengüte; jeder Hufner erhält im Dorfe Haus-Stätte und

Ackerland, in jedem Ackergewann ſeinen Anteil von je 1/2--1

Morgen, außerdem die Nuşung in der gemeinſamen Dorfweide,

event. auch noch in der Mark." Meitzen ſieht mit der Herr

ſchenden Meinung in den Germanen des Tacitus freie Bauern.

Ein Stand von halb- und unfreien Hörigen und Knechten

war zwar vorhanden, aber auch zahlenmäßig ohne große Be

deutung. Dagegen läßt Wittich die Germanen, wie ſie Tacitus

uns ſchildert, als Grundherren von den Abgaben halbfreier,

auf beſonderem Beſitz wirtſchaftender Bauern leben . Das

Datenverhältnis, das wir ſpäter in ganz Deutſchland verbreitet

finden, iſt nach ihm ſchon zur altgermaniſchen Zeit in der

gleichen Weiſe vorhanden geweſen.

Die Hauptſtüte der Meißenſchen Siedelungstheorie bildet

das Vorhandenſein der Hufenverfaſſung in allen den Gebieten ,

deren Beſiedelung von vornherein eine rein germaniſche ge

weſen iſt. Daß dieſe Hufenverfaſſung gleich bei Beginn der

Beſiedelung von den Germanen zur Anwendung gebracht ſei,

iſt zwar ihres rationaliſtiſchen Charakters wegen ſchon oft be

ſtritten worden, doch hat man meines Wiſſens in ihr eine, wenn

auch nicht urſprüngliche, ſo doch allmählich allgemein bei den

Germanen zur Ausbildung gelangte Einrichtung geſehen . Erſt

neuerdings iſt dieſe Auffaſſung von Rübel 1) angegriffen wor

den , der im Gegenſaß zu der herrſchenden Meinung in der

Hufenverfaſſung nicht eine allgemein germaniſche, ſondern

ſpeziell faliſch -fränkiſche Einrichtung verhältnismäßig ſpäten

Urſprungs ſieht, die von den ſiegreichen Frankenkönigen in

1) R. Rübel : die Franken, ihr Eroberungs- und Siedelungsſyſtem im

deutſchen Volkslande.

*
*

:
:
:
:
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den eroberten Gebieten gewaltſam ein- und durchgeführt

wurde.

Ihr Siedelungsſyſtem foll dann ſpäter von den deutſchen

Königen übernommen und namentlich bei der Eroberung und

Koloniſation des deutſchen Oſtens angewandt ſein . Die Frage,

ob bei dieſer Umwälzung etwa ein Übergang vom Hof- zum

Dorfſyſtem in den einzelnen Gebieten ſtattgefunden hat, läßt

Rübel dabei zunächſt noch offen .

Wenn die Anſicht Rübels, daß die Hufenverfaſſung plan

mäßig von einer ſtarken Zentralgewalt mit Hilfe eines techniſch

geſchulten Beamtenmaterials geſchaffen ſei , auch ihren ratio

naliſtiſchen Charakter leicht erklären würde , ſo ſcheint mir

ſeine Anſicht doch zunächſt noch der Beſtätigung zu bedürfen ,

ehe ihr der Vorzug vor der Auffaſſung Meißen's gegeben

werden kann. Aber wenn wir auch von der Frage des Alters

und der Herkunft der Hufenverfaſſung abſehen , bleibt die Frage,

ob die erſten Siedelungen Einzelhöfe oder geſchloſſene Ortſchaf

ten waren, immer noch beſtehen. Vielleicht läßt ſich ihr für

unſer Gebiet durch eine genaue Unterſuchung der Siedelungs

verhältniſſe näher kommen .

Als Gegenſtand der Unterſuchung kann natürlich nur die

Ederniederung in Betracht kommen , der, wenn auch nicht alle,

ſo doch weitaus die meiſten Siedelungen der älteſten Zeit an

gehören. Heute liegen hier acht Ortſchaften (Mandern , Wega,

Wellen, Anraff, Bergheim , Gifliş, Mehlen und Affoldern),

die im Ganzen ein Gebiet von 5406 ha umfaſſen . Außer

dieſen acht noch beſtehenden Ortſchaften ſind 34/2 im Mittel

alter ausgegangene Siedelungen ( Hayn bei Wellen, Nelach und

eine der beiden Wüſtungen Harthauſen und Heilgerhauſen bei

Bergheim , Wengershauſen auf der Grenze zwiſchen Affoldern

und Hemfurt zur Hälfte) , im Ganzen alſo 111/2 Orte auf das

Gebiet der Ederniederung zu rechnen . Dieſe 114/2 Siedelun

gen , von denen 8 ſicher der erſten Siedelungsperiode ange

hören, würden demnach durchſchnittlich einen Umfang von

470 ha gehabt haben .

Nach Sagl- und Güterregiſtern aus dem XVI , und XVII,
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Jahrhundert betrug die Zahl der in den 8 beſtehen gebliebenen

Orten im bäuerlichen Beſit befindlichen Hufen 219 und

ſchwankte für die einzelnen Orte zwiſchen 14 ( Anraff) und 43

( Bergheim ). Zählen wir dazu noch den Beſitz der Meiereien

Bergheim und Giflitz mit je vielleicht 6 Hufen, ſo ſtellt ſich

bei einer Geſanitzahl von 231 Hufen für die 111/2 mittelalter

lichen Siedelungen die durchſchnittliche Hufenzahl eines Ortes

auf 20. Vielleicht iſt ſie noch etwas größer geweſen, da ein

Teil der Hufen in den Wüſtungen ſich aufgelöſt haben dürfte .

Ob ſich die Zahl der Hufen ſeit der Unterwerfung des Landes

durch die Franken im VIII . Jahrhundert, in welcher Zeit die

Hufenverfaſſung ſpäteſtens entſtanden iſt, vermehrt hat, iſt

fraglich. Die Vermehrung könnte höchſtens in das . VIII . bis

XII . Jahrhundert fallen , da ſich von da an auf dem platten

Lande ein Stillſtand, ja zeitweiſe ein bedeutender Rückgang

der Bevölkerung bemerkbar macht. Doch iſt auch für das

VIII . bis XII . Fahrhundert eine Vermehrung der Hufen wenig

wahrſcheinlich, da die tveitere Ausdehnung der Siedelungen in

der ganzen Periode, ſpäter die beginnende Koloniſation des

deutſchen Oſtens den natürlichen Bevölkerungszuwachs faſt

ganz aufgenommen haben dürften und die wahrſcheinlich in

jener Zeit eingetretene beſſere Ausnutzung des bereits in Be

arbeitung genommenen Ackerlandes eine Ausdehnung der

Feldflur für einen ſich gleich gebliebenen Perſonenkreis nicht

notwendig machte. Etwa 20 Hufen laſſen ſich demnach auch

für die Zeit kurz nach der Unterwerfung des Landes durch die

Franken als Durchſchnittsmaß für die Siedelungen im Edertale

bezeichnen .

Wie die Verteilung dieſer 20 Hufen eines Ortes damals

nun auch geweſen ſein mag, ob wir es bereits mit Villika

tionsbeſit zu tun haben, wobei ein kleiner Teil der Hufen in

einer Hand vereinigt und die übrigen Hufen einzeln hörigen

Bauern untergegeben ſind, oder ob die Maſſe des Volkes ſich

noch aus gemeinfreien Bauern mit einem geringen, eine oder

nur wenige Hufen umfaſſenden Beſik zuſammenſeşte, der Cha

rakter des Ortes als geſchloſſener Siedelung mit 10—15 Fa

.

.
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milien bleibt in beiden Fällen beſtehen. Kleine Dörfer von

dieſer Ausdehnung würden alſo die Siedelungen geweſen ſein,

die die Franken bei der Eroberung des Landes vorgefunden

oder geſchaffen haben .

Selbſt wenn wir Rübel zugeben , daß die Hufenverfaſſung

erſt von den Frankenkönigen eingeführt iſt, ſo iſt doch kaum

anzunehmen , daß ſie in dem Edergebiete, alſo in dem fränki

ſchen Teile des Landes, deſſen Einverleibung in das fränkiſche

Reich ſich vhne große Schwierigkeiten und Kämpfe vollzog,

das einmal beſtehende Siedelungsſyſtem völlig umgeſtaltet und

durch Zuſammenſchlagung etwaiger Einzelhöfe Dörfer geſchaf

fen haben. Ganz abgeſehen davon, daß ein ſolches Vorgehen

weit deutlichere Spuren in den Dokumenten der Zeit hinter

laſſen haben müßte, als die jind , die ſich als Beweis für die

Schaffung der Hufenverfaſſung durch die fränkiſchen Könige

ins Feld führen laſſen , iſt der Grund einer ſolchen , in die

Lebensgewohnheiten eines Volkes tief einſchneidenden Maßregel,

nicht abzuſehen . In den von den Sachſen bewohnten Gebieten

mochte immerhin eine in gewiſſen Grenzen gehaltene Neuver

teilung der Bevölkerung , ſo unwahrſcheinlich ſie auch iſt, ein

geeignetes Mittel ſein, um durch Auflöſung bisheriger Zuſam

menhänge die politiſche Unterwerfung des Landes zu ſichern ;

die Schwierigkeiten wären einer ſtarken Gewalt vielleicht auch

nicht ganz unüberwindbar geweſen, nachdem die langen erbit

terten Kriege das Land zum großen Teil entvölkert hatten ;

im fränkiſchen Süden dagegen würde eine Umgeſtaltung des

Siedelungsſyſtems die in erſter Linie friedlich vollzogene Un

terwerfung des Landes nur erſchwert haben . Auch müßten

bei den geringen geographiſchen Verſchiedenheiten des Edertales

die einzelnen Siedelungen doch wohl geringere Unterſchiede in

Lage und Größe aufweiſen , als heute vorhanden ſind. Alle

dieſe Umſtände machen es wahrſcheinlich, daß die Franken die

geſchloſſenen Orte nicht erſt geſchaffen, ſondern bereits vorge

funden haben.

Daß in der Zeit vom Beginn der Beſiedelung bis zur

Unterwerfung durch die Franken die Siedelungen ihren Cha
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rakter verändert, insbeſondere aus Höfen zu Dörfern ſich

entwickelt haben, erſcheint mir wenig wahrſcheinlich aus Grün

den ähnlich denen , die mich oben die Frage der Vermeh

rung der Hufen in der nachfränkiſchen Zeit haben ver:

neinen laſſen . Seit Beendigung der Völkerwanderung kam die

Vermehrung der Bevölkerung wohl ganz der Ausbreitung der

Siedelungen in den noch unbeſiedelten Gebieten zu gute.

Wenigſtens iſt die Zahl der damals neu gegründeten Orte ſo

groß, daß daneben ein Wachſen der ſchon beſtehenden aus dein

Beginn der Befiedelung ſtammenden Orte kaum anzunehmen

iſt. Wir werden unten noch ausführlich darauf zurückzukom :

men haben , daß die nach der Völkerwanderung gegründeten

Siedelungen wahrſcheinlich bedeutend kleiner geweſen ſind, als

die in der erſten hier in Frage ſtehenden Siedelungsperiode

entſtandenen ; es ſei hier nur vorausgeſchickt, daß auch dieſer

Unterſchied für den Dorfcharakter der älteſten Siedelungen

ſprechen dürfte.

Für das Edergebiet ſcheint nach alledem das Dorfſyſtem

als urſprüngliches Siedelungsſyſtem noch immer die größte

Wahrſcheinlichkeit zu beſiken . Daß die Siedelungen bedeutend

kleiner waren als heute – etwa 10 Familien dürften das

Durchſchnittsmaß geweſen ſein ändert an ihrem Charakter

nichts . Auch darin möchte ich der herrſchenden Meinung bei

pflichten, daß die Siedelungen nicht grundherrliche Siedelun

gen geweſen ſind, ſondern eine Gruppe gleichberechtigter Fa

milien umfaßt haben. Wie ſich der Übergang von der Weide

wirtſchaft zum Ackerbau und damit die Anlage der erſten

Siedelungen im einzelnen abgeſpielt hat, ob man ſofort allge

mein zur Seßhaftigkeit übergegangen iſt, oder ob nur ein Teil

der Bevölkerung, vielleicht die verarmten Familien oder Sippen

dieſen Übergang zuerſt vollzogen haben , während der Reſt der

Bevölkerung zunächſt noch an der Weidewirtſchaft auf den

vom Ackerbau noch nicht berührten Gebieten feſtgehalten hat,

muß hier dahin geſtellt bleiben .

Außerhalb der eigentlichen Ederniederung dürften die älte

ſten Siedelungen ähnlichen Charakter gehabt haben wie dort.
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Der Einfluß der geographiſchen Verhältniſſe wird ſich bei

ihnen in der Richtung bemerkbar gemacht haben, daß dort,

wo die Täler enger, die Höhen ſteiler ſind, die Siedelungen

entſprechend kleiner waren . Ob das Siedelungsſyſtem in dem

nördlichen, ſpäter von Sachſen bewohnten Teile des Landes

ebenfalls von vornherein Dorfſyſtem geweſen iſt, wie wir es

für den fränkiſchen Süden angenommen haben, muß zunächſt

noch dahingeſtellt bleiben . Die Beantwortung der Frage wird

durch den Umſtand erſchwert, daß hier aller Wahrſcheinlichkeit

nach nicht ſächſiſche Stämme, ſondern Katten geſeſſen haben,

denen wir alſo die älteſten hier gegründeten Siedelungen zu

zuſchreiben haben. Sie dürften in dieſem Falle ebenfalls von

vornherein den Charakter von Dörfern gehabt haben , wie die

Siedelungen im Edertale.

Natürlich ſind nicht alle der erſten Periode angehörenden

Siedelungen gleichzeitig entſtanden. Schon Arnold hat dar:

auf aufmerkſam gemacht, daß das Verhältnis von Mutter:

und Tochterſiedelung in der Bezeichnung der Ortſchaften noch

heute vielfach erkennbar iſt. Als Beiſpiele feien hier nur

Nieder- und Oberwerbe, Nieder- und Oberenſe, Nieder- und

Oberwaroldern genannt. Man ſchritt zur Anlage einer neuen

Siedelung erſt dann, wenn die Mutterſiedelung einen zu gro

ßen Umfang anzunehmen drohte . Daß ein Wachſen der ein

zelnen Siedelungen ſtattgefunden hat , ſoll natürlich nicht be

ftritten werden, auch wenn die Anſicht zurückgewieſen wird,

daß infolge dieſes Wachstums aus Höfen Dörfer geworden

ſind .

2. Die zweite Siedelungsperiode (von ca. 400-800 n. Chr.)

Die erſte Siedelungsperiode ſchließt Arnold mit dem Be

ginn der Völkerwanderung ab . Wenn dieſe gewaltige Maſſen

bewegung in unſerm Gebiete auch nicht ſo große Umwälzun

gen hervorgerufen hat, wie anderswo, wenn insbeſondere ein

Wechſel der das Band bewohnenden Volksſtämme allenfalls

nur an der Grenze zwiſchen Sachſen und Franken ſtattgefun

den hat, ſo hat ſich die Bevölkerung des Landes doch dem
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allgemeinen Zuge nach Weſten und Süden ſicherlich nicht

entziehen können . Namentlich dürfte ein großer Teil der jün :

geren Stammesglieder von der Flutwelle mitgeriſſen ſein , ſo

daß wir während der Dauer der Wanderungen einen Still

ſtand in der Ausbreitung der Siedelingen annehmen können .

Mit dem Augenblicke, wo die Volksmaſſen endgültig zur Ruhe

kamen, fegte eine neue ftarke Vermehrung der Bevölkerung in

der Heimat ein, die in der Ausdehnung der Siedelungen und

der Steigerung der Rodungstätigkeit zum Ausdruck kommen

mußte. Es beginnt eine neue Siedelungsperiode, die bis zur

Unterwerfung des Landes durch die Franken dauert.

Als die älteſten Ortsnamen dieſer Periode laſſen ſich init

Arnold die zur Bezeichnung von Orten benutten einfachen

Perſonennamen , die patronymiſchen Namen auf ungen und

ingen , ſowie die ſehr alten Ableiten auf ahi (ehe) und ithi

anſehen. Die leßten zwei Endungen gehören vielleicht noch

eher der vorigen Periode an . Daneben werden in ſteigendem

Maße noch heute verſtändliche Endungen zur Ortsnamengebung

verwendet. Sie weiſen entweder auf die Lage der Siedelung

hin oder deuten von vornherein eine menſchliche Siedelung an .

Zu den erſteren , die Arnold als die zeitlich früheren bezeichnet ,

rechnet er die Endungen au , born, bach (beck ), berg , bruch ,

bühl, feld, ſcheid, furt, ſtatt u . a . , zu den letteren die Endun

gen hof, dorf, heim und vor allen Dingen hauſen bezw . iin

ſächſiſchen Norden ſen .

Da der größte Teil dieſer Endungen auch nach Ablauf der

zweiten Periode noch zur Bezeichnung von neuen Siedelungen

benußt worden iſt, wenn auch die folgende dritte Siedelungs

periode gewiſſe ihr ſpezifiſche Namensbildungen aufweiſt, ſo muß

ein Teil der auf dieſe Endungen auslautenden Siedelungen ,

wenn wohl auch bei weitem der kleinere Teil , der folgenden

Siedelungsperiode zugerechnet werden ; für einige dieſer Sie

delungen läßt ſich die Entſtehung in der nachfränkiſchen Zeit

direkt nachweiſen .

Die mit den genannten Endungen zuſammengeſepten Vor

ſilben weiſen häufig, wie es auch bei den zuſammengejekten

.
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Ortsnamen der vorhergehenden Periode regelmäßig der Fall

war, auf die Lage oder ſonſtige beſondere Eigenſchaften der

betreffenden Siedelung hin . Daneben tritt in ſteigendem Maße,

je mehr wir uns dem Ende der Periode nähern, die Verbin

dung der Endungen mit Perſonennamen, namentlich bei den

Ortsnamen auf hauſen , hervor.

Im Ganzen laſſen ſich ca. 190 in dieſer Weiſe gebildete

Siedelungen nachweiſen , von denen etiva 140—150 in der

zweiten Siedelungsperiode, alſo zwiſchen 400 und 800 entſtan

den ſein dürften. Von dieſen 190 Siedelungen entfallen etwas

über 70 auf den Twiſter, etwa 80 auf den Eiſenberger und

noch nicht ganz 40 auf den Ederkreis . Das Verhältnis hat

ſich alſo gegenüber der erſten Siedelungsperiode umgekehrt:

der Ederkreis iſt bezüglich der Zahl der neu gegründeten Sie

delungen von der erſten an die letzte Stelle gerückt. Die mei

ſten oder neit entſtandenen Siedelungen ſind im ſpäten Mittel

alter wieder ausgegangen . Im Twiſter Kreiſe habe ich 46 ,

im Eiſenberger 49 und im Ederkreiſe 22 nachweiſen können,

im Ganzen 117 Wüſtungen , gleich 61,6 % aller nachweisbar

in jener Zeit entſtandenen Siedelungen . Wahrſcheinlich wird

die Zahl der Wüſtungen noch größer geweſen ſein, da von

vielen alle Spuren verwiſcht ſind . Arnold macht darauf auf

merkſam , daß die Zahl der Wüſtungen um ſo größer zu ſein

pflegt, je ſpäter die Orte entſtanden ſind. Wenn dieſe Beob

achtung zutrifft, wir haben noch auf ſie zurückzukommen

ſo würde die relativ große Zahl der Wüſtungen unter den

Siedelungen der zweiten Periode gegenüber der der erſten

Periode (61,6 % gegenüber 33,3º / ) die bisherigen Angaben

über das Alter der Siedelungen beſtätigen .

Beſchränkten ſich die älteſten Siedelungen auf die Niede

rungen der Eder und Diemel und ihre größeren Seitentäler,

ſo finden wir die neuen Siedelungen bereits im ganzeu Lande

verbreitet . Wo die Beſiedelung ſchon vorher eine verhältnis

mäßig dichte war, wie im Edergebiete, iſt ihre Zahl natur

gemäß ſehr gering; dagegen dürften große Teile des Twiſter

und Eiſenberger Kreiſes, wie das Upland, im Ederkreiſe beſon
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ders auch der Kellerwald, erſt damals von der Befiedelung

erſchloſſen ſein .

Wahrſcheinlich ſind die neu gegründeten Siedelungen

durchſchnittlich kleiner geweſen als die der erſten Siedelungs

periode. Wenigſtens iſt das Durchſchnittsgebiet der Siedelun

gen (einſchl . der Wüſtungen ) im Twiſter Kreiſe ſowohl wie im

Eiſenberger Kreiſe, die beide hauptſächlich in der zweiten

Periode beſiedelt ſind, mit 302 bezw . 410 ha nicht unbeträcht

lich kleiner als in dem ſchon relativ früh beſiedelten Ederkreis ,

wo das Durchſchnittsgebiet einer Siedelung 451 ha beträgt .

Es ſei daran erinnert, daß in der Ederniederung, die zu den

fruchtbarſten Teilen des ganzen Landes gehört , die Siedelun

gen durchſchnittlich einen Umfang von 470 ha hatten . Für

den Eiſenberger Kreis würden ſich die Zahlen wohl noch etwas

niedriger ſtellen, wenn nicht bei der gebirgigen Natur des

Landes weite Strecken überhaupt nicht zur Beſiedelung ge

langt wären .

Aus demſelben Grunde iſt der Kellerwald , in dem mit

einer einzigen Ausnahme (Kleinern) ſich überhaupt keine Sie:

delungen der erſten Periode finden, nicht als Vergleichsobjekt

brauchbar ; die Siedelungen ſind hier nur in die tief in das

Land ſich einſchneidenden Täler vorgedrungen , während auf

den ausgedehnten , breiten , hoch über die Täler ſich erhebenden

Höhenrücken nur ganz vereinzelt Siedelungen angelegt ſind .

Es ſcheint ſich mir bei den oben angegebenen Zahlen um

mehr als einen Zufall zu handeln, wenn auch bei der gerin

gen Ausdehnung der einander gegenüber geſtellten Gebiete

die Unterſchiede lediglich hierauf beruhen könnten . Dagegen

ſpricht vor allen Dingen , daß zahlreiche Orte , deren Ent

ſtehen wir mit ziemlicher Sicherheit in die zweite Periode ver

legen können , dicht bei einander liegen , während die Siede

lungen der erſten Periode jämtlich durch einen größeren

Abſtand von einander getrennt ſind. Es dürfte daher keine

überflüſſige Aufgabe ſein , nach den Gründen dieſer Erſchei

nung, daß nämlich die neu entſtandenen Siedelungen einen

kleineren Umfang hatten als die der erſten Periode, zu ſuchen .
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Zunächſt muß zugegeben werden , daß die Oberflächen

geſtaltung der ſpäter beſiedelten Gebiete mit ihrem Wechſel

von Berg und Tal der Anlage größerer Orte weniger günſtig

war, als die der früh beſiedelten , verhältnismäßig ebenen

Gebiete . Doch bleiben neben ſolchen Fällen, wo die Ober

flächengeſtaltung des Landes eine genügende Erklärung für den

geringen Umfang der ſpäteren Siedelungen bietet, zahlreiche

Fälle übrig, wo dieſe Erklärung verſagt . Das gilt beſonders

wieder dort , wo zivei oder mehrere Siedelungen dicht bei ein

ander liegen, obwohl die geographiſchen Verhältniſſe ebenſo gut,

wie beiſpielsweiſe im Edertale, die Vereinigung dieſer beiden

Siedelungen zu einer größeren bezw . die Gründung nur einer

einzigen größeren Siedelung geſtattet hätten. Namentlich im

Twiſterkreiſe laſſen ſich zahlreiche Beiſpiele anführen , beſon

ders wenn man die zahlreichen Wüſtungen mit in die Bes

trachtung hineinzieht. Wir werden alſo die Urſache der ge

nannten Erſcheinung außer in geographiſchen Verhältniſſen,

auf die ſie ſich vielfach zurückführen läßt, noch in andern Um

ſtänden ſuchen müſjen .

Die Bezeichnung der Orte gibt uns nun meines Erach

tens einen Fingerzeig für die Richtung der Unterſuchung. Es

iſt bereits bemerkt worden, daß gerade die ſpäteren Ortsnamen

dieſer Periode meiſt aus Perſonennamen und ſolchen Endun

gen zuſammengeſett ſind , die eine menſchliche Anſiedelung be

bedeuten . Von ſämtlichen 190 Siedelungen , die ihrem Namen

nach der zweiten Siedelungsperiode angehören, ſind ſicher 98

jo benannt, wahrſcheinlich aber noch mehr, da bei vielen Orts

namen die Bedeutung der Vorſilbe ſich nicht mehr genau

feſtſtellen läßt . Einzelne Perſönlichkeiten dürften alſo in jener

zweiten Periode immer mehr in den Vordergrund des Beſie

delungsvorganges getreten ſein ; nach ihnen wurde dann der

neu gegründete Ort genannt. Die Rolle, die ihnen bei der

Gründung der neuen Siedelung zufiel, könnte an ſich mehr

facher Natur geweſen ſein ; doch legt die Analogie der da

maligen Ortsbezeichnungsweiſe mit der der folgenden dritten

urkundlich bereits deutlich verfolgbaren Siedelungsperiode den
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Schluß nahe, daß die nach einzelnen Perſonen benannten Orte

ebenſo wie die Siedelungen der folgenden Zeit grundherrliche

Siedelungen geweſen ſind. Die Größe dieſer grundherrlichen

Siedelungen war durchſchnittlich bedeutend kleiner als die der

älteren, von einer Gruppe gemeinfreier Familien angelegten

Dörfer, wobei im Einzelnen vielleicht noch größere Abſtufun

gen vorgekommen ſind als bei den Dörfern der älteſten Zeit .

Neben großen grundherrlichen Dörfern dürfte es namentlich

auch an Einzelhöfen nicht gefehlt haben. Im ſpäten Mittel

alter finden wir zahlreiche Orte fo dicht bei einander liegen,

daß ſie keine große Ausdehnung gehabt haben können.

Vorausſeßung dieſer Siedelungsvorgänge iſt, daß wenig

ſtens gegen Ende der zweiten Siedelungsperiode die Maſſe des

Volkes aus halbfreien und unfreien Bauern beſtand, über die

ſich eine relativ geringe Zahl vollfreier Volksgenoſſen erhob .

Für die Sachſen wenigſtens dürfte das zutreffen . Am Ende

des VIII . Jahrhunderts ſcheidet die lex Saxonum die Sachſen

in mehrere ſtreng von einander geſchiedene Stände : die

nobiles , die liberi , liti und servi , von denen die erſten drei

Stände nach einer etwas früheren Quelle auf der Stammes

verſammlung der Sachſen zu Marklo vertreten waren. Über

das zahlenmäßige Verhältnis der drei Stände ſind wir aller

dings nicht gleich ſicher unterrichtet. Wittich 1) ſieht in den

liti die große Maſſe der Bauern, die auf eigenem Grund und

Boden fißend, an ihre Grundherren, die nobiles, Abgaben

entrichten mußten. Den nobiles gegenüber, die den Kern des

vollfreien Volkes ausmachten, traten die nach Wittich aus dem

Stande der unfreien und halbfreien Bauern hervorgegangenen,

zum Teil noch von Grundherren abhängigen liberi an Zahl

bedeutend zurück. Ob dieſe Auslegung der ſächſiſchen Stam

mesverfaſſung in allen Einzelheiten zutrifft, mag dahingeſtellt

bleiben ; ihr Kern, die Gegenüberſtellung von grundherrlich

abhängigen, die Maſſe des Volkes ausmachenden Bauern und

eines relativ geringen Standes vollfreier Grundherren, ſcheint

14

1) W. Wittich, a . a . D., Anlagen S. 119.

10
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mir zumal auch wegen ihrer Übereinſtimmung mit der oben

dargelegten Auffaſſung der in der hier in Frage ſtehenden

Periode gegründeten Siedelungen für unſer Gebiet zuzutreffen .

Allerdings dürfte der Stand der Grundherren noch bedeutend

zahlreicher, die Zahl der Liten dementſprechend geringer ge

weſen ſein , als im 11. und 12. Jahrhundert.

Ein Unterſchied zwiſchen dem ſächſiſchen Norden und dem

fränkiſchen Süden tritt in den Siedelungsverhältniſſen nicht

hervor. Allerdings iſt das in Betracht kommende fränkiſche

Gebiet – der zum großen Teil erſt in der folgenden Periode

beſiedelte Kellerwald und die ſchon in der erſten Periode

hauptſächlich beſiedelten Gebiete ſcheiden aus, es bleiben alſo

nur das Edergebiet oberhalb Affoldern und die nächſte Umge

bung von Wildungen als hauptſächlich in der zweiten Periode

beſiedelte Gebiete übrig zu klein, um einen ſicheren Schluß

darüber zu geſtatten, ob etwa vor der Unterwerfung des Lan

des durch die fränkiſchen Könige grundherrliche Siedelungen

eine nur oder ſpec. bei den Sachſen ausgebildete Erſcheinung

geweſen ſind . Soweit Ortsbezeichnung, Lage und Verteilung

der Siedelungen ſchließen laſſen , hat es grundherrliche Siede

lungen auch im fränkiſchen Gebiete ſchon vor der Unterwerfung

des Landes gegeben . Es müßte dann, wenn die oben geäußerte

Anſicht über den Dorfcharakter und die innere Struktur der

älteſten Siedelungen zutrifft, im Laufe der Zeit eine Verſchie

bung in der ſozialen Gruppierung der Bevölkerung in der

Richtung eingetreten ſein, daß die Zahl der vollfreien Volks

genoſſen ſich bedeutend verminderte und umgekehrt die Zahl

der halb- und unfreien Familien fich bedeutend vermehrte.

Die Gründe dieſer Verſchiebung müſſen hier ebenſo dahinge

ſtellt bleiben, wie die Frage, ob bei den Sachſen das Inſtitut

der Grundherrſchaft und damit auch grundherrliche Siedelun

gen kleinen Umfanges ſchon zur altgermaniſchen Zeit die Regel

geweſen ſind, oder ob auch bei ihnen Verfaſſung und Siede

lungsverhältniſſe denſelben Charakter getragen haben, wie er

für den fränkiſchen Süden angenommen iſt .") Soviel glaube

1) Vgl. oben S. 140.



147

ich annehmen zu dürfen, daß die Siedelungen im ſächſiſchen

Norden kurz vor der Unterwerfung des Landes durch die

Franken einen verhältnismäßig kleinen Umfang hatten , daß es

neben größeren Dörfern auch zahlreiche Einzelhöfe gab . Das

iſt um ſo wahrſcheinlicher, als infolge der durch die Unterwer

fung des Landes durch Karl den Großen hervorgerufenen

Veränderungen eine Reihe von Siedelungen verſchwunden ſein

dürfte, ein Punkt, auf den wir gleich zurückzukommen haben .

3. Die dritte Siedelungsperiode (von ca. 800-1200 n. Chr.)

Die politiſche Unterwerfung des Landes unter die fränki

ſche Herrſchaft, mit der die Bekehrung der Bevölkerung zum

Chriſtentum Hand in Hand ging, erfolgte im fränkiſchen Sü

den bereits in der erſten Hälfte des 8. Jahrhunderts und, wie

bereits bemerkt, ohne große Kämpfe auf friedlichem Wege, da

gegen im ſächſiſchen Norden erſt nach ſchweren Kriegen. Schon

ehe Karl der Große ſeine Anſtalten zur Unterwerfung des

Landes traf, hat es an Kämpfen zwiſchen Franken und Sach

ſen nicht gefehlt; ſie drehten ſich hauptſächlich um den von

Bonifacius gegründeten, aber bald wieder eingegangenen

Biſchofsſit Büraburg an der Eder. Von 772 an war dann

der Norden des Landes der Schauplaß der erſten harten

Kämpfe zwiſchen Karl dem Großen und den Sachſen , um

die nahe der Waldeckſchen Grenze an der Diemel gelegene

Eresburg (Marsberg) . Immerhin war hier gegenüber Nieder

ſachſen der Kriegszuſtand von verhältnismäßig kurzer Dauer :

780 war das Gebiet bereits völlig unterworfen . Nur der

Aufſtand der Sachſen 794-95, der nördlich der Erešburg

auf dem Sindfelde unterdrückt wurde, hat das Land vielleicht

nochmals in Mitleidenſchaft gezogen.

Weit bedeutender als die durch dieſe Kriege zweifellos

herbeigeführte Verwüſtung und teilweiſe Entvölkerung des Lan

des waren die Folgen der Unterwerfung. Die Überlieferung,

daß Karl der Große ein Drittel aller Sachſen nach Süden

verpflanzt und an ihre Stelle Franken angeſiedelt habe, iſt

zwar wahrſcheinlich übertrieben, läßt aber immerhin die bedeu

I
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tenden Veränderungen erkennen, die Karl der Große vornahm ,

um die Unterwerfung der Sachſen und die Einverleibung ihres

Landes in das fränkiſche Reich zu ſichern . Es iſt das Ver

dienſt Rübels , das hierbei von den fränkiſchen Königen be

folgte Syſtem klargeſtellt zu haben ; wenigſtens ſcheinen mir

feine Ausführungen in dieſer Beziehung ſtichhaltig zu ſein .

Das Eroberungsſyſtem der Franken, das auch bei Unterwer

fung der Sachſen zur Anwendung gekommen iſt, gipfelte da:

nach in der Anlegung großer „ Reichshöfe “ an den Hauptver

kehrs- und Heerſtraßen ſofort nach der erſten Beſeßung des

Landes. Solange das Land noch nicht definitiv unterworfen

war, dienten dieſe meiſt mit Franken befekten Reichshöfe in

erſter Linie als Etappenſtationen zur Verpflegung des vor

rückenden Heeres und zur Sicherung der rückwärtigen Ver

bindungen und bei Aufſtänden des unterworfenen Volkes als

Stüzpunkte, die ſo lange gehalten werden konnten, bis ein

Heer zum Entſaze und zur Unterdrückung des Aufſtandes

heranrückte . Um dieſen doppelten Zweck erfüllen zu können,

mußten ſie einmal einen bedeutenden Landkompler umfaſſen,

ſodann befeſtigt ſein . Später trat der militäriſche Zweck in

den Hintergrund, dagegen wurden die Reichshöfe dann viel

fach Mittelpunkte der politiſchen Verwaltung.

Auch abgeſehen von den Landeinziehungen, die zur Anlage

dieſer Reichshöfe vorgenonimen wurden, ſind bedeutende Be

ſigveränderungen vorgekommen , in erſter Linie dadurch, daß

Karl der Große das von dem aufſtändiſchen ſächſiſchen Adel

verwirkte oder durch den Tod der Herren frei gewordene Land

einzog und an ſeine Getreuen , hauptſächlich fränkiſche, ſpäter

auch ſächſiſche Große zur Belohnung ihrer Dienſte vergab.

Die hierdurch hervorgerufenen Veränderungen würden wohl

noch bedeutender geweſen ſein, wenn hier, im äußerſten Süden

des fächſiſchen Gebietes, die Unterwerfung des Landes und

damit der Anſchluß des Adels an Karl den Großen nicht

verhältnismäßig ſchnell zum Abſchluß gelangt wären. Daß

bei ſolchen Umwälzungen die bisherige Grundbeſikverteilung

vielfach durch eine neue erſeßt wurde, daß zahlreiche kleinere,
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im Kriege zerſtörte und ihres Beſikers beraubte grundherr

liche Siedelungen verſchwanden, iſt natürlich . Ob jedoch dieſe

Veränderungen ſo groß geweſen ſind, daß ſich von einer Ver

änderung des Siedelungsſyſtems ſprechen läßt, wage ich nicht

zu entſcheiden, ſo unwahrſcheinlich es mir zunächſt auch

erſcheint.

Zu dieſen ſchon während der Kriege ſich vollziehenden

Folgen der Unterwerfung des Landes kamen noch weitere hin

zu, die erſt ſpäter zu eigentlicher Bedeutung gelangten und

wie jene auf Ausbildung der mittelalterlichen Großgrundherr

ſchaften hindrängten . Die Umgeſtaltung der Heeresverfaſſung

und die Übertragung des fränkiſchen Rechtsjakes, daß alles

unbeſepte Land Eigentum des Königs ſei, auf das eroberte

Gebiet bewirkten , daß der Stand der nobiles (und liberi) , der

vor dem Kriege noch verhältnismäßig zahlreich war, zu Guns

ſten der halbfreien liti faſt ganz verſchwand und wenige

Grundherren in den Beſiß ausgedehnter Gebiete gelangten.

Gehen wir zunächſt zur Erörterung des zweiten Momentes

und damit zur Betrachtung der legten großen in dieſe Zeit

fallenden Rodungen über. Zu den Ortsnamensbildungen , die

wir ſchon in der vorigen Periode kennen gelernt haben, die

aber auch jetzt noch benußt wurden, tritt eine Reihe neuer,

ſpeziell für die dritte Periode typiſcher Bildungen hinzu. Das

gilt insbeſondere von denen, die auf kirchlichen Einfluß hin

weiſen und deshalb nur in dieſer dritten Periode entſtanden

ſein können . Arnold zählt hierher befonders die Namen auf

kirchen, cappel, münſter und zelf. Aber auch beſtimmte andere

Wortbildungen laſſen ſich im Allgemeinen der dritten Periode

zuweiſen, ſo die Namen auf hagen, rode, fes, burg, ſtein , fels

und tal . In unſerem Gebiete ſind nur die Endungen auf

rode und hagen häufiger vertreten, die andern finden ſich

entweder garnicht oder nur ganz vereinzelt.

Im Ganzen ſind es etwa 35 Siedelungen, die ſpec. der

dritten Periode angehörende Ortsnamen aufweiſen . Dazu

kommen etwa 40 bis 50 Ortſchaften, die ihrem Namen nach

ebenſo gut der zweiten Siedelungsperiode zugerechnet werden
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könnten, tatſächlich aber wohl erſt in der dritten Periode ent

ſtanden ſind, wie ſich bei einigen dieſer Orte durch die Gel

tung des Hegerrechts oder Hagenrechts (jus indaginis) , eines

erſt in der dritten Periode entſtandenen grundherrlichen Beihe

rechts, nachweiſen läßt . Sodann ſind jene ſpät angelegten Orte

fehr bald wieder eingegangen, ſo daß ſich von ihnen ſelbſt

eine Flurbezeichnung nicht mehr erhalten hat und bei der Iln

vollſtändigkeit des Urkundenmaterials von ihnen nichts mehr

zu erfahren iſt. Die Zahl der von 800-1200 entſtandenen

Siedelungen dürfte alſo bedeutend höher als 35 ſein, erreicht

aber die Zahl der in der zweiten Siedelungsperiode entſtande

nen Orte doch bei weitem nicht.

Die meiſten der neuen Siedelungen finden wir hoch hin

auf in den kleinen Seitentälern der größeren Waſſerläufe, im

Buntſandſtein beſonders auf den dieſe begleitenden Höhenzügen,

in Gegenden, die zum großen Teil ſchon ſeit langer Zeit wie

der mit Wald bedeckt ſind . Namentlich ſcheint der Grenz

diſtrikt des heutigen Twiſter und Ederkreiſes, wo wir zahl

reiche auf hagen endigende, 'meiſt wieder untergegangene Orte

finden , erft verhältnismäßig ſpät zur Beſiedelung gelangt zu

ſein . Auch der Kellerwald iſt wohl zum größten Teil erſt in

dieſer Periode beſiedelt worden. Abgeſehen davon, daß die Ab

gabe des Hegerrechts in Reißenhagen, Braunau, Frebershau

ſen 1) darauf ſchließen läßt, tragen die zur Bezeichnung der

Orte benußten Perſonennamen bei zahlreichen Orten im Kel

lerwald ein durchaus neuzeitliches Gepräge. Dagegen hat es

den Anſchein, als ob die Beſiedelung des Uplandes ſchon ver

hältnismäßig früh abgeſchloſſen worden wäre. Speziell der drit

ten Periode angehörige Ortsnamen giebt es hier nur zwei, faſt

alle übrigen müſſen der zweiten Periode zugerechnet werden .

Vielleicht iſt die geringe Fruchtbarkeit des Gebietes die Urſache

geweſen, daß die Grundherren die Beſiedelung hier nicht wei

ter ausgedehnt haben.

Von Grundherren nämlich ging die Ausbreitung der

1) Vgl. Akten d. F. W. Regierung zum Gefeßentw . betr. Aufheb . d.

Geſchloſſenheit 26.
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Siedelungen in dieſer Periode faſt ganz allein aus. War ihre

Zahl in der vorhergehenden Periode noch relativ groß und die

von ihnen gegründeten Siedelungen zum Teil ſehr klein ge

weſen, ſo nahm jeßt der Umfang der Siedelungen wahrſchein

lich wieder etwas zu , zumal dort , wo große Waldgebiete

noch ganz unbeſiedelt waren. Kraft ſeines Obereigentums

verſchenkte fie der König in großen Stücken an den ihm treu

ergebenen Adel und die neu gegründeten Kirchen und Klöſter,

die nun die Rodung und Koloniſation des noch unbebauten

Landes planmäßig und großzügig in Angriff nahmen und

durchführten . Wo es ihnen an eigenen Leuten dazu fehlte,

haben ſie ſicher auch freie Bauern heranzuziehen geſucht und

ihnen die zu rodenden und zu bebauenden Flächen untergetan ,

ohne daß der Verluſt der perſönlichen Freiheit immer mit der

Übernahme ſolcher neu von dem Grundherrn ausgelegten

Stellen verbunden zu ſein brauchte . Gerade am Schluß der

Periode, als die Städte bereits ihre Anziehungskraft auszu

üben begannen , war mit der Verleihung dieſer Güter vielfach

die perſönliche Freiheit verbunden, wie aus der Verbreitung

des Hegerrechts, das an Stelle der von den halbfreien Bauern

bei Todesfällen aus dem Nachlaß des Verſtorbenen zu ent

richtenden Abgaben ) eine bloß formelle Geldabgabe ganz un

bedeutenden Umfanges feste, deutlich hervorgeht.

Die Ausbildung großer Grundherrſchaften, die in den

neubeſiedelten Gebieten durch die Verleihung der Waldingen

an wenige Grundherren von vornherein gewährleiſtet wurde,

vollzog ſich zu gleicher Zeit auch in den bereits beſiedelten

Gebieten . Sie fällt hauptſächlich in die erſten drei Jahr.

hunderte nach der fränkiſchen Eroberung. Träger der Ent

wicklung waren in erſter Linie der hohe Adel, die Kirchen

und Klöſter. Schon Karl der Große hatte, wie wir geſehen

haben , durch Schaffung großer Reichshöfe den erſten Anlaß

zur Bildung großer Grundherrſchaften gegeben. Die Organi

ſation dieſer villae regiae, die uns im capitulare de villis

1) Vgl . unten S. 152.



152

1

ziemlich genau überliefert worden iſt, dürfte auch für die Ein

richtung der anderen Großgrundherrſchaften vorbildlich geweſen

ſein . Unter der Bezeichnung Villikationsverfaſſung iſt die

Organiſation des Großgrundbeſiges allgemein bekannt und

Gegenſtand zahlreicher eingehender Unterſuchungen geworden .

Ihr Ergebnis ſei hier des Zuſammenhanges wegen kurz dar

geſtellt.

Zu einer Villikation gehörten zwei weſentliche Beſtandteile:

ein oder bei größeren Villikationen mehrere Haupthöfe und eine

größere oder kleinere Anzahl von Bauernhöfen. Der Haupt

hof umfaßte regelmäßig einige Hufen, ſtand in unmittelbaren

Beſite des Herrn und wurde von dieſem ſelbſt oder noch häu

figer von einem Beamten, dem „ villicus “ oder „ Meier “, be

wirtſchaftet. Vom Haupthofe aus wurde die Villikation ver

waltet .

Die Bauernhöfe umfaßten in der Regel eine oder auch

nur eine halbe Hufe. Die Bauern, meiſt Laten oder Wachs

zinſige, waren zwar an die Scholle gebunden, hatten aber da:

für ein bei Erfüllung ihrer Verpflichtungen unentziehbares und

unter beſtimmten Vorausſeßungen vererbliches Beſißrecht. Ihre

Dienſte und Abgaben, die der Beſiger des Haupthofes in Emp

fang nahm , waren im Hofrecht feſtgeſeßt und konnten nicht

einſeitig vom Herrn erhöht werden . Ihre perſönliche Unfrei

heit äußerte ſich u . a . auch in der Verpflichtung zur Zahlung

einer Heiratsabgabe (Bedemunt) und in dem Recht des Herrn

auf den ganzen oder einen Teil des Mobiliarnachlaſſes. Der

Herr war ihnen dafür zum Schuß verpflichtet.

Die Villikation ſtellte keinen räumlich geſchloſſenen Bezirk

dar. Ihre Bauernhöfe zerſtreuten fich meiſt über zahlreiche

Ortſchaften und die Bauernhöfe einer Ortſchaft gehörten oft

zu verſchiedenen Villikationen . Neben der Villikations- blieb

die Hufenverfaſſung als Gemeindeverfaſſung unverändert beſtehen.

Die hier in kurzen Zügen in enger Anlehnung namentlich

an Wittich geſchilderte Villikations -Verfaſſung war die einzige

Form, in der Großgrundbeſit im früheren Mittelalter vorkam .

Sie war namentlich auf die Bedürfniſſe größerer Grundherren
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zugeſchnitten, des Königs, des Adels, der Kirchen und Klöſter.

Tatſächlich beſaßen dieſe auch den größten Teil alles Grunds

beſiges ; kleinere Grundherren , deren Beſit nur eine kleine

Villikation von wenigen Hufen umfaßte, kamen zwar vor, waren

aber ſelten . Auch gemeinfreie Bauern, deren Beſit nur in

dem von ihnen bewirtſchafteten Bauernhofe beſtand, ſcheinen

um die Zeit, als die Villikationsverfaſſung ihre größte Bedeu

tung und Ausbildung erhalten hatte, im 11. und 12. Jahr:

hundert, noch vorhanden , aber doch verhältnismäßig ſelten ge

weſen zu ſein .

Eine Überſicht der damals im Bande vorhandenen Villi

kationen läßt ſich bei der Dürftigkeit des Urkundenmaterials

zwar nicht vollſtändig geben , ſei aber gleichwohl hier verſucht.

Am vollſtändigſten ſind die Nachrichten über den Grund

beſit des Kloſters Korvey, das der weitaus begütertſte Grund

herr des Landes in der damaligen Zeit geweſen zu ſein ſcheint .

Seine Beſizungen erſtreckten ſich über das ganze Land und

beruhten zum größten Teil auf Schenkungen weltlicher Großen ,

wozu noch zahlreiche Übertragungen eigener oder von Hörigen

bewirtſchafteter Güter durch weniger reiche Freie kamen. Mit

der Übertragung des eigenen Gutes war in der Regel die

Ergebung in die Hörigkeit verbunden . In den älteſten , in das

12. Jahrhundert fallenden Korvey'ſchen Güterregiſtern bei

Kindlinger 1) und Wigand 2) finden wir Haupthöfe des Kloſters

Korvey an folgenden Orten, die entweder im Fürſtentum ſelbſt

liegen oder deren Villikationsbezirk ſich auf einzelne Orte des

Landes erſtreckte. Im Eiſenberger Kreis, nahe der fränkiſchen

Grenze lag die curia Münden , die bereits 1028 im Beſiß des

Kloſters ſich befand 3) , nicht weit nördlich davon, unmittelbar

nebeneinander die Haupthöfe Immighauſen und Goddelsheim ,

die beide wahrſcheinlich ehemaliges Reichsgut waren . Nach der

Twiſte zu folgen die Haupthöfe Helmſcheid, Mühlhauſen , Twiſte,1

1 ) Rindlinger : Münſteriſche Beiträge, Bd . II. S. 119 ff.

2) Wigand, Arch. f. Geld. und Altertumskunde Weſtfalens, paſſim bef . BD.II.

3) Weſtfäl. Urkundenbuch , Bd. I. dafelbſt Codex diplomaticus acce

dit Nr. 115.
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dann nahe der preußiſchen Grenze die Haupthöfe Forſt ( Wüſtung

bei Külte) und Lütersheim . Die bereits auf preußiſchem Ge

biete, nahe der waldeck'ſchen Grenze liegenden Villikationen

Volkmarſen, Witmar, Pappenheim und Scherfede dürften ſich,

wie zum Teil noch nachweisbar iſt, bis in das waldeck'ſche

hinein erſtreckt haben. Beſonders umfangreich waren die Be

ſißungen Korvey's in der Nähe von Marsberg, der alten Eres:

burg. Als zur Kirche in resburg gehörig werden mehrere

Haupthöfe genannt, von denen Hüninghauſen wohl mit der

heutigen Domäne Hünighauſen bei Arolſen identiſch iſt. Die

villicatio Uldorf umfaßte ſicher auch waldeck'ſche Gebietsteile .

Mit dieſen in den älteſten Korver'ſchen Heberegiſtern ge

nannten Villikationen dürfte der Villikationsbeſitz des Kloſters

Korvey nicht erſchöpft ſein. Lehnsregiſter aus dem XIV. Fahr)

hundert 1) laſſen erkennen, daß der Beſik Korvey's bedeutend

größer geweſen ſein muß, als die Heberegiſter des XII . Jahr:

hunderts angeben. Allerdings läßt ſich nur ſelten genau feſt

ſtellen , ob dieſer Grundbeſik, ſoweit er überhaupt im XII . Jahr

hundert bereits Korvey gehörte, Villikationsbeſig war oder ob

wir es mit einzelnen außerhalb der Villikationsverfaſſung

ſtehenden Gütern zu tun haben. Die Bezeichnung curia und

curtis, die in der älteren Zeit ſpec . den Haupthof der Villika :

tion bedeutete, war im XIV. Jahrhundert bereits eine allge

meine Bezeichnung auch der größeren Bauerngüter geworden ;

nur wo beſondere Namen, wie officium , Amtshof, Frohnhof,

Herrenhof, ſich erhalten haben , läßt ſich ehemaliger Villikations

beſiß mit einiger Sicherheit annehmen .

Sehr bedeutend war der Beſit Korvey's in der Umge

bung von Corbach. Allein der Lehnsbeſitz der Herren von

Itter umfaßte hier 100 Hufen , die wahrſcheinlich im XII . Jahr

hundert eine große Villikation, vielleicht ehemaliges Reichsgut

waren.2) Auch die Schenkung Kaiſer Ottos II . vom Jahre

980, die ſein Eigentum an ſechs Orten bei Corbach umfaßte,

* 11) Vgl. Wigand, Archiv Bd . IV., S. 148 ff.

2) Weſtfäl. Urk. Wuch. Bd. I. Codex 2. Nr. 198. Vgl. auch Nübel a. a.

D. S. 120.
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iſt wahrſcheinlich Villikationsbeſit geweſen . 1) Das Gleiche gilt

von den Beſizungen Korver's in Meineringhauſen und ſeiner

Umgebung; auch in Adorf und Schweinsbühl läßt das Vor

handenſein einer Korvey'ſchen Advokatie und des Korvey'ſchen

Patronatsrechts auf ausgedehnteren Grundbeſi , wahrſcheinlich

Villikationsbeſit, ſchließen . Von den Klöſtern ſind Höhnſcheid

und Schaaken auf Korvey'ſchem Villikationsbeſitz gegründet

worden .

Gegenüber den Beſißungen des Kloſters Korvey traten die

der anderen Kirchen und Klöſter zurück . Am bedeutendſten

waren noch die Beſißungen des Bistuins Paderborn und der

Paderborner Klöſter Abdinghof und Busdorf. 1036 finden

wir Biſchof Meinwerk im Beſiß der „ Curtes dominicales “

Corbach mit den 4 ,,Vorwerfen ", Dalwig, Niederenſe, Oberenſe

und Lengefeld, ferner Külte mit den Vorwerken Külte, Forft

und Rothen ; die Vorwerke Billinghauſen und Teninchuſen,

die zum Haupthof Hiriswithuſon , dem ſpäteren Kloſter Harde

hauſen gehörten , haben wohl ebenfalls beide im Waldeck'ſchen

gelegen . Gleichzeitig wird die curtis Welda und die curtis

Esbike genannt, von denen lektere zwiſchen Adorf und Mars:

berg auf der Waldeck'ſchen Grenze, erſtere nahe der Grenze an

der Twiſte lag . ) Esbike kam ebenſo wie die Villikation

Richedehuſen (Wüſtung bei Meineringhauſen ) ſpäter an das

Kloſter Bredelar.3) Das Kloſter Abdinghof finden wir 1217

und 32 im Beſik Villikatio Sturibrock (Stormbruch).4)

Wie groß der Beſit des frühmittelalterlichen Adels ge

weſen iſt, läßt ſich nicht mit der gleichen Sicherheit feſtſtellen .

Die Überlieferung iſt hier noch viel lückenhafter als bezüglich

des geiſtlichen Beſikes. Wir erfahren von weltlichen Grund

herrſchaften meiſt nur dann, wenn ſie durch Schenkung, Kauf

oder Tauſch in den Beſiß der Klöſter übergingen , doch dürfen

wir aus analogen Verhältniſſen in anderen Ländern ſchließen .

1 ) Weſtfäl. Irk. Buch Bd . I. Roder diplom. Nr. 65,

2) daſelbſt Bd. I. Koder Nr. 127.

3) IV. Nr. 1892.

4) IV. Nr. 71 und Nr. 214.

11

11
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daß auch im Fürſtentum Waldeck die weltlichen Grundherren

ihren Beſitz in Villikationen organiſiert hatten. Von den

weltlichen Großen, deren Beſißungen zum großen Teil im

Fürſtentum Waldeck lagen, ſeien hier außer den Grafen von

Schwalenberg nur die Herren (nobiles) von Jtter, von Wal

deck und die Grafen von Padtberg genannt. Von den 10

Klöſtern des Landes verdanken die meiſten ihre Entſtehung

und den größten Teil ihrer Befißungen dem früh mittelalter

lichen Adel, auf deſſen Alodialbeſißungen ſie meiſt angelegt

wurden. Als Beiſpiele ſeien nur Flechtdorf, Volkhardinghau

ſen, Werbe, Urolſen und Berich genannt. Die bedeutenden

Beſigungen , init denen Flechtdorf gleich bei ſeiner Gründung

ausgeſtattet wurde, ſind, nach der immer wiederkehrenden Be

zeichnung „ Vorwert“ zu ſchließen, Villikationsbeſik geweſen.

Dasſelbe gilt wohl auch von dem 10 Hufen umfaſſenden Be

fiße des Kloſters Berich in dem gleichnamigen Orte.

So lückenhaft dieſe Überſicht auch ſein mag, jo läßt ſie

die Verbreitung des Villikationsbeſikes und die Bedeutung der

Villikationsverfaſſung im XI. und XII . Jahrhundert doch ſchon

hinreichend ermeſſen. Wohl der größte Teil alles Grundbe

ſiges war damals in der Hand verhältnismäßig weniger gro

ßer Grundherren vereinigt und in Villikationen organiſiert;

außerhalb der Villikations-Verfaſſung ſtehende freie Bauern

hat es ſicher nur ſehr wenige gegeben . Auch die Zahl jener

vollfreien Volksgenoſſen , die wegen ihres Beſiges an eigenen

Leuten eher die Bezeichnung „ Grundherren “ als „ Bauern "

verdienen, hatte gegenüber der vorfränkiſchen Zeit bedeutend

abgenommen ;-) viele hatten ſich mit allen ihren Befißungen

Kirchen und Klöſtern übergeben ,?) im 12. Jahrhundert na

inentlich auch deshalb , um der Rechtsſtellung der Miniſterialen

teilhaftig zu werden . ) Die Differenzierung der Bevölkerung

hat ſich auch nach der fränkiſchen Eroberung in der bisherigen

Richtung fortgeſetzt, wahrſcheinlich ſogar noch intenſiver als

1 ) Vgl . oben S. 146.

2) Vgl . beſ. die Traditiones Corbeyenses, edit. Wigand.

3) Vgl. oben S. 154, Anmerk. 1 und 2 ; Fortſ. Geſchicht : bl. Bd. 11 .
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zuvor. Die Gründe dieſes Prozeſſes, der in den Urkunden

und zeitgenöſſiſchen Berichten ſich deutlich verfolgen läßt ,

find bekannt. Die weitgehende Gewalt der von Karl dem

Großen eingefekten Grafen, die um ſo größer werden mußte,

je mehr die Zentralgewalt im Laufe des IX. Jahrhunderts

zerfiel, legte natürlich das Beſtreben nahe, dieſe Gewalt zum

eigenem Vorteil auszunußen , zunächſt das Amt und die damit

verbundenen Beſißungen erblich zu machen und ſie dann durch

Herabdrückung bisheriger Freier zu hörigen Bauern möglichſt

zu erweitern , ein Beſtreben , dem die weniger begüterten Freien

um ſo lieber entgegenkainen, als fie ſich durch Begebung ihrer

Freiheit den bedeutenden Baſten entziehen konnten , die Heeres

verfaſſung und Gerichtsverfaſſung ihnen als Kriegern und

Schöffen auferlegte. Die Abgaben und Beſchränkungen, die

fie durch Begebung in die Hörigkeit gegenüber ihrem Grund

herrn auf ſich nahmen, mußten geringer erſcheinen als jene

Laſten , zumal ſich die Verpflichtung des Herrn, ihnen Schuk

zu gewähren , als neuer Vorteil hinzugeſellte. Gerade dieſer

Wunſch, ruhig auf ſeinem Grund und Boden ſiken zu können ,

bildete meiſt den Anlaß zur Begebung in die Hörigkeit. Der

bedeutende Beſiz der Kirchen und Klöſter beruhte neben

Schenkungen großer und kleiner Adliger ineiſt auf den Auf

tragungen von Freien , wobei in beiden Fällen das religiöſe

Moment eine bedeutende Rolle ſpielte . Wenn wir noch hin

zunehmen, daß die neu gegründeten Siedelungen ſämtlich

grundherrlicher Natur waren, ſo findet die allgemeine Ver

breitung des Großgrundbeſizes im XI. und XII. Jahrhundert

ihre volle Erklärung.

Innerhalb des hörigen Bauernſtandes beſtanden im Allge

meinen nur geringe Befiß -Unterſchiede. Wenn wir die Hebe

regiſter des Kloſters Rorvey daraufhin durchſehen, ſo fällt die

Übereinſtimmung auf, die meiſt zwiſchen den Beſişungen und

Abgaben der einzelnen laten herrſcht. In der Regel beſaßen

fie eine ganze oder halbe Hufe ; Beſigungen , deren Umfang

nur nach Morgen berechnet wird, finden ſich nur wenig. In

den größeren Orten, wie Horehuſen, (dem heutigen N.-Mars
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berg), das ſchon früh dank zahlreicher Privilegien als Han

dels- und Gewerbe-Ort hervortritt , tauchen auch bloße areae,

Hausſtätten, auf, 31 denen weiter kein Grundbeſit gehört

311 haben ſcheint . Für das Vorhandenſein von „Kötern “

zeugt die Bezeichnung „ coteres “ , die ein einziges Mal neben

„ mansi possessi “ gebraucht wird. Ob wir ſie in Verbindung

mit den ſonſt in dieſem Zuſammenhange genannten „mansi

non possessi“ bringen dürfen , ob ſie etwa Hinterfaſſen der

Bauern waren und als ſolche nicht beſonders genannt ſind,

oder ob ihr Vorkommen zunächſt noch ganz felten war, bleibe

einſtweilen dahin geſtellt Wir werden unten noch auf den

Urſprung der Köter zurückkommen . Jedenfalls dürfte ihre

Zahl im XI . und XII . Jahrhundert kaum bedeutend geweſen

ſein, noch im XIII . und XIV . Jahrhundert, als ſie den Voll

bauern ſchon zur Seite zu treten beginnen, bleibt ihr Vor

kommen ganz vereinzelt.

Müdblid.

Wenn wir die Entwicklung der Bevölkerung und der

Agrarverfaſſung in der bisher behandelten Zeit, alſo vom

Beginn der Beſiedelung bis etwa zum Ende des XII . Iahr

hunderts nochmals abſchließend überblicken , fo fehen wir mit

einem Fortſchreiten der Siedelungen von den weiten Talnie

derungen bis hoch hinauf in die kleinſten Seitentäler und auf

die Höhen der Gebirge eine Differenzierung in dein ſozialen

Aufbau der Bevölkerung und in der Grundbeſikverteilung

Hand in Hand gehen . Zwar kannte auch ſchon das germa

niſche Zeitalter mehrere rechtlich geſchiedene Stände, aber die

Unterſchiede waren, wenn wir von den verhältnismäßig weni

gen Sklaven abſehen , nicht ſehr bedeutend : die große Maſſe des

Volkes wurde von freien , rechtlich) und wirtſchaftlich ſich gleich

ſtehenden Volksgenoſſen gebildet . Allerdings zeigten ſich auch

damals ſchon bedeutende Auſäße zur Differenzierung, die her

vorgerufen namentlich durch beſondere kriegeriſche Tüchtigkeit

einzelner Familien, zunächſt inehr tatſächlicher als rechtlicher

Natur waren . Erſt nach und während der Völkerwanderung
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haben ſich , wohl unter dem beſtiminenden Einfluß von Stam

meskämpfen, die rechtlichen Unterſchiede ausgebildet, die uns

im VIII . Jahrhundert namentlich in dem ſächſiſchen Volksrecht

entgegentraten . Gleichzeitig bildeten ſich auch für die hörige

Bevölkerung , wenigſtens für die höher ſtehenden liten gewiſſe

Rechtsfäße aus, die durch die große Zahl und demgemäß auch

große Bedeutung dieſer vielleicht aus politiſcher Unterwerfung

hervorgegangenen Bevölkerungsgruppe von ſelbſt gefordert

wurden. Die Differenzierung ſeşte ſich in der nachfränkiſchen

Periode weiter fort, namentlich zu Ungunſten der kleineren,

wenig begüterten vollfreien Volksgenoſſen ; gleichzeitig treten

die Kirchen und Klöſter als eine ganz neue Erſcheinung mit

einer vonein . Am Gralherein bedeutenden Macht in die Entwicklung

ein . Am Schluſſe der Periode finden wir den größten Teil

des Grundbeſites in den Händen weniger großer Grundherren,

des Adels, der Kirchen und Klöſter vereinigt, denen die große

Maſſe der Bevölkerung als grundherrlich abhängige Bauern

gegenüberſteht.

Während dieſer mehr als ein Jahrtauſend in Anſpruch

nehmenden ſozialen Differenzierung der Bevölkerung war ihre

Struktur auf anderen Gebieten faſt ganz unverändert geblie

ben . Wie zu Beginn der Beſiedelung, ſo verteilte ſich auch

an ihrem Ende die Bevölkerung auf verhältnismäßig zahl

reiche Siedelungen geringen Umfanges, Einzelhöfe, Weiler

und kleine Dörfer, während größere Siedelungen noch ganz

fehlten. Auch die Differenzierung in der Berufstätigkeit der

Bevölkerung war bhne große Bedeutung. Wenn auch die

Grundbeſikverfaſſung durch die Einführung der Hufenverfaf

fung eine Umgeſtaltung erfahren haben ſollte, ſo waren die

landiirtſchaftlichen Betriebsformen doch weſentlich die alten

geblieben . Zwar waren in den Haupthöfen der Villikationen

Anſäße zum Großbetrieb vorhanden , aber die mit Laten be

ſeşten und von ihnen bewirtſchafteten Bauerngüter machten

doch noch den größten Teil alles Grundbeſikes aus und laſſen

den Kleinbetrieb als die Regel erſcheinen . Die Villikations :

verfaſſung hat dabei auf die landwirtſchaftlichen Betriebsver
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hältniſſe ſicherlich fördernd eingewirkt, zumal unter dem Einfluß

der mit den fortgeſchritteneren Verhältniſſen der jüdlichen Län

der vertrauten Geiſtlichkeit. Das capitulare de villis Karls

des Großen iſt für die Belebung, die die Wirtſchaftsweiſe auch

der Bauern durch das Inſtitut der Grundherrſchaft erfahren

hat, ein ſprechender Beleg . Was ein großer Teil der Bevöl

kerung durch Minderung ſeiner perſönlichen Freiheit und ſeines

Beſikrechtes auf der einen Seite verlor, gewann er auf der

andern Seite dadurch wieder, daß die großen wirtſchaftlichen

Fortſchritte, die ohne die Ausbildung der Grundherrſchaft ſich

nicht ſo ſchnell hätten durchſeßen können, auch ihm in hohem

Maße zu Gute kamen . Solange das Hörigkeitsverhältnis

nicht dazu führte, daß der Grundherr dem hörigen Bauern

fein Beſißtum entziehen konnte, ſolange die Hufen- und Dorf

verfaſſung einen den wirtſchaftlichen Verhältniſſen und Be

dürfniſſen der Zeit entſprechenden Umfang der Bauerngüter

gewährleiſtete, ſolange endlich die durch die Hörigkeit bedingten

Abgaben und Dienſtleiſtungen genau feſtgeſegt und nicht be

liebig erhöhbar waren , blieb die Lage der Bauern troß ihrer

perſönlichen Abhängigkeit ſehr erträglich.

( Fortſeßung .)
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Baldeckiſche Juffiz.
Von

Rat Reinhart Bunſen - Hamburg.

Der Verfaſſer der nachfolgenden kriminalpſychologiſchen

Studie iſt der vormalige Fürſtlich waldeckiſche Regierungsrat

Dr. jur. Philipp Ludwig Bunſen (mein Ürgroßvater ). geboren

zu Arolſen am 5. September 1760, geſtorben daſelbſt am 13 .

September 1809 .

Nachdem er von 1767—1777 verſchiedene Schulen in Frank

furt wohin ſein Vater Philipp Chriſtian Bunſen, früher

Fürſtlich waldeckiſcher Münzmeiſter, 1764 in gleicher Eigenſchaft

überſiedelt war, beſucht hatte, bezog er ſiebzehnjährig für

3 Jahre die Univerſität Göttingen zum Studium der Theolo

gie, beſtand 1780 in ſeiner Vaterſtadt das erſte theologiſche

Examen und predigte daſelbſt mehrfach mit gutem Erfolge.

In den beiden folgenden Jahren hielt er ſich zur Erler

nung der franzöſiſchen Sprache in Lauſanne und Genf auf

und predigte hier auch franzöſiſch, „ vor einem angeſehenen

Kreiſe gelehrter Männer “ .

Seine Abſicht war, bei ſeiner Rückkehr nach Frankfurt

als Pfarrer der daſelbſt einzig beſtehenden franzöſiſch lutheri

ſchen Kirche angeſtellt zu werden .

Sein weiteres Lebensſchickſal wurde aber in ganz andere,

von ihm ſelbſt in keiner Weiſe vorauszuſehende Bahnen ge

lenkt durch die um dieſe Zeit (1782) ſtattfindende Bekannt

ſchaft mit einem reichen Amſterdamer Handelsherrn namens

Scherenberg. Dieſer vertraute ihm die Erziehung ſeines einzi

gen Sohnes Reinhard an , was zur weiteren Folge hatte, daß

Bunſen zu der genannten Familie nach Amſterdam überſie

11
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delte und von dort in den folgenden Jahren (bis 1788) mit ihr

inehrfach ausgedehnte Reiſen nach Flandern, Frankreich, der

Schweiz und Deutſchland unternahm . In dieſe Zeit fällt auch,

durch den Beſuch der Kollegien Amſterdamer Juriſten veran

laßt, ſein Berufswechſel.

Er verließ nachdem er ſich 1786 in Pyrmont mit einer

Tochter des dortigen Fürſtlich waldeckiſchen Leibarztes Gieſecken

verlobt, das ihm lieb gewordene Scherenbergiche Haus, wid

mete ſich von Anfang des Jahres 1790 dem Studium der

Rechtswiſſenſchaft auf der Univerſität Marburg und wurde

im Mai 1791 daſelbſt zum Doctor beider Rechte promoviert.

Im Anſchluß hieran trat er in die Dienſte der Fürſtlich

waldeckiſchen Regierung und wurde am 16. Mai 1793 zum

Juſtizrat mit Sitz und Stimme bei dem Regierungskollegium

ernannt. In ſeiner Hinterlaſſenſchaft fand ſich das folgende,

von ihm eigenhändig niedergeſchriebene Schriftſtück, welches

ein Kapitel wvaldeckiſcher Rechtspflege vor etwa 100 Jahren

anſchaulich vorführt :

Die Geſchichte dieſes am erſten October des laufenden

Fahrs 1801 in dem Fürſtlich -Waldeckiſchen Amt Rhoden öffent

lich hingerichteten Raub-Mörders, iſt in mancherley Rückſicht

ſo merkwürdig, daß eine actenmäßige Darſtellung derſelben dem

Criminaliſten ſowohl als dem Pſychologen , nicht anders als

wilkommen ſeyn kann. Wenn auch der angeſtellte peinliche

Proceß an ſich ſelbſt nichts ungewöhnliches oder merkwürdiges

enthält; fo wird man darin doch wenigſtens eine neue Beſtä

tigung der Lehre finden ;

daß man flüchtige Verbrecher mit Steckbriefen zu ver

folgen , ſelbſt alsdann nicht unterlaßen darf, wann die

Umſtände wenig Erfolg davon zu verſprechen ſcheinen.

Am 18. Aug. 1799. Abends gegen 8 Uhr wurde dem Amt

Rhoden angezeigt:

Es ſev in der Waldung am ſogenannten Oſterberg, von

einigen Waldfrüchte ſuchenden jungen Burſchen ein toder Menſch
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gefunden worden, der dem Anſchein nach ermordet und be

raubt fey .

Sogleich veranſtaltete der Beamte die Bewachung deſſelben ,

und verfügte ſich mit Anbruch des folgenden Tages an den

angezeigten Ort, um den Leichnam aufnehmen , und durch die

ihn Begleitenden beyden Wund Ärzte , in Abweſenheit des

Land -Phyſici, gehörig beſichtigen zu laſſen . Der ermordete,

ein anſtändig gekleideter junger Mann von ohngefähr 25. Jah

ren , lag ausgeſtreckt auf dem Rücken und war mit einem

ſchwarz ſeidenen ſchmalen Halstuch an den 2 Fuß hohen Stamm

eines abgehauenen Baumes feſt angebunden . Die Urſache

ſeines Todes entdeckte ſich ſo gleich, in 3 offenſtehenden , tiefen

Halswunden, durch deren eine die Luftröhre gänzlich durch

ſchnitten war. Der übrige Theil des Körpers fand ſich unver

lekt : Dem Anſchein nach war der unglückliche von der Land

ſtraße die durch den Wald führt, ohngefähr 50 Schritte weit

in das Gebüſch gewaltſam geſchlept: Denn inan ſah nicht nur

eine deutliche Spur durch das zertretene und niedergedrückte

Geſträuch bis zu dem Ort wo er lag ; ſondern man hatte auch

auf dieſem Schleifwege einen Schuh, ein kurzes ſpaniſches Kohr ,

und an einem Dornbuſch etwas abgerißene ſchwarze Seide ge

funden . Dieſer Schuh fehlte am rechten Fuß des ermordeten

und die dadurch entblößte Fußſohle war, entweder bei der Ver

theidigung, oder durch das convulſiwiſche Treten und Stampfen

im Tode, bis zur Blutvunſt hautlos geworden. Neben ihm

lag ein Huth, und in demſelben ein Raſier-Meſſer, nahe daberi

ein langer weißer Stab. In den ausgeleerten Taſchen fanden

ſich nur noch einige Papiere aus denen ſich ergab , daß der

ermordete, Louis, oder Francois Dubois geheißen , 27 Jahre

alt , aus Rennes in Frankreich gebürtig geweſen , und als

Marquetenter bey dem Chur Hannoveriſchen Infanterie Re

giment Alt Scheither 3 Jahre lang treu und redlich gedient

habe. Nicht weit von dem Ort wo die Ermordung geſchehen

war, wurde dann auch ein leinener Trag -Sack aus dem Ge

büſch hervorgeholt, in welchem einige Kleidungs Stücke von

geringem Wehrt befindlich waren .
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Während das Gericht mit der Aufzeichnung aller dieſer

Umſtände beſchäftigt und noch nicht die allergeringſte Anzeige

vorhanden war, wer von den Millionen Erdenbewohnern die

ſen unbekannten Fremdling erſchlagen habe, näherte ſich unter

andern Zuſchauern ein vorberreiſender Fuhrman , der den er

mordeten bei dem erſten Anblick ſogleich für einen von 4 reiſen

den Franzoſen erkannte, mit denen er die Nacht vom 17 ten

auf den 18 ten deſſelben Monaths in der Paderborniſchen Stadt

Brakel, auf dem Wege von Pyrmont nach Arolſen zu gebracht

habe. Durch dieſe Angabe aufmerkſam gemacht erzählte nun

mehro der unterdeſſen gleichfals herbei gekommene Verwalter

einer nahe gelegenen herſchaftl. Meyerey : Am Donnerſtag

den 18 ten, Nachmittags ſeyen während eines ſtarken Gewitters

drey Kerls auf der Meyerey Laubach, bey ihm eingetreten,

welche ſehr naß und erhitzt geweſen, franzöſiſch unter ſich, und

zum Theil mit andern ziemlich verſtändliches Deutſch geſprochen,

und nachdem einer 4 , die beyden andern aber jeder 2 Gläſer

Waſſer und Ein Glas Branntwein getrunken, ſich auf den

Weg nach Rhoden begeben hätten. Einer von ihnen großer

Statur, mit ſchwarzen Haaren, habe einen ungewöhnlich ſtar

ken Backenbart gehabt, einen grauen Rock und runden Huth

getragen, und beſonders viel Furcht und Schüchternheit bezeigt.

Der andere kleiner Statur , habe ebenfals einen grauen Rock

und runden Huth, auch lange Hoſen ohne Strümpfe getragen .

Der Dritte, gros von Statur ſey blau gekleidet geweſen . Kaum

war dieſe Erzählung geendigt, ſo erſchien , wie von der Vor

fehung herbey geführt , ein dritter Zeuge in der Perſon des

Krügers oder Gaſtwirths aus Rhoden , bei welchem dieſe 3 Leute

von der Laubach kommend eingekehrt waren , Branntwein und

Wecke genoßen , und dann ihren Weg nach Arolſen ſehr eilfertig

fortgeſekt hatten.

Bei weiterem Forſchen nach dem Weg und dem Betragen

dieſer drei Leute wurde der auf ſie geleitete Verdacht immer

dringender. Sie waren von mehreren Perſonen in eben dem

Walde geſehen worden, in welchem der Ermordete einige Tage

nachher gefunden wurde : ſie hatten von Brakel kommend, die

11
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breite Heerſtraße nach Arolſen verlaſſen, und einen Waldweg

eingeſchlagen der ſie ſichtbarlich mit jedem Schritt von ihrer

bisherigen Richtung entfernen mußte. Auf der Meyerey Lau

bach war ihnen auf ihr Geſuch der Weg nach Arolſen gezeigt

worden : weil aber derſelbe in die Gegend des ihrem Gewißen

fchon fürchterlich gewordenen Waldes zurück führte, in welchem

das Unſchuldige Blut noch floß, ſo nahmen ſie des anhalten

den heftigſten Regens ohnerachtet, abermals eine ganz entge

gengeſeşte Richtung, in dem ſie auf einen Umweg von einer

ſtarken halben Stunde, durch die Stadt Rhoden paſſirten, die

ihnen im Rücken lag . Hier verlangen ſie Reitpferde, die ihnen

jedoch nicht verſchaft werden können . Als ſie des Abends

gegen 9 Uhr im Wirthshauſe zu Arolſen ankommen, fordern

fie Wein , und verzehren in d. kurzen Zeit von 5/4 Stunden

die anſehnliche Summe von c . 7 Rth. Einer von ihnen iſt

kränklich , traurig, und will nicht eßen : ſeine Cameraden er:

muntern ihn durch bedeutende Blicke auf einen Haufen vor

ihnen auf dem Tiſch ausgeſchütteten Goldes, und eine ſilberne

ihr. Sie beſtellen ſich ſogleich ertra Poſt nach Corbach, ver:

rathen Unruhe bey ihrem Verzug, eilen, und treiben und

fahren um 10 Uhr Abends ab – kommen um 124/2 Uhr in

Corbach an, eilen fogleich weiter und ſollen in der Gegend von

Frankenberg und Ernſthauſen ausgeſtiegen ſeyn, und ihren

Wagen unter dem Vorwand zurückgeſendet haben , ihre Eltern

welche ihnen entgegen fämen , erwarteten nicht ſie mit der Poſt

ankommen zu ſehen , und würden daher erſchrecken .

Alle dieſe Umſtände beſtimmten Ihro Durchl. den Fürſt

von Waldeck und Höchſt dero Reg. die Flüchtigen mit Steck

briefen verfolgen zu laſſen. Zwar hatten ſie, da der Leichnam

erſt am 4ten Tag nach der Ermordung gefunden war, und die

Erforſchung obiger Verdachtsgründe auch einige Zeit gekoſtet

hatte, einen Vorſprung von 18 Tagen : und die Hoffnung fie

zu erreichen ſchien faſt gänzlich verlohren , als die wirkliche

Einrückung der unterm 6 ten Sept. 1799 ausgefertigte Steck

briefe in die Frankf. R. P. Zeitung zufällig noch bis zum 1 .

Octobr. verſpätet wurde: aber dem ohnerachtet hat die hinkende

1



166

Rache, mit dieſem Zeitungs Blatt in der Hand, einen der

längſt ſchon ficher gewordenen Böſewichter eingeholt und in

die Hände der ſtrafenden Gerechtigkeit geliefert .

Höchſt merkwürdig iſt es, daß eben dieſe zufällig verzö

gerte Ausfertigung der Steckbriefe, die einzige Urſache von

ihrem glücklichen Erfolg geweſen iſt. Ein gewißer Franzoſe,

Namens le N. hatte ſich im Sommer 1799 gerade um die

Zeit in Pyrmont aufgehalten , als Dubois mit ſeinen Mördern

von da zur Condéi'ſchen Armee abgereiſt war. Mehrere

Wochen nachher führt ihi fein Schickſal nach Frankfurth

wo er auf dem Tiſch in ſeiner Herberge das Zeitungsblatt

vom erſten Oct. und darin das Signalement der drei Per

fonen findet die , wie er ſich ſogleich deutlich erinnert, die

Begleiter des unglückl. Dubois geweſen waren . Da auch er

im Begriff iſt zur ged . Armée zu reiſen, ſo ſteckt er das Blatt

z11 etwaigem Gebrauch bey ohngefährem Zuſammentreffen mit

den beſchriebenen Flüchtlingen zu fich , und begiebt ſich zum

Condéiſchen Corps , welches eben damahls Cantonierungs

Quartiere in Bayern bezogen hatte . Bald nach ſeiner Un

kunft führt ihn -- wer wird nicht gern ſagen, die Vorſehung,,

in eben das Dorf in welchem zwey der Verdächtigen Bellair

und Kaps , als Dragoner im Regiment Enghein, im Quartier

lagen . Er erkennt ſie ſo gleich, und redet ſie an : ſie entfär

ben ſich bey dem Namen Pyrmont, und bitten ihn nichts

davon zu ſagen , daß er ſie im abgewichenen Sominer daſelbſt

geſehen habe . Seine Antwort beruhigt ſie, aber ſogleich zeigt

er die Sache der Regiments -Obrigkeit an rechtfertigt den

Verdacht durch den Inhalt der vorgezeigten Steckbriefe, und

bewiegt dadurch den commandierenden Officier die Verhaft

nehinung der beyden Denunciaten zu befehlen . Kaps entflieht

mit Montur und Waffen , Bellair aber wird eingezogen von

dem General auditeur ſummariſch vernommen , und bey dem

dadurch aufs höchſte wider ihn vermehrten Verdacht im Monat

Novemer an das Churfürſtl. Bayeriſche Criminal Gericht zu

Landsberg am Lech abgeliefert. Von dieſer Gerichts Stelle

wurde die Auslieferung des Inculpat mit rühmlicher Rechts
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gefälligkeit der Fürſtl. Waldeckiſchen Regierung angeboten und

ohnerachtet die Abholung deſſelben aus einer Entfernung von

126 Stunden mit nrancherley Schwierigkeiten , und großen

Koſten verbunden war, auf ausdrückl. Befehl Sr. Durchl. des

regierenden Fürſten angenommen . Im Monat Febr. 1800

reiſte daher ein Commando von 1 Unterofficier mit 3 Mann

und einem einſpännigen Karrn von dem Schloßvoigt geführt

von Arolſen ab – und brachte am 3ten Aprill den Arreſtan

ten wohlbehalten in das auf dem Schloß Waldeck für ihn be

ſtimmte Gefängniß .

Von ſeinen Lebens Umſtänden hat Inquiſit in verſchie

denen Verhören folgendes geäußert :

Er ſey von catholiſchen Eltern zu Sierques in Lothringen

gebohren , und gegenwärtig 25 Jahr alt. Mehrere Jahre ſeis

er in franzöſiſchen militair Dienſten geweſen und nach der

Retirade des Generals Jourdan im Feldiſchen desertirt . Bald

darauf habe er ſich zu Würzburg unter die Bourboniſchen

Huſaren annehmen laſſen und nach abermaliger desertion den

Entſchluß gefaßt nach Frankreich zurück zu kehren . Da jedoch

dieſes wegen' des fehlenden pardons nicht möglich geweſen , ſo

habe er zu Braunſchweig und Hamburg eine Zeitlang als

Jäger, Reitknecht, und Aufwärter in einem Caffé Haus ge

dient. Von da ſey er in Geſellſchaft zweyer Landsleute mit

Namen Maurice Kaps und Louis Romain Duparroir nach Bre

men und Pyrmont gereiſt, um mit ihnen Kriegsdienſte im

Condeiſchen Corps zu ſuchen . Zu Pyrmont fey noch ein un

bekannter Franzoſe, der als Marquetender zur Kayſerlichen

Armée gewolt, zu ihnen geſtoßen . Mit dieſem hätten ſie den

Weg nach Frankf. ruhig fortgeſegt, bis ſeine beyden Camera

den in der Gegend von Arolſen, mit demſelben wegen Ver:

gütung der ausgelegten Zeche in Wortwechſel gerathen wären,

welcher den Todſchlag deſſelb. jedoch ohne ſein Wiſſen, und

ohne alle ſeine Mitwirkung zur Folge gehabt.

Nach beendigtem Inquiſitions Verfahren, bei welchem In

quiſit, ohnerachtet ſeines halsſtarrig fortgeſeşten Leugnens,

den wider ihn vorhandenen dringenden Verdacht einer volkom
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nen Theilnahme an dem verübten Raubmord, faſt durch jede

Antwort auf die ihm vorgelegten Fragen, zur moraliſchen

Gewißheit brachte, wurde nach geführter defension, von Fürſtl.

Regierung auf die Tortur wider den Inquiſiten erkannt, und

dieſes Erkenntniß, nach wiederholt geführter Vertheidigung von

einer auswärtigen Juriſten Facultät im Monat Juli

a . C. lediglich beſtätigt. Wahrſcheinlich wird mancher Leſer

dieſes Aufſabes fich daruin wundern, daß man in unſernt

Zeiten auf den in algemeinen init Recht verabſcheuten Ge

brauch der Folter, in einem Fall erkannt habe, wo es ſo wenig

auf die Entdeckung unläugbar verſteckter geraubter Güter,

als auf namentliche Angabe der Mitſchuldigen ankommen

konnte. Vielleicht wird man die Verfaſſer dieſes Erkenntniſſes

für unaufgeklärte, unphiloſophiſche hartherzige Richter halten ,

und in der landesherrlichen Beſtätigung deſſelben , die ſonſt ſo

algemein bekannte menſchenfreundliche Denkart des Fürſten

verkennen . Ein zweckmäßiger Auszug aus dem nach der ge

wiſſenhafteſten Prüfung abgeſtatteten Relationen würde dieſe

natürliche Verwunderung bald aufhören machen , und in bey=

ſtimmende Überzeugung verwandeln .

Der Erfolg hat die Grundſäße gerechtfertigt nach welchen

dieſes Erkenntniß abgefaßt war : Denn kaum war durch Er

öfnung deſſelben dem Inquiſiten die Überzeugung gegeben ,

daß das Peinliche Gericht mit ſeinen lügenhaften Antworten ,

und abgeſchmakten Entſchuldigungen ſich abſpeiſen zu laſſen,

nicht gehalten ſey ; fo ging er freywillig ohne alle Marter,

mit einem umſtändlichen und qualificirten Geſtändnis hervor,

das in allen weſentlichen Punkten mit den in actis aufgezeich

neten Umſtänden der That, auf das genaueſte übereinſtimmte.

Der Haupt Inhalt dieſes Geſtändniſſes iſt folgender :

An dem Tage an welchem der Mord verübt worden des

Nachmittags zwiſchen 3 und 4 Uhr, als Duparroir und Kaps

ihm vorgängig entdeckt hätten, daß fie den Dubois ermorden

und berauben wolten , habe er auf der erſteren Anfrage: ob

er ſolches zufrieden ſei ? Hülfe und Beyſtand verſprochen.



169

Wie nun bald hernach dieſer Dubois welcher bey Erſteigung

des Berges ein wenig zurückgeblieben, wieder zu ihnen gekom

men ſen, habe er zuerſt ihn bey der Bruſt gefaßt und unter

dem Beyſtand der beyden andern vom Fußpfad ab , in den

Buſch geſchleift: Hier habe Dubois um Gottes willen gebeten

ihn gehen zu laſſen und ſeine ganze Baarſchaft hinzunehmen.

Kaps aber habe erwidert, Rein, wir müſſen dich töten, wir

werden ſonſt verrathen . Dieſe Furcht verrathen zu werden,

habe dann auch ihn bewogen zu der Ermordung mitzuwirken :

Denn während Klaps ein ſchwarz ſeidenes Halstuch aus der

Taſche gezogen , und um den Hals des Dubois geſchlungen ,

auch die Erdroſſelung ſelbſt mit Hülfe des Duparroir volzogen,

habe er den unglücklichen fortdauernd und ſo lange feſt gehal

ten , bis er die Augen im Kopf verdreht, zu athmen aufge

hört, und darauf, als er ihn losgelaſſen, tod vor ihnen nie

dergefallen ſey . Kaps habe darauf den Leichnam herumgekehrt

und an einen ohngefähr 2 Fuß hohen abgehauenen Baum

Stamm mit dem Halstuch feſt angebunden fo daß er gerade

ausgeſtreckt auf dem Rücken gelegen : wobey er Inquiſit, ge

ſehen, daß demſelben Blut aus der Naſe gefloſſen . Hierauf

habe Kaps dem ermordeteu , dem er vorhin ſchon die Geld Kaze

abgeriſſen, auch die Uhr aus der Hoſentaſche genommen : er

Inquiſit aber zur eilfertigen Flucht ermahnt, und einige

Schritte vom Fleck ſich entfernt. Weil aber Duparroir geſagt :

Dubois könne vielleicht noch leben und wieder aufſtehn, fo fey

derſelbe zurückgegangen und habe, während Kaps den Kopf

des angebundenen zurückgehalten, mit deſſen Scheermeſſer ihm

die Wunden in den Hals geſchnitten . Dieſes Meſſer der Stock

des Raps, und ein langer weißer Stab deſſen Dubois fich be

dient, fenen zurückgelaſſen. Der Raub habe ohngefähr 25—26

Carolins in Golde betragen, welche jedoch unter ſie drey nie

mahlen verteilt, ſondern von Kaps der die Rechnung geführt,

zu Beſtreitung der gemeinſchaftlichen Reiſekoſten verwendet

worden : Doch habe er Inquiſit zu Schaffhauſen, wo Du

parroir von ihnen abgegangen , noch eine Carolins heraus

empfangen, die Miſſethat ſei ihm herzlich leid und er ſuche
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weiter nichts als vor dem Richter der Ewigkeit Gnade, Barm

herzigkeit und Verzeihung zu erlangen : zu welchem Ende ihm

die Geſellſchaft und der Troſt eines Geiſtlichen ſeiner Religion

ſehr willkommen ſein werde.

Nach dieſem wiederholt beſtätigtem Beſtändniß wurde

Inquiſit unterm 15ten Sept. a . C. von Fürſtl . Reg. zur Strafe

des Rades verdammt : Shro Durchl . der Fürſt aber fanden

ſich gnädigſt bewogen , dieſes Urtheil dahin zu inildern , daß

Inquiſit mit dem Schwerd vom Leben zum Tode gebracht,

und deſſen Kopf auf das Rad geheftet werden ſolle, welches

Urthel dann auch am 1ten Oct. in der beſten Ordnung, und

zwar auf der nehmlichen Stelle volzogen worden iſt, wo des

unſchuldigen Blut verguſſen war. Über dem Rade hat man

ein Blech mit der Einſchrift befeſtigt:

Zur Erinnerung

an die

am 1ten Oct. 1801 hier vollzogene

Hinrichtung

des Jean Baptiſte Bellair aus Lothringen, welcher im Auguſt

1799 ſeinen Lands Mann und Reiſegefährten François Dubois,

neben dieſer Gerichts Stelle mit Beyhülfe zweyer Cameraden ,

ermordet und beraubt hat .

Über die eigentliche Gemütsart des Inquiſiten der unter

die vorzüglich ſchönen Männer gerechnet werden konte, läßt

ſich aus dem Inhalt der Acten, und aus ſonſtigen Nachrichten

von ſeinem Betragen im Gefängniß und bey der Hinrichtung,

nicht wohl ein beſtimmtes Urtheil fällen . Er war abwechſelnd

ungeſtüm und ſanftmüthig, halsſtarrig und weichherzig, furcht

fam, und unerſchrocken : doch zeugen alle ſeine Handlungen

und Äußerungen von einein unüberwindlichen Hang zum

Leichtſinn, und von einem gänzlichen Mangel an wahren

practiſchen Religions Begriffen. Nachdem ihm ſein Todes

Urthel bereits bekannt gemacht, und der Beichtvater, den er

immer mit Liebe und Ehrfurcht empfing, bereits nochmahls
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bey ihm geweſen war, äußerte er gegen den Gefangenwärter

den Wunſch noch einmal vor ſeinem Ende, - ein Mädchen

zu haben . Dieſen eben ſo ſchändlichen als unbegreiflichen Wunſch

wiederholte er am Abend vor ſeiner Hinrichtung, nachdem er

bereits 6 Stunden Weges dem fürchterlichen Ort entgegen ge

ſchlept worden war, an welchem am folgenden Morgen ſein

Blut init dem des unſchuldig ermordeten ſich gleichſam ver

miſchen ſolle. Mit ſchweren Feſſeln beladen, die ſeine unge

wöhnlich große körperliche Stärke nothwendig machte aus

einem langwerigen Gefängniß zum Tode wandernd umgeben

von einer zahlreichen Wache, an einem Ort der die Erfüllung

ſeines beiſpielloſen Wunſches ſelbſt phyſiſch unmöglich machte

wie war es möglich daß in ihm Begierden dieſer Art ent

ſtehen -- wie iſt es begreiflich daß ſie unter folchen Umſtänden

von ihn geäußert werden konten ?

Nachdem er des Abends eine ſtarke Mahlzeit zu ſich ge

nommen , und dabey 1/2 Maas Wein getrunken hatte, ſchlief

er 5 Stunden lang ohne aufzuwachen . Am folgenden Mor:

gen bey ſeinem Eintritt in den Kreys worin das Peinliche

Gericht mit den gewöhnlichen Feyerlichkeiten an einer ſchwarz

behangenen Tafel unter freyem Himmel verſammelt ſaß ; war

ſein erſtes Wort : eine laute und heftige Beſchwerde über die

ungebührliche Behandlung des Schließvoigts der ihn fo eben

aus der Gefängniß Stube unſanft herausgeſtoßen habe. Man

denke ſich die Umſtände unter welchen dieſe Klage angebracht

wird - der zum Tod verurtheilte tritt aus einer engen Ge

fängniß Stube unter dem feyerl . Geläute der Glocken plößlich

hervor in das Gedränge einer Volks Menge von mehr als 10000

Menſchen er erſcheint vor dem fürchterlichen Tribunal das

im begriff iſt ihm den Stab zu brechen, und ihn den Händen

des Scharfrichters zu übergeben : und er bittet um Beſtra

fung eines unhöflichen Schließvoigts !

Nach abgelegter Urgicht, endigt der Peinliche Richter mit

dein bekannten Spruch „wer Menſchen Blut vergießt, des Blut

ſoll wieder vergoßen werden : und Bellair erwiedert mit lauter

Stimme : ich habe kein Menſchenblut vergoßen ! Nach er
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folgter Erklärung wie dieſer Ausdruck überhaupt von jeder Art

des gewaltſamen Tödens zu verſtehen ſey : ſagt er : Ja ! ich

bin ein Mörder ! Auf dem Wege zum Gerichts Plaß den er

freywillig zu Fuß machen wolte, betete, und redete er viel mit

den ihn begleitenden catholiſchen Geiſtlichen rauchte zwi:

fchen durch bis zum Eintritt in den um den Richtplaş for

mirten Kreiß unaufhörlich Tabak, trank Waßer und küßte zu

weilen das Crucifir .

Beym Anblick des Rades wurde er zwar blaß doch

verlohr ſeine Faßung nicht : vielmehr bat er den Peinlichen

Richter um Vergebung wegen der vielen Mühe die er ihm ver

urſacht habe, und endigte mit den Worten :

Nun ich meinen Tod vor Augen ſehe, will ich ge

ſchwinder gehen .

Er ging auch wirklich raſcher, vedete viel mit ſeinem Beicht

vater beichtete noch kürzlich im Kreys auf dem Gerichts

Play, entkleidete ſich ſelbſt, öfnete den Hals durch Entfernung

des Hemdkragens, und legte ſich freywillig auf den Stuhl,

nachdem er ganz vernehmlich geſagt hatte „ich bin ein Spit

bube!
Plößlich ſprang er aber wieder auf, und muſte nun

mit einiger Gewalt darauf zurück gezogen werden : Doch lies

er ſich willig binden, und die Augen mit einem Tuch bedecken,

ob er gleich beydes für unnöthig erklärt hatte .

Der Kopf wurde ſchnell und unvermuthet mit Einem

Streich vom Rumpf getrennt: und dieſer am Fuß des Rades

verſchart.

Arolſen den 9 ten Nov. 1801 .

Philipp Ludwig Bunſen.
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Landesgeſchichtliche Literatür.

Von Prof. Leiß .

1. Corbacher (Arolſer) Zeitung 1908, Nr. 40 ff. Schnade

Receß de anno 1670 (Rhoden) . 1910, Nr. 75. Das Schüßen

feſt zu Rhoden, 22.-24. Juni 1910 (mit Angaben über das

Kleinod) .

2. Frhr. v . Dalwigf zu Lichtenfels, Major und Bataillons

kommandeur im Oldenb. Inf. -Regt . No. 91. Gefch. der Wald.

und furheff . Stammtruppen des Inf.-Regiments v . Wittich (3 .

Kurheſi.) Nr. 83, 1681-1866 . Oldenburg i . Gr. , Ad . Littmann ,

1909. -- Der erſte Teil (S. 1–170) enthält die Geſchichte des

wald . Reichskontingents von 1681 bis 1806, ſowie die der wal

deck. Truppen von 1807 bis zum Eintritt des Bataillons Wal

deck in den preuß. Armeeverband (1860) und bis zur Aufhe

bung der ſelbſtändigen Verwaltung durch die Militärkonven

tion von 1867. Die Taten und Schickſale der Waldecker in

zahlreichen Kriegen vom Türkenkrieg 1685 bis zum deutſchen

Krieg von 1866 ziehen in anſchaulicher Schilderung am Auge

des Leſers vorüber ; dazu kommen fachkundige Angaben über

Organiſation , Ausbildung, Ausrüſtung und Uniformierung .

Vgl . die Beſprechung in der Corb . 3. 1909, Nr. 123 f. (Leiß) .

3. E. Feldinann, Apotheker, Wildungen : Fortſ. der Eich

leriſchen Geſch. der Stadtſchule zu N. Wildungen Altona,

1897 , bis 1830), Wildunger Zeitung 1907, bis Nr. 137. Wil

dungen um 1750, Wild. 3. 1908, Nr. 2 f . Geſchichtliches über

die Poſtanſtalten in Wildungen, Wild. 3. 1909, Nr. 14 f.

Die Familie Praſſer in Wildungen, ebenda , Nr. 96. Die Aus

lieferung eines Diebes feitens der Stadt Wildungen an Heſſen

Darmſtadt, ebenda, Nr. 101. Die Gräfin Juliane Eliſabeth
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1

von Waldeck -Kuylenburg, ihre Beſißungen und ihre Stiftung

in Wildungen , ebenda, Nr. 119. Eine ſeit 1793 leer ſtehende,

in dieſem Jahre wieder bebaute Bauſtelle zu Wildungen ,

Wild . 3. 1910, Nr. 9. Die 1590 gegründete Johannesbruder

ſchaft zu Wildungen , ebenda, Nr . 71 ff .

4. Hildewig, Major a . D. , Wildungen : Fürſt Georg Fried

rich, Wild. 3. 1909 , Nr. 132. Prinz Ludwig von Waldeck

(gefallen in dem Treffen bei Warwick 1793), Wild. 3. 1910 ,

Nr. 69 .

5. Koch , Pfarrer, Külte : Zwei goldene waldeckiſch heffi

ſche Pfarramts- Jubiläen in der Familie Schotte, des Kirchen

Inſpektors Wilhelm Sch. am 19. Juni 1838 zu Wethen und

deſjen Enkels Metropolitan Wilhelm Sch. am 27. Nov. 1909

zu Homberg (B3. Caſſel), Corb. 3. 1909, Nr. 141 ff.

6. A. Leiß, Prof., Wiesbaden : Die Altertumsſammlung

in der Münze zu Corbach. VIII , Corb. 3. 1908, Nr. 92. Neues

aus dem Corb. Stadtarchiv . VII , ebenda, Nr. 109 ff. Die

"

Einführung eines wald . Pfarrers im 18. Jahrh . (Joh . Hen

rich Winterberg , Vasbeck, 1740), ebenda, Nr. 119. Die Be

ſchichtsbl. f . Wald. 11. Pyrm . VIII , Corb . 3. 1909, Nr. 1 ff .

Die nelie Wald. Landeskunde, ebenda, Nr. 42. Die Alter

tumsſammlung in der Münze zu Corbach. IX, ebenda, Nr. 99 .

Neues aus dem Corb. Stadtarchiv . VIII, ebenda, Nr. 103 ff.

Die Geſchichtsbl. f. Wald. 11. Pyrm. IX, Corb. 3. 1910 , Nr. 38 .

Klas Avenſtaken (von Corbach ) oder „ Grad dör “ . Ein Märchen

von E. M. Arndt, ebenda, Nr. 45. 48. Zur Erklärung des

Namens Corbach (es wird auf die 1175 beim Hofe Corbeck,

Kr. Coesfeld, bezeugte Namensform Kurtbecke hingewieſen ),

ebenda, Nr. 45. Eine Corbacher Vormundſchaftsrechnung aus

der Zeit des dreißigjährigen Krieges ( Familie Bilſtein, 1625 bis

35), ebenda, Nr. 65 ff. Corbach in den weſtf . Urkundenbüchern,

ebenda, Nr. 74 ff.

7. Joh . Lips, Barmen : Barmen unter der Herrſchaft der

Grafen und Gräfinnen von Waldeck (1505—93), Corb . Ztg .

1908, Nr. 33 .

8. Dr. Ernſt Löwe, Oberlehrer : das Altarbild in der Stadt
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kirche zu N. Wildungen . Meiſter Konrad von Soeſt MCCCCIV.

Bad. Wildungen, P. Puſch , 1909. – Geſtüßt auf die Arbei

ten von Nordhoff und Schmiß weiſt der Verf. dem Meiſter

werke Konrads, des Hauptes der weſtf. Schule, den ihm ge

bührenden Ehrenplaß in der deutſchen bildenden Kunſt des

ſpäteren Mittelalters an , um ſodann die Entſtehung des Bil

des kurz zu behandeln . Es folgt Nordhoffs Beſchreibung und

Würdigung des Triptychons mit Anmerkungen des Verfaſſers.

Der Text, dem eine Autotypie beigegeben iſt, ſchließt mit dem

Wunſche, daß das Kunſtwerk für alle Zeit der Stadt erhalten

bleibe.

9. Prof. Dr. Franz Weinit, Berlin : der Pyrmonter Fund

des Jahres 1863. Vortrag, gehalten auf der Jahresverſam

lung des Wald. Geſchichtsvereins in Pyrmont am 5. Okt. 1908,

Corb . 3. 1908, Nr. 120 .

10. Rat Bunſen -Hamburg. Stammbaum der Familie

Bunſen und von Bunſen ( Frankfurter Blätter für Familien

geſchichte Jahrg . III 1910 Heft 3) .

11. Victor Schulte, Prof., Greifswald : das Tagebuch des

Grafen Wolrads II zu Waldeck zum Regensburger Religions

geſpräch 1546 I ( Archiv für Reforinationsgeſchichte 1910).
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Jahresbericht

Seine Jahresverſammlung hielt der Geſchichtsverein für

Waldeck und Pyrmont am 4. Oktober 1909 in Bad Wildun

gen ab . Am Vormittag fand eine Beſichtigung des ehemal.

von Bodenhauſenſchen Hofs (iegt in Landwirt Schleichers Beſik)

in Alt-Wildungen ſtatt, wobei ſich etwa 30 Perſonen der fach

kundigen und liebenswürdigen Führung des Herrn Dr. Löwe

angeſchloſſen hatten . Dem folgte noch ein Beſuch der Räume

des Schloſſes Friedrichsſtein . Am Nachmittage um 3 Uhr

hatte ſich ein ziemlich zahlreiches Publikum , darunter auch

eine große Anzahl Damen , in der ſchönen Aula der neuen

Schule verſammelt . Der Vorſißende, Herr Beh. Hofrat Dr.

von Möhlmann eröffnete die Sißung mit Worten des Dankes

für die lebhafte Beteiligung und begrüßte beſonders den Lan

desdirektor, Herrn Präſidenten von Glaſenapp, der mit ſeiner

Gemahlin aus Arolſen herübergekommen ſei, um der Verſamm

lung beizuwohnen. Sodann wurde durch den Schriftführer

der Jahresbericht erſtattet, der ein erfreuliches Wachstum der

Mitgliederzahl und Erſtarken des Intereſſes in allen Kreiſen

der Bevölkerung feſtſtellt. Hierauf wurde Herrn Dr. Löwe

aus Bad Wildungen das Wort erteilt zu einem längeren Vor

trag über Erinnerungen an die germaniſche Vorzeit in der

Wildunger Gegend . Mit feinem Verſtändnis ging der Vor

trag allen Spuren urälteſter Vergangenheit in der Umgebung

nach , um aus ihnen ein Bild der Vergangenheit herzuſtellen.

Ausgehend von dem Saße, daß die Ortsnamen das älteſte

Denkmal der Geſchichte eines Landes ſeien , wußte der Vor

tragende intereſſante Aufſchlüſſe zu geben . Auch in das Dunkel

frühmittelalterlicher Zeit, über die fchriftliche Urkunden nicht
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ausreichten , könnten die Flurbezeichnungen manches Licht wer

fen . Danach ſei die Umgebung Wildungens ein wenig gelich

tetes von ausgeſtorbenen oder verdrängten Tieren bevölkertes

Waldgebiet geweſen , das Grenzgebiet zwiſchen Chatten und

Batavern darſtellend. In einer ſpäteren Periode ſei dies Wald

gebiet in mühevollſter Arbeit gerodet und mit Einzelhöfen be

ſiedelt worden , die ſich z . T. 31 Dörfern hätten entwickeln

können . Mühevolle Rodearbeit habe auch das Chriſtentum

in dem Urwald germaniſchen Götter- und Dämonenglaubens

zu verrichten gehabt, deren Spuren in Volksſage und Über

lieferung, im Aberglauben der Bevölkerung bis auf den heuti:

gen Tag erhalten ſeien . Am meiſten ſolcher Spuren habe der

Bilſtein feſtgehalten . Der Vortragende glaubte in ihm nach

der. Formation ſeiner Gipfel eine prähiſtoriſche Kultſtätte er

kennen zu dürfen . Er ſchloß ſeine mit lebhaftem Intereſſe

aufgenommenen Mitteilungen mit dem Ausdruck des Wunſches,

daß neue Ausgrabungen zu glücklichen Funden führen möchten ,

die für dieſe Hypotheſe den Beweis geben könnten . In eine

uns näher liegende Zeit führte der um die Lokalgeſchichte Nie

derwildungens verdiente Herr Rentier Feldmann. Seine

Mitteilungen betrafen das Leben der Gräfin Anna von Wal

decf, die vor etwa 200 Jahren in N. Wildungen in dem jekt

Ahrendichen Hauſe am Marktplaße wohnte und auf dem gräf=

lichen Gute in Reinhardshauſen verſtarb. Herr Prof. Weinitz

wies die Verſammlung auf das jüngſt erſchienene große Werk

über die Bau- und Kunſtdenkmäler im Regierungsbezirk Caſſel

hin .* ). Er wiederholte im Anſchluß hieran feinen ſchon früher

ausgeſprochenen Wunſch, daß auch für unſer Land eine In

ventariſation der Bau- und Kunſtdenkmäler in die Wege ge

leitet werde, und erklärte ſich bereit, mit dem Fürſtentum Pyr

mont den Anfang zu machen. Hierzu erklärte der Herr Vor

ſigende, daß der Geſchichtsverein das Unternehmen im Auge

behalten wolle, und der Herr Landesdirektor ſagte möglichſte

J.

PG

11 :

Pr

1

2x

er

11

ľ

3

2

* ) Die Bau- und Kunſtdenkmäler im Regierungsbezirk Caſſel. Band II

Kreis Friklar , bearbeitet vom Bezirkskonſervator Dr. von Drach , Marburg,

Elwert, 1909.

12
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Unterſtüßung zu . Nachdem von der Verſammlung dem Rech

nungsführer Entlaſtung erteilt war, ſchloß der Vorſigende die

Verſammlung mit Worten lebhaften Dankes an die Wildunger

Herren , die Herren Dir. Dr. Reichardt, Feldmann und Dr.

Löwe, für die Mühe, der ſie ſich um das Zuſtandekommen der

Verſammlung in Bad Wildungen unterzogen , mit Worten des

Wunſches, daß die Pflege des edlen Zwecks des Vereins fer

neres Gedeihen finden möge. Es fand ſodann noch eine Be

ſichtigung der von Herrn Dir. Dr. Reichardt veranſtalteten

Ausſtellung von Urkunden, Handſchriften und Flurkarten zur

älteren Geſchichte der Wildunger Gemarkung ſtatt, unter denen

beſonders die um Mitte 18. Jahrhunderts gezeichnete Plankarte

allgemeines Intereſſe erregte.

Nachdem in den leßten Jahren der Geſchichtsverein die Wal

deckiſche Landeskunde herausgegeben hat, konnten im Berichts

jahre größere Unternehmungen nicht mehr verſucht werden .

Unter allen , die ſie kennen gelernt haben , hat die Landeskunde

dankbarſte Aufnahme gefunden , beſonders bei den treuen Söh

nen der Heimat in der Ferne, diesfeits und jenſeits des Ozeans.

Es wäre zu wünſchen , daß das Werk bei ſeinem reichen Inhalte

und geringen Preiſe raſcher und weiter verbreitet würde.

Die im legten Jahresbericht erwähnte Ausgrabung der

alten Schwalenburg bei Schwalefeld durch Oberlehrer Hart:

mann in Dorſten iſt von ihm vollendet worden . Die Erfül

lung ſeines Wunſches, der nächſten Jahresverſammlung die

Ergebniſſe ſeiner Arbeit in einem Vortrage mitzuteilen, hat

ihm der Tod vereitelt, der ihn im Frühjahr d . I. ereilte. Wie

wir hören , hat der Verſtorbene ausführliche Aufzeichnungen

hinterlaſſen, die Eigentum des Geſchichtsvereins geworden ſind .

Auch an Mitgliedern des Geſchichtsvereins ſind uns im Laufe

des Berichtsjahres 10 durch den Tod entriſſen, 10 Mitglieder

ſind aus dem Verein ausgetreten . Neu hinzugetreten ſind da:

gegen 18 Mitglieder. Hoffen wir, daß damit die aufſteigende

Linie der Mitgliederzahl der lezten Jahre nur vorübergehend

unterbrochen ſei . Zur Zeit zählt der Verein 563 Mitglieder.

Wir möchten auch an dieſer Stelle alle Freunde des Vereins
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bitten , Mitglieder in ihrem Befanntenkreiſe, beſonders unter den

in der Ferne wohnenden Waldeckern, für unſern Verein zu

intereſſieren. Alle Mitglieder aber bitten wir, etwa eintretende

Veränderungen der Adreſſe dem Vorſtand in Arolſen mitzuteilen.

Der Verkehr mit auswärtigen Vereinen und Gelehrten

geſellſchaften wurde wie bisher fortgeſeßt, wieder angeknüpft

mit der Kgl. Akademie der Wiſſenſchaften für Geſchichte und

Altertuniskunde in Stockholm .

Aufs engſte berührt ſich mit den Zwecken des Vereins

der 1908 in Bad Pyrmont gegründete Muſeumsverein , deſſen

Pflege ſich beſonders die Herren Gehrs und Dr. med . See

bohm angelegen ſein laſſen . Der Verein, der ein eigenes, durch

Entgegenkommen der Fürſtl. Brunnendirektion überlaſſenes

Leſezimmer im Fürſtl . Kurhauſe unterhält und 90 Mitglieder

zählt, hat im Laufe des Jahres inehrfach dort Verſammlungen

abgehalten . Auch iſt es ihm gelungen , unter fachkundiger

Leitung des Herrn Prof. Weerth in Detmold die ſog . Hunen :

burg im Königsberg aufzudecken mit dem Erfolge, daß ein

wohlerhaltener großer Teil eines Wartturms freigelegt wurde,

ſodaß die Abſicht erfüllbar erſcheint, die Reſte auszubeſſern

und ſie der Nachwelt zu erhalten . Wir beglückwünſchen den

uns verwandten jungen Verein in Pyrmont zu ſeinem Erfolge

und wünſchen ihm alle Förderung ſeines Strebens .

Abgang und Zugang im Mitgliederverzeichnis.

Ausgetreten :

1 ) Arendt, Lehrer in Hanau,

2) Eulenberg, bisher Stadtbaumeiſter in Bad Wildungen ,

3) Frhr. v . Hundelshauſen , Regierungsrat, Wiesbaden.

4) Kaiſer, Kaufmann, Bad Wildungen.

5) Dr. Rudert, Hofapotheker, z . 3. in Caſſel.

6) Schneider, bisher Bürgermeiſter in Mengeringhauſen.

7) Frau Weißer, Bad Pyrmont.

8) Münch, Pfarrer, Ober-Waroldern .

9) Beſt, Oberlehrer, bisher in Arolſen .
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10) v . Bardeleben, Amtsgerichtsrat, Pyrmont.

Verſtorben :

1 ) Frhr. v . Gärtner, Höhnſcheid i . Wald.

2) Flotho , Rentier, Cajjel.

3 ) Budde, Pfarrer, Landau .

4) Büchſenſchüß, Buchbinder, Mengeringhauſen .

5) Münter, Lehrer in Sachſenberg .

6) v . d. Buſch , Geh. Oberverwaltungsgerichtsrat, Berlin

7) Rickelt, Forſtrat, Alt-Wildungen .

8) Loewie, Hoflieferant, Arolſen.

9 ) Hartmann, Amtsrichter, Corbach .

10) Rühl, Kaufmann in Düſſeldorf.

Beigetreten :

1 ) Beck, Fr. , Bäckermeiſter, New -York 546 East 138 Str.

2) Böttcher, Lehrer am Konſervatorium in Cöln .

3) Büchſenſchüß, Witw ., Mengeringhauſen .

4) Dingerdiſſen, Domänenpächter, Selbach .

5) Dircks, Hofgartendirektor, Bad Pyrmont.

6) v . Eickſtedt, Major, in Bromberg.

7) Engelhard, Kaufmann in Frankfurt a . M.

8) Harvard Univerſität in Cambridge, U. S. A. , Hohenzollein=

Kollektion der.

9) Hoffmann, Kreisamtmann , Pyrmont.

10) Kämpfer, Gymnaſiallehrer, Corbach.

11 ) v . Möhlmann, Fr. , stud . iur. , Arolſen .

12) Peter, Kommerzienrat, Corbach ,

13) Rhode, Werner, Referendar, Marburg.

14) Kunte, Paſtor, Münſter i . W.

15) Scipio, Raimund, Rentier, Corbach.

16) Stracke, Pfarrer, Heringhauſen .

17) Staatsarchiv, Kgl. zu Münſter.

18) Witte, Fr. Clara, geb. Herwig , Hannover.

Arolſen , Auguſt 1910 .

v . Haller.
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